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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2023)0088
Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023 zu dem
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 
Ermittlungsgruppen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726
(COM(2021)0756 – C9-0448/2021 – 2021/0391(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0756),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 82 Absatz 1, Unterabsatz 2, Buchstabe d 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm 
der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C9-0448/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 20. Dezember 2023 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und 
Inneres (A9-0245/2022),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
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Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0391 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 30. März 2023 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 
Ermittlungsgruppen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 82 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe d, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren1, 

                                                
1 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union verfolgt das Ziel, ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen zu bieten, in dem der 

freie Personenverkehr gewährleistet ist. Gleichzeitig sollte die Union sicherstellen, 

dass dieser Raum ein sicherer Ort bleibt. Dieses Ziel kann nur mittels einer 

wirksameren, koordinierten Zusammenarbeit der nationalen und internationalen 

Strafverfolgungs- und Justizbehörden und geeigneter Maßnahmen zur Verhütung 

und Bekämpfung von Kriminalität, einschließlich der organisierten Kriminalität und 

des Terrorismus, erreicht werden. 

(2) Dieses Ziel zu erreichen ist insbesondere dann eine Herausforderung, wenn 

Kriminalität eine grenzüberschreitende Dimension im Hoheitsgebiet von zwei oder 

mehr Mitgliedstaaten und/oder Drittländern annimmt. In solchen Situationen müssen 

die Mitgliedstaaten in der Lage sein, ihre Kräfte und Tätigkeiten so zu bündeln, dass 

wirksame und effiziente grenzüberschreitende Ermittlungen und 

Strafverfolgungsmaßnahmen ermöglicht werden; dem Austausch von Informationen 

und Beweismitteln kommt hier zentrale Bedeutung zu. Eines der erfolgreichsten 

Instrumente für eine solche grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind die 

gemeinsamen Ermittlungsgruppen (im Folgenden „GEG“), die den Justiz- und 

Strafverfolgungsbehörden von zwei oder mehr Mitgliedstaaten und möglicherweise 

von Drittländern eine direkte Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglichen, 

damit sie ihre Maßnahmen und Ermittlungen möglichst effizient organisieren 

können. GEG werden von den zuständigen Behörden von zwei oder mehr 

Mitgliedstaaten und möglicherweise Drittländern für einen bestimmten Zweck und 

einen begrenzten Zeitraum gebildet, um gemeinsam strafrechtliche Ermittlungen mit 

grenzüberschreitender Wirkung durchzuführen. 
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(3) Die GEG haben entscheidend dazu beigetragen, die justizielle Zusammenarbeit in 

Bezug auf die Ermittlung und Verfolgung grenzüberschreitender Straftaten wie 

Cyberkriminalität, Terrorismus sowie schwerer und organisierter Kriminalität zu 

verbessern, indem zeitaufwändige Verfahren und Formalitäten zwischen den 

Mitgliedern der GEG reduziert wurden. Der verstärkte Einsatz von GEG hat auch 

die Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen 

den Justizbehörden in der Union verbessert. 

(4) Der Besitzstand der Union enthält zwei Rechtsrahmen für die Bildung von GEG, an 

denen mindestens zwei Mitgliedstaaten teilnehmen: Artikel 13 des gemäß Artikel 34 

des Vertrags über die Europäische Union vom Rat erstellten Übereinkommens  über 

die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union2 und den Rahmenbeschluss 2002/465/JI des Rates3. Drittländer können als 

Parteien an GEG beteiligt sein, sofern eine Rechtsgrundlage für eine solche 

Beteiligung vorhanden ist, wie etwa Artikel 20 des Zweiten Zusatzprotokolls zum 

Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen, unterzeichnet in 

Straßburg am 8. November 20014, und Artikel 5 des Abkommens zwischen der 

Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über Rechtshilfe5. 

                                                
2 ABl. C 197 vom 12.7.2000, S. 3. 
3 Rahmenbeschluss 2002/465/JI des Rates vom 13. Juni 2002 über gemeinsame 

Ermittlungsgruppen (ABl. L 162 vom 20.6.2002, S. 1). 
4 SEV-Nr. 182. 
5 ABl. L 181 vom 19.7.2003, S. 34. 
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(5) Internationale Justizbehörden spielen eine entscheidende Rolle bei der Ermittlung 

und Verfolgung internationaler Straftaten. Ihre Vertreter können auf Einladung 

der Mitglieder der GEG auf der Grundlage der einschlägigen Vereinbarung zur 

Bildung einer GEG (im Folgenden „GEG-Vereinbarung“) an einer bestimmten 

GEG teilnehmen. Daher sollte auch der Austausch von Informationen und 

Beweismitteln zwischen den zuständigen nationalen Behörden und jedem 

sonstigen Gericht oder Mechanismus erleichtert werden, das bzw. der sich mit 

schweren Straftaten befassen soll, die für die internationale Gemeinschaft 

insgesamt von Belang sind, insbesondere der Internationale Strafgerichtshof 

(IStGH). Daher sollte mit dieser Verordnung den Vertretern solcher 

internationaler Justizbehörden der Zugang zur Informationstechnologie(IT)-

Plattform (im Folgenden „Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen“) für die Zusammenarbeit von GEG ermöglicht werden, um 

die internationale Zusammenarbeit in Bezug auf die Ermittlung und Verfolgung 

internationaler Straftaten zu verbessern. 

(6) Es wird dringend eine Plattform für die Zusammenarbeit von GEG benötigt, damit 

diese effizient kommunizieren und Informationen und Beweismittel auf sichere 

Weise austauschen können, um sicherzustellen, dass die für die schwersten 

Straftaten Verantwortlichen rasch zur Verantwortung gezogen werden können. 

Dies wurde durch das Mandat der durch die Verordnung (EU) 2018/1727 des 

Europäischen Parlaments und des Rates6 gegründeten Agentur der Europäischen 

Union für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust), das gemäß der 

Verordnung (EU) 2022/838 des Europäischen Parlaments und des Rates7 geändert 

wurde, der zufolge Eurojust Beweismittel im Zusammenhang mit Völkermord, 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und damit 

zusammenhängenden Straftaten sichern, analysieren und speichern sowie diese 

                                                
6 Verordnung (EU) 2018/1727 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 betreffend die Agentur der Europäischen Union für justizielle 
Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) und zur Ersetzung und Aufhebung des 
Beschlusses 2002/187/JI des Rates (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 138). 

7 Verordnung (EU) 2022/838 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
30. Mai 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1727 hinsichtlich der 
Sicherung, Analyse und Speicherung von Beweismitteln durch Eurojust im 
Zusammenhang mit Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
Kriegsverbrechen und damit zusammenhängenden Straftaten (ABl. L 148 vom 
31.5.2022, S. 1). 
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Beweismittel mit den zuständigen nationalen Behörden und internationalen 

Justizbehörden, insbesondere dem IStGH, austauschen darf, in aller Deutlichkeit 

vor Augen geführt. 
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(7) In den auf Unionsebene bestehenden Rechtsrahmen ist nicht geregelt, wie die an 

einer GEG teilnehmenden Stellen Informationen austauschen und miteinander 

kommunizieren. Vielmehr gestalten diese Stellen den Austausch und die 

Kommunikation in gemeinsamer Absprache aus und orientieren sich dabei am 

konkreten Bedarf und den verfügbaren Mitteln. Für die Bekämpfung zunehmend 

komplexer und sich rasch wandelnder grenzüberschreitenden Kriminalität sind 

Geschwindigkeit, Zusammenarbeit und Effizienz entscheidend. Allerdings gibt es 

gegenwärtig kein System, das die GEG in ihrer Verwaltung unterstützt und eine 

effizientere Suche nach und die Erfassung von Beweismitteln sowie die Sicherung 

der zwischen den an einer GEG Beteiligten ausgetauschten Daten ermöglicht. Es 

fehlen offensichtlich spezielle, sichere und wirksame Kanäle, auf die alle an einer 

GEG Beteiligten zurückgreifen und über die sie in kurzer Zeit große Mengen an 

Informationen und Beweismitteln austauschen oder sicher und wirksam 

kommunizieren können. Auch gibt es kein System, das entweder die GEG in ihrer 

▌Verwaltung, einschließlich einer besseren Rückverfolgbarkeit der Beweismittel, die 

im Einklang mit den rechtlichen Anforderungen der nationalen Gerichte zwischen 

den an einer GEG Beteiligten ausgetauscht werden, oder die Planung und 

Koordinierung eines GEG-Einsatzes unterstützt. 

(8) Angesichts der zunehmenden Möglichkeiten einer Infiltration von IT-Systemen▌ 

durch Kriminelle könnte der derzeitige Stand der Dinge die Wirksamkeit und 

Effizienz grenzüberschreitender Ermittlungen beeinträchtigen und solche 

Ermittlungen und Strafverfolgungsmaßnahmen aufgrund des unsicheren und nicht 

digitalen Austauschs von Informationen und Beweismitteln gefährden und 

verlangsamen, wodurch sie teurer würden. Insbesondere Justiz- und 

Strafverfolgungsbehörden müssen sicherstellen, dass ihre Systeme so modern und 

sicher wie möglich sind und dass alle GEG-Mitglieder unabhängig von ihren 

nationalen Systemen problemlos miteinander in Verbindung treten und interagieren 

können. 
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(9) Die Zusammenarbeit der GEG muss verbessert und durch moderne IT-Tools 

unterstützt werden. Geschwindigkeit und Effizienz des Austauschs zwischen den an 

einer GEG Beteiligten könnten durch die Einrichtung einer speziellen IT-Plattform, 

die sie in ihrer Arbeit unterstützt, erheblich verbessert werden. Daher ist es 

notwendig, Vorschriften für die Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen auf Unionsebene festzulegen, um an GEG 

Beteiligten bei der Zusammenarbeit, der sicheren Kommunikation und dem 

Austausch von Informationen und Beweismitteln zu unterstützen. 

(10) Die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sollte nur 

dann genutzt werden, wenn unter anderem eine Rechtsgrundlage aus dem 

Unionsrecht zur Bildung einer GEG vorliegt. Für GEG, die ausschließlich auf 

internationalen Rechtsgrundlagen beruhen, sollte die Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen nicht verwendet werden, da diese 

aus dem Unionshaushalt finanziert und auf der Grundlage des Unionsrechts 

entwickelt wird. Sind jedoch die zuständigen Behörden eines Drittlands Partei einer 

GEG-Vereinbarung, die sowohl eine Rechtsgrundlage der Union als auch eine 

internationale Rechtsgrundlage hat, so sollten die Vertreter der zuständigen 

Behörden jenes Drittlandes als GEG-Mitglieder betrachtet werden. 
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(11) Die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen sollte auf freiwilliger Basis erfolgen. Angesichts ihres 

Mehrwerts für grenzüberschreitende Ermittlungen wird ihre Nutzung jedoch 

nachdrücklich empfohlen. Die Nutzung oder Nichtnutzung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sollte weder die Rechtmäßigkeit 

anderer Formen der Kommunikation oder des Informationsaustauschs 

beeinträchtigen noch die Bildung, Organisation oder Funktionsweise der GEG 

verändern. Die Einrichtung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen sollte sich weder auf die für die GEG herangezogenen 

Rechtsgrundlagen noch auf die geltenden nationalen Verfahrensvorschriften für die 

Erhebung und Verwendung der erlangten Beweismittel auswirken. Beamte anderer 

zuständiger nationaler Behörden wie der Zollbehörden, die Mitglieder von durch 

den Rahmenbeschluss 2002/465/JI eingerichteter GEG sein können, sollten 

Zugriff auf die GEG-Kooperationsbereiche haben. Die Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sollte lediglich ein sicheres IT-

Tool zur Verfügung stellen, durch das der Informationsfluss zwischen ihren 

Nutzern beschleunigt wird sowie die Zusammenarbeit und die Sicherheit der 

ausgetauschten Daten und die Wirksamkeit der GEG verbessert werden. 

(12) Die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sollte die 

operative wie auch die post-operative Phase einer GEG abdecken, von der 

Unterzeichnung der entsprechenden GEG-Vereinbarung bis hin zum Abschluss der 

GEG-Bewertung. Da die am Prozess der Einrichtung der GEG beteiligten Akteure 

nicht mit den Mitgliedern der letztendlich eingerichteten GEG identisch sind, sollte 

dieser Prozess, insbesondere die Aushandlung des Inhalts und die Unterzeichnung 

der GEG-Vereinbarung, nicht von der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen verwaltet werden. Da jedoch ein elektronisches 

Instrument zur Unterstützung der Unterzeichnung einer GEG-Vereinbarung benötigt 

wird, ist es notwendig, dass die Kommission in Betracht zieht, diesen Prozess durch 

das System für den digitalen Austausch elektronischer Beweismittel (e-Evidence 

Digital Exchange System/eEDES), bei dem es sich um ein sicheres, von der 

Kommission entwickeltes Online-Portal für elektronische Ersuchen und 

Antworten handelt, abzudecken. 
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(13) Die Mitglieder einer die Plattform nutzenden gemeinsamen Ermittlungsgruppe 

sollten dazu angehalten werden, die GEG in ihrer operativen Phase oder nach deren 

Abschluss anhand der von der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen bereitgestellten Instrumente zu bewerten. 

(14) Eine GEG-Vereinbarung sowie alle etwaigen Anhänge sollten eine Voraussetzung 

für die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen sein. Der Inhalt aller künftigen GEG-Vereinbarungen sollte so 

angepasst werden, dass den einschlägigen Bestimmungen dieser Verordnung 

Rechnung getragen wird. 

(15) Das Netzwerk nationaler Experten über GEG, das 2005 gegründet wurde (im 

Folgenden „GEG-Netz“) hat eine Mustervereinbarung mit Anhängen entwickelt, 

um die Einrichtung von GEG zu erleichtern. Der Inhalt der Mustervereinbarung 

und ihrer Anhänge sollte angepasst werden, um der Entscheidung für die Nutzung 

der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen und den 

Regeln für den Zugang zur Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen Rechnung zu tragen. 

(16) Aus operativer Sicht sollte die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen aus getrennten GEG-Kooperationsbereichen bestehen, die für 

jede einzelne auf der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen gehostete GEG eingerichtet werden. 

(17) Aus technischer Sicht sollte die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen über eine sichere Internetverbindung zugänglich sein und aus 

einem zentralen Informationssystem ▌, das über ein sicheres Webportal zugänglich 

ist, einer Kommunikationssoftware für Mobil- und Desktop-Geräte einschließlich 

eines fortgeschrittenen Mechanismus zur Protokollierung und Rückverfolgbarkeit 

sowie einer Verbindung zwischen dem zentralen Informationssystem und den 

einschlägigen IT-Tools, die die Arbeit der GEG unterstützen und vom Sekretariat des 

GEG-Netzes verwaltet werden, bestehen. 
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(18) Der Zweck der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

sollte darin bestehen, die ▌Koordinierung und die laufende Verwaltung der GEG zu 

erleichtern. Die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

sollte den Austausch und die vorübergehende Speicherung operativer Informationen 

und Beweismittel sicherstellen, eine sichere Kommunikation gewährleisten, die 

Rückverfolgbarkeit von Beweismitteln ermöglichen und den Prozess der GEG-

Bewertung unterstützen. Alle an einer GEG Beteiligten sollten angehalten werden, 

sämtliche Funktionen der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen zu verwenden und die derzeit genutzten Kommunikations- und 

Datenaustauschkanäle so weit wie möglich durch diejenigen der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen zu ersetzen. 

(19) Die Koordinierung und der Datenaustausch zwischen den Agenturen und 

Einrichtungen der Union im Bereich der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, 

die in der justiziellen Zusammenarbeit tätig sind und den GEG-Mitgliedern ist 

entscheidend für eine koordinierte Reaktion der Union auf kriminelle Handlungen 

und für die unverzichtbare Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 

der Kriminalität. Die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen sollte ▌die bestehenden Instrumente für einen sicheren 

Datenaustausch zwischen Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, einschließlich der 

durch die mit der Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und 

des Rates8 eingerichtete Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der Strafverfolgung (Europol) verwaltete Netzanwendung für 

sicheren Datenaustausch (Secure Information Exchange Network 

Application/SIENA), ergänzen. 

(20) Die kommunikationsbezogenen Funktionen der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen sollten durch eine hochmoderne Software 

bereitgestellt werden, die die Speicherung einer nicht rückverfolgbaren 

Kommunikation vor Ort auf den Geräten der Nutzer der Plattform für die 

                                                
8 Verordnung (EU) 2016/794 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. 

Mai 2016 über die Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Strafverfolgung (Europol) und zur Ersetzung und Aufhebung der 
Beschlüsse 2009/371/JI, 2009/934/JI, 2009/935/JI, 2009/936/JI und 2009/968/JI des 
Rates (ABl. L 135 vom 24.5.2016, S. 53). 
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Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ermöglicht.
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(21) Eine angemessene Funktion, die den Austausch operativer Informationen und 

Beweismittel, einschließlich großer Dateien, ermöglicht, sollte durch einen Upload-

/Download-Mechanismus sichergestellt werden, mit dem die Daten nur für den 

begrenzten Zeitraum zentral gespeichert werden können, der für die technische 

Übermittlung der Daten erforderlich ist. Sobald alle Adressaten die Daten 

heruntergeladen haben, sollten die Daten automatisch und dauerhaft von der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen gelöscht 

werden. 

(22) Angesichts ihrer Erfahrung mit der Verwaltung von Großsystemen im Bereich Justiz 

und Inneres sollte die mit der Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen 

Parlaments und des Rates9 errichtete Agentur der Europäischen Union für das 

Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 

des Rechts (eu-LISA) mit der Konzeption, der Entwicklung und dem Betrieb der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen betraut werden; 

um die Komplementarität und gegebenenfalls die Konnektivität sicherzustellen, 

sollte eu-LISA hierfür die bestehenden Funktionalitäten von SIENA und andere 

Funktionen bei Europol nutzen. Daher sollte das Mandat von eu-LISA an diese neue 

Aufgabenstellung angepasst werden und eu-LISA sollte mit angemessenen 

Finanzmitteln und Personal ausgestattet werden, um ihren Aufgaben im Rahmen 

dieser Verordnung gerecht werden zu können. In diesem Zusammenhang sollten 

Regeln für die Zuständigkeiten von eu-LISA als Agentur, die mit der Entwicklung, 

dem technischen Betrieb und der Wartung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen betraut ist, festgelegt werden. 

▌ 

                                                
9 Verordnung (EU) 2018/1726 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über die Agentur der Europäischen Union für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (eu-LISA), zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 und des 
Beschlusses 2007/533/JI des Rates sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1077/2011 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 99). 
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(23) eu-LISA sollte sicherstellen, dass Daten, die sich im Besitz von 

Strafverfolgungsbehörden befinden, bei Bedarf problemlos von SIENA an die 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen übermittelt 

werden können. Zu diesem Zweck sollte die Kommission dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht übermitteln, in dem die Notwendigkeit, die 

Durchführbarkeit und die Angemessenheit einer Verbindung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen mit SIENA bewertet werden. 

Dieser Bericht sollte die Bedingungen, technischen Spezifikationen und Verfahren 

zur Gewährleistung einer sicheren und wirksamen Verbindung und eines sicheren 

und effizienten Datenaustauschs enthalten. Auf der Grundlage des bestehenden 

Rechtsrahmens für den Datenschutz auf Unions- und nationaler Ebene, wie der 

Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates10, der 

Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates11 und 

den für die einschlägigen Einrichtungen oder sonstigen Stellen – entsprechend 

den Vorschriften in den Rechtsakten zu ihrer Einrichtung – geltenden Regeln 

sollte bei der Bewertung dem für eine derartige Verbindung erforderlichen hohen 

Maß an Datenschutz Rechnung getragen werden. Das Schutzniveau der Daten, 

nämlich sensibel und nicht als Verschlusssache eingestuft, die über die Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ausgetauscht werden, 

sollte berücksichtigt werden. Hinsichtlich der Auswirkungen auf den Schutz der 

Rechte und Freiheiten natürlicher Personen bei der geplanten Verarbeitung 

personenbezogener Daten sollte die Kommission außerdem den Europäischen 

Datenschutzbeauftragten im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 

konsultieren, bevor dieser Bericht dem Europäischen Parlament und dem Rat 

übermittelt wird.

                                                
10 Richtlinie (EU) 2016/680 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 

2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, 
Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI des 
Rates (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 89). 

11 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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(24) Seit der Gründung des GEG-Netzes im Jahr 2005 unterstützt das Sekretariat des 

GEG-Netzes die Arbeit des GEG-Netzes, indem es jährliche Sitzungen und 

Schulungen organisiert, die Bewertungsberichte der einzelnen GEG sammelt und 

analysiert und das GEG-Finanzierungsprogramm von Eurojust verwaltet. Seit 2011 

war das Sekretariat des GEG-Netzes als separate Stelle bei Eurojust angesiedelt. 

Eurojust sollte eine angemessene Ausstattung an Personal erhalten, das dem 

Sekretariat des GEG-Netzes zugewiesen wird, damit das Sekretariat des GEG-

Netzes die Nutzer bei der praktischen Anwendung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen unterstützen, ▌ alltägliche 

Anleitung und alltägliche Unterstützung leisten, Schulungen gestalten und 

bereitstellen und für die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen sensibilisieren und diese fördern kann. 

(25) Angesichts der derzeit zur Unterstützung der Arbeit der GEG vorhandenen IT-Tools, 

die bei Eurojust angesiedelt sind und vom Sekretariat des GEG-Netzes verwaltet 

werden, ist es notwendig, die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen mit diesen IT-Tools zu verbinden und damit die Verwaltung der 

GEG zu erleichtern. Zu diesem Zweck sollte Eurojust die für die Herstellung einer 

solchen Verbindung notwendige technische Anpassung ihrer Systeme sicherstellen. 

Eurojust sollte zudem mit angemessenen Finanzmitteln und einem angemessenen 

Personalbestand ausgestattet werden, damit sie ihre diesbezüglichen Aufgaben 

erfüllen kann. 
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(26) Während der operativen Phase einer GEG leisten Eurojust und Europol den 

Mitgliedern der GEG sinnvolle operative Unterstützung, indem sie viele 

verschiedene Hilfsmittel, darunter mobile Büros, sowie Abgleiche und Analysen, 

Koordinierungs- und Einsatzzentren, die Koordinierung der Strafverfolgung sowie 

Fachwissen und Finanzmittel anbieten. 

(27) Um eine klare Aufteilung der Rechte und Aufgaben zu gewährleisten, sollten die 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten, von Eurojust, von Europol, der mit Verordnung 

(EU) 2017/1939 des Rates12 eingerichteten Europäischen Staatsanwaltschaft 

(EuStA), des mit Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission13 

eingerichteten Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und anderer 

zuständiger Einrichtungen und sonstiger Stellen der Union geregelt und die 

Bedingungen, unter denen sie die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen für operative Zwecke nutzen können, festgelegt werden. 

(28) Diese Verordnung regelt das Mandat, die Zusammensetzung und die 

organisatorischen Aspekte eines vom eu-LISA-Verwaltungsrat einzusetzenden 

Programmverwaltungsrats. Dieser Programmverwaltungsrat sollte die angemessene 

Verwaltung der Konzeptions- und Entwicklungsphase der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sicherstellen. Ferner müssen 

Mandat, Zusammensetzung und operative Aspekte einer von eu-LISA 

einzusetzenden Beratergruppe geregelt werden, die – insbesondere im 

Zusammenhang mit der Vorbereitung des jährlichen Arbeitsprogramms und des 

jährlichen Tätigkeitsberichts von eu-LISA – Fachwissen zur Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen einbringt. 

                                                
12 Verordnung (EU) 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 zur Durchführung 

einer Verstärkten Zusammenarbeit zur Errichtung der Europäischen 
Staatsanwaltschaft (EUStA) (ABl. L 283 vom 31.10.2017, S. 1). 

13 Beschluss 1999/352/EG, EGKS, Euratom der Kommission vom 28. April 1999 zur 
Errichtung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) (ABl. L 136 
vom 31.5.1999, S. 20). 
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(29) In dieser Verordnung werden Regeln für den Zugang zur Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen und die erforderlichen 

Sicherheitsvorkehrungen festgelegt. Die Verwaltung der Zugangsrechte zu den 

einzelnen GEG-Kooperationsbereichen sollte dem bzw. den Administratoren dieser 

GEG-Bereiche übertragen werden. Ihre Aufgabe sollte darin bestehen, den Zugang 

für die Nutzer der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen während der operativen und post-operativen Phase der GEG auf 

der Grundlage der einschlägigen GEG-Vereinbarung zu verwalten. Die 

Administratoren der GEG-Kooperationsbereiche sollten ihre technischen und 

administrativen Aufgaben an das Sekretariat des GEG-Netzes übertragen können, 

mit Ausnahme der Überprüfung der von Drittländern oder Vertretern von 

internationalen Justizbehörden hochgeladenen Daten. 

(30) Angesichts des sensiblen Charakters der zwischen den Nutzern der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ausgetauschten operativen Daten 

sollte die Plattform ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. eu-LISA sollte alle 

erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen ergreifen, um die 

Sicherheit des Datenaustauschs durch Verwendung robuster End-zu-End-

Verschlüsselungsalgorithmen zur Verschlüsselung der Daten während der 

Übertragung oder im Ruhezustand zu gewährleisten. 

(31) Diese Verordnung regelt die Haftung der Mitgliedstaaten, von eu-LISA, von 

Eurojust, von Europol, der EUStA, des OLAF sowie anderer zuständiger 

Einrichtungen und sonstiger Stellen der Union für materielle oder immaterielle 

Schäden, die durch mit dieser Verordnung nicht zu vereinbarende Handlungen 

entstehen. In Bezug auf Drittländer und internationale Justizbehörden sollten 

Haftungsklauseln für materielle oder immaterielle Schäden in die einschlägigen 

GEG-Vereinbarungen aufgenommen werden. 
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(32) Diese Verordnung legt spezifische Datenschutzbestimmungen sowohl für operative 

als auch für nichtoperative Daten fest. Diese Datenschutzbestimmungen sind zur 

Ergänzung der bestehenden Datenschutzregelungen und zur Gewährleistung eines 

insgesamt angemessenen Datenschutzniveaus, der Datensicherheit und des Schutzes 

der Grundrechte der betroffenen Personen erforderlich. 

(33) Die Verarbeitung personenbezogener Daten nach dieser Verordnung sollte im 

Einklang mit dem Rechtsrahmen der Union für den Schutz personenbezogener 

Daten erfolgen. Die Richtlinie (EU) 2016/680 gilt für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der 

Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der 

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes vor Gefahren für die öffentliche 

Sicherheit und deren Abwehr. Für die Datenverarbeitung durch die Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union gilt im Zusammenhang mit dieser Verordnung die 

Verordnung (EU) 2018/1725. Zu diesem Zweck sollte für angemessene 

Datenschutzvorkehrungen gesorgt werden. 

(34) Jede zuständige nationale Behörde eines Mitgliedstaats und gegebenenfalls 

Eurojust, Europol, die EUStA, das OLAF oder jede andere zuständige Einrichtung 

oder sonstige Stelle der Union sollte bei der Nutzung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen selbst für die Verarbeitung 

operativer personenbezogener Daten verantwortlich sein. Die Nutzer der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sollten als gemeinsam 

für die Verarbeitung nichtoperativer personenbezogener Daten Verantwortliche im 

Sinne der Verordnung (EU) 2018/1725 gelten. 
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(35) Die Administratoren der GEG-Kooperationsbereiche sollten im Einklang mit der 

einschlägigen GEG-Vereinbarung die Möglichkeit erhalten, den Vertretern 

zuständiger Behörden von Drittländern, die Vertragsparteien einer 

GEG-Vereinbarung sind, oder Vertretern internationaler Justizbehörden, die an 

einer GEG teilnehmen, Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich zu gewähren. 

Im Rahmen einer GEG-Vereinbarung gelten für die Übermittlung 

personenbezogener Daten an Drittländer oder an internationale Justizbehörden – 

wobei letztere zu diesem Zweck als internationale Organisationen erachtet werden – 

die Bestimmungen des Kapitels V der Richtlinie (EU) 2016/680. Der Austausch 

operativer Daten mit Drittländern oder internationalen Justizbehörden sollte auf die 

Daten beschränkt werden, die für die Zwecke der einschlägigen GEG-Vereinbarung 

zwingend erforderlich sind. 

(36) Verfügt eine GEG über mehrere Administratoren für ihren GEG-

Kooperationsbereich, sollte vor der Einrichtung des Drittländer oder Vertreter von 

internationalen Justizbehörden umfassenden GEG-Kooperationsbereichs in der 

entsprechenden GEG-Vereinbarung festgelegt werden, wer von ihnen für die von 

diesen Drittländern oder Vertretern internationaler Justizbehörden in den GEG-

Kooperationsbereich hochgeladenen Daten verantwortlich ist. 

(37) eu-LISA sollte sicherstellen, dass der Zugriff auf das zentrale Informationssystem 

und alle Datenverarbeitungsvorgänge im zentralen Informationssystem für die 

Zwecke der Überwachung der Datenintegrität und -sicherheit, der Rechtmäßigkeit 

der Datenverarbeitung sowie der Eigenüberwachung protokolliert werden. eu-LISA 

sollte keinen Zugriff auf die in den GEG-Kooperationsbereichen gespeicherten 

operativen und nichtoperativen Daten haben. 
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(38) Mit dieser Verordnung werden eu-LISA Berichterstattungspflichten in Bezug auf die 

Entwicklung und den Betrieb auferlegt, und zwar mit Blick auf die Ziele in den 

Bereichen Planung, technische Leistung, Kostenwirksamkeit, Sicherheit und 

Dienstleistungsqualität. Darüber hinaus sollte die Kommission nicht später als zwei 

Jahre nach Inbetriebnahme der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen und danach alle vier Jahre eine Gesamtbewertung der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen vornehmen, bei der auch 

die Ziele dieser Verordnung sowie die aggregierten Ergebnisse der Bewertungen 

der einzelnen GEG berücksichtigt werden. 

(39) Während die Kosten für die Einrichtung und Wartung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sowie die unterstützende Rolle 

von Eurojust nach Inbetriebnahme der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen aus dem Unionshaushalt finanziert werden 

sollten, sollten alle Mitgliedstaaten sowie Eurojust, Europol, die EUStA, das OLAF 

und alle anderen zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union die 

Kosten, die ihnen durch die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen entstehen, selbst tragen. 

(40) Um einheitliche Voraussetzungen für die technische Entwicklung und Umsetzung 

der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen zu schaffen, 

sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen werden. Diese 

Befugnisse sollten nach Maßgabe der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des 

Europäischen Parlaments und des Rates14 ausgeübt werden. 

▌ 

                                                
14 Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 
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(41) Die Kommission sollte so bald wie möglich nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung die einschlägigen für die technische Entwicklung der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen erforderlichen 

Durchführungsrechtsakte erlassen. 

(42) Die Kommission sollte den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen festlegen, nachdem die 

einschlägigen Durchführungsrechtsakte, die für die technische Entwicklung der 

Plattform erforderlich sind, erlassen wurden und eu-LISA unter Beteiligung der 

Mitgliedstaaten einen umfassenden Test der Plattform durchgeführt hat. 

(43) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Unterstützung der wirksamen und 

effizienten Zusammenarbeit, der Kommunikation und des Austauschs von 

Informationen und Beweismitteln zwischen den Mitgliedern der GEG, Vertretern 

internationaler Justizbehörden, Eurojust, Europol, des OLAF und anderen 

zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, von den Mitgliedstaaten 

nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern vielmehr durch Festlegung 

gemeinsamer Vorschriften auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die 

Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 

(EUV) verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in diesem 

Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 

über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 
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(44) Nach den Artikeln 1 und 2 des dem EUV und dem Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) beigefügten Protokolls Nr. 22 über die Position 

Dänemarks beteiligt sich Dänemark nicht an der Annahme dieser Verordnung und ist 

weder durch diese Verordnung gebunden noch zu ihrer Anwendung verpflichtet. 

(45) Nach Artikel 3 des dem EUV und dem AEUV beigefügten Protokolls Nr. 21 über 

die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands hinsichtlich des Raums der 

Freiheit, der Sicherheit und des Rechts hat Irland mit Schreiben vom 7. April 2022 

mitgeteilt, dass es sich an der Annahme und Anwendung dieser Verordnung 

beteiligen möchte. 

(46) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2018/1725 angehört und hat am 25. Januar 2022 eine förmliche 

Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

Mit dieser Verordnung 

a) wird eine auf freiwilliger Basis zu nutzende IT-Plattform (im Folgenden „Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen“) eingerichtet, die die 

Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden erleichtern soll, welche an 

gemeinsamen Ermittlungsgruppen (im Folgenden „GEG“) teilnehmen, die nach 

Artikel 13 des vom Rat gemäß Artikel 34 des Vertrags über die Europäische Union 

erstellten Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder nach dem Rahmenbeschluss 

2002/465/JI gebildet werden ; 

b) werden Regeln für die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Nutzern der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen und der 

Agentur, die für die Entwicklung und Pflege der Plattform zuständig ist, festgelegt; 

c) werden die Zugangsbedingungen für die Nutzer der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen festgelegt; 

d) werden spezifische Datenschutzbestimmungen festgelegt, die zur Ergänzung der 

bestehenden Datenschutzregelungen und zur Gewährleistung eines angemessenen 

Gesamtschutzniveaus in Bezug auf den Datenschutz, die Datensicherheit und den 

Schutz der Grundrechte der betroffenen Personen erforderlich sind. 
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Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung ist auf die Verarbeitung von Informationen, einschließlich 

personenbezogener Daten, im Rahmen einer GEG anwendbar. Dies umfasst den 

Austausch und die Speicherung ▌operativer ▌und ▌nichtoperativer Daten. 

(2) Diese Verordnung ist ab dem Zeitpunkt der Unterzeichnung der entsprechenden 

GEG-Vereinbarung einer GEG bis zur Löschung aller operativen und 

nichtoperativen Daten dieser GEG aus dem zentralen Informationssystem auf die 

operative und die postoperative Phase dieser GEG anwendbar. 

(3) Die bestehenden Rechtsvorschriften über die Einrichtung von GEG, ihre 

Arbeitsweise oder ihre Bewertung werden durch diese Verordnung weder geändert 

noch in anderer Weise berührt. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „zentrales Informationssystem“ ein zentrales IT-System, in dem Daten im 

Zusammenhang mit GEG gespeichert und verarbeitet werden; 

2. „Kommunikationssoftware“ eine Software, die den ▌Austausch von Dateien und 

Nachrichten in Text-, Ton-, Bild- oder Videoform zwischen Nutzern der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen erleichtert; 

www.parlament.gv.at



 

 30 

 

3. „zuständige Behörden“ die Behörden der Mitgliedstaaten, die für die Teilnahme an 

einer GEG zuständig sind, die gemäß Artikel 13 des vom Rat nach Artikel 34 des 

Vertrags über die Europäische Union erstellten Übereinkommens über die 

Rechtshilfe in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

und Artikel 1 des Rahmenbeschlusses 2002/465/JI des Rates eingesetzt wurde, die 

EUStA, wenn sie im Rahmen ihrer Zuständigkeiten gemäß den Artikeln 22, 23 

und 25 der Verordnung (EU) 2017/1939 tätig wird, sowie die zuständigen Behörden 

eines Drittlands, die gemäß einer zusätzlichen Rechtsgrundlage Vertragsparteien 

einer Vereinbarung über die Bildung einer GEG sind; 

4. „Mitglieder einer GEG“ Vertreter der zuständigen Behörden; 

5. „Nutzer der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen“ 

Mitglieder einer GEG, Eurojust, Europol, das OLAF und andere zuständige 

Einrichtungen und sonstige Stellen der Union oder Vertreter einer internationalen 

Justizbehörde, die an einer GEG teilnehmen; 

6. „internationale Justizbehörde“ eine internationale Einrichtung, ein 

internationales Gericht oder einen internationalen Mechanismus, die/das/der 

eingerichtet wurde, um schwere Straftaten zu untersuchen und zu verfolgen, die 

für die gesamte internationale Gemeinschaft von Belang sind, nämlich 

Verbrechen des Völkermords, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 

Kriegsverbrechen und damit zusammenhängende Straftaten, die den Weltfrieden 

und die internationale Sicherheit beeinträchtigen; 

7. „GEG-Kooperationsbereich“ den für jede einzelne GEG reservierten Bereich der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen; 

8. „Administrator des GEG-Kooperationsbereichs“ ein von einem Mitgliedstaat 

gestelltes Mitglied einer GEG oder ein von der EUStA gestelltes Mitglied einer 

gemeinsamen Entwicklungsgruppe, das in einer GEG-Vereinbarung benannt 

wurde und für den GEG-Kooperationsbereich zuständig ist; 
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9. „operative Daten“ Informationen und Beweismittel, die während der operativen 

Phase einer GEG auf der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen verarbeitet werden, um grenzüberschreitende Ermittlungen und 

Strafverfolgungsmaßnahmen zu unterstützen; 

10. „nichtoperative Daten“ Verwaltungsdaten, die auf der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen verarbeitet werden, um 

insbesondere die Verwaltung einer GEG und die ▌ Zusammenarbeit zwischen den 

Nutzern der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen zu 

erleichtern. 

Artikel 4 

Systemarchitektur der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

Die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen besteht aus 

a) einem zentralen Informationssystem, das eine vorübergehende zentrale 

Datenspeicherung ermöglicht; 

b) Kommunikationssoftware, die die sichere lokale Speicherung von 

Kommunikationsdaten auf Geräten der Nutzer der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ermöglicht; 

c) einer Verbindung zwischen dem zentralen Informationssystem und den 

einschlägigen, die Arbeit der GEG unterstützenden und vom Sekretariat des GEG-

Netzes verwalteten IT-Tools. 

Das zentrale Informationssystem ist an den technischen Betriebsstätten von eu-LISA 

angesiedelt. 
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Artikel 5 

Zweck der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

Zweck der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ist die 

Erleichterung 

a) der ▌ Koordinierung und Verwaltung jeder GEG durch eine Reihe von Funktionen 

zur Unterstützung der gruppeninternen administrativen und finanziellen Abläufe; 

b) des schnellen und sicheren Austauschs und der vorübergehenden Speicherung 

operativer Daten, einschließlich großer Dateien, mittels einer Upload-/Download-

Funktion; 

c) sicherer Kommunikationen durch ein System, das sowohl die Übermittlung von 

Sofortnachrichten und Chats als auch Audio- und Videokonferenzen ermöglicht; 

d) der Rückverfolgbarkeit des Austauschs von Beweismitteln durch einen speziellen 

fortschrittlichen Mechanismus zur Protokollierung und Rückverfolgung, der es 

ermöglicht, alle über die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen ausgetauschten Beweismittel sowie den Zugriff auf die 

Beweismittel und ihre Verarbeitung zu verfolgen; 

e) der Bewertung einer GEG im Rahmen eines speziellen gemeinsamen 

Bewertungsverfahrens. 

▌ 
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KAPITEL II 

Entwicklung und Betriebsmanagement 

Artikel 6 

Erlass von Durchführungsrechtsakten durch die Kommission 

Die Kommission erlässt so bald wie möglich nach dem … [Datum des Inkrafttretens dieser 

Verordnung] die für die technische Entwicklung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen erforderlichen Durchführungsrechtsakte, insbesondere 

Durchführungsrechtsakte zu 

a) der Liste der Funktionen, die für die ▌ Koordinierung und Verwaltung einer GEG 

erforderlich sind, einschließlich der maschinellen Übersetzung nichtoperativer 

Daten; 

b) der Liste der Funktionen, die für sichere Kommunikationen erforderlich sind; 

c) der Leistungsbeschreibung für die in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c genannte 

Verbindung; 

d) den Sicherheitsbestimmungen gemäß Artikel 19; 

e) den technischen Protokollen gemäß Artikel 25; 

f) den ▌ Statistiken und Informationen gemäß Artikel 26; 

g) den Leistungs- und Verfügbarkeitsanforderungen für die Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen. 

Die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 29 Absatz 2 genannten Prüfverfahren erlassen. 
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Artikel 7 

Zuständigkeiten von eu-LISA 

(1) eu-LISA legt das Konzept für die physische Architektur der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen einschließlich ihrer technischen 

Spezifikationen und ihrer Weiterentwicklung auf der Grundlage der gemäß 

Artikel 6 genannten Durchführungsrechtsakte fest. Dieses Konzept wird 

vorbehaltlich einer befürwortenden Stellungnahme der Kommission vom 

Verwaltungsrat von eu-LISA gebilligt. 

(2) eu-LISA ist dafür verantwortlich, dass die Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen unter Einhaltung des Grundsatzes des 

Datenschutzes durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen entwickelt wird. Eine solche Entwicklung umfasst die 

Ausarbeitung und Umsetzung der technischen Spezifikationen, die Erprobung und 

die gesamte Projektkoordination. 

(3) eu-LISA stellt den Nutzern der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen die Kommunikationssoftware zur Verfügung. 

(4) eu-LISA entwickelt und implementiert die Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen so bald wie möglich nach dem … [Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] und nach der Annahme der 

Durchführungsrechtsakte gemäß Artikel 6. 

(5) eu-LISA stellt sicher, dass die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen im Einklang mit dieser Verordnung und den 

Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 6 dieser Verordnung sowie der 

Verordnung (EU) 2018/1725 betrieben wird. 
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(6) eu-LISA ist für das Betriebsmanagement der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen zuständig. Das Betriebsmanagement der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen umfasst alle Aufgaben, 

die erforderlich sind, um die Plattform nach Maßgabe dieser Verordnung 

betriebsbereit zu halten, insbesondere die Wartungsarbeiten und technischen 

Entwicklungen, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass die Plattform in 

Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen mit zufriedenstellender 

Betriebsqualität funktioniert. 

(7) eu-LISA sorgt dafür, dass Schulungen zur technischen Nutzung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen für das Sekretariat des GEG-

Netzes durchgeführt und dazu Schulungsmaterialien bereitgestellt werden. 

(8) eu-LISA richtet eine Unterstützungsstelle ein, die für die zeitnahe Abmilderung 

der ihr gemeldeten Vorfälle verantwortlich ist. 

(9) eu-LISA nimmt kontinuierlich Verbesserungen vor und führt neue Funktionen 

auf der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ein, 

die auf den Beiträgen der in Artikel 12 genannten Beratergruppe und dem in 

Artikel 10 Buchstabe e genannten Jahresbericht des Sekretariats des GEG-Netzes 

beruhen. 

(10) eu-LISA hat keinen Zugriff auf die in den GEG-Kooperationsbereichen 

gespeicherten operativen und nichtoperativen Daten. 
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(11) Unbeschadet des Artikels 17 des in der Verordnung (EWG, Euratom, EGKS) 

Nr. 259/68 des Rates15 festgelegten Statuts der Beamten der Europäischen Union und 

die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union wendet 

eu-LISA angemessene Regeln zur Gewährleistung der beruflichen Schweigepflicht 

oder einer anderen vergleichbaren Geheimhaltungspflicht auf all jene Bediensteten 

an, die mit im zentralen Informationssystem gespeicherten Daten arbeiten. Diese 

Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden dieser Bediensteten aus dem Amt oder 

Dienstverhältnis oder der Beendigung ihrer Tätigkeit weiter. 

Artikel 8 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten 

(1) Jeder Mitgliedstaat trifft die technischen Vorkehrungen, die erforderlich sind, um 

den Zugang seiner zuständigen Behörden zur Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen im Einklang mit dieser Verordnung zu 

ermöglichen. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die Nutzer der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen Zugang zu den vom 

Sekretariat des GEG-Netzes gemäß Artikel 10 Buchstabe c bereitgestellten 

Schulungen oder zu gleichwertigen Schulungen auf nationaler Ebene haben. Die 

Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher, dass die Nutzer der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen umfassend über die 

Datenschutzanforderungen nach dem Unionsrecht informiert sind. 

Artikel 9 

Zuständigkeiten der zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

(1) Eurojust, Europol, die EUStA, das OLAF und die anderen zuständigen 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union treffen die technischen 

Vorkehrungen, die erforderlich sind, um ihnen den Zugang zur Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen zu ermöglichen. 

                                                
15 ABl. L 56 vom 4.3.1968, S. 1. 
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(2) Eurojust ist für die notwendige technische Anpassung ihrer Systeme verantwortlich, 

die für die Herstellung der Verbindung nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c 

erforderlich ist. 

Artikel 10 

Zuständigkeiten des Sekretariats des GEG-Netzes 

Das Sekretariat des GEG-Netzes unterstützt den Betrieb der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen, indem es 

a) auf Ersuchen des Administrators oder der Administratoren des GEG-

Kooperationsbereichs administrative, rechtliche und technische Unterstützung im 

Zusammenhang mit der Einrichtung und der Verwaltung der Zugangsrechte für 

die einzelnen GEG-Kooperationsbereiche gemäß Artikel 14 Absatz 3 leistet, 

b) alltägliche Beratung, alltägliche funktionelle Unterstützung und alltägliche 

Hilfestellung für Praktiker bei der Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen hinsichtlich ihrer Nutzung und ihrer 

Funktionen anbietet, 

c) für die Nutzer der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsame 

Ermittlungsgruppen Schulungen konzipiert und anbietet, mit denen die Nutzung 

dieser Plattform erleichtert werden soll, 

d) eine Kultur der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Strafsachen in der 

Union fördert und dazu die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen bekannt macht und ihre Nutzung durch die Praktiker fördert, 

e) nach der Inbetriebnahme der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen eu-LISA laufend über zusätzliche Funktionsanforderungen 

unterrichtet und dazu jährlich einen Bericht über die möglichen Verbesserungen 

und neue Funktionen der Plattform vorlegt, wobei es sich auf die Rückmeldungen 

der Nutzer der Plattform über deren praktische Nutzung stützt. 
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Artikel 11 

Programmverwaltungsrat 

(1) Vor der Konzeptions- und Entwicklungsphase der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen richtet der Verwaltungsrat von eu-LISA für die 

Dauer der Konzeptions- und Entwicklungsphase einen Programmverwaltungsrat 

ein. 

(2) Dieser Programmverwaltungsrat besteht aus zehn Mitgliedern, darunter 

a) acht vom Verwaltungsrat benannte Mitglieder von eu-LISA, 

b) der Vorsitzende der in Artikel 12 genannten Beratergruppe, 

c) ein von der Kommission benanntes Mitglied. 

(3) Der Verwaltungsrat von eu-LISA sorgt dafür, dass die von ihm für den 

Programmverwaltungsrat benannten Mitglieder über die notwendige Erfahrung und 

Fachkompetenz in der Entwicklung und Verwaltung von IT-Systemen zur 

Unterstützung von Justizbehörden verfügen. 

(4) eu-LISA beteiligt sich an den Arbeiten des Programmverwaltungsrats. Zu diesem 

Zweck nehmen Vertreter von eu-LISA an den Sitzungen des 

Programmverwaltungsrats teil, um über die Arbeiten an der Konzeption und 

Entwicklung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen und über weitere damit zusammenhängende Arbeiten und 

Tätigkeiten zu berichten. 

(5) Der Programmverwaltungsrat tritt mindestens alle drei Monate zusammen, 

nötigenfalls auch häufiger. Er stellt die angemessene Verwaltung der Konzeptions- 

und Entwicklungsphase der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen sicher. Der Programmverwaltungsrat berichtet dem 

Verwaltungsrat von eu-LISA regelmäßig – nach Möglichkeit monatlich – schriftlich 

über die Fortschritte der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen. Der Programmverwaltungsrat hat keine Entscheidungsbefugnis 

und kein Mandat zur Vertretung der Mitglieder des Verwaltungsrats von eu-LISA. 
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(6) Der Programmverwaltungsrat legt in Absprache mit dem Verwaltungsrat von 

eu-LISA seine Geschäftsordnung fest, in der insbesondere Bestimmungen über den 

Vorsitz, die Sitzungsorte, die Vorbereitung von Sitzungen, die Zulassung von 

Sachverständigen zu den Sitzungen sowie Kommunikationspläne enthalten sind, mit 

denen dafür gesorgt wird, dass Mitglieder des Verwaltungsrats von eu-LISA, die 

keine Mitglieder des Programmverwaltungsrats sind, lückenlos unterrichtet werden. 

(7) Der Vorsitz des Programmverwaltungsrats wird von einem Mitgliedstaat 

wahrgenommen. 

(8) Das Sekretariat des Programmverwaltungsrats wird von eu-LISA gestellt. 

Artikel 12 

Beratergruppe 

(1) eu-LISA setzt eine Beratergruppe ein, um insbesondere bei der Ausarbeitung des 

Jahresarbeitsprogramms und des Jahrestätigkeitsberichts von eu-LISA und bei der 

Ermittlung der an der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen vorzunehmenden Verbesserungen und der ihr 

hinzuzufügenden neuen Funktionen Fachwissen über die Plattform einzuholen. 

(2) Die Beratergruppe setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten, der Kommission und 

des Sekretariats des GEG-Netzes zusammen. Der Vorsitz wird von eu-LISA 

wahrgenommen. Die Beratergruppe 

a) tritt bis zur Inbetriebnahme der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen nach Möglichkeit mindestens einmal im 

Monat zusammen und danach regelmäßig; 

b) erstattet während der Konzeptions- und Entwicklungsphase der Plattform für 

die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen dem 

Programmverwaltungsrat nach jeder Sitzung Bericht; 
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c) unterstützt während der Konzeptions- und Entwicklungsphase der Plattform für 

die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen den 

Programmverwaltungsrat bei seinen Aufgaben durch die Bereitstellung ihrer 

technischen Fachkompetenz. 

KAPITEL III 

Einrichtung der und Zugang zu den GEG-Kooperationsbereichen  

Artikel 13 

Einrichtung der GEG-Kooperationsbereiche 

(1) Sieht eine GEG-Vereinbarung die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen gemäß dieser Verordnung vor, so wird innerhalb 

der Plattform ▌ für jede gemeinsame Ermittlungsgruppe ein GEG-

Kooperationsbereich geschaffen. 

(2) Die einschlägige GEG-Vereinbarung sieht den Zugang der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten und der EUStA zu dem jeweiligen GEG-Kooperationsbereich 

vor, und kann bestimmen, dass die zuständigen Einrichtungen und sonstigen 

Stellen der Union, die zuständigen Behörden der Drittländer, die die Vereinbarung 

unterzeichnet haben, sowie Vertreter internationaler Justizbehörden, Zugang zu 

dem entsprechenden GEG-Kooperationsbereich erhalten. Die einschlägige GEG-

Vereinbarung muss die Regeln für diesen Zugang enthalten. 

(3) Der einschlägige GEG-Kooperationsbereich wird von dem Administrator oder den 

Administratoren des GEG-Kooperationsbereichs mit technischer Unterstützung 

seitens eu-LISA eröffnet. 

(4) Haben die Mitglieder einer GEG bei der Unterzeichnung der GEG-Vereinbarung 

beschlossen, die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen nicht zu nutzen, kommen jedoch im Laufe der Arbeit einer 

GEG überein, mit der Nutzung der Plattform zu beginnen, so wird die GEG-

Vereinbarung geändert, sofern diese Möglichkeit nicht bereits vorgesehen war, 

und die Absätze 1, 2 und 3 finden Anwendung. Kommen die Mitglieder einer GEG 

überein, die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen einzustellen, so wird die einschlägige GEG-Vereinbarung 

geändert, sofern diese Möglichkeit nicht bereits in dieser GEG-Vereinbarung 

vorgesehen war.
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Artikel 14 

Benennung und Rolle des Administrators des GEG-Kooperationsbereichs 

(1) Ist die Nutzung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen in der GEG-Vereinbarung vorgesehen, so werden in dieser 

GEG-Vereinbarung unter den von den Mitgliedstaaten gestellten Mitgliedern der 

GEG oder einem von der EUStA gestellten Mitglied der GEG ein oder mehrere 

Administratoren des GEG-Kooperationsbereichs benannt. 

(2) Der Administrator oder die Administratoren des GEG-Kooperationsbereichs 

▌verwaltet bzw. verwalten gemäß der einschlägigen GEG-Vereinbarung die 

Zugangsrechte der Nutzer der einschlägigen Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen zu seinem bzw. ihrem GEG-Kooperationsbereich. 

(3) In einer GEG-Vereinbarung kann vorgesehen werden, dass das Sekretariat des 

GEG-Netzes für die Zwecke der technischen und administrativen Unterstützung 

sowie für die Zwecke der technischen, rechtlichen und administrativen 

Unterstützung der Verwaltung der Zugangsrechte, Zugang zu einem GEG-

Kooperationsbereich erhält. In solchen Fällen – wie von den Mitgliedern der GEG 

vereinbart – gewährt der Administrator oder gewähren die Administratoren des 

GEG-Kooperationsbereichs dem Sekretariat des GEG-Netzes Zugang zu diesem 

GEG-Kooperationsbereich. 

Artikel 15 

Zugang der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und der Europäischen 

Staatsanwaltschaft   zu den GEG-Kooperationsbereichen 

Gemäß der jeweiligen GEG-Vereinbarung gewährt der Administrator oder gewähren die 

Administratoren des GEG-Kooperationsbereichs den in der GEG-Vereinbarung benannten 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sowie der EUStA, wenn sie in jener GEG-

Vereinbarung benannt ist, Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich. 

www.parlament.gv.at



 

 42 

Artikel 16 

Zugang der zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zu den GEG-

Kooperationsbereichen 

Gemäß der jeweiligen GEG-Vereinbarung gewährt der Administrator oder gewähren die 

Administratoren des GEG-Kooperationsbereichs den folgenden Stellen im erforderlichen 

Umfang Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich: 

a) Eurojust zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß der Verordnung (EU) 2018/1727, ▌ 

b) Europol zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß der Verordnung (EU) 2016/794, 

c) dem OLAF zur Erfüllung seiner Aufgaben gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 

Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates16 und 

▌ 

d) anderen zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zur Erfüllung 

der in den ▌einschlägigen Rechtsakten zu ihrer Einrichtung festgelegten Aufgaben. 

                                                
16 Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1). 
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Artikel 17 

Zugang der zuständigen Behörden von Drittländern zu den GEG-Kooperationsbereichen 

(1) Gemäß der jeweiligen GEG-Vereinbarung und für die in Artikel 5 aufgeführten 

Zwecke gewährt der Administrator oder gewähren die Administratoren des GEG-

Kooperationsbereichs den zuständigen Behörden von Drittländern, die die GEG-

Vereinbarung unterzeichnet haben, Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich. 

(2) Wenn von Mitgliedstaaten gestellte Mitglieder einer GEG und – sofern es an der 

jeweiligen GEG-Vereinbarung teilnimmt – das von der EUStA gestellte Mitglied 

operative Daten in einen GEG-Kooperationsbereich zum Zwecke des 

Herunterladens durch ein Drittland hochladen, überprüfen die betreffenden von 

Mitgliedstaaten gestellten Mitglieder oder das von der EUStA gestellte Mitglied, 

dass die von ihnen jeweils hochgeladenen Daten auf das für die Zwecke der 

jeweiligen GEG-Vereinbarung erforderliche Maß beschränkt sind und diese Daten 

die darin festgelegten Bedingungen erfüllen. 

(3) Wenn ein Drittland operative Daten in einen GEG-Kooperationsbereich hochlädt, 

prüft der Administrator oder prüfen die Administratoren des GEG-

Kooperationsbereichs, ob diese Daten auf das für die Zwecke der einschlägigen 

GEG-Vereinbarung erforderliche Maß beschränkt sind und diese Daten die darin 

festgelegten Bedingungen erfüllen, bevor sie von anderen Nutzern des GEG-

Kooperationsbereichs heruntergeladen werden können. 

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sie Drittländern, 

denen Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich gewährt wurde, nur dann 

personenbezogene Daten übermitteln, wenn die in Kapitel V der Richtlinie (EU) 

2016/680 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 
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(5) Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union stellen sicher, dass sie 

Drittländern, denen Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich gewährt wurde, nur 

dann personenbezogene Daten übermitteln, wenn die in Kapitel IX der Verordnung 

(EU) 2018/1725 festgelegten Bedingungen erfüllt sind; dies lässt die 

Datenschutzvorschriften für diese Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 

Union in den einschlägigen Rechtsakten zu ihrer Einrichtung unberührt, wenn ihnen 

derartige Vorschriften besondere Anforderungen an die Datenübermittlung 

auferlegen. 

(6) Die EUStA stellt bei der Wahrnehmung ihrer Zuständigkeiten gemäß den Artikeln 

22, 23 und 25 der Verordnung (EU) 2017/1939 sicher, dass sie Drittländern, denen 

Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich gewährt wurde, nur dann 

personenbezogene Daten übermittelt, wenn die in den Artikeln 80 bis 84 der 

genannten Verordnung festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 
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Artikel 18 

Zugang der Vertreter von an einer GEG teilnehmenden internationalen Justizbehörden zu 

den GEG-Kooperationsbereichen 

(1) Für die in Artikel 5 aufgeführten Zwecke kann der Administrator bzw. können die 

Administratoren des GEG-Kooperationsbereichs den Vertretern internationaler 

Justizbehörden, die an der einschlägigen GEG teilnehmen, Zugang zu einem GEG-

Kooperationsbereich gewähren, wenn dies in der einschlägigen GEG-Vereinbarung 

vorgesehen ist. 

(2) Der Administrator beziehungsweise die Administratoren des GEG-

Kooperationsbereichs verifizieren und stellen sicher, dass der Austausch operativer 

Daten mit Vertretern internationaler Justizbehörden ▌, denen Zugang zu einem 

GEG-Kooperationsbereich gewährt wurde, auf den für die Zwecke der einschlägigen 

GEG-Vereinbarung erforderlichen Umfang beschränkt ist und diese Daten die darin 

festgelegten Bedingungen erfüllen. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sie internationalen Justizbehörden, denen 

Zugang zu einem GEG-Kooperationsbereich gewährt wurde, nur dann 

personenbezogene Daten übermitteln, wenn die in Kapitel V der Richtlinie (EU) 

2016/680 festgelegten Bedingungen erfüllt sind. 

(4) Die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union stellen sicher, dass sie 

Vertretern internationaler Justizbehörden, denen Zugang zu einem GEG-

Kooperationsbereich gewährt wurde, nur dann personenbezogene Daten 

übermitteln, wenn die in Kapitel IX der Verordnung (EU) 2018/1725 festgelegten 

Bedingungen erfüllt sind; dies lässt Datenschutzvorschriften für die Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union in den einschlägigen Rechtsakten 

zu ihrer Einrichtung unberührt, wenn ihnen derartige Vorschriften besondere 

Anforderungen an die Datenübermittlung auferlegen. 
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KAPITEL IV 

Sicherheit und Haftung 

Artikel 19 

Sicherheit 

(1) eu-LISA trifft die erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur 

Gewährleistung eines hohen Maßes an Cybersicherheit für die Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen und zur Gewährleistung der 

Informationssicherheit der Daten innerhalb der Plattform, insbesondere um die 

Vertraulichkeit und Integrität der im zentralen Informationssystem gespeicherten 

operativen und nichtoperativen Daten sicherzustellen. 

(2) eu-LISA verhindert den unbefugten Zugang zur Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen und stellt sicher, dass die zum Zugang zur 

Plattform berechtigten Personen ausschließlich auf die ihrer Zugangsberechtigung 

unterliegenden Daten zugreifen können. 

(3) Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 des vorliegenden Artikels nimmt eu-LISA einen 

Sicherheitsplan und einen Notfallplan zur Aufrechterhaltung und zur 

Wiederherstellung des Betriebs an, um zu gewährleisten, dass das zentrale 

Informationssystem im Störfall wiederhergestellt werden kann; eu-LISA sorgt für 

eine Arbeitsvereinbarung mit dem IT-Notfallteam für die Organe, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union, welche mit der zwischen dem Europäischen 

Parlament, dem Europäischen Rat, dem Rat der Europäischen Union, der 

Europäischen Kommission, dem Gerichtshof der Europäischen Union, der 

Europäischen Zentralbank, dem Europäischen Rechnungshof, dem Europäischen 

Auswärtigen Dienst, dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem 

Europäischen Ausschuss der Regionen und der Europäischen Investitionsbank 

geschlossenen Vereinbarung über die Organisation und die Funktionsweise eines 

IT-Notfallteams für die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

(CERT-EU)17 errichtet wurde. Bei der Annahme eines Sicherheitsplans 

berücksichtigt eu-LISA etwaige Empfehlungen der Sicherheitsexperten der in 

Artikel 12 dieser Verordnung genannten Beratergruppe. 

                                                
17 ABl. C 12 vom 13.1.2018, S. 1. 
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(4) eu-LISA überwacht die Wirksamkeit aller in diesem Artikel genannten Maßnahmen 

und trifft sämtliche organisatorischen Maßnahmen für die Eigenkontrolle und 

Überwachung, die für die Einhaltung dieser Verordnung erforderlich sind. 
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Artikel 20 

Haftung 

(1) Für Schäden an der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen, die darauf zurückzuführen sind, dass ein Mitgliedstaat, 

Eurojust, Europol, die EUStA, das OLAF oder eine andere zuständige Einrichtung 

oder sonstige Stelle der Union seinen bzw. ihren Verpflichtungen aus dieser 

Verordnung nicht nachgekommen ist, haftet der betreffende Mitgliedstaat, Eurojust, 

Europol, die EUStA, das OLAF oder die andere zuständige Einrichtung oder 

sonstige Stelle der Union, wenn und soweit eu-LISA keine angemessenen 

Maßnahmen ergriffen hat, um den Schaden abzuwenden oder zu mindern. 

(2) Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen nach Absatz 1 gegen einen 

Mitgliedstaat unterliegt dem Recht dieses Mitgliedstaats. Die Geltendmachung 

derartiger Schadenersatzansprüche gegen Eurojust, Europol, die EUStA, das OLAF 

und andere zuständige Einrichtungen und sonstige Stellen der Union unterliegt den 

einschlägigen Rechtsakten zu ihrer Einrichtung. 
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KAPITEL V 

Datenschutz 

Artikel 21 

Speicherfrist für operative Daten 

(1) Die operativen Daten der einzelnen GEG-Kooperationsbereiche bleiben so lange im 

zentralen Informationssystem gespeichert, wie es notwendig ist, bis die 

Herunterlade-Vorgänge aller betroffenen Nutzer der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen abgeschlossen sind. Die 

Speicherfrist darf vier Wochen ab dem Zeitpunkt des Hochladens solcher Daten auf 

die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen nicht 

überschreiten. 

(2) Nach Abschluss des Herunterlade-Vorgangs durch alle vorgesehenen Nutzer der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen oder 

spätestens nach Ablauf der Speicherfrist gemäß Absatz 1 werden die Daten 

automatisch und dauerhaft aus dem zentralen Informationssystem gelöscht. 

Artikel 22 

Speicherfrist für nichtoperative Daten 

(1) Ist eine Bewertung einer GEG vorgesehen, so werden nichtoperative Daten zu den 

jeweiligen GEG-Kooperationsbereichen im zentralen Informationssystem 

gespeichert, bis die Bewertung abgeschlossen ist. Die Speicherfrist darf fünf Jahre ab 

dem Zeitpunkt des Eingangs solcher Daten auf der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen nicht überschreiten. 

(2) Falls beschlossen wird, bei Abschluss einer GEG keine Bewertung durchzuführen, 

oder spätestens nach Ablauf der Speicherfrist gemäß Absatz 1 werden die Daten 

automatisch aus dem zentralen Informationssystem gelöscht. 
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Artikel 23 

Verantwortlicher und Auftragsverarbeiter 

(1) Jede zuständige nationale Behörde eines Mitgliedstaats und gegebenenfalls Eurojust, 

Europol, die EUStA, das OLAF oder jede andere zuständige Einrichtung oder 

sonstige Stelle der Union gilt gemäß den geltenden Datenschutzvorschriften der 

Union als für die Verarbeitung der operativen personenbezogenen Daten im Rahmen 

dieser Verordnung Verantwortlicher. 

(2) In Bezug auf Daten, die von den zuständigen Behörden von Drittländern oder 

Vertretern internationaler Justizbehörden auf die Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen hochgeladen werden, wird einer der in der 

jeweiligen GEG-Vereinbarung benannten Administratoren des GEG-

Kooperationsbereichs für die über die Plattform ausgetauschten und die darin 

gespeicherten personenbezogenen Daten als Verantwortlicher benannt. 

Vor der Benennung des Verantwortlichen werden keine Daten von Drittländern 

oder internationalen Justizbehörden hochgeladen. 

(3) eu-LISA gilt für die über die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen ausgetauschten und die darin gespeicherten personenbezogenen 

Daten gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 als Auftragsverarbeiter. 

(4) Für die Verarbeitung der nichtoperativen personenbezogenen Daten auf der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen sind die Nutzer 

der Plattform gemeinsam Verantwortliche im Sinne des Artikels 28 der Verordnung 

(EU) 2018/1725. 
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Artikel 24 

Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die in die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

eingegebenen Daten dürfen nur für folgende Zwecke verarbeitet werden: 

a) Austausch operativer Daten ▌zwischen den Nutzern der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen für die Zwecke, für die die 

einschlägige GEG eingerichtet wurde; 

b) Austausch nichtoperativer Daten zwischen den Nutzern der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen für die Zwecke der 

Verwaltung der einschlägigen GEG. 

(2) Der Zugang zur Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

ist den ordnungsgemäß ermächtigten Bediensteten der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und der Drittländer, von Eurojust, Europol, der EUStA, des OLAF 

und anderen zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union oder 

Vertretern internationaler Justizbehörden vorbehalten, gemäß den in Absatz 1 

genannten Zwecken auf das für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderliche Maß 

und strikt darauf beschränkt, was für die verfolgten Ziele erforderlich und 

verhältnismäßig ist. 

Artikel 25 

Technische Protokolle 

(1) eu-LISA stellt sicher, dass über jeden Zugriff auf das zentrale Informationssystem 

und alle Datenverarbeitungsvorgänge darin ein technisches Protokoll gemäß 

Absatz 2 angefertigt wird. 

www.parlament.gv.at



 

 52 

 

(2) Die technischen Protokolle enthalten folgende Angaben: 

a) das Datum, die Zeitzone und den genauen Zeitpunkt des Zugriffs auf das 

zentrale Informationssystem; 

b) die Kennung jedes einzelnen Nutzers der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen, der auf das zentrale Informationssystem 

zugegriffen hat; 

c) das Datum, die Zeitzone und die Zugriffszeit jedes von jedem einzelnen 

Nutzer der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen ausgelösten Vorgangs; 

d) den von jedem einzelnen Nutzer der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen ausgelösten Vorgang. 

▌Die technischen Protokolle werden durch geeignete technische Maßnahmen vor 

Änderungen und unbefugtem Zugriff geschützt. Die technischen Protokolle werden 

drei Jahre lang oder, solange dies für den Abschluss bereits eingeleiteter 

Überwachungsverfahren erforderlich ist, aufbewahrt. 

(3) Auf Antrag stellt eu-LISA die technischen Protokolle den zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten, die an einer bestimmten GEG teilgenommen haben, ohne 

ungebührliche Verzögerung zur Verfügung. 

(4) Im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten die für 

die Überwachung der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung zuständigen nationalen 

Aufsichtsbehörden auf Antrag Zugang zu den technischen Protokollen. 

(5) Im Rahmen seiner Zuständigkeiten und zur Erfüllung seiner Aufsichtspflichten 

gemäß der Verordnung (EU) 2018/1725 erhält der Europäische 

Datenschutzbeauftragte auf Antrag Zugang zu den technischen Protokollen. 
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KAPITEL VI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 26 

Überwachung und Bewertung 

(1) eu-LISA legt Verfahren für die Überwachung der Entwicklung der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen anhand von Zielen in Bezug auf 

Planung und Kosten und für die Überwachung der Funktionsweise der Plattform 

anhand von Zielen in Bezug auf die technische Leistung, Kostenwirksamkeit, 

Nutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Dienstleistungsqualität fest. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Verfahren müssen die Möglichkeit vorsehen, für 

Überwachungszwecke regelmäßig technische Statistiken zu erstellen, und zur 

Gesamtbewertung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen beitragen. 

(3) Besteht die Gefahr ▌ wesentlicher Verzögerungen des Entwicklungsprozesses, so 

unterrichtet eu-LISA das Europäische Parlament und den Rat so bald wie möglich 

über die Gründe für die Verzögerungen, die terminlichen und finanziellen 

Auswirkungen und die von ihr geplanten Schritte zur Behebung des Problems. 

(4) Sobald die Entwicklung der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen abgeschlossen ist, übermittelt eu-LISA dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Bericht, in dem dargelegt wird, wie die Ziele, 

insbesondere bei Planung und Kosten, erreicht wurden und in dem etwaige 

Abweichungen begründet werden. 

(5) Im Falle einer technischen Aufrüstung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen, die mit erheblichen Kosten verbunden wäre, 

unterrichtet eu-LISA das Europäische Parlament und den Rat vor der Durchführung 

der Aufrüstung. 
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(6) Nicht später als zwei Jahre nach Inbetriebnahme der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen  

a) übermittelt eu-LISA der Kommission einen Bericht über die technische 

Funktionsweise der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen, einschließlich nichtsensibler Sicherheitsaspekte, und 

macht diesen Bericht öffentlich zugänglich; 

b) nimmt die Kommission auf der Grundlage des unter Buchstabe a genannten 

Berichts eine Gesamtbewertung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen vor und übermittelt dem Europäischen 

Parlament und dem Rat einen Gesamtbewertungsbericht. 

eu-LISA übermittelt der Kommission jedes Jahr nach der Übermittlung des Berichts 

nach Unterabsatz 1 Buchstabe a einen Bericht über die technische Funktionsweise 

der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen, 

einschließlich deren nichtsensibler Sicherheitsaspekte, und macht diesen Bericht 

öffentlich zugänglich. 

Alle vier Jahre nach der Übermittlung des Gesamtbewertungsberichts nach 

Unterabsatz 1 Buchstabe b nimmt die Kommission auf der Grundlage der von eu-

LISA im Einklang mit Unterabsatz 2 übermittelten Berichte eine Gesamtbewertung 

der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen vor und 

übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Gesamtbewertungsbericht. 

(7) Innerhalb von 18 Monaten nach dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen übermittelt die 

Kommission im Anschluss an die Konsultation von Europol und der in Artikel 12 

genannten Beratergruppe dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht, in dem die Notwendigkeit, die Durchführbarkeit, die Angemessenheit und 

die Kostenwirksamkeit einer möglichen Verbindung zwischen der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen und SIENA bewertet werden. 

Dieser Bericht umfasst zudem die Bedingungen, technischen Spezifikationen und 

Verfahren zur Gewährleistung einer sicheren und wirksamen Verbindung. 

Darüber hinaus werden diesem Bericht gegebenenfalls die erforderlichen 
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Gesetzgebungsvorschläge beigefügt, die die Befugnis für die Kommission zur 

Annahme der technischen Spezifikationen einer derartigen Verbindung enthalten 

können. 
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(8) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, Eurojust, Europol, die EUStA, das 

OLAF und die anderen zuständigen Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union 

stellen eu-LISA und der Kommission die für die Ausarbeitung des Berichts nach 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels und des Gesamtbewertungsberichts der 

Kommission nach Absatz 6 des vorliegenden Artikels erforderlichen Informationen 

zur Verfügung. Ferner stellen sie dem Sekretariat des GEG-Netzes die 

Informationen zur Verfügung, die für die Abfassung des in Artikel 10 Buchstabe e 

genannten jährlichen Berichts erforderlich sind. Diese in Satz 1 und 2 des 

vorliegenden Absatzes genannten Informationen dürfen keine Beeinträchtigung der 

Arbeitsmethoden verursachen und keine Angaben enthalten, die Rückschlüsse auf 

Quellen, Namen von Bediensteten oder Ermittlungen gestatten. 

(9) eu-LISA stellt der Kommission die Informationen zur Verfügung, die zur 

Durchführung der in Absatz 6 genannten Gesamtbewertung erforderlich sind. 

Artikel 27 

Kosten 

Die Kosten im Zusammenhang mit der Einrichtung und dem Betrieb der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen werden vom Gesamthaushaltsplan der 

Union getragen. 

Artikel 28 

Inbetriebnahme 

(1) Die Kommission legt fest, zu welchem Zeitpunkt die Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen ihren Betrieb aufnimmt, sobald 

die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Durchführungsakte nach Artikel 6 Buchstaben a bis g wurden 

angenommen; 

b) eu-LISA hat unter Beteiligung der Mitgliedstaaten einen umfassenden Test 

der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen unter 

Verwendung anonymer Testdaten erfolgreich durchgeführt. 
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In jedem Fall darf der Zeitpunkt nicht nach dem … [30 Monate nach dem Datum 

des Inkrafttretens der vorliegenden Verordnung] liegen. 
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(2) Nachdem die Kommission den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen nach Absatz 1 festgelegt hat, teilt 

sie diesen Zeitpunkt den Mitgliedstaaten, Eurojust, Europol, der EUStA und dem 

OLAF mit. Darüber hinaus unterrichtet sie das Europäische Parlament. 

(3) Der Beschluss der Kommission über den Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Plattform 

für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen gemäß Absatz 1 wird im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

(4) Die Nutzer der Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

beginnen mit der Nutzung der Plattform ab dem von der Kommission gemäß 

Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt der Inbetriebnahme. 

Artikel 29 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erlässt die Kommission den 

Durchführungsrechtsakt nicht und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verordnung 

(EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung. 
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Artikel 30 

Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 

Die Verordnung (EU) 2018/1726 wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 1 wird folgender Absatz 4a eingefügt: 

„(4b) Die Agentur ist für die Entwicklung und das Betriebsmanagement sowie die 

technische Weiterentwicklung der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen zuständig.“ 

2. Folgender Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 8c 

Aufgaben im Zusammenhang mit der Plattform für die Zusammenarbeit 

gemeinsamer Ermittlungsgruppen 

In Bezug auf die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen nimmt die Agentur die folgenden Aufgaben wahr: 

a) die ihr mit der Verordnung (EU) 2023/… des Europäischen Parlaments und des 

Rates*+ übertragenen Aufgaben; 

b) Aufgaben im Zusammenhang mit Schulungen zur technischen Nutzung der 

Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen für das 

Sekretariat des GEG-Netzes, einschließlich der Bereitstellung von Online-

Schulungsmaterialien. 

________________ 
 Verordnung (EU) 2023/… des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

… zur Einrichtung einer Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 
Ermittlungsgruppen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2018/1726 
(ABl. L … vom …, S. …).“ 

                                                
+ ABl.: Bitte die Ordnungsnummer der Verordnung einfügen und die zugehörige 

Fußnote vervollständigen. 
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3. Artikel 14 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Agentur verfolgt die Entwicklungen in der Forschung, die für das 

Betriebsmanagement des SIS II, des VIS, von Eurodac, des EES, von ETIAS, 

von DubliNet, des ECRIS-TCN, des e-CODEX-Systems, der Plattform für die 

Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen und anderer IT-

Großsysteme im Sinne des Artikels 1 Absatz 5 von Belang sind.“ 

4. An Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe ff wird folgende Ziffer angefügt: 

„viii) die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer Ermittlungsgruppen gemäß 

Artikel 26 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2023/…++;“ 

                                                
++ ABl.: Bitte die Ordnungsnummer dieser Verordnung einfügen. 
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5. In Artikel 27 Absatz 1 wird folgender Buchstabe eingefügt: 

„dd) die Beratergruppe für die Plattform für die Zusammenarbeit gemeinsamer 

Ermittlungsgruppen;“. 

Artikel 31 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen 

unmittelbar in den Mitgliedstaaten. 

Geschehen zu ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2023)0089
Europäisches Jahr der Kompetenzen 2023
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023 zu dem
Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Europäisches Jahr der Kompetenzen 2023 (COM(2022)0526 – C9-0344/2022 –
2022/0326(COD))
(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0526),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 149 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0344/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 15. Dezember 20221,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 17. März 2023 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf das Schreiben des Ausschusses für Kultur und Bildung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A9-0028/2023),

                                               
1 ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 123.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;  

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 

 

www.parlament.gv.at



 

 65 

P9_TC1-COD(2022)0326 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 30. März 2023 
im Hinblick auf den Erlass des Beschlusses (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über ein Europäisches Jahr der Kompetenzen ▌ 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 149, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

nach Anhörung des Ausschusses der Regionen, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  ABl. C 100 vom 16.3.2023, S. 123. 
2  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Qualifizierte Arbeitskräfte sind von entscheidender Bedeutung, um einen fairen und 

sozial gerechten grünen und digitalen Wandel zu gewährleisten und die nachhaltige 

Wettbewerbsfähigkeit der Union sowie ihre Resilienz gegenüber externen Schocks, 

etwa der COVID-19-Pandemie oder den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen 

die Ukraine, zu stärken. Angemessenere und besser aufeinander abgestimmte 

Kompetenzen eröffnen neue Möglichkeiten und befähigen die Menschen, 

uneingeschränkt am Arbeitsmarkt, an der Gesellschaft und an der Demokratie 

teilzuhaben, die Chancen des grünen und digitalen Wandels zu nutzen und ihre 

Rechte wahrzunehmen. 
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(2) In der gesamten Union berichten Arbeitgeber, dass die Suche nach Arbeitskräften 

mit den benötigten Qualifikationen schwierig ist. Die Europäische Arbeitsbehörde 

hat in ihrem Bericht über Arbeitskräftemangel und Arbeitskräfteüberschuss und die 

Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit hat in ihrem Bericht über 

Entwicklung von Cybersicherheitskompetenzen in der EU festgestellt, dass im Jahr 

2021 in 28 Berufen ein Fachkräftemangel herrschte, unter anderem im 

Gesundheitswesen, im Gastgewerbe sowie im Bau- und Dienstleistungssektor, und 

dass es an IT- und Sicherheitsfachleuten, insbesondere im Bereich Cybersicherheit, 

sowie an Fachkräften mit mathematischer, informatischer, naturwissenschaftlicher 

und technischer Ausbildung fehlt. Der Mangel an Arbeitskräften mit den richtigen 

Kompetenzen entwickelt sich zunehmend zum größten Hindernis für den 

erfolgreichen grünen und digitalen Wandel. Ein Arbeitskräftemangel kann in 

einigen Fällen auch auf unattraktive Arbeitsplätze und schlechte 

Arbeitsbedingungen zurückzuführen sein. Für einen gut funktionierenden 

Arbeitsmarkt ist es wichtig, diese Probleme durch das Angebot hochwertiger 

Arbeitsplätze und Maßnahmen zum Erhalt von Arbeitsplätzen anzugehen. In 

vielen Mitgliedstaaten ist zu erwarten, dass sich die Bevölkerungsalterung in den 

kommenden zehn Jahren beschleunigt, da die Babyboomer-Kohorte in den 

Ruhestand tritt, was es umso wichtiger macht, das Potenzial aller Erwachsenen im 

erwerbsfähigen Alter unabhängig von ihrer Herkunft voll auszuschöpfen, und zwar 

durch kontinuierliche Investitionen in ihre Kompetenzen und durch Aktivierung von 

mehr Menschen, insbesondere von Frauen und jungen Menschen und vor allem 

denjenigen, die weder arbeiten noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung 

absolvieren (NEET), die mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sind, die 

ihre Teilnahme am Arbeitsmarkt behindern. Effiziente und umfassende 

Kompetenzstrategien, ein verbesserter Zugang benachteiligter Gruppen zu 

Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten sowie die Bekämpfung von Stereotypen, 

insbesondere Geschlechterstereotypen, würden dazu beitragen, die Beschäftigung 

zu erhöhen und den Fachkräftemangel zu verringern. Um einen sozial gerechten 

und inklusiven Wandel sicherzustellen, können solche Maßnahmen durch 

Lösungen für Personen ergänzt werden, die nicht in der Lage sind, einer 

Umschulung oder Weiterbildung nachzugehen. 
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(3) Die Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und erfahrenen Führungskräften, die 

eine wesentliche Rolle für das nachhaltige Wachstum der Union spielen, ist nach 

wie vor das größte Problem für ein Viertel der 25 Millionen kleinen und mittleren 

Unternehmen (KMU) in der Union, die das Rückgrat der Wirtschaft und des 

Wohlstands der Union bilden, 99 % aller Unternehmen ausmachen und 83 Millionen 

Menschen beschäftigen. In der Mitteilung der Kommission vom 10. März 2020 mit 

dem Titel „Eine KMU-Strategie für ein nachhaltiges und digitales Europa“ wird die 

wesentliche Rolle der KMU für die Wettbewerbsfähigkeit und den Wohlstand in der 

Union anerkannt. 
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(4) Das Fehlen ausreichend qualifizierter Arbeitskräfte und die geringe Teilnahme 

von Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter an Schulungsaktivitäten reduziert die 

Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt und schafft soziale und wirtschaftliche 

Ungleichheiten, die eine große Herausforderung für die Union darstellen. Das 

Fehlen ausreichend qualifizierter Arbeitskräfte und die geringe Teilnahme an 

Schulungsaktivitäten lässt außerdem auf ein erhebliches ungenutztes Umschulungs- 

und Weiterbildungspotenzial schließen, durch dessen Ausschöpfung dem 

zunehmenden Arbeitskräftemangel, beispielsweise im verarbeitenden Gewerbe und 

im Dienstleistungssektor (insbesondere im Gastgewerbe und in der Fertigung von 

Computern und elektronischen Bauteilen) sowie im Gesundheitswesen, 

entgegengewirkt werden könnte. Allerdings stagniert die Beteiligung an der 

Erwachsenenbildung in der Union seit zehn Jahren, und 21 Mitgliedstaaten haben 

das entsprechende Unionsziel für 2020 nicht erreicht. Für viele Erwachsene im 

erwerbsfähigen Alter, z. B. Menschen in atypischen Beschäftigungsverhältnissen, 

Beschäftigte in KMU, Arbeitslose, Nichterwerbstätige oder Geringqualifizierte, sind 

Angebote zur Kompetenzentwicklung allzu oft nicht zugänglich. Der Ausbau der 

Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten für diese Gruppen und für alle 

Erwachsenen im erwerbsfähigen Alter würde dazu beitragen, das Beschäftigungsziel 

der Union von 78 % für Erwachsene zwischen 20 und 64 Jahren zu erreichen, für die 

die Beschäftigungsquote im Jahr 2021 noch bei 73,1 % lag. Es sind weitere 

Anstrengungen erforderlich, um Erwachsenen mit geringen Kompetenzen und 

Arbeitslosen eine wirksame Unterstützung zu bieten, die mit der Empfehlung des 

Rates vom 19. Dezember 2016 für Weiterbildungspfade: Neue Chancen für 

Erwachsene3 und der Empfehlung des Rates vom 15. Februar 2016 zur 

Wiedereingliederung Langzeitarbeitsloser in den Arbeitsmarkt4 im Einklang steht.  

                                                
3  ABl. C 484 vom 24.12.2016, S. 1. 
4  ABl. C 67 vom 20,2.2016, S. 1. 
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(5) Gemäß Grundsatz 1 der Europäischen Säule sozialer Rechte (im Folgenden „Säule“), 

hat jede Person das Recht auf allgemeine und berufliche Bildung und lebenslanges 

Lernen von hoher Qualität und in inklusiver Form, damit sie Kompetenzen bewahren 

und erwerben kann, die es ihr ermöglichen, vollständig am gesellschaftlichen Leben 

teilzuhaben und Übergänge auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu bewältigen. 

Grundsatz 4 der Säule zur aktiven Unterstützung der Beschäftigung sieht vor, dass 

jede Person das Recht auf frühzeitige und bedarfsgerechte Unterstützung zur 

Verbesserung der Beschäftigungs- oder Selbstständigkeitsaussichten hat, 

einschließlich des Rechts auf Unterstützung bei Fortbildung und Umschulung. 

Grundsatz 5 der Säule zur sicheren und anpassungsfähigen Beschäftigung besagt, 

dass Arbeitnehmer ungeachtet der Art und Dauer des Beschäftigungsverhältnisses 

das Recht auf faire und gleiche Behandlung im Hinblick auf Arbeitsbedingungen 

sowie den Zugang zu sozialem Schutz und Fortbildung haben. In Artikel 14 Absatz 1 

der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) ist 

festgelegt, dass jede Person das Recht auf Bildung sowie auf Zugang zur beruflichen 

Ausbildung und Weiterbildung hat. 
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(6) In Grundsatz 3 der Säule wird betont, dass jede Person unabhängig von Geschlecht, 

Rasse oder ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter 

oder sexueller Orientierung das Recht auf Gleichbehandlung und Chancengleichheit 

hat, unter anderem im Hinblick auf Beschäftigung sowie allgemeine und berufliche 

Bildung. Das Europäische Jahr der Kompetenzen sollte demnach in einer Art und 

Weise durchgeführt werden, dass es inklusiv ist und Gleichheit für alle aktiv fördert. 

Im Aktionsplan zur europäischen Säule sozialer Rechte, den die Kommission in ihrer 

Mitteilung vom 4. März 2021 angenommen hat, wird herausgestellt, dass durch die 

verstärkte Teilhabe von Bevölkerungsgruppen, die derzeit ▌unterrepräsentiert sind, 

ein inklusiveres Beschäftigungswachstum erreicht werden kann. 

(7) In der Mitteilung der Kommission vom 1. Juli 2020 mit dem Titel „Europäische 

Kompetenzagenda für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und 

Resilienz“ (im Folgenden „europäische Kompetenzagenda“) wird eine Revolution im 

Kompetenzbereich gefordert, um die Erholung der Wirtschaft sicherzustellen, die 

globale Wettbewerbsfähigkeit Europas und die soziale Gerechtigkeit zu stärken und 

den grünen und digitalen Wandel in eine Chance für alle umzugestalten. Ziel der 

europäischen Kompetenzagenda ist es, kollektive Maßnahmen im Bereich des 

Kompetenzaufbaus zu fördern, sicherzustellen, dass die Berufsbildungsinhalte an die 

sich wandelnden Bedürfnisse des Arbeitsmarkts angepasst werden, und die 

Bildungsangebote besser auf die beruflichen Ziele der Menschen abzustimmen, 

damit die Inanspruchnahme solcher Bildungsangebote durch mehr Menschen aus der 

gesamten Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter gefördert wird. Das Europäische 

Parlament begrüßte die Ziele und Maßnahmen der Europäischen Kompetenzagenda 

in seiner Entschließung vom 11. Februar 20215. 

                                                
5  ABl. C 465 vom 17.11.2021, S. 110. 
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(8) Am 25. Juni 2021 begrüßte der Europäische Rat in seinen Schlussfolgerungen die 

Kernziele der Union des Aktionsplans zur europäischen Säule sozialer Rechte im 

Einklang mit der Erklärung von Porto vom 8. Mai 2021 und begrüßte damit das 

Vorhaben, bis 2030 eine Beschäftigungsquote von mindestens 78 % zu erreichen und 

den Anteil der Erwachsenen, die jedes Jahr an Weiterbildungsmaßnahmen 

teilnehmen, auf 60 % zu steigern. 

(9) Am 14. September 2022 kündigte die Kommissionspräsidentin in ihrer Rede zur 

Lage der Union an, die Kommission werde vorschlagen, das Jahr 2023 zum 

Europäischen Jahr der Aus- und Weiterbildung (im Folgenden „Europäisches Jahr 

der Kompetenzen“) zu erklären. Sie verwies auf das Problem des 

Arbeitskräftemangels in bestimmten Sektoren und betonte, wie wichtig Investitionen 

in berufliche Aus- und Weiterbildung sind. Ferner unterstrich sie, dass die 

Anwerbung von Arbeitskräften mit den richtigen Qualifikationen für die Union 

ebenfalls Teil der Lösung sein muss, und dass hierzu die Anerkennung der 

Qualifikationen von Drittstaatsangehörigen beschleunigt und erleichtert werden 

muss. Mit dem Europäischen Jahr der Kompetenzen will die Kommission die 

Dynamik der zahlreichen Maßnahmen verstärken, die sie bereits zur Förderung von 

Umschulung und Weiterbildung in der Union ergriffen hat, und deren Umsetzung 

voranbringen, und zwar mit dem Ziel, den Arbeitskräftemangel zu beheben. Das 

Jahr der Kompetenzen zielt darauf ab, durch Umschulung und Weiterbildung das 

nachhaltige Wachstum der sozialen Marktwirtschaft in der Union unterstützen, um 

ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und zur Schaffung hochwertiger 

Arbeitsplätze beizutragen.  
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(10) Am 15. September 2021 kündigte die Kommissionspräsidentin in ihrer Rede zur 

Lage der Union die Einleitung eines strukturierten Dialogs auf höchster Ebene an, 

um das Engagement in den Bereichen digitale Kompetenzen und digitale Bildung zu 

verstärken. Die Mitgliedstaaten haben für diesen Prozess nationale Koordinatoren 

benannt. Das Europäische Jahr der Kompetenzen baut auf diesem Prozess des 

strukturierten Dialogs auf und erweitert dessen Aktionsradius im Einklang mit den 

Zielen des vorliegenden Beschlusses. 

(11) Das Europäische Jahr der Kompetenzen schließt sich an das Europäische Jahr der 

Jugend 2022 an, das auf die Teilhabe, Wertschätzung, Unterstützung und Einbindung 

junger Menschen und insbesondere junger Menschen mit geringeren Chancen für die 

Zeit nach der COVID-19-Pandemie abzielte, um langfristig eine positive Wirkung 

für die junge Generation zu erzielen. Mit dem Europäischen Jahr der Jugend 2022 

wurde betont, wie wichtig Kompetenzen sind, damit junge Menschen hochwertige 

Arbeitsplätze finden und mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für sie geschaffen 

werden. 
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(12) Durch die Förderung einer auf Umschulung und Weiterbildung abstellenden 

Denkweise in der gesamten Union kann das Europäische Jahr der Kompetenzen 

umfassendere positive Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Demokratie 

haben, da besser qualifizierte Arbeitskräfte auch aktivere und engagiertere 

Bürgerinnen und Bürger bedeuten. Durch Umschulung und Weiterbildung 

erhalten Arbeitnehmer die Kompetenzen, die sie benötigen, um bessere 

Beschäftigungsmöglichkeiten zu nutzen, ihr Wohlbefinden am Arbeitsplatz zu 

verbessern und ihre persönliche und berufliche Entwicklung voranzubringen; 

dadurch werden gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft gesteigert 

und hochwertige Arbeitsplätze geschaffen. 

(13) Da Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Vertreter von Arbeitgebern und 

Arbeitnehmern, nationale, europäische und internationale Sozialpartner, 

Handelskammern und andere Interessenträger am besten wissen, welche 

Kompetenzen in ihren industriellen Ökosystemen benötigt werden, muss die 

Stärkung ihrer kollektiven Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung Teil der Lösung 

sein. Der soziale Dialog spielt somit eine wichtige Rolle bei der Antizipation des 

Qualifikationsbedarfs auf dem Arbeitsmarkt. Der Kompetenzpakt, der 2020 von der 

Kommission als erste Aktion im Rahmen der Europäischen Kompetenzagenda 

eingeleitet wurde, bringt Arbeitgeber, Sozialpartner, Bildungs- und 

Berufsbildungsanbieter, öffentliche Arbeitsverwaltungen und andere 

Schlüsselakteure aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zusammen. Bislang 

sind über 700 Organisationen diesem Kompetenzpakt beigetreten, und es wurden 

zwölf breit angelegte Partnerschaften in strategischen Sektoren im Rahmen seines 

Zuständigkeitsbereichs eingerichtet, die zugesagt haben, Weiterbildungsangebote für 

6 Millionen Menschen zu fördern. Die Mitglieder des Kompetenzpakts profitieren 

von speziellen Dienstleistungen, mit denen greifbare Ergebnisse erzielt werden 

sollen. Die regionale und die lokale Dimension sind ebenfalls wichtig – 

insbesondere in Grenzregionen, wo zur Einstellung von Arbeitskräften mit den 

richtigen Kompetenzen gezielte Maßnahmen zur Unterstützung wirksamer 

grenzüberschreitender Arbeitsmärkte erforderlich sind. Besondere 

Herausforderungen bestehen auch in benachteiligten und abgelegenen Gebieten, 

einschließlich der Gebiete in äußerster Randlage, da der Zugang zum Arbeitsmarkt 

und die Umschulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten dort begrenzt sind. 
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(14) In der Entschließung des Rates vom 26. Februar 2021 zu einem strategischen 

Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen 

und beruflichen Bildung mit Blick auf den europäischen Bildungsraum und 

darüber hinaus (2021-2030)6 wird die „Verwirklichung von lebenslangem Lernen 

und Mobilität für alle“ als eine der strategischen Prioritäten des Rahmens 

festgelegt und es werden konkrete Maßnahmen zum Erwerb oder zur 

Weiterentwicklung von Kompetenzen, nämlich Umschulung und Weiterbildung, 

während des gesamten Arbeitslebens dargelegt. 

(15) Die Empfehlungen des Rates vom 16. Juni 2022 zu individuellen Lernkonten7 und 

über einen europäischen Ansatz zu Microcredentials für lebenslanges Lernen und 

Beschäftigungsfähigkeit8 helfen den Menschen dabei, ihre Bildungswege flexibler 

und gezielter einzuschlagen und weiterzuführen. Die Entschließung des Rates vom 

29. November 2021 zu einer neuen europäischen Agenda für die 

Erwachsenenbildung 2021-20309 fördert die Bereitstellung eines Bildungsangebots 

im Bereich des formalen, nichtformalen und informellen Lernens, das alle für die 

Schaffung einer inklusiven, nachhaltigen, sozial gerechten und resilienteren 

Union erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen umfasst. Darin 

wird die Erwachsenenbildung als wichtiger Bestandteil des lebenslangen Lernens 

hervorgehoben. Zu den Maßnahmen, die zur Unterstützung von Menschen auf 

ihren Bildungswegen erforderlich sind, zählen das Lernen, eine hochwertige 

Berufsberatung und Angebote für die Selbstbewertung von Kompetenzen. 

                                                
6  ABl. C 66 vom 26.2.2021, S. 1. 
7  ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 26. 
8 ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 10. 
9  ABl. C 504 vom 14.12.2021, S. 9. 
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(16) Die verstärkten aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, für die sich die 

Kommission in der Empfehlung vom 4. März 2021 zu einer wirksamen aktiven 

Beschäftigungsförderung (EASE)10 nach der COVID-19-Krise ausspricht, zielt 

darauf ab, Übergänge in neue Arbeitsverhältnisse im Kontext der Erholung von der 

COVID-19-Krise zu unterstützen und die Abstimmung der Qualifikationen auf den 

Arbeitsmarkt zu verbessern, was durch Arbeitsverwaltungen mit ausreichenden 

Verwaltungskapazitäten unterstützt werden sollte.  

(17) Mit der Empfehlung des Rates vom 24. November 2020 zur beruflichen Aus- und 

Weiterbildung für nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit, soziale Gerechtigkeit und 

Resilienz11 wird die Modernisierung der Berufsbildungssysteme unterstützt, um 

junge Menschen und Erwachsene mit den Kenntnissen, Fähigkeiten und 

Kompetenzen auszustatten, die sie auf dem sich wandelnden Arbeitsmarkt und in der 

▌Gesellschaft benötigen, sodass sie die wirtschaftliche Erholung und den gerechten 

Übergang zu einer grünen und digitalen Wirtschaft in Zeiten des demografischen 

Wandels über alle Konjunkturzyklen hinweg bewältigen können. Die berufliche Aus- 

und Weiterbildung soll als möglicher Motor für Innovation und Wachstum dienen, 

indem sie sich agil an Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt anpasst, die 

Kompetenzen vermittelt, die in stark nachgefragten Berufen benötigt werden, und 

Inklusivität und Chancengleichheit fördert. Es ist von entscheidender Bedeutung, 

die Attraktivität der beruflichen Bildung durch Kommunikations- und 

Informationskampagnen, Zentren der beruflichen Exzellenz, besondere 

Ökosysteme für die berufliche Bildung und Berufswettbewerbe wie Euroskills zu 

verstärken. 

                                                
10  ABl. L 80 vom 8.3.2021, S. 1. 
11  ABl. C 417 vom 2.12.2020, S. 1 
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(18) Die Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 2019 mit dem Titel „Der 

europäische Grüne Deal“ gibt den Weg zur Klimaneutralität der Union bis 2050 vor, 

und im Kontext dieses Übergangs zu einer modernen, ressourceneffizienten, 

kreislauforientierten, inklusiven, widerstandsfähigen und wettbewerbsfähigen 

Wirtschaft sind Kompetenzen für den grünen Wandel sowie Umschulung und 

Weiterbildung der Arbeitskräfte unerlässliche Elemente. In ihrer Mitteilung vom 14. 

Juli 2021 mit dem Titel „“Fit für 55“: auf dem Weg zur Klimaneutralität – 

Umsetzung des EU‑Klimaziels für 2030“ stellt die Kommission fest, dass der grüne 

Wandel nur gelingen kann, wenn die Union über die qualifizierten Arbeitskräfte 

verfügt, die für die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit benötigt werden, und sie 

verweist auf die Leitaktionen der Europäischen Kompetenzagenda, um die Menschen 

mit den richtigen Qualifikationen auszustatten, die für den grünen und digitalen 

Wandel benötigt werden. 

(19) Der laufende grüne und digitale Wandel in der Industrie der Union und der damit 

zusammenhängende Bedarf am Arbeitsmarkt erfordern Investitionen in die 

Entwicklung starker Systeme der beruflichen Bildung in der gesamten Union, mit 

denen Problemlösungsfähigkeiten und -kompetenzen im Bereich neuer 

Technologien, wie intelligente Produktion und Maschinen, fortschrittliche 

Robotik, Cloud-Computing, künstliche Intelligenz, Datenverarbeitung und das 

Internet der Dinge, gefördert werden. 
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(20) Die Nutzung digitaler Instrumente und Technologien nimmt in allen 

Lebensbereichen zu und kann zu einer digitalen Kluft führen. Digitale 

Kompetenzen sind von entscheidender Bedeutung für die Teilhabe am 

Arbeitsmarkt, aber auch für Lebensqualität und Aktivität im Alter. In der Union 

erfordern mehr als 90 % der beruflichen Tätigkeiten grundlegende digitale 

Kompetenzen, rund 42 % der Bürgerinnen und Bürger in der Union, darunter 

37 % der Arbeitnehmer, verfügen jedoch nicht darüber. Im Beschluss (EU) 

2022/2481 des Europäischen Parlaments und des Rates12 wird die Vorgabe 

eingeführt, sicherzustellen, dass bis 2030 mindestens 80 % der EU-Bevölkerung 

über grundlegende digitale Kompetenzen verfügen, und es wird das Ziel festgelegt, 

dass die Union bis 2030 über 20 Millionen Fachkräfte im Bereich der Informations- 

und Kommunikationstechnik (IKT) mit einem besser ausgeglichenen Verhältnis 

zwischen Frauen und Männern verfügen soll. ▌ In der Mitteilung der Kommission 

vom 17. Januar 2018 über den Aktionsplan für digitale Bildung wird außerdem 

betont, dass ein Kapazitätsmangel bei spezialisierten Aus- und 

Weiterbildungsprogrammen für IKT-Fachkräfte besteht. Zudem betont die 

Kommission in ihrer Mitteilung vom 30. September 2020 zum Aktionsplan für 

digitale Bildung 2021-2027, dass technologische Mittel eingesetzt werden sollten, 

um den Zugang zu erleichtern und die Lernchancen, einschließlich Umschulung und 

Weiterbildung, flexibler zu gestalten.  

                                                
12  Beschluss (EU) 2022/2481 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

14. Dezember 2022 über die Aufstellung des Politikprogramms 2030 für die 
digitale Dekade (ABl. L 323 vom 19.12.2022, S. 4). 
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(21) In der Mitteilung der Kommission vom 5. Mai 2021 mit dem Titel „Aktualisierung 

der neuen Industriestrategie von 2020: einen stärkeren Binnenmarkt für die Erholung 

Europas aufbauen“ werden entschiedene Maßnahmen gefordert, um lebenslanges 

Lernen für alle zu verwirklichen und sicherzustellen, dass die allgemeine und 

berufliche Bildung mit der Entwicklung des grünen und digitalen grünen Wandels 

Schritt hält und zu deren Gelingen beiträgt. Es wird betont, dass qualifizierte 

Arbeitskräfte unverzichtbar sind, um den Wandel zu meistern, durch den die 

Industrie der Union wettbewerbsfähiger ist und neue hochwertige Arbeitsplätze 

entstehen. Zugleich wird anerkannt, wie wichtig enge Partnerschaften zwischen der 

Union, den Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und anderen relevanten 

Interessenträgern sowie die Zusammenarbeit zwischen und in den industriellen 

Ökosystemen sind. In der Mitteilung der Kommission vom 9. Dezember 2021 mit 

dem Titel „Aufbau einer Wirtschaft im Dienste der Menschen: ein Aktionsplan für 

die Sozialwirtschaft“ wird betont, dass die Sozialwirtschaft eine entscheidende Rolle 

spielen kann, da sie eine bedeutende Stütze für den sozial gerechten und inklusiven 

grünen und digitalen Wandel bildet und die soziale Innovation, auch im Bereich der 

Umschulung und Weiterbildung, maßgeblich vorantreibt.  
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(22) Die Anwerbung qualifizierter Drittstaatsangehöriger kann dazu beitragen, den 

Qualifikations- und Arbeitskräftemangel in der Union zu beheben. Die Richtlinie 

(EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates13 ist ein wichtiger 

Fortschritt für die Anwerbung hoch qualifizierter Talente für den Arbeitsmarkt. In 

ihrer Mitteilung vom 23. September 2020 über das neue Migrations- und Asylpaket 

misst die Kommission der Arbeitsmigration und der Integration von 

Drittstaatsangehörigen große Bedeutung bei. In diesem Zusammenhang zielt die 

Mitteilung der Kommission vom 27. April 2022 mit dem Titel „Anwerbung 

qualifizierter Arbeitskräfte aus Drittländern“ darauf ab, den Rechtsrahmen und die 

Maßnahmen der Union in diesem Bereich zu verstärken. Sie schlägt vor, die 

Richtlinie 2003/109/EG des Rates14 und die Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates15 neu zu fassen, um die Verfahren für die Aufnahme von 

Drittstaatenarbeitnehmer mit unterschiedlichen Qualifikationsniveaus in der Union 

zu vereinfachen und ihnen bessere Rechte und einen besseren Schutz vor 

Ausbeutung zu bieten. Die Kommission wird die Einrichtung eines EU-Talentpools 

vorantreiben, um die Anwerbung von Drittstaatsangehörigen zu erleichtern und 

arbeitet daran, maßgeschneiderte Fachkräftepartnerschaften mit bestimmten 

wichtigen Partnerländern aufzubauen, um die internationale Mobilität der 

Arbeitskräfte und die Talentförderung auf eine für beide Seiten vorteilhafte und 

kreislauforientierte Weise anzukurbeln. Darüber hinaus ist die Union weiterhin der 

größte globale Geldgeber für Investitionen in die Bildung, wobei der Schwerpunkt 

hier insbesondere bei der Lehrkräfteausbildung, der Bildung von Mädchen und der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung liegt. Diese im Rahmen der der gemeinsamen 

Mitteilung der Kommission und des Hohen Vertreters vom 1. Dezember 2021 über 
                                                
13  Richtlinie (EU) 2021/1883 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Oktober 2021 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 
Drittstaatsangehörigen zur Ausübung einer hoch qualifizierten Beschäftigung und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2009/50/EG des Rates (ABl. L 382 vom 28.10.2021, 
S. 1). 

14  Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die 
Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. L 
16 vom 23.1.2004, S. 44). 

15  Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2011 über ein einheitliches Verfahren zur Beantragung einer kombinierten 
Erlaubnis für Drittstaatsangehörige, sich im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats 
aufzuhalten und zu arbeiten, sowie über ein gemeinsames Bündel von Rechten für 
Drittstaatsarbeitnehmer, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten (ABl. 
L 343 vom 23.12.2011, S. 1). 
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Global Gateway umgesetzten Aktivitäten ergänzen die Ziele des vorliegenden 

Beschlusses.  
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(23) Das Vertrauen in Qualifikationen und ihre Transparenz – unabhängig davon, ob 

diese Qualifikationen in der Union oder in Drittländern erworben wurden – spielen 

eine Schlüsselrolle bei deren Anerkennung. Die Instrumente der Union wie der 

Europäische Qualifikationsrahmen, Europass, ESCO, das EU-Instrument zur 

Erstellung von Kompetenzprofilen für Drittstaatsangehörige, europäische digitale 

Zertifikate, das EURES-Portal und der einschlägige Kompetenzrahmen der Union, 

sind ein geeignetes Fundament, um die Transparenz und die Vergleichbarkeit von 

Kompetenzen und Qualifikationen zu verbessern. Gut funktionierende Arbeitsmärkte 

sind davon abhängig, dass Kompetenzen verstanden und bewertet werden, 

unabhängig davon, ob diese in einem formalen, nichtformalen oder informellen 

Umfeld erworben wurden. Die weitere Verbesserung der Identifizierung und 

Dokumentation von Kompetenzen sowie Unterstützungsangebote, um Kompetenzen 

sichtbar zu machen, sind entscheidende Schritte für mehr Transparenz und 

Übertragbarkeit aller Kompetenzen, einschließlich Querschnittskompetenzen wie 

Sprachkenntnisse, kritisches Denken, Unternehmertum, Kreativität, interkulturelle 

Kompetenzen, Teamfähigkeit und Medienkompetenz.  
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(24) Die öffentlichen und privaten Investitionen in Umschulung und Weiterbildung sind 

in vielen Mitgliedstaaten unzureichend. Viele Arbeitgeber, insbesondere KMU, 

bieten oder finanzieren ihrem Personal keine Weiterbildungen, und Personen in 

atypischen Beschäftigungsverhältnissen haben in geringerem Maße oder gar keinen 

Zugang zu von Arbeitgebern geförderten Weiterbildungen. Diese Ungleichheiten 

können das Wohlergehen und die Gesundheit der Arbeitskräfte beeinträchtigen, die 

wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit verringern, zu verpassten Chancen und 

Innovationshemmnissen führen und die Gefahr bergen, dass die Menschen beim 

grünen und digitalen Wandel hin zu nachhaltigeren Wirtschaftstätigkeiten 

zurückbleiben. Für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist es wichtig, dass 

Ressourcen bereitgestellt werden, um dafür zu sorgen, dass die Beschäftigten mit 

den neuesten Technologien arbeiten können. Daher müssen günstige 

Rahmenbedingungen geschaffen werden, die den wirtschaftlichen Wert von 

Umschulung und Weiterbildung sichtbar machen und Anreize dafür bieten, dass die 

Arbeitgeber finanzielle Investitionen in Kompetenzen tätigen. Das KMU-

Entlastungspaket zielt beispielsweise darauf ab, den Zugang zu Finanzmitteln und 

Kompetenzen erleichtern. Darüber hinaus ist in der Richtlinie (EU) 2019/1152 des 

Europäischen Parlaments und des Rates16 vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten 

sicherzustellen haben, dass den Arbeitnehmern Fortbildung kostenlos angeboten 

wird, als Arbeitszeit angerechnet wird und möglichst während der Arbeitszeiten 

stattfindet, wenn der Arbeitgeber aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder 

nationalen Rechtsvorschriften oder Kollektiv- bzw. Tarifverträgen verpflichtet ist, 

Arbeitnehmern Fortbildung anzubieten, um sie in die Lage zu versetzen, die Arbeit 

auszuüben, für die sie angestellt sind.  

                                                
16  Richtlinie (EU) 2019/1152 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über transparente und vorhersehbare Arbeitsbedingungen in der 
Europäischen Union (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 105). 
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(25) In den vergangenen Jahren sind in der Union die Investitionen in die allgemeine und 

berufliche Erstausbildung erheblich gestiegen. Dem standen jedoch keine 

entsprechenden Investitionszuwächse oder die Entwicklung eines ganzheitlichen 

Konzepts zur Unterstützung der kontinuierlichen Weiterentwicklung der 

Kompetenzen während des gesamten Arbeitslebens gegenüber. In den 

Schlussfolgerungen des Rates vom 8. Juni 2020 werden die Mitgliedstaaten 

aufgefordert, auszuloten, welche Möglichkeiten für eine öffentliche und private 

Finanzierung von Maßnahmen des lebenslangen Lernens und der 

Kompetenzentwicklung auf individueller Ebene bestehen, und die Kommission wird 

aufgerufen, die Mitgliedstaaten bei diesen Bemühungen zu unterstützen. 
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(26) Für Umschulung und Weiterbildung steht finanzielle Unterstützung der Union in 

erheblichem Umfang zur Verfügung, beispielsweise über den Europäischen 

Sozialfonds Plus (ESF+), die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF), den 

Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Fonds für einen gerechten 

Übergang, das Programm „InvestEU“, die Programme „Digitales Europa“, Erasmus+ 

und Horizont Europa, das Programm für Umwelt- und Klimapolitik (LIFE), den 

Modernisierungsfonds und das Instrument für Nachbarschaft, 

Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der 

Welt. Der ESF+ ist weiterhin das wichtigste Finanzierungsinstrument der Union für 

Investitionen in mehr und bessere Kompetenzen der Arbeitskräfte; zu diesem Zweck 

werden insbesondere Einrichtungen und Dienste bei der Bewertung und 

Antizipierung des Qualifikationsbedarfs und der bestehenden Herausforderungen 

sowie Umschulungs- und Weiterbildungsangebote im öffentlichen und privaten 

Sektor unterstützt. Die verstärkte Jugendgarantie soll sicherstellen, dass allen 

jungen Menschen innerhalb von vier Monaten, nachdem sie arbeitslos geworden 

sind oder die formale Bildung beendet haben, eine Beschäftigung, eine 

Weiterbildung, ein Ausbildungsplatz oder ein Praktikumsplatz von guter Qualität 

angeboten wird. Die in den nationalen Aufbau- und Resilienzplänen der 

Mitgliedstaaten vorgesehenen Reformen und Investitionen im Rahmen der ARF 

haben eine ausgeprägte Kompetenzdimension, die häufig mit aktiven 

arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, insbesondere zur Förderung der 

Jugendbeschäftigung, verknüpft ist. In den bislang von der Kommission und dem Rat 

gebilligten nationalen Aufbau- und Resilienzplänen sind rund 20 % der 

Sozialausgaben für den Bereich „Beschäftigung und Kompetenzen“ bestimmt.  
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(27) Die Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas (REACT-EU) war 

das erste Instrument des Aufbaupakets NextGenerationEU, mit dem Zahlungen für 

die Erholung der Mitgliedstaaten geleistet wurden. Dies hat in den Regionen mit dem 

größten Bedarf zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Mobilisierung von 

Investitionen beigetragen. Arbeitnehmer, die aufgrund groß angelegter 

Umstrukturierungen ihren Arbeitsplatz verlieren, können zudem aus dem 

Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung zugunsten entlassener 

Arbeitnehmer unterstützt werden; diese Unterstützung erfolgt beispielsweise in Form 

von Weiterbildung und maßgeschneiderter Berufsberatung und -orientierung. 

(28) In der Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates17 zur 

Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang wird anerkannt, dass die 

Umschulung und Weiterqualifizierung von Beschäftigten und Arbeitsuchenden 

notwendige Instrumente sind, um einen gerechten, inklusiven grünen Wandel zu 

gewährleisten und negative Auswirkungen dieses Übergangs abzufedern. In der 

Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zur Sicherstellung eines gerechten 

Übergangs zur Klimaneutralität18 werden den Mitgliedstaaten Leitlinien für die 

Ausarbeitung und Umsetzung von Maßnahmenpaketen zu relevanten Aspekten der 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik an die Hand gegeben, unter anderem für 

Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen. Darüber hinaus werden mit der 

Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2022 zum Lernen für den grünen Wandel und 

die nachhaltige Entwicklung19 Strategien und Programme gefördert, die Lernende 

aller Altersgruppen beim Erwerb von Wissen und Kompetenzen unterstützen, damit 

sie auf dem sich wandelnden Arbeitsmarkt erfolgreich sind, ein nachhaltiges Leben 

führen und sich aktiv an der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft beteiligen 

können.  

                                                
17  Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang (ABl. L 231 
vom 30.6.2021, S. 1). 

18  ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 35. 
19  ABl. C 243 vom 27.6.2022, S. 1. 
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(29) Der Politikbereich „Soziale Investitionen und Kompetenzen“ des InvestEU-

Programms (InvestEU) ist darauf ausgerichtet, die Nachfrage nach und das Angebot 

an Kompetenzen zu unterstützen, die Kompetenzprofile der Endempfänger sowie die 

Nutzung ihrer Kompetenzen zu verbessern und Investitionsmärkte für 

Qualifikationen zu fördern. Zudem fördert InvestEU generell Investitionen in die 

allgemeine und berufliche Bildung und damit verbundene Dienstleistungen. Die 

Regelung für einen gerechten Übergang im Rahmen von InvestEU unterstützt 

darüber hinaus Investitionen in Regionen mit einem genehmigten Plan für einen 

gerechten Übergang gemäß der Verordnung (EU) 2021/1056 – einschließlich 

Investitionen zur Förderung der Umschulung und Weiterbildung von Arbeitskräften 

– sowie Projekte, die diesen Regionen zugutekommen, sofern diese für den grünen 

und digitalen Wandel der betreffenden Gebiete von entscheidender Bedeutung sind. 

(30) Das maßgeschneiderte Fachwissen, das über das Instrument für technische 

Unterstützung der Kommission maßgeschneidertes Fachwissen bereitgestellt wird, 

kann den Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Reformen ihrer nationalen oder 

regionalen Kompetenzstrategien behilflich sein, sodass befristete Finanzierungen 

dauerhafte Verbesserungen des Umschulungs- und Weiterbildungsangebots 

anstoßen. Das von der Kommission erleichterte Lernen voneinander kann diesen 

Prozess ebenfalls unterstützen. 
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(31) Die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2021 mit dem Titel „Union der 

Gleichheit: Strategie für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2021-2030“ 

soll gewährleisten, dass innerhalb der Union und in Drittländern Menschen mit 

Behinderungen in vollem Umfang und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben 

können, indem die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen unterstützt wird. Im Rahmen der 

vorgeschlagenen Strategie verpflichtet sich die Kommission, sicherzustellen, dass 

Menschen mit Behinderungen an Berufsbildungsangeboten teilnehmen und neue 

Kompetenzen erwerben können; dies ist eine Grundvoraussetzung für ihre 

Beschäftigung und ihre Unabhängigkeit. 

(32) Auf Unionsebene würden die für die Durchführung dieses Beschlusses erforderlichen 

Haushaltsmittel im Einklang mit den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 und 

2021-2027 aus den Budgets der beitragenden Programme stammen. Unbeschadet der 

Befugnisse des Europäischen Parlaments und des Rates als Haushaltsbehörde sollte 

das Ziel darin bestehen, für die Durchführung dieses Beschlusses Mittel in Höhe von 

mindestens 9,3 Mio. EUR für operative Ausgaben bereitzustellen. Die finanzielle 

Unterstützung für das Europäische Jahr der Kompetenzen sollte durch 

einschlägige Unionsprogramme und -instrumente geleistet werden, vorbehaltlich 

der Verfügbarkeit von Finanzmitteln und nach Maßgabe der geltenden 

Vorschriften. Die Finanzierung des Europäischen Jahres der Kompetenzen sollte 

sich nicht nachteilig auf die Finanzierung von Projekten im Rahmen laufender 

Unionsprogramme auswirken und sollte darauf abzielen, eine Langzeitwirkung 

für das Europäische Jahr der Kompetenzen sicherzustellen. 
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(33) Da die Ziele dieses Beschlusses von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen des Umfangs und der 

Wirkungen dieses Beschlusses auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann 

die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische 

Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in 

demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht dieser 

Beschluss nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß 

hinaus. 

(34) Damit die Umsetzung des Europäischen Jahres der Kompetenzen rasch anlaufen 

kann, sollte dieser Beschluss aus Gründen der Dringlichkeit am Tag nach seiner 

Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HABEN FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Gegenstand 

Der Zeitraum vom 9. Mai 2023 bis zum 8. Mai 2024 wird zum „Europäischen Jahr der 

Kompetenzen ▌“ausgerufen. 

Artikel 2 

Ziele 

Im Einklang mit den Grundsätzen 1, 4 und 5 der europäischen Säule sozialer Rechte und um 

zur Erreichung der Ziele der Europäischen Kompetenzagenda und der im Aktionsplan zur 

europäischen Säule sozialer Rechte festgelegten Kernziele der Union beizutragen, besteht das 

übergeordnete Ziel des Europäischen Jahres der Kompetenzen darin, im Einklang mit den 

nationalen Zuständigkeiten, Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten eine auf Umschulung 

und Weiterbildung abstellende Denkweise zu unterstützen. Durch die weitere Förderung 

einer auf Umschulung und Weiterbildung abstellenden Denkweise verfolgt das 

Europäischen Jahr der Kompetenzen das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 

in der Union, insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), zu fördern und zur 

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze beizutragen, um das volle Potenzial des grünen und 

digitalen Wandels auf sozial faire, inklusive und gerechte Weise auszuschöpfen und dadurch 

auch den gleichberechtigten Zugang zur Kompetenzentwicklung zu fördern, 

Ungleichheiten und Segregation in der allgemeinen und beruflichen Bildung zu verringern 

und zum kontinuierlichen Lernen und zur Laufbahnentwicklung beizutragen sowie die 

Menschen in die Lage zu versetzen, Zugang zu hochwertigen Arbeitsplätzen zu erhalten 

und uneingeschränkt an Wirtschaft und Gesellschaft teilzuhaben. Konkret fördern die 

Aktivitäten des Europäischen Jahres der Kompetenzen Maßnahmen und Investitionen im 

Bereich Kompetenzen, um sicherzustellen, dass beim grünen und digitalen Wandel und bei 

der wirtschaftlichen Erholung niemand auf der Strecke bleibt, und um insbesondere dem 

Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken, indem Lücken geschlossen werden und 

Missverhältnissen zwischen Qualifikationsangebot und -nachfrage entgegengewirkt wird, 

um für besser qualifizierte Arbeitskräfte und eine besser qualifizierte Gesellschaft in der 

Union zu sorgen, die in der Lage sind, die Chancen des grünen und digitalen Wandels zu 

nutzen, und zwar durch 
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1. Förderung verstärkter, wirksamerer und inklusiv ausgerichteter Investitionen auf 

allen Ebenen, unter anderem von öffentlichen und privaten Arbeitgebern, 

insbesondere KMU, in alle Formen der Umschulung und Weiterbildung sowie der 

allgemeinen und beruflichen Bildung, um das volle Potenzial jetziger und künftiger 

Arbeitskräfte in der Union zu nutzen, was auch die Unterstützung der Menschen 

einschließt, damit sie Arbeitsplatzwechsel bewältigen, im Alter aktiv bleiben und die 

neuen Chancen, die sich aus dem derzeitigen wirtschaftlichen Wandel ergeben, 

ergreifen können; 

2. Förderung arbeitsmarktrelevanter Kompetenzen und ihrer Bereitstellung durch die 

enge Zusammenarbeit mit branchenübergreifenden und branchenspezifischen 

Sozialpartnern, öffentlichen und privaten Arbeitsvermittlungen, Unternehmen, 

zivilgesellschaftlichen Einrichtungen, gemeinnützigen Sozialdienstleistern und 

Bildungs- und Berufsbildungsanbietern und die Förderung von deren 

Zusammenarbeit untereinander sowie durch die Entwicklung gemeinsamer Ansätze 

mit allen staatlichen Stellen auf Unionsebene sowie auf nationaler, regionaler und 

lokaler Ebene und durch die Erleichterung der Anerkennung von Kompetenzen 

und Qualifikationen; 
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3. Abstimmung der Ziele, Wünsche, Erfordernisse und Kompetenzen der Menschen, 

einschließlich im Rahmen von Mobilität erworbener Kompetenzen, auf 

Arbeitsmarkterfordernisse und -chancen, insbesondere diejenigen, die sich aus dem 

grünen und digitalen Wandel, den in Entwicklung begriffenen neuen Sektoren 

sowie in den Kernsektoren mit Erholungsbedarf von der COVID-19-Pandemie 

ergeben, wobei ein besonderer Schwerpunkt darauf gelegt wird, mehr Menschen, 

insbesondere Frauen und junge Menschen und vor allem diejenigen, die weder 

arbeiten, noch eine Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren (NEETs), 

geringqualifizierte Personen, ältere Arbeitnehmer, Menschen mit Behinderungen, 

Personen aus benachteiligten Verhältnissen und mit vielfältigen Hintergründen, 

Menschen, die in abgelegenen Gebieten und in Gebieten in äußerster Randlage 

leben, sowie aus der Ukraine vertriebene Personen, in den Arbeitsmarkt 

einzugliedern; 

4. Anwerben von Drittstaatsangehörigen, die über die in den Mitgliedstaaten 

benötigten Kompetenzen verfügen, durch Förderung von Lernmöglichkeiten, 

erforderlichenfalls unter anderem durch Sprachunterricht und -schulungen, 

Kompetenzentwicklung und Mobilität sowie die leichtere Anerkennung von 

Qualifikationen. 
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Artikel 3 

Art der Maßnahmen 

1. Zu den Arten von Maßnahmen, die zur Erreichung der in Artikel 2 genannten Ziele 

getroffen werden, zählen ▌ Aktivitäten auf Unionsebene und Aktivitäten, die auf 

bestehenden Möglichkeiten auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene aufbauen, 

gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit Drittländern, wie beispielsweise: 

a) Online- und Präsenzkonferenzen, Diskussionsforen und weitere 

Veranstaltungen zur Förderung der Debatte über die Rolle und den Beitrag der 

Kompetenzpolitik zur Erreichung eines wettbewerbsfähigen und nachhaltigen 

▌Wirtschaftswachstums vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, 

des grünen und digitalen Wandels, wodurch auch eine aktive und engagierte 

Bürgerschaft unterstützt wird, und zur Mobilisierung einschlägiger 

Interessenträger, damit überall vor Ort der Zugang zu allgemeiner und 

beruflicher Aus- und Weiterbildung und zu Lernmöglichkeiten gewährleistet 

ist;  

b) Arbeitsgruppen, Fachsitzungen und andere Veranstaltungen, um den Austausch 

und das Lernen voneinander im Hinblick auf Maßnahmen und Ansätze zu 

fördern, die Interessenträger des öffentlichen und des privaten sowie des 

Dritten Sektors ergreifen können, einschließlich der Vorbereitung, 

Veröffentlichung und Verbreitung bewährter Verfahren sowie von Leitlinien 

und weiteren Begleitunterlagen, die im Zuge der Veranstaltungen erstellt 

wurden; 
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c) Initiativen, die sich unter anderem an Einzelpersonen, Arbeitgeber, 

insbesondere KMU, Industrie- und Handelskammern, die Sozialpartner, 

Behörden, Bildungs- und Berufsbildungsanbieter richten, um die 

Bereitstellung, Finanzierung und Inanspruchnahme von Umschulungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten zu fördern und den Nutzen und das Potenzial 

qualifizierter Arbeitskräfte zu maximieren; 

d) Information, umfassende Kommunikations- und Sensibilisierungskampagnen 

zu Initiativen der Union für Umschulung und Weiterbildung und 

kontinuierliches Lernen, Förderung ihrer Umsetzung vor Ort sowie ihrer 

Inanspruchnahme durch potenzielle Begünstigte; 

e) Intensivierung des Dialogs mit den Sozialpartnern und bestehenden Gruppen 

und Netzen von Interessenträgern, einschließlich durch bestehender Online-

Plattformen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene und Sicherstellung 

von Möglichkeiten zur Einbeziehung der Interessenträger im 

Zusammenhang mit dem Europäischen Jahr der Kompetenzen; 

f) Förderung der Konzipierung nationaler, branchenbezogener und 

unternehmensspezifischer Kompetenzstrategien und Schulungen, auch 

durch den sozialen Dialog und die Einbeziehung der Sozialpartner; 
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g) Umsetzung von Instrumenten zur Erfassung von Daten über Kompetenzen und 

erforderlichenfalls Entwicklung weiterer solcher Instrumente bei gleichzeitiger 

Förderung und Verbreitung ihres Einsatzes bei der Ermittlung des derzeitigen 

und künftigen Qualifikationsbedarfs, insbesondere im Zusammenhang mit dem 

grünen und digitalen Wandel, den Kernsektoren mit Erholungsbedarf von der 

COVID-19-Pandemie, der Energiekrise und den Auswirkungen des russischen 

Angriffskriegs gegen die Ukraine; 

h) Förderung und Fortsetzung der Umsetzung von Hilfsmitteln und Instrumenten 

zur Verbesserung der Transparenz von Qualifikationen, einschließlich 

außerhalb der Union erworbener Qualifikationen, und zur Validierung von 

nichtformalem oder informellem Lernen; 

i) Förderung von Programmen, Finanzierungsmöglichkeiten, Projekten, Aktionen 

und Netzen, die für öffentliche, private und nichtstaatliche Interessenträger 

relevant sind, welche an der Gestaltung, Bekanntmachung und Umsetzung von 

Umschulungs- und Weiterbildungsangeboten, Bildung und Ausbildung und 

beruflichen Bildungsgängen beteiligt sind; 

2. Die Kommission kann weitere Aktivitäten ermitteln, die zur Erreichung der in 

Artikel 2 genannten Ziele beitragen könnten, und gestatten, dass zur 

Bekanntmachung dieser Aktivitäten auf das Europäische Jahr der Kompetenzen 

verwiesen wird, soweit dies zur Erreichung dieser Ziele beiträgt. Andere Organe der 

Union und die Mitgliedstaaten können ebenfalls solche weiteren Aktivitäten 

ermitteln und sie der Kommission vorschlagen. 
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Artikel 4 

Koordinierung auf nationaler Ebene 

Für die Organisation der Teilnahme am Europäischen Jahr der Kompetenzen auf nationaler 

und regionaler Ebene sind die Mitgliedstaaten zuständig. Jeder Mitgliedstaat benennt zu 

diesem Zweck im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten und Gepflogenheiten einen 

nationalen Koordinator oder eine nationale Koordinierungsstelle mit Zuständigkeit im 

Bereich der Beschäftigungspolitik und der Kompetenzen. Der nationale Koordinator oder 

die nationale Koordinierungsstelle dient als Kontaktstelle für die Zusammenarbeit auf 

Unionsebene und koordiniert die Tätigkeiten des Europäischen Jahres der Kompetenzen in 

dem jeweiligen Mitgliedstaat ganzheitlich, um die Einbeziehung einschlägiger Akteure zu 

ermöglichen. 

Artikel 5 

Koordinierung auf Unionsebene 

1. Bei der Koordinierung des Europäischen Jahres der Kompetenzen auf Unionsebene 

wird ein übergreifender Ansatz verfolgt, um Synergien zwischen den 

unterschiedlichen Programmen und Initiativen der Union im Bereich Kompetenzen 

zu schaffen. 

2. Bei der Durchführung des Europäischen Jahres der Kompetenzen nimmt die 

Kommission das Fachwissen und die Unterstützung der einschlägigen Agenturen der 

Union in Anspruch, und zwar insbesondere der Europäischen Stiftung zur 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, des Europäischen Zentrums 

für die Förderung der Berufsbildung, der Europäischen Arbeitsbehörde, der 

Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, der 

Europäischen Stiftung für Berufsbildung und der Agentur der Europäischen 

Union für Cybersicherheit. 
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3. Um die Aktivitäten gemäß Artikel 3 zu koordinieren, beruft die Kommission 

Sitzungen der nationalen Koordinatoren oder von Vertretern der nationalen 

Koordinierungsstellen ein. Diese Sitzungen dienen dem Informationsaustausch über 

die Umsetzung des Europäischen Jahres der Kompetenzen auf Unionsebene und auf 

nationaler Ebene. Vertreter des Europäischen Parlaments und der einschlägigen 

Agenturen der Union können als Beobachter an diesen Sitzungen teilnehmen. 

4. Um die Umsetzung des Europäischen Jahres der Kompetenzen auf Unionsebene zu 

unterstützen, arbeitet die Kommission eng mit den Sozialpartnern, der 

Zivilgesellschaft, Bildungs- und Berufsbildungsanbieter, Arbeitsmarktakteuren, 

Lernenden und Vertretern von einschlägigen Organisationen und Einrichtungen, die 

in den Bereichen Kompetenzen, allgemeine und berufliche Bildung sowie 

kontinuierliches Lernen tätig sind, zusammen. 

Artikel 6 

Zusammenarbeit auf internationaler Ebene 

Die Kommission arbeitet für die Zwecke des Europäischen Jahres der Kompetenzen 

erforderlichenfalls mit Drittländern und den zuständigen internationalen Organisationen 

zusammen, insbesondere mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung, der Unesco und der Internationalen Arbeitsorganisation, sowie mit anderen 

internationalen Interessenträgern, wobei sie für eine hinreichende Sichtbarkeit der 

Unionsbeteiligung sorgt. 
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Artikel 7 

Monitoring und Bewertung 

Bis zum 31. Mai 2025 legt die Kommission dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem 

Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss der Regionen einen 

Bericht über die Durchführung der in diesem Beschluss vorgesehenen und in den 

Mitgliedstaaten oder in der gesamten Union umgesetzten Initiativen – samt den Ergebnissen 

und einer Gesamtbewertung – vor. Dieser Bericht enthält Ideen für weitere gemeinsame 

Bemühungen im Bereich der Kompetenzen, um eine Langzeitwirkung des Europäischen 

Jahres der Kompetenzen sicherzustellen.  

Artikel 8 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

Geschehen zu …, 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 

Die Präsidentin   Der Präsident / Die Präsidentin 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2023)0090
Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023 zu dem 
Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 87/357/EWG des Rates und der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (COM(2021)0346 – C9-0245/2021 – 2021/0170(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0346),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission 
unterbreitet wurde (C9-0245/2021),

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 20. Oktober 20211,

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung vom zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom 
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Rechtsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
(A9‑0191/2022),

                                               
1 ABl. C 105 vom 4.3.2022, S. 99.
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1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0170 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 30. März 2023 
im Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie (EU) 
2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der 
Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 
87/357/EWG des Rates 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 114, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses2, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren3, 

                                                
2  ABl. C 105 vom 4.3.2022, S. 99. 
3  Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4 wird 

gefordert, dass Verbraucherprodukte sicher sein müssen und dass die 

Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten gegen gefährliche Produkte 

vorgehen und diesbezüglich Informationen über das Unionssystem zum raschen 

Informationstausch (RAPEX) austauschen müssen. 

(2) Die Richtlinie 2001/95/EG muss in Anbetracht der Entwicklungen im 

Zusammenhang mit neuen Technologien und Online-Verkäufen überarbeitet und 

aktualisiert werden, um für Kohärenz mit den Entwicklungen der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften und Normungsrechtsvorschriften der Union, eine 

bessere Funktionsweise von Produktsicherheitsrückrufen sowie einen klareren 

Rahmen für die bisher durch die Richtlinie 87/357/EWG des Rates5 regulierten 

Nachahmungen von Lebensmitteln zu sorgen. Im Interesse der Klarheit sollten die 

Richtlinien 2001/95/EG und 87/357/EWG aufgehoben und durch die vorliegende 

Verordnung ersetzt werden. 

                                                
4  Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Dezember 

2001 über die allgemeine Produktsicherheit (ABl. L 11 vom 15.1.2002, S. 4). 
5  Richtlinie 87/357/EWG des Rates vom 25. Juni 1987 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Erzeugnisse, deren tatsächliche 
Beschaffenheit nicht erkennbar ist und die die Gesundheit oder die Sicherheit der 
Verbraucher gefährden (ABl. L 192 vom 11.7.1987, S. 49). 
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(3) Eine Verordnung ist das geeignete Rechtsinstrument, da sie klare und ausführliche 

Vorschriften enthält, die keinen Raum für eine abweichende Umsetzung durch die 

Mitgliedstaaten lassen. Durch die Entscheidung für eine Verordnung anstelle einer 

Richtlinie können auch im Hinblick auf das Ziel der Kohärenz mit dem 

Rechtsrahmen für die Marktüberwachung von Produkten, die in den 

Anwendungsbereich der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, bei 

dem das geltende Rechtsinstrument ebenfalls eine Verordnung ist – nämlich die 

Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates6 –, bessere 

Ergebnisse erzielt werden. Schlussendlich wird durch diese Entscheidung und die 

damit verbundene einheitliche Anwendung von Produktsicherheitsvorschriften in der 

gesamten Union der Regelungsaufwand weiter verringert werden. 

(4) Mit der vorliegenden Verordnung soll zur Erreichung der in Artikel 169 des Vertrags 

über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) genannten Ziele beigetragen 

werden. Insbesondere soll die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher und das 

Funktionieren des Binnenmarkts im Hinblick auf Produkte, die für Verbraucher 

bestimmt sind, gewährleistet werden. 

(5) Die vorliegende Verordnung sollte darauf abzielen, die Verbraucher und ihre 

Sicherheit als eines der grundlegenden Prinzipien des Rechtsrahmens der Union, das 

in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden „Charta“) 

verankert ist, zu schützen. Gefährliche Produkte können sich in erheblicher Weise 

negativ auf Verbraucher und Bürger auswirken. Alle Verbraucher, einschließlich 

besonders schutzbedürftiger wie etwa Kinder, ältere Menschen und Menschen mit 

Behinderungen haben das Recht auf sichere Produkte. Den Verbrauchern sollten 

ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, um diese Rechte durchzusetzen, ebenso 

wie den Mitgliedstaaten geeignete Instrumente und Maßnahmen zur Verfügung 

stehen sollten, um diese Verordnung durchzusetzen. 

                                                
6  Verordnung (EU) 2019/1020 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni 2019 über Marktüberwachung und die Konformität von Produkten sowie zur 
Änderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 765/2008 und 
(EU) Nr. 305/2011 (ABl. L 169 vom 25.6.2019, S. 1). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/42/EG;Year:2004;Nr:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2004/42;Year2:2004;Nr2:42&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:765/2008;Nr:765;Year:2008&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:305/2011;Nr:305;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:169;Day:25;Month:6;Year:2019;Page:1&comp=


 

 104 

(6) Die Union hat zwar bereichsspezifische Harmonisierungsrechtsvorschriften 

ausgearbeitet, in denen es um die Sicherheitsaspekte bestimmter Produkte oder 

Produktkategorien geht, es ist aber praktisch unmöglich, für alle bestehenden oder 

potenziell zu entwickelnden Verbraucherprodukte Unionsrecht zu erlassen. Es bedarf 

daher eines breit angelegten bereichsübergreifenden Rechtsrahmens, um Lücken zu 

schließen und Bestimmungen in bestehenden oder künftigen bereichsspezifischen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union zu ergänzen und einen 

Verbraucherschutz, der ansonsten durch diese Rechtsvorschriften nicht gegeben 

ist, sicherzustellen, insbesondere mit Blick auf das angestrebte hohe Schutzniveau 

für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher, wie es in den Artikeln 114 

und 169 AEUV gefordert wird. 

(7) Gleichzeitig sollte im Hinblick auf Produkte, die unter bereichsspezifische 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, der Anwendungsbereich der 

verschiedenen Teile der vorliegenden Verordnung eindeutig festgelegt werden, um 

Überschneidungen zu vermeiden und einen klaren Rechtsrahmen zu gewährleisten. 
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(8) Während einige Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, etwa die meisten 

Pflichten von Wirtschaftsakteuren, nicht für Produkte gelten sollten, die von 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union abgedeckt sind, ergänzen bestimmte 

andere Bestimmungen der vorliegenden Verordnung die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union und sollten daher auf derartige 

Produkte Anwendung finden. Insbesondere das allgemeine Produktsicherheitsgebot 

und die damit verbundenen Bestimmungen sollten für Verbraucherprodukte gelten, 

die unter Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, falls bestimmte Arten 

von Risiken durch die betreffenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

nicht abgedeckt sind. Die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung bezüglich der 

Pflichten der Anbieter von Online-Marktplätzen, der Pflichten von 

Wirtschaftsakteuren bei Unfällen, des Rechts auf Auskunft und auf Abhilfe für 

Verbraucher sowie Produktsicherheitsrückrufen sollten für Produkte gelten, die 

unter die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, soweit diese 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union keine speziellen Bestimmungen mit 

dem gleichen Zweck enthalten. Gleichermaßen wird das RAPEX gemäß Artikel 20 

der Verordnung (EU) 2019/1020 bereits für die Zwecke der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union verwendet: Die Bestimmungen der 

vorliegenden Verordnung zur Regelung des Safety-Gate und zu dessen 

Funktionsweise sollten daher für Produkte gelten, die unter die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen. 
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(9) Für Produkte, die zur ausschließlich gewerblichen Nutzung konzipiert sind, die 

jedoch anschließend auf den Verbrauchermarkt gelangt sind, sollte die vorliegende 

Verordnung ebenfalls gelten, da sie unter vernünftigerweise vorhersehbaren 

Bedingungen die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern gefährden könnten. 

(10) Arzneimittel müssen vor dem Inverkehrbringen bewertet werden, wozu auch eine 

spezifische Risiko-Nutzen-Analyse gehört. Diese Produkte sollten daher vom 

Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden. 
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(11) Durch Unionsrecht über Lebens- und Futtermittel und damit zusammenhängende 

Bereiche wird ein spezielles System eingerichtet, das die Sicherheit der von ihnen 

erfassten Produkte gewährleistet. Für Lebens- und Futtermittel gibt es nämlich 

einen eigenen Rechtsrahmen, der insbesondere durch die Verordnung (EG) 

Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates7 geschaffen wird. 

Darüber hinaus werden Lebens- und Futtermittel auch durch die Verordnung 

(EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates8 geregelt, die einen 

harmonisierten Ansatz in Bezug auf amtliche Kontrollen zur Überprüfung der 

Einhaltung des Lebens- und Futtermittelrechts sowie der Vorschriften über 

Tiergesundheit und Tierschutz sicherstellt. Lebens- und Futtermittelprodukte 

sollten daher nicht in den Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung fallen, 

mit Ausnahme von Materialien und Gegenständen, die dazu bestimmt sind, mit 

Lebensmitteln in Berührung zu kommen, sofern es um Risiken geht, die nicht unter 

die Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates9 

oder andere speziell für Lebensmittel geltende Rechtsvorschriften, die ausschließlich 

chemische und biologische Lebensmittelrisiken betreffen, fallen. 

                                                
7  Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des 
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit 
(ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

8  Verordnung (EU) 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur 
Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der 
Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und 
Pflanzenschutzmittel, zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) 
Nr. 396/2005, (EG) Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) 
Nr. 652/2014, (EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und 
des Rates, der Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates 
sowie der Richtlinien 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 
2008/120/EG des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 
und (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 
89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/EG, 96/93/EG und 
97/78/EG des Rates und des Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung über 
amtliche Kontrollen) (ABl. L 95 vom 7.4.2017, S. 1). 

9  Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit 
Lebensmitteln in Berührung zu kommen und zur Aufhebung der Richtlinien 
80/590/EWG und 89/109/EWG (ABl. L 338 vom 13.11.2004, S. 4). 
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(12) Für lebende Pflanzen gilt ein eigener Rechtsrahmen, der insbesondere in der 

Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates10 

festgelegt ist und den Besonderheiten dieser Produkte Rechnung trägt, damit die 

Sicherheit der Verbraucher gewährleistet ist. 

(13) Tierische Nebenprodukte sind Materialien tierischen Ursprungs, die vom 

Menschen nicht verzehrt werden. Für derartige Produkte wie etwa Futtermittel gilt 

ein eigener Rechtsrahmen, der insbesondere in der Verordnung (EG) 

Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates11 festgelegt ist. 

(14) Für Pflanzenschutzmittel (auch als Pestizide bezeichnet) gelten auf der Grundlage 

der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des 

Rates12 besondere Bestimmungen für ihre Zulassung auf nationaler Ebene; sie 

sollten daher ebenfalls vom Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung 

ausgenommen werden. 

                                                
10  Verordnung (EU) 2016/2031 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über Maßnahmen zum Schutz vor Pflanzenschädlingen, zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) 
Nr. 1143/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinien 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 
2006/91/EG und 2007/33/EG des Rates (ABl. L 317 vom 23.11.2016, S. 4). 

11  Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr 
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) (ABl. L 300 vom 
14.11.2009, S. 1). 

12  Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur 
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates (ABl. L 309 
vom 24.11.2009, S. 1). 
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(15) Luftfahrzeuge gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates13 unterliegen aufgrund ihres 

begrenzten Risikos für die Flugsicherheit in der Zivilluftfahrt der regulatorischen 

Kontrolle der Mitgliedstaaten. Diese Luftfahrzeuge sollten daher vom 

Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung ausgenommen werden. 

(16) Die in der vorliegenden Verordnung festgelegten Anforderungen sollten für 

gebrauchte Produkte oder Produkte, die repariert, wiederaufgearbeitet oder rezykliert 

wurden und im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit wieder in die Lieferkette 

gelangen, gelten, mit Ausnahme derjenigen Produkte, von denen Verbraucher 

vernünftigerweise nicht erwarten können, dass sie aktuelle Sicherheitsnormen 

erfüllen, beispielsweise ▌ Produkte, die ausdrücklich als Produkte mit Reparatur- 

oder Wiederaufarbeitungsbedarf dargestellt oder als Sammlerstücke von 

historischer Bedeutung auf dem Markt bereitgestellt werden. 

                                                
13  Verordnung (EU) 2018/1139 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 

2018 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur 
Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur 
Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 2111/2005, (EG) Nr. 1008/2008, (EU) 
Nr. 996/2010, (EU) Nr. 376/2014 und der Richtlinien 2014/30/EU und 2014/53/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates, und zur Aufhebung der Verordnungen 
(EG) Nr. 552/2004 und (EG) Nr. 216/2008 des Europäischen Parlaments und des 
Rates und der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 des Rates (ABl. L 212 vom 
22.8.2018, S. 1). 
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(17) Dienstleistungen sollten nicht unter die vorliegende Verordnung fallen. Zum Schutz 

der Gesundheit und der Sicherheit der Verbraucher sollten Produkte, die 

Verbrauchern im Zusammenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen geliefert 

oder bereitgestellt werden oder denen Verbraucher während der Erbringung einer 

Dienstleistung direkt ausgesetzt sind, jedoch sehr wohl in den Anwendungsbereich 

dieser Verordnung fallen. ▌Beförderungsmittel, mittels derer Verbraucher sich 

fortbewegen oder reisen, sollten allerdings nicht unter diese Verordnung fallen, 

wenn derartige Beförderungsmittel im Rahmen eines Verkehrsdienstes direkt von 

Dienstleistungserbringern bedient werden, da sie in Verbindung mit der Sicherheit 

der erbrachten Dienstleistung zu behandeln sind. 

(18) Antiquitäten, wie etwa Kunstgegenstände oder Sammlerstücke, sind besondere 

Produktkategorien, von denen nicht erwartet werden kann, dass sie die in dieser 

Verordnung festgelegten Sicherheitsanforderungen erfüllen, und sollten daher 

vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen werden. Um zu 

verhindern, dass andere Produkte fälschlicherweise diesen Kategorien zugeordnet 

werden, muss jedoch berücksichtigt werden, dass Kunstgegenstände Produkte 

sind, die ausschließlich zu künstlerischen Zwecken geschaffen wurden, dass 

Sammlerstücke von ausreichender Seltenheit und von geschichtlichem oder 

wissenschaftlichem Interesse sind, die ihre Sammlung und Bewahrung 

rechtfertigen, und dass Antiquitäten, wenn sie nicht bereits Kunstgegenstände oder 

Sammlerstücke oder beides sind, ein außergewöhnliches Alter aufweisen. Bei der 

Bewertung, ob ein Produkt eine Antiquität wie etwa ein Kunstgegenstand oder ein 

Sammlerstück ist, könnte Anhang IX der Richtlinie 2006/112/EG des Rates14 

herangezogen werden. 

                                                
14  Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1). 
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(19) Die Weltgesundheitsorganisation definiert den Begriff „Gesundheit“ als einen 

Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und 

nicht nur als das Nichtvorliegen von Krankheit oder Gebrechen. ▌ 

(20) Die vorliegende Verordnung sollte auch für den Fernabsatz, einschließlich Online-

Verkäufen, gelten. Der Online-Verkauf zeigt ein konstantes, stetiges Wachstum, 

wodurch neue Unternehmensmodelle, neue Herausforderungen in Bezug auf die 

Produktsicherheit und neue Marktakteure wie etwa Anbieter von Online-

Marktplätzen entstanden sind. 

(21) Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des Fernabsatzes zum 

Verkauf angeboten, so sollte das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt gelten, 

wenn sich das Verkaufsangebot an Verbraucher in der Union richtet. Im Einklang 

mit den geltenden Vorschriften der Union im Bereich des internationalen 

Privatrechts sollte im Rahmen einer Einzelfallprüfung festgestellt werden, ob sich 

ein Angebot an Verbraucher in der Union richtet. Ein Verkaufsangebot sollte als 

an Verbraucher in der Union gerichtet gelten, wenn der betreffende 

Wirtschaftsakteur seine Tätigkeiten in irgendeiner Weise auf einen Mitgliedstaat 

ausrichtet. Bei den Einzelfallprüfungen sollten relevante Faktoren berücksichtigt 

werden, wie etwa die geografischen Gebiete, in die ein Versand möglich ist, die 

verfügbaren Sprachen, welche für das Angebot oder die Bestellung verwendet 

werden, die Zahlungsmittel, die Verwendung der Währung des Mitgliedstaats oder 

ein in einem der Mitgliedstaaten registrierter Domänenname. Die bloße 

Zugänglichkeit der Website der Wirtschaftsakteure oder der Anbieter von Online-

Marktplätzen in dem Mitgliedstaat, in dem der Verbraucher niedergelassen oder 

ansässig ist, reicht bei Online-Verkäufen als Kriterium nicht aus. 
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(22) Gemäß dem in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Sicherheitsgebot 

sollten Wirtschaftsakteure verpflichtet werden, nur sichere Produkte in Verkehr zu 

bringen. Ein solches hohes Sicherheitsniveau sollte in erster Linie durch die 

Gestaltung und die Merkmale des Produkts erreicht werden, unter 

Berücksichtigung der beabsichtigten und vorhersehbaren Verwendung und der 

beabsichtigten und vorhersehbaren Verwendungsbedingungen des Produkts. 

Etwaige Restrisiken sollten durch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen, etwa 

Warnhinweise und Anweisungen, gesenkt werden.  

(23) Die Sicherheit eines Produkts sollte unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte 

des Produkts bewertet werden, darunter insbesondere seine Eigenschaften, etwa 

physikalische, mechanische und chemische Eigenschaften, und seine Aufmachung 

sowie die besonderen Bedürfnisse und Risiken, die das Produkt für bestimmte 

Verbraucherkategorien birgt, welche die Produkte wahrscheinlich verwenden, 

insbesondere Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen. Zu diesen 

Risiken können auch Umweltrisiken zählen, sofern diese ein Risiko für die 

Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern darstellen. Bei dieser Bewertung 

sollte das Gesundheitsrisiko, das von digital vernetzten Produkten ausgeht, 

berücksichtigt werden, einschließlich des Risikos für die psychische Gesundheit, 

insbesondere für schutzbedürftige Verbraucher, vor allem Kinder. Daher sollten 

die Hersteller bei der Bewertung der Sicherheit digital vernetzter Produkte, die 

Auswirkungen auf Kinder haben können, sicherstellen, dass die Produkte, die sie 

auf dem Markt bereitstellen, im Interesse der Kinder so konzipiert sind, dass sie 

den höchsten Standards in Bezug auf Schutz, Sicherheit und Privatsphäre 

genügen. Falls spezielle Informationen benötigt werden, um ein Produkt für eine 

bestimmte Personenkategorie sicher zu machen, sollten bei der Bewertung der 

Sicherheit dieser Produkte ferner das Vorliegen und die Zugänglichkeit dieser 

Informationen berücksichtigt werden. Bei der Bewertung der Sicherheit sämtlicher 

Produkte sollte berücksichtigt werden, dass das Produkt über seine gesamte 

Lebensdauer sicher sein muss. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 113 

 

(24) Gegenstände, die an andere Gegenstände angeschlossen werden, oder nicht 

eingebettete Gegenstände, die beeinflussen, wie ein anderer Gegenstand funktioniert, 

können ein Risiko für die Sicherheit des Produkts darstellen. Dieser Aspekt sollte als 

mögliches Risiko gebührend berücksichtigt werden. Die Verbindungen und 

Wechselwirkungen eines Gegenstands mit externen Gegenständen sollte dessen 

Sicherheit nicht beeinträchtigen. 

(25) Neue Technologien könnten neue Risiken für die Gesundheit und Sicherheit von 

Verbrauchern mit sich bringen oder ▌ die Art und Weise verändern, wie bestehende 

Risiken auftreten könnten, beispielsweise im Falle eines externen Eingriffs, mit dem 

ein Produkt gehackt wird oder dessen Eigenschaften verändert werden. Durch neue 

Technologien könnte das ursprüngliche Produkt erheblich verändert werden, etwa 

durch Software-Updates, sodass es in der Folge einer neuen Risikobewertung 

unterzogen werden sollte, falls sich diese erhebliche Veränderung auf die 

Sicherheit des Produkts auswirkt. 
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(26) Bestimmte Cybersicherheitsrisiken, die sich auf die Sicherheit von Verbrauchern 

sowie Protokolle und Zertifizierungen auswirken, können in sektorspezifischen 

Rechtsvorschriften behandelt werden. In Fällen, in denen keine derartigen 

sektorspezifischen Rechtsvorschriften gelten, sollte jedoch sichergestellt werden, 

dass die betreffenden Wirtschaftsakteure und nationalen Behörden Risiken im 

Zusammenhang mit neuen Technologien bei der Gestaltung der Produkte bzw. bei 

deren Bewertung berücksichtigen, damit gewährleistet ist, dass an dem Produkt 

vorgenommene Änderungen dessen Sicherheit nicht beeinträchtigen.  
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(27) Zur Förderung einer wirksamen und kohärenten Anwendung des in dieser 

Verordnung festgelegten allgemeinen Sicherheitsgebots ist es wichtig, dass 

bestimmte Produkte und Risiken erfassende europäische Normen genutzt werden. 

Europäische Normen, deren Fundstellen gemäß der Richtlinie 2001/95/EG 

veröffentlicht sind, sollten weiterhin als Grundlage für die Vermutung der 

Konformität mit dem in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen 

Sicherheitsgebot gelten. Von der Kommission in Übereinstimmung mit der 

Richtlinie 2001/95/EG erteilte Normungsaufträge sollten als Normungsaufträge 

im Sinne dieser Verordnung angesehen werden. Werden verschiedene Risiken 

oder Risikokategorien von derselben Norm abgedeckt, so begründet die 

Konformität eines Produkts mit dem Teil der Norm, der das betreffende Risiko 

oder die betreffende Risikokategorie abdeckt, auch eine Vermutung der Sicherheit 

des Produkts selbst hinsichtlich des betreffenden Risikos oder der betreffenden 

Risikokategorie. 

(28) Muss nach Ansicht der Kommission durch eine europäische Norm sichergestellt 

werden, dass bestimmte Produkte dem in dieser Verordnung festgelegten 

allgemeinen Sicherheitsgebot genügen, so sollte die Kommission mit Bezug auf die 

entsprechenden Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des 

Europäischen Parlaments und des Rates15 eine oder mehrere europäische 

Normungsorganisationen beauftragen, eine Norm zu erarbeiten oder zu nennen, die 

gewährleistet, dass die der Norm genügenden Produkte als sicher gelten. 

                                                
15  Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2012 zur europäischen Normung, zur Änderung der Richtlinien 
89/686/EWG und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 
95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 
2009/105/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des 
Beschlusses 87/95/EWG des Rates und des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 12). 
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(29) Produkte können für verschiedene Geschlechter unterschiedliche Risiken 

darstellen, und bei der Standardisierung sollte dies berücksichtigt werden, um 

Diskrepanzen in Bezug auf die Sicherheit und damit ein Sicherheitsgefälle 

zwischen den Geschlechtern zu vermeiden. In der Erklärung über 

geschlechtergerechte Normen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 

für Europa werden mehrere Maßnahmen dargelegt, die nationale 

Normungsinstitutionen und Normungsorganisationen in ihren Aktionsplan für 

geschlechtersensible Normen und die Entwicklung von Normen aufnehmen 

sollten, um geschlechtergerechte, repräsentative und inklusive Normen zu 

verwirklichen.  

(30) Zusammen mit der Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 sollte ein 

spezielles Verfahren für die Annahme spezifischer Sicherheitsanforderungen mit 

Unterstützung des in der vorliegenden Verordnung vorgesehenen Sonderausschusses 

eingeführt werden. 

(31) In Ermangelung europäischer Normen sollte das nationale Recht des 

Mitgliedstaats, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird, zur 

Festlegung von Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen mit dem Unionsrecht, 

insbesondere den Artikeln 34 und 36 AEUV, in Einklang stehen. 
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(32) Je nach ihrer Rolle in der Lieferkette sollten die Wirtschaftsakteure 

verhältnismäßige Pflichten in Bezug auf die Sicherheit von Produkten haben, sodass 

ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher 

gewährleistet ist und gleichzeitig das effiziente Funktionieren des Binnenmarkts 

sichergestellt wird. Alle Wirtschaftsakteure, die Teil der Liefer- und Vertriebskette 

sind, sollten geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass sie nur 

Produkte auf dem Markt bereitstellen, die sicher und mit dieser Verordnung konform 

sind. Es ist notwendig, für eine klare und verhältnismäßige Aufteilung der Pflichten 

zu sorgen, die der Rolle jedes Akteurs im Liefer- und Vertriebsprozess entsprechen. 

Was beispielsweise die Überprüfung betrifft, ob der Hersteller und gegebenenfalls 

der Einführer ihren Pflichten nachgekommen sind, sollte der Händler nur zu 

faktenbezogenen Überprüfungen verpflichtet sein, nicht aber zu einer Bewertung 

der von ihnen bereitgestellten Informationen. Die Informationen über die 

Identifizierung des Produkts und der Wirtschaftsakteure sowie Anweisungen und 

Sicherheitsinformationen könnten von den Wirtschaftsakteuren zusätzlich in 

digitaler Form mittels elektronischer Lösungen, etwa eines QR-Codes oder eines 

Datenmatrix-Codes, bereitgestellt werden. 
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(33) Hersteller sollten für die Produkte, die sie in Verkehr bringen, technische 

Unterlagen erstellen, die die erforderlichen Informationen zum Nachweis der 

Sicherheit dieser Produkte enthalten sollten. Die technischen Unterlagen sollten 

auf einer vom Hersteller durchgeführten internen Risikoanalyse beruhen. Der 

Umfang der in den technischen Unterlagen bereitzustellenden Informationen 

sollte der Komplexität des Produkts und den vom Hersteller ermittelten möglichen 

Risiken entsprechen. Die Hersteller sollten insbesondere eine allgemeine 

Beschreibung des Produkts und der für die Bewertung seiner Sicherheit 

erforderlichen Elemente vorlegen. Bei komplexen Produkten oder Produkten, die 

mögliche Risiken darstellen, könnte eine ausführlichere Beschreibung des 

Produkts im Rahmen der bereitzustellenden Informationen erforderlich sein. In 

solchen Fällen sollte auch eine Analyse dieser Risiken und der zur Minderung 

oder Beseitigung der Risiken eingesetzten technischen Mittel aufgenommen 

werden. Entspricht das Produkt europäischen Normen oder anderen Elementen, 

die zur Erfüllung des in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen 

Sicherheitsgebots angewandt werden, so sollte auch die Liste der einschlägigen 

europäischen Normen und der anderen Elemente angegeben werden. 

(34) Jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt unter ihrem eigenen Namen 

oder ihrer eigenen Handelsmarke in Verkehr bringt oder ein Produkt auf solche 

Weise wesentlich verändert, dass sich dies auf die Konformität mit den 

Anforderungen dieser Verordnung auswirken könnte, sollte als der Hersteller gelten 

und sollte die Pflichten des Herstellers wahrnehmen. 
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(35) Eine physische oder digitale Änderung eines Produkts könnte sich auf eine Weise 

auf die Art und die Eigenschaften des Produkts auswirken, die in der 

ursprünglichen Risikobewertung des Produkts nicht vorhergesehen wurde und die 

die Sicherheit des Produkts gefährden könnte. Eine solche Änderung sollte daher 

als wesentliche Änderung betrachtet werden und, wenn sie nicht vom Verbraucher 

oder in seinem Auftrag vorgenommen wird, dazu führen, dass das Produkt als 

neues Produkt eines anderen Herstellers betrachtet wird. Um die Einhaltung des 

in dieser Verordnung festgelegten allgemeinen Sicherheitsgebots sicherzustellen, 

sollte die Person, die diese wesentliche Änderung vornimmt, als der Hersteller 

betrachtet werden und denselben Pflichten unterliegen. Diese Anforderung sollte 

nur für den veränderten Teil des Produkts gelten, sofern sich die Änderung nicht 

auf das Produkt als Ganzes auswirkt. Um eine unnötige und unverhältnismäßige 

Belastung zu vermeiden, sollte die Person, die die wesentliche Änderung 

vornimmt, nicht verpflichtet sein, Prüfungen zu wiederholen und neue Unterlagen 

in Bezug auf Aspekte des Produkts zu erstellen, die von der Änderung nicht 

betroffen sind. Es sollte der Person, die die wesentliche Änderung vornimmt, 

obliegen, nachzuweisen, dass die Änderung keine Auswirkungen auf das Produkt 

als Ganzes hat. 
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(36) Interne Konformitätsverfahren, durch die Wirtschaftsakteure intern für die wirksame 

und rasche Erfüllung ihrer Pflichten sorgen können, sowie die Bedingungen für eine 

rechtzeitige Reaktion im Falle eines gefährlichen Produkts, sollten von den 

Wirtschaftsakteuren selbst eingeführt werden. 

(37) Um zu verhindern, dass gefährliche Produkte in Verkehr gebracht werden, sollten 

die Wirtschaftsakteure verpflichtet sein, in ihre Produktions- oder 

Vermarktungstätigkeiten interne Verfahren aufzunehmen, mit denen die 

Einhaltung der einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung sichergestellt 

wird. Solche internen Verfahren sollten von den Wirtschaftsakteuren selbst in 

Bezug auf ihre Rolle in der Lieferkette und die Art der betroffenen Produkte 

festgelegt werden und können beispielsweise auf organisatorischen Verfahren, 

Leitlinien, Normen oder der Ernennung eines Ad-hoc-Verwalters beruhen. Die 

Einrichtung und das Format dieser internen Verfahren sollten weiterhin in der 

alleinigen Verantwortung der betreffenden Wirtschaftsakteure liegen.  

(38) Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass alle Wirtschaftsakteure und Anbieter von 

Online-Marktplätzen mit den Marktüberwachungsbehörden zusammenarbeiten, 

um Risiken, die von auf dem Markt bereitgestellten Produkten ausgehen, zu 

beseitigen oder zu mindern. Die von den Marktüberwachungsbehörden an sie 

gerichteten Anfragen sollten jedoch auf ihre Rolle in der Lieferkette und auf ihre 

jeweiligen rechtlichen Pflichten zugeschnitten sein. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 121 

 

(39) Durch den direkten Verkauf über Online-Kanäle durch Wirtschaftsakteure, die 

außerhalb der Union niedergelassen sind, wird das Vorgehen der 

Marktüberwachungsbehörden gegen gefährliche Produkte in der Union behindert, da 

die Wirtschaftsakteure in vielen Fällen weder eine Niederlassung noch einen 

gesetzlichen Vertreter in der Union haben. Es ist daher notwendig, dass die 

Marktüberwachungsbehörden angemessene Befugnisse und Mittel haben, um den 

Online-Verkauf gefährlicher Produkte auf wirksame Weise anzugehen. Um die 

wirksame Durchsetzung dieser Verordnung zu gewährleisten, sollte die in Artikel 4 

Absätze 1, 2 und 3 der Verordnung (EU) 2019/1020 festgelegte Pflicht auf Produkte 

ausgeweitet werden, die nicht den Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union 

unterliegen, um sicherzustellen, dass es einen in der Union niedergelassenen 

verantwortlichen Wirtschaftsakteur gibt, der mit den Aufgaben im Hinblick auf 

solche Produkte betraut ist, damit die Marktüberwachungsbehörden einen 

Ansprechpartner haben und, sofern dies angesichts der möglicherweise mit einem 

Produkt verbundenen Risiken angemessen ist, bestimmte Aufgaben rechtzeitig 

ausgeführt werden, um für die Sicherheit der Produkte zu sorgen. Zu diesen 

bestimmten Aufgaben sollten regelmäßige Kontrollen im Hinblick auf die 

Übereinstimmung mit den technischen Unterlagen, den Produkt- und 

Herstellerinformationen, den Anweisungen und den Sicherheitsinformationen 

gehören.  

(40) Zum Zweck der Erleichterung von Überprüfungen in der gesamten Lieferkette 

sollten die Kontaktdaten von Wirtschaftsakteuren, die in der Union niedergelassen 

und für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, 

verantwortlich sind, zusammen mit dem Produkt angegeben werden. 
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(41) Damit Wirtschaftsakteure, bei denen es sich um kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), einschließlich Kleinstunternehmen, handelt, in der Lage sind, die durch 

diese Verordnung auferlegten neuen Pflichten zu bewältigen, sollte die 

Kommission ihnen praktische Leitlinien und eine maßgeschneiderte Beratung zur 

Verfügung stellen, zum Beispiel einen direkten Kanal, über den Sachverständige 

bei Fragen kontaktiert werden können, wobei zu berücksichtigen ist, dass 

Vereinfachungen erforderlich sind und der Verwaltungsaufwand begrenzt werden 

muss. 

www.parlament.gv.at



 

 123 

(42) Die verlässliche Identifizierung von Produkten und die Bereitstellung von 

Informationen über den Hersteller und andere relevante Wirtschaftsakteure in der 

gesamten Lieferkette tragen dazu bei, die beteiligten Wirtschaftsakteure zu ermitteln 

und gegebenenfalls mit wirksamen und verhältnismäßigen Korrekturmaßnahmen, 

wie etwa gezielten Rückrufen, auf gefährliche Produkte zu reagieren. Die 

Identifizierung der Produkte und die Bereitstellung von Informationen über den 

Hersteller und andere relevante Wirtschaftsakteure sorgen somit dafür, dass 

Verbraucher, einschließlich Menschen mit Behinderungen, und 

Marktüberwachungsbehörden zutreffende Informationen über gefährliche Produkte 

erhalten, was das Vertrauen in den Markt stärkt und unnötige Handelsstörungen 

vermeidet. Die Produkte sollten daher Angaben aufweisen, die eine Identifizierung 

des Produkts selbst sowie die Ermittlung des Herstellers und gegebenenfalls des 

Einführers und weiterer relevanter Wirtschaftsakteure ermöglichen. Diese 

Anforderungen könnten für bestimmte Arten von Produkten, die wahrscheinlich ein 

ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern darstellen, 

durch ein System zur Erhebung und Speicherung von Daten verschärft werden, 

das neben der Identifizierung des Produkts auch die Identifizierung seiner 

Bestandteile oder der an seiner Lieferkette beteiligten Wirtschaftsakteure 

ermöglicht. Dies gilt unbeschadet der Informationspflichten gemäß der Richtlinie 

2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates16 in Bezug auf die 

wesentlichen Eigenschaften der Waren, in dem für den Datenträger und die Art 

der Waren angemessenen Umfang. Eine Abbildung sollte als Fotografie, 

Illustration oder sonstiges piktografisches Element betrachtet werden, das die 

einfache Identifizierung eines Produkts oder potenziellen Produkts ermöglicht. 

                                                
16  Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. Oktober 2011 über die Rechte der Verbraucher, zur Abänderung der Richtlinie 
93/13/EWG des Rates und der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 85/577/EWG des 
Rates und der Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
(ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 64). 
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(43) Indem sichergestellt wird, dass Hersteller Unfälle melden, die durch ein von ihnen 

auf dem Markt bereitgestelltes Produkt verursacht werden, werden die 

Marktüberwachungsbehörden bessere Informationen erhalten und wird eine 

bessere Identifizierung potenziell gefährlicher Produktkategorien ermöglicht 

werden. Vorschriften über die Produkthaftung von Wirtschaftsakteuren für 

fehlerhafte Produkte sind in spezifischem Unionsrecht festgelegt, und eine solche 

Meldung und Erhebung von Daten sollte daher nicht als Haftungseingeständnis 

für ein fehlerhaftes Produkt oder als Bestätigung der Haftung gemäß dem 

einschlägigen Unions- oder nationalen Recht betrachtet werden. 

(44) Um neu auftretende Risiken und andere für die Produktsicherheit relevante 

Marktentwicklungen frühzeitig erkennen zu können, sollte allen betroffenen 

Parteien, einschließlich Verbraucher- oder Unternehmensorganisationen, 

nahegelegt werden, den Marktüberwachungsbehörden und der Kommission ihnen 

zur Verfügung stehende Informationen zur Aufdeckung und Untersuchung von 

Verstößen gegen diese Verordnung zu übermitteln. 

(45) Da sie es Wirtschaftsakteuren erlauben, eine größere Anzahl an Verbrauchern zu 

erreichen, spielen Anbieter von Online-Marktplätzen in der Lieferkette und somit 

auch für das Produktsicherheitssystem eine entscheidende Rolle. 
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(46) Im Rahmen der neuen komplexen Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit 

Online-Verkäufen kann dasselbe Unternehmen eine Vielzahl von Dienstleistungen 

anbieten. Abhängig von der Art der für ein bestimmtes Produkt erbrachten 

Dienstleistungen kann dasselbe Unternehmen im Rahmen dieser Verordnung 

unter verschiedene Kategorien von Geschäftsmodellen fallen. Bietet ein 

Unternehmen lediglich Online-Vermittlungsdienste für ein bestimmtes Produkt an, 

so würde es lediglich als Anbieter eines Online-Marktplatzes für dieses Produkt 

gelten. Erbringt dasselbe Unternehmen im Rahmen dieser Verordnung Online-

Marktplatzdienste für den Verkauf eines bestimmten Produkts und tritt auch als 

Wirtschaftsakteur auf, so würde es auch als der betreffende Wirtschaftsakteur 

gelten. In einem solchen Fall müsste das betreffende Unternehmen daher die für 

den betreffenden Wirtschaftsakteur geltenden Pflichten erfüllen. Vertreibt 

beispielsweise der Anbieter des Online-Marktplatzes auch ein Produkt, so wird er 

in Bezug auf den Verkauf des vertriebenen Produkts als Händler betrachtet. 

Ebenso würde das betreffende Unternehmen, wenn es seine eigenen 

Markenprodukte verkauft, als Hersteller auftreten und müsste somit die für 

Hersteller geltenden Anforderungen erfüllen. Einige Unternehmen können auch 

als Fulfilment-Dienstleister gelten, wenn sie Fulfilment-Dienstleistungen anbieten. 

Die betreffenden Fälle müssten somit im Einzelfall bewertet werden. 

www.parlament.gv.at



 

 126 

 

(47) In Anbetracht der wichtigen Rolle, die Anbieter von Online-Marktplätzen bei der 

Vermittlung des Verkaufs von Produkten zwischen Händlern und Verbrauchern 

spielen, sollten diese Akteure mehr Verantwortung in Bezug auf die Verhinderung 

des Online-Verkaufs gefährlicher Produkte tragen. Die Richtlinie 2000/31/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates17 enthält den allgemeinen Rahmen für den 

elektronischen Geschäftsverkehr und es werden darin bestimmte Pflichten für 

Online-Plattformen festgeschrieben. In der Verordnung (EU) 2022/2065 des 

Europäischen Parlaments und des Rates18 wird die Verantwortung und die 

Rechenschaftspflicht von Anbietern von Online-Vermittlungsdiensten im Hinblick 

auf illegale Inhalte einschließlich gefährlicher Produkte geregelt. Jene Verordnung 

gilt unbeschadet der im Unionsrecht auf dem Gebiet des Verbraucherschutzes und 

der Produktsicherheit festgeschriebenen Regeln. Aufbauend auf dem durch jene 

Verordnung geschaffenen horizontalen Rechtsrahmen sollten im Einklang mit 

Artikel 2 Absatz 4 Buchstabe f jener Verordnung spezifische Anforderungen, die zur 

wirksamen Verhinderung des Online-Verkaufs gefährlicher Produkte erforderlich 

sind, eingeführt werden. Soweit in der vorliegenden Verordnung die 

Anforderungen an die Produktsicherheit festgelegt werden, die Anbieter von 

Online-Marktplätzen erfüllen müssen, um die Einhaltung bestimmter 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2022/2065 sicherzustellen, sollten diese 

Anforderungen die Anwendung der Verordnung (EU) 2022/2065, die für diese 

Anbieter von Online-Marktplätzen weiterhin gilt, unberührt lassen. 

                                                
17  Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 

über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie 
über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1). 

18  Verordnung (EU) 2022/2065 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Oktober 2022 über einen Binnenmarkt für digitale Dienste und zur Änderung der 
Richtlinie 2000/31/EG (Gesetz über digitale Dienste) (ABl. L 277 vom 27.10.2022, 
S. 1). 
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(48) In der Verpflichtungserklärung für mehr Produktsicherheit (Product Safety Pledge), 

die erstmals 2018 unterzeichnet wurde und der sich seitdem eine Reihe von 

Anbietern von Online-Marktplätzen angeschlossen haben, sind einige freiwillige 

Verpflichtungen zur Produktsicherheit enthalten. Die Verpflichtungserklärung für 

mehr Produktsicherheit hat sich in Bezug auf den Ausbau des Schutzes der 

Verbraucher vor online verkauften gefährlichen Produkten als sinnvoll erwiesen. Um 

den Verbraucherschutz durch die Verhütung von Schäden an Leib und Leben, 

Gesundheit und Sicherheit zu stärken und einen fairen Wettbewerb im 

Binnenmarkt sicherzustellen, werden Anbieter von Online-Marktplätzen dazu 

angehalten, diese freiwilligen Verpflichtungen einzugehen, damit bereits vom 

Markt zurückgezogene gefährliche Produkte nicht erneut in das Verzeichnis 

aufgenommen werden. Durch den Einsatz von Technologien und digitalen 

Prozessen sowie Verbesserungen an den Warnsystemen, insbesondere am Safety-

Gate-Portal, können eine automatische Identifizierung und Übermittlung 

gemeldeter gefährlicher Produkte und die Durchführung automatischer 

Stichprobenkontrollen anhand des Safety-Gate-Portals ermöglicht werden. 

(49) Die Anbieter von Online-Marktplätzen sollten in Bezug auf die auf ihren Online-

Schnittstellen bereitgestellten Inhalte, die die Produktsicherheitsbetreffen, im 

Einklang mit den in dieser Verordnung festgelegten speziellen Pflichten mit 

gebührender Sorgfalt handeln. Dementsprechend sollte mit dieser Verordnung für 

alle Anbieter von Online-Marktplätzen in Bezug auf die auf ihren Online-

Schnittstellen bereitgestellten Inhalte, die die Produktsicherheit betreffen, 

Sorgfaltspflichten festgelegt werden. 
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(50) Des Weiteren sollten sich Anbieter von Online-Marktplätzen für den Zweck einer 

wirksamen Marktüberwachung im Safety-Gate-Portal registrieren und im Safety-

Gate-Portal ihre zentrale Kontaktstelle angeben, um die Kommunikation zu 

Produktsicherheitsfragen zu vereinfachen. Die Kommission sollte dafür sorgen, dass 

die Registrierung einfach und benutzerfreundlich ist. Bei der zentralen 

Kontaktstelle im Rahmen der vorliegenden Verordnung kann es sich um die 

Kontaktstelle gemäß Artikel 11 der Verordnung (EU) 2022/2065 handeln, ohne dass 

dadurch das Ziel, Produktsicherheitsfragen schnell und zielgerichtet zu behandeln, 

beeinträchtigt wird. 

(51) Anbieter von Online-Marktplätzen sollten eine zentrale Kontaktstelle für 

Verbraucher benennen. Diese zentrale Kontaktstelle sollte als zentrale Anlaufstelle 

für die Kommunikation mit Verbrauchern über Fragen der Produktsicherheit 

dienen, die dann an die zuständige Dienstleistungsstelle eines Online-Marktplatzes 

weitergeleitet werden können. Dies sollte nicht verhindern, dass Verbrauchern 

zusätzliche Kontaktstellen für bestimmte Dienstleistungen zur Verfügung gestellt 

werden. Bei der zentralen Kontaktstelle im Rahmen dieser Verordnung kann es 

sich um die Kontaktstelle gemäß Artikel 12 der Verordnung (EU) 2022/2065 

handeln. 

(52) Die Anbieter von Online-Marktplätzen sollten über einen internen Mechanismus für 

die Behandlung produktsicherheitsbezogener Fragen verfügen, um ihre Pflichten 

gemäß der vorliegenden Verordnung erfüllen zu können, insbesondere im Hinblick 

auf die zeitnahe und wirksame Erfüllung der Anordnungen öffentlicher Behörden, 

die Verarbeitung von Meldungen durch Dritte und auf Aufforderung die 

Zusammenarbeit mit Marktüberwachungsbehörden im Kontext von 

Korrekturmaßnahmen. 
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(53) Gemäß Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2019/1020 haben 

Marktüberwachungsbehörden die Befugnis, die Entfernung von Inhalten von einer 

Online-Schnittstelle, in der auf die betreffenden Produkte Bezug genommen wird, zu 

verlangen oder die ausdrückliche Anzeige eines Warnhinweises für Endnutzer, die 

auf die Online-Schnittstelle zugreifen, zu verlangen, sofern es keine anderen 

wirksamen Mittel gibt, ein ernstes Risiko zu beseitigen. Die Befugnisse, die den 

Marktüberwachungsbehörden durch Artikel 14 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

2019/1020 übertragen werden, sollten auch für die vorliegende Verordnung gelten. 

Um eine wirksame Marktüberwachung im Rahmen der vorliegenden Verordnung zu 

gewährleisten und zu verhindern, dass gefährliche Produkte auf dem Unionsmarkt 

vorhanden sind, sollten diese Befugnisse in allen Fällen, in denen dies erforderlich 

und angemessen ist, und auch für Produkte, die ein nicht ernstes Risiko darstellen, 

gelten. Es ist von wesentlicher Bedeutung, dass die Anbieter von Online-

Marktplätzen solchen Anordnungen unverzüglich nachkommen. In der vorliegenden 

Verordnung sollten daher in dieser Hinsicht verbindliche Fristen eingeführt werden 

▌. Diese Befugnisse sollten gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) 2022/2065 

ausgeübt werden. 

(54) In Anordnungen, durch die der Anbieter eines Online-Marktplatzes auch dazu 

verpflichtet wird, von seiner Online-Schnittstelle alle identischen Inhalte, die sich 

auf das Angebot eines in der Anordnung genannten gefährlichen Produkts 

beziehen, zu entfernen, sollten auf der Grundlage der von den Händlern 

angezeigten Informationen die Elemente benannt werden, die identische Angebote 

ausmachen und es dem Anbieter eines Online-Marktplatzes ermöglichen, 

identische Angebote zu entfernen, soweit der Anbieter eines Online-Marktplatzes 

nicht dazu verpflichtet ist, eine unabhängige Bewertung dieser Inhalte 

vorzunehmen. 
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(55) ▌ Wenn das Schnellwarnsystem Safety Gate keine präzise URL-Adresse (Uniform 

Resource Locator) und nötigenfalls weitere Angaben zur Ermittlung der ▌ Inhalte, 

die sich auf ein Angebot eines gefährlichen Produkts beziehen, enthält, sollten die 

Anbieter von Online-Marktplätzen bei etwaigen auf eigene Initiative ergriffenen 

Maßnahmen zur Erkennung von, Identifizierung von, Entfernung von oder Sperrung 

des Zugangs zu solchen auf ihren Online-Schnittstellen angebotenen gefährlichen 

Produkten gegebenenfalls die übermittelten Informationen wie etwa 

Produktidentifikatoren (falls verfügbar) und andere Informationen zur 

Rückverfolgbarkeit dennoch berücksichtigen. Das Safety-Gate-Portal sollte jedoch 

modernisiert und aktualisiert werden, damit die Anbieter von Online-Marktplätzen 

unsichere Produkte leichter ermitteln können; hierfür sollte es auch möglich sein, 

die Bestimmungen dieser Verordnung über die Entfernung von Inhalten, die sich 

auf ein Angebot eines gefährlichen Produkts beziehen, aus Online-Schnittstellen 

mithilfe eines Meldesystems durchzuführen, das im Rahmen des Safety-Gate-

Portals konzipiert und entwickelt wurde. 
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(56) Die durch die vorliegende Verordnung vorgeschriebenen Pflichten für Anbieter von 

Online-Marktplätzen sollten nicht auf eine allgemeine Pflicht hinauslaufen, die von 

ihnen übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen, oder 

Anbietern von Online-Marktplätzen auferlegen, aktiv nach Umständen zu forschen, 

die auf eine rechtswidrige Tätigkeit, beispielsweise auf den Online-Verkauf 

gefährlicher Produkte, hinweisen. Um die Haftungsfreistellung für Hosting-Dienste 

nach der Richtlinie 2000/31/EG und der Verordnung (EU) 2022/2065 in Anspruch zu 

nehmen, sollten Anbieter von Online-Marktplätzen Inhalte, die sich auf ein Angebot 

eines gefährlichen Produkts beziehen, dennoch unverzüglich von ihren Online-

Schnittstellen entfernen, sobald ihnen ▌ die Inhalte, die sich auf ein Angebot eines 

gefährlichen Produkts beziehen, tatsächlich bekannt oder – im Falle von 

Schadensersatzansprüchen – bewusst werden, insbesondere in Fällen, in denen dem 

Anbieter eines Online-Marktplatzes Tatsachen oder Umstände zur Kenntnis 

gebracht wurden, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsakteur die 

Rechtswidrigkeit hätte feststellen müssen. Anbieter von Online-Marktplätzen sollten 

gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2022/2065 eingegangene Meldungen über 

Inhalte, die sich auf ein Angebot eines gefährlichen Produkts beziehen, innerhalb 

der in der vorliegenden Verordnung festgelegten zusätzlichen Fristen bearbeiten. 

Darüber hinaus werden Anbieter von Online-Marktplätzen dazu angehalten, 

Produkte anhand des Safety-Gate-Portals zu prüfen, bevor sie diese auf ihre 

Schnittstelle stellen. 

(57) Für die Zwecke des Artikels 22 der Verordnung (EU) 2022/2065 und im Hinblick 

auf die Sicherheit von online verkauften Produkten sollte der Koordinator für digitale 

Dienste Verbraucherorganisationen und Vereinigungen, die die Interessen von 

Verbrauchern vertreten, sowie andere einschlägige Interessenträger auf ihren 

Antrag hin als vertrauenswürdige Hinweisgeber betrachten, sofern die im 

vorgenannten Artikel genannten Bedingungen erfüllt sind. 
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(58) Die Rückverfolgbarkeit von Produkten ist für eine wirksame Marktüberwachung 

gefährlicher Produkte und für Korrekturmaßnahmen von grundlegender Bedeutung. 

Außerdem sollten Verbraucher über Offline- und Online-Vertriebskanäle, 

einschließlich beim Kauf von Produkten über Online-Marktplätze, gleichermaßen 

vor gefährlichen Produkten geschützt werden. Aufbauend auf den Bestimmungen der 

Verordnung (EU) 2022/2065 über die Nachverfolgbarkeit von Unternehmern sollten 

die Anbieter von Online-Marktplätzen keine Einträge eines bestimmten 

Produktangebots auf ihren Plattformen zulassen, sofern der Unternehmer nicht alle 

in der vorliegenden Verordnung beschriebenen Informationen zur Produktsicherheit 

und Rückverfolgbarkeit bereitgestellt hat. Diese Informationen sollten zusammen mit 

dem Produkteintrag angezeigt werden, sodass Verbraucher über Online- und Offline-

Kanäle die gleichen Informationen erhalten können. Die Anbieter von Online-

Marktplätzen sollten allerdings nicht dafür verantwortlich sein, die Vollständigkeit, 

Richtigkeit und Genauigkeit der Informationen selbst zu überprüfen, da die Pflicht 

zur Rückverfolgbarkeit der Produkte nach wie vor beim betreffenden Unternehmer 

liegt.  

(59) Es ist ebenfalls wichtig, dass Anbieter von Online-Marktplätzen in Bezug auf die 

Sicherheit von Produkten eng mit den Marktüberwachungsbehörden, den 

Unternehmern und den relevanten Wirtschaftsakteuren zusammenarbeiten. In 

Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 wird Anbietern von Diensten der 

Informationsgesellschaft eine Pflicht zur Zusammenarbeit mit den 

Marktüberwachungsbehörden in Bezug auf von der vorgenannten Verordnung 

abgedeckte Produkte auferlegt. Diese Pflicht sollte daher auf alle 

Verbraucherprodukte ausgeweitet werden. Beispielsweise verbessern 

Marktüberwachungsbehörden stetig die technologischen Instrumente, die sie für die 

Online-Marktüberwachung verwenden, um online verkaufte gefährliche Produkte zu 

identifizieren. Damit diese Instrumente funktionsfähig sind, sollten Anbieter von 

Online-Marktplätzen Zugang zu ihren Schnittstellen gewähren. Des Weiteren sollten 

Marktüberwachungsbehörden zum Zweck der Produktsicherheit ferner die 

Möglichkeit haben, auf begründeten Antrag hin Daten von einer Online-

Schnittstelle zu extrahieren, wenn Anbieter von Online-Marktplätzen oder Online-

Verkäufer technische Hindernisse errichtet haben. Anbieter von Online-
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Marktplätzen sollten auch bei Produktrückrufen und Unfallmeldungen 

zusammenarbeiten. 

(60) Zwischen dem Rechtsrahmen für die Marktüberwachung von Produkten, die unter 

die Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen, gemäß der Verordnung 

(EU) 2019/1020 und dem Rechtsrahmen für die Marktüberwachung von 

Produkten, die unter die vorliegende Verordnung fallen, sollte eine größtmögliche 

Kohärenz bestehen. Im Hinblick auf Marktüberwachungstätigkeiten, Pflichten, 

Befugnisse, Maßnahmen und die Zusammenarbeit zwischen den 

Marktüberwachungsbehörden müssen daher die Bestimmungen der beiden 

Rechtsrahmen aufeinander abgestimmt werden. Zu diesem Zweck sollten 

Artikel 10, Artikel 11 Absätze 1 bis 7, die Artikel 12 bis 15, Artikel 16 Absätze 1 bis 

5, die Artikel 18 und 19 und die Artikel 21 bis 24 der Verordnung (EU) 2019/1020 

auch für Produkte gelten, die unter die vorliegende Verordnung fallen. 

(61) Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des 

Rates19 (Zollkodex der Union) werden Produkte aus Drittländern, die dazu 

bestimmt sind, auf dem Unionsmarkt bereitgestellt zu werden, oder die für die 

private Verwendung oder den privaten Verbrauch im Zollgebiet der Union 

bestimmt sind, in das Zollverfahren „Überlassung zum zollrechtlich freien 

Verkehr“ überführt. Dieses Verfahren zielt darauf ab, die für die Einfuhr der 

Waren vorgeschriebenen Formalitäten zu erfüllen, einschließlich der 

Durchsetzung der geltenden Bestimmungen des Unionsrechts, damit diese Waren 

wie alle in der Union hergestellten Waren auf dem Markt bereitgestellt werden 

können. Was die Sicherheit der Verbraucher anbelangt, so müssen diese Produkte 

dieser Verordnung und insbesondere dem in dieser Verordnung festgelegten 

allgemeinen Sicherheitsgebot entsprechen. 

                                                
19  Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 
10.10.2013, S. 10). 
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(62) Kapitel VII der Verordnung (EU) 2019/1020 zur Festlegung von Vorschriften für die 

Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, gilt bereits 

unmittelbar für Produkte, die von der vorliegenden Verordnung abgedeckt sind ▌. 

Die Behörden, die für diese Kontrollen zuständig sind, sollten sie auf der Grundlage 

von Risikoanalysen nach den Artikeln 46 und 47 der Verordnung (EU) Nr. 952/2013, 

den Durchführungsrechtsvorschriften und entsprechenden Leitlinien durchführen. ▌ 

Daher wird mit der vorliegenden Verordnung weder in irgendeiner Weise 

Kapitel VII der Verordnung (EU) 2019/1020 noch die Art und Weise verändert, ▌ 

wie die Behörden, die für die Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt 

gelangen, zuständig sind, sich organisieren und ihre Tätigkeiten durchführen.▌ 

(63) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass gegen alle von ihren zuständigen 

Behörden im Rahmen der vorliegenden Verordnung ergriffenen Maßnahmen 

wirksame gerichtliche Rechtsbehelfe gemäß Artikel 47 der Charta eingelegt 

werden können. 

(64) Nationale Behörden sollten in die Lage versetzt werden, traditionelle 

Marktüberwachungstätigkeiten, die auf die Sicherheit von Produkten ausgerichtet 

sind, durch Marktüberwachungstätigkeiten zu ergänzen, die auf interne 

Konformitätsverfahren ausgerichtet sind, welche Wirtschaftsakteure zur 

Sicherstellung der Produktsicherheit einsetzen. Marktüberwachungsbehörden sollten 

vom Hersteller verlangen dürfen, dass er angibt, welche anderen Produkte – die mit 

dem gleichen Verfahren produziert werden oder die gleichen Komponenten 

enthalten, welche als Risiko erachtet werden oder zur gleichen Produktionscharge 

gehören – von dem gleichen Risiko betroffen sind. 
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(65) Die Mitgliedstaaten sollten außerdem sicherstellen, dass die 

Marktüberwachungsbehörden über ausreichendes Fachwissen und ausreichende 

Ressourcen für all ihre Durchsetzungstätigkeiten verfügen. 

(66) Auf der Grundlage von Output-Indikatoren, die es ermöglichen, die Wirksamkeit der 

Unionsrechtsvorschriften zur Produktsicherheit zu bemessen ▌, sollte ein 

Informationsaustausch über die Anwendung der vorliegenden Verordnung zwischen 

den Mitgliedstaaten und der Kommission eingerichtet werden. 

(67) Es sollte ein wirksamer, schneller und genauer Informationsaustausch zu 

gefährlichen Produkten erfolgen, um sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen in 

Bezug auf diese Produkte und somit zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit 

der Verbraucher getroffen werden. 
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(68) Das RAPEX sollte modernisiert werden, um zu ermöglichen, effizientere 

Korrekturmaßnahmen in der gesamten Union in Bezug auf Produkte zu ergreifen, die 

ein über das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats hinausgehendes Risiko mit 

sich bringen. Es ist angezeigt, die Abkürzung für das System von „RAPEX“ zu 

„Safety-Gate“ zu ändern, damit es eindeutiger benannt ist und Verbraucher besser 

erreicht werden können. Das Safety-Gate umfasst drei Elemente: erstens ein 

Schnellwarnsystem für gefährliche Non-Food-Produkte, über das nationale Behörden 

und die Kommission Informationen über diese Produkte austauschen können 

(Schnellwarnsystem Safety Gate), zweitens ein Webportal zur Information der 

Öffentlichkeit, samt der Möglichkeit, Beschwerden einzureichen (Safety-Gate-

Portal), und drittens ein Webportal, das es Unternehmen ermöglicht, ihrer Pflicht 

nachzukommen, den Behörden und Verbrauchern gefährliche Produkte und Unfälle 

zu melden (Safety-Business-Gateway). Es sollten Schnittstellen zwischen den 

verschiedenen Safety-Gate-Elementen bestehen. Das Schnellwarnsystem Safety 

Gate ist das interne System, über das Behörden und die Kommission 

Informationen über Maßnahmen im Zusammenhang mit gefährlichen Produkten 

austauschen und das vertrauliche Informationen enthalten kann. Ein Auszug von 

Warnmeldungen sollte auf dem Safety-Gate-Portal veröffentlicht werden, um die 

Öffentlichkeit über gefährliche Produkte zu informieren. Das Safety-Business-

Gateway ist das Webportal, über das Unternehmen die 

Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten über gefährliche Produkte und 

Unfälle informieren. Die Kommission sollte eine technische Lösung entwickeln, 

um sicherzustellen, dass die von Unternehmen in das Safety-Business-Gateway 

eingegebenen Informationen, die zur Warnung der Verbraucher bestimmt sind, 

den Verbrauchern auf dem Safety-Gate-Portal unverzüglich zur Verfügung 

gestellt werden können. Darüber hinaus sollte die Kommission eine interoperable 

Schnittstelle entwickeln, damit Anbieter von Online-Marktplätzen ihre 

Schnittstellen leicht, schnell und zuverlässig mit dem Safety-Gate-Portal 

verknüpfen können. 

www.parlament.gv.at



 

 137 

(69) Die Mitgliedstaaten sollten über das Schnellwarnsystem Safety Gate sowohl 

verbindliche als auch freiwillige Korrekturmaßnahmen melden, die die mögliche 

Vermarktung eines Produkts verhindern, einschränken oder ihr spezielle 

Bedingungen auferlegen, weil dieses Produkt ein ernstes Risiko für die Gesundheit 

und Sicherheit von Verbrauchern oder – bei Produkten, die unter die Verordnung 

(EU) 2019/1020 fallen – für einschlägige öffentliche Interessen von Endnutzern 

darstellt. 

(70) Gemäß Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 melden die Behörden der 

Mitgliedstaaten es über das in jenem Artikel genannte Informations- und 

Kommunikationssystem, wenn sie Maßnahmen in Bezug auf Produkte ergreifen, die 

unter die vorgenannte Verordnung fallen und die ein nicht ernstes Risiko darstellen; 

Korrekturmaßnahmen in Bezug auf Produkte, die unter die vorliegende Verordnung 

fallen und ein nicht ernstes Risiko darstellen, könnten hingegen auch über das 

Schnellwarnsystem Safety Gate gemeldet werden. Die Mitgliedstaaten und die 

Kommission sollten der Öffentlichkeit Informationen zu Gesundheits- und 

Sicherheitsrisiken, die für Verbraucher aufgrund von Produkten bestehen, zur 

Verfügung stellen. Für Verbraucher und Unternehmen empfiehlt es sich, dass alle 

Informationen zu Korrekturmaßnahmen, die in Bezug auf Produkte mit einem 

ernsten Risiko ergriffen wurden, im Schnellwarnsystem Safety Gate enthalten sind, 

sodass der Öffentlichkeit relevante Informationen zu gefährlichen Produkten über 

das Safety-Gate-Portal zur Verfügung gestellt werden können. Es ist wichtig, 

sicherzustellen, dass all diese Informationen in der Amtssprache bzw. den 

Amtssprachen des Mitgliedstaats, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, 

verfügbar sind und dass sie klar und verständlich formuliert werden. Die 

Mitgliedstaaten werden daher angehalten, alle Korrekturmaßnahmen in Bezug auf 

Produkte, die ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern 

darstellen, über das Schnellwarnsystem Safety Gate zu melden. 
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(71) Falls die Informationen über das Informations- und Kommunikationssystem gemäß 

der Verordnung (EU) 2019/1020 gemeldet werden müssen, besteht die Möglichkeit, 

dass diese Meldungen direkt im Schnellwarnsystem Safety Gate übermittelt werden 

oder dass sie aus dem in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 genannten 

Informations- und Kommunikationssystem für die Marktüberwachung generiert 

werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission die für die Übertragung von 

Informationen zwischen diesem Informations- und Kommunikationssystem und dem 

Schnellwarnsystem Safety Gate eingerichtete Schnittstelle unterhalten und 

weiterentwickeln, um doppelte Dateneinträge zu verhindern und diese Übertragung 

zu erleichtern. 

(72) Die Kommission sollte das Safety-Business-Gateway-Webportal unterhalten und 

weiterentwickeln, mit dem es Wirtschaftsakteuren ermöglicht wird, ihre Pflichten 

hinsichtlich der Meldung gefährlicher Produkte, die sie ▌auf dem Markt 

bereitgestellt haben, gegenüber den Marktüberwachungsbehörden und den 

Verbrauchern zu erfüllen. ▌Es sollte einen schnellen und effizienten 

Informationsaustausch zwischen den Wirtschaftsakteuren und den nationalen 

Behörden ermöglichen und die Informationsübermittlung von den 

Wirtschaftsakteuren an die Verbraucher erleichtern. 

▌ 
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(73) Es könnte Fälle geben, in denen ein ernstes Risiko auf Unionsebene bewältigt 

werden muss und das Risiko nicht durch von dem betreffenden Mitgliedstaat 

ergriffene Maßnahmen oder durch andere Verfahren gemäß dem Unionsrecht 

zufriedenstellend eingedämmt werden kann. Dies könnte insbesondere im Hinblick 

auf neu auftretende Risiken oder auf Risiken, die schutzbedürftige Verbraucher 

betreffen, der Fall sein. Aus diesem Grund sollte die Kommission in der Lage sein, 

auf eigene Initiative oder auf Ersuchen eines Mitgliedstaats Maßnahmen zu erlassen. 

Diese Maßnahmen sollten an die Schwere und Dringlichkeit der Situation angepasst 

sein. Es muss außerdem ein geeigneter Mechanismus vorgesehen werden, mit dem 

die Kommission sofort geltende vorläufige Maßnahmen erlassen könnte. 

(74) Die Bestimmung des Risikos für ein Produkt und dessen Niveau basieren auf einer 

Risikobewertung, die von den betreffenden Akteuren durchgeführt wird. Die 

Mitgliedstaaten kommen im Zuge einer solchen Risikobewertung möglicherweise zu 

unterschiedlichen Ergebnissen im Hinblick darauf, ob ein Risiko besteht und auf 

welchem Niveau. Dies könnte das ordnungsgemäße Funktionieren des Binnenmarkts 

und die gleichen Wettbewerbsbedingungen für Verbraucher und Wirtschaftsakteure 

gefährden. Es sollte ▌daher ▌ein Mechanismus eingerichtet werden, über den die 

Kommission eine Stellungnahme zum Gegenstand des Streites abgeben könnte. 
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(75) Die Kommission sollte einen regelmäßigen Bericht über die Anwendung des 

Mechanismus nach Artikel 29 erstellen, der dem europäischen Netzwerk der für 

Produktsicherheit zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gemäß dieser 

Verordnung (im Folgenden „Netzwerk für Verbrauchersicherheit“) vorgelegt 

werden sollte. In diesem Bericht sollten die wichtigsten von den Mitgliedstaaten 

angewandten Kriterien für die Risikobewertung und ihre Auswirkungen auf den 

Binnenmarkt und auf ein gleiches Verbraucherschutzniveau ermittelt werden, um 

den Mitgliedstaaten und der Kommission zu ermöglichen, die Ansätze und 

Kriterien für die Risikobewertung zu harmonisieren. 

(76) Das Netzwerk für Verbrauchersicherheit fördert die Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung der Produktsicherheit. Es erleichtert 

insbesondere den Informationsaustausch, die Organisation gemeinsamer 

Marktüberwachungstätigkeiten sowie den Austausch von Fachwissen und bewährten 

Verfahren. Es sollte auch zur Harmonisierung der Methodiken zur Erhebung von 

Daten über die Produktsicherheit sowie zur Verbesserung der Interoperabilität 

zwischen regionalen, sektoralen, nationalen und europäischen 

Informationssystemen für Produktsicherheit beitragen. Das Netzwerk für 

Verbrauchersicherheit sollte bei Koordinierungs- und Kooperationstätigkeiten des 

Unionsnetzwerks für Produktkonformität gemäß der Verordnung (EU) 2019/1020 

immer dann ordnungsgemäß vertreten sein und an diesen teilnehmen, wenn die 

Koordinierung von Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich beider Verordnungen 

fallen, erforderlich ist, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen.  
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(77) Um die Kohärenz des Rechtsrahmens für die Marktüberwachung zu erhalten und 

gleichzeitig für eine wirksame Zusammenarbeit zwischen dem Netzwerk für 

Verbrauchersicherheit und dem Unionsnetzwerk für Produktkonformität zu sorgen, 

das eine strukturierte Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den 

Durchsetzungsbehörden der Mitgliedstaaten und der Kommission gemäß der 

Verordnung (EU) 2019/1020 zum Ziel hat, bedarf es der Verbindung des Netzwerks 

für Verbrauchersicherheit mit dem Unionsnetzwerk für Produktkonformität im 

Hinblick auf die Tätigkeiten gemäß den Artikeln 11, 12, 13 und 21 der Verordnung 

(EU) 2019/1020. 
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(78) Die Marktüberwachungsbehörden sollten gemeinsame Tätigkeiten mit anderen 

Behörden oder mit Organisationen, die Wirtschaftsakteure oder Verbraucher 

vertreten, durchführen, um die Sicherheit von Produkten zu fördern und gefährliche 

Produkte, einschließlich online zum Verkauf angebotener Produkte, zu identifizieren. 

Dabei sollten die Marktüberwachungsbehörden und gegebenenfalls die Kommission 

sicherstellen, dass die Wahl der Produkte und Hersteller sowie die durchgeführten 

Tätigkeiten nicht zu Situationen führen, die den Wettbewerb verzerren oder die 

Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Parteien beeinträchtigen 

könnten. Die Marktüberwachungsbehörden sollten die Vereinbarungen über 

gemeinsame Tätigkeiten so bald wie möglich der Öffentlichkeit zugänglich 

machen, sofern die Veröffentlichung die Wirksamkeit der durchzuführenden 

Tätigkeiten nicht beeinträchtigt. 

(79) Die Kommission sollte in regelmäßigen Abständen eine gemeinsame Tätigkeit 

organisieren, in deren Rahmen Marktüberwachungsbehörden Produkte 

kontrollieren sollten, die online oder offline unter Verwendung einer verdeckten 

Identität erworben wurden, insbesondere diejenigen Produkte, die am häufigsten 

über das Safety-Gate gemeldet werden. 

(80) Bei gleichzeitigen koordinierten Kontrollmaßnahmen (im Folgenden „Sweeps“) 

handelt es sich um spezielle Durchsetzungsmaßnahmen, die die Produktsicherheit 

weiter verbessern könnten und daher durchgeführt werden sollten, um Verstöße 

gegen diese Verordnung, online und offline, aufzudecken. Sweeps sollten 

insbesondere dann durchgeführt werden, wenn Marktentwicklungen, Beschwerden 

von Verbrauchern oder sonstige Anzeichen dafürsprechen, dass bestimmte Produkte 

oder Produktkategorien häufig ein ernstes Risiko aufweisen. 
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(81) Es sollte grundsätzlich dafür gesorgt werden, dass den Behörden vorliegende 

Informationen über Produktsicherheit öffentlich zugänglich sind. Bei der 

Bereitstellung der Informationen zur Produktsicherheit für die Öffentlichkeit sollte 

jedoch das in Artikel 339 AEUV genannte Berufsgeheimnis in einer Weise gewahrt 

werden, die mit dem Erfordernis vereinbar ist, die Wirksamkeit der 

Marktüberwachungstätigkeiten und der Schutzmaßnahmen sicherzustellen. 

(82) Beschwerden sind wichtig, um die nationalen Behörden für die Sicherheit und 

Wirksamkeit von Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten im Zusammenhang mit 

gefährlichen Produkten zu sensibilisieren. Die Mitgliedstaaten sollten daher 

Verbrauchern und anderen betroffenen Parteien wie Verbraucherverbänden und 

Wirtschaftsakteuren die Möglichkeit geben, Beschwerde einzulegen. 

(83) Die öffentliche Schnittstelle des Schnellwarnsystems Safety Gate, das Safety-Gate-

Portal, ermöglicht es der Öffentlichkeit, einschließlich Verbrauchern, 

Wirtschaftsakteuren und Anbietern von Online-Marktplätzen, sich über 

Korrekturmaßnahmen zu informieren, die in Bezug auf gefährliche Produkte 

ergriffen wurden, welche auf dem Unionsmarkt vorhanden sind. Eine gesonderte 

Rubrik des Safety-Gate-Portals ermöglicht es Verbrauchern, die Kommission über 

Produkte auf dem Markt zu informieren, die ein Risiko für die Gesundheit und 

Sicherheit von Verbrauchern darstellen. Falls angezeigt, sollte die Kommission 

angemessene Folgemaßnahmen ergreifen, insbesondere durch Übermittlung dieser 

Informationen an die betreffenden nationalen Behörden. Die Datenbank und 

Website des Safety-Gate sollten für Menschen mit Behinderungen leicht 

zugänglich sein. 

(84) Nach Überprüfung der Richtigkeit der von Verbrauchern und anderen betroffenen 

Parteien übermittelten Informationen sollte die Kommission für geeignete 

Folgemaßnahmen sorgen. Insbesondere sollte die Kommission die Informationen 

an die betreffenden Mitgliedstaaten weiterleiten, sodass die zuständige 

Marktüberwachungsbehörde entsprechend den Erfordernissen tätig werden kann. 

Es ist wichtig, dass Verbraucher und andere betroffene Parteien ordnungsgemäß 

über das Vorgehen der Kommission informiert werden. 
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(85) Wenn sich ein Produkt als gefährlich erweist, das bereits an Verbraucher verkauft 

wurde, muss es möglicherweise zurückgerufen werden, um Verbraucher in der 

Union zu schützen. Verbraucher sind sich möglicherweise nicht dessen bewusst, dass 

sie Eigentümer eines zurückgerufenen Produkts sind. Um die Wirksamkeit von 

Rückrufen zu verbessern, ist es daher wichtig, die betreffenden Verbraucher besser 

zu erreichen. Der direkte Kontakt ist die wirksamste Methode, um das Bewusstsein 

der Verbraucher für Rückrufe zu erhöhen und sie zum Handeln zu ermutigen. Ferner 

ist er bei allen Verbrauchergruppen der bevorzugte Kommunikationsweg. Um die 

Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten, ist es wichtig, dass sie schnell und 

verlässlich unterrichtet werden. Wirtschaftsakteure und gegebenenfalls Anbieter von 

Online-Marktplätzen sollten daher etwaige ihnen zur Verfügung stehende 

Kundendaten nutzen, um Verbraucher über Rückrufe und Sicherheitswarnungen im 

Zusammenhang mit den von ihnen erworbenen Produkten zu unterrichten. Es ist 

daher erforderlich, Wirtschaftsakteure und Anbieter von Online-Marktplätzen 

rechtlich dazu zu verpflichten, jegliche Kundendaten, über die sie bereits verfügen, 

zu nutzen, um Verbraucher über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu 

unterrichten. In dieser Hinsicht sollten Wirtschaftsakteure und Anbieter von Online-

Marktplätzen sicherstellen, dass die Möglichkeit zur direkten Kontaktaufnahme mit 

Kunden im Falle von sie betreffenden Rückrufen oder Sicherheitswarnungen in 

bestehende Kundentreueprogramme und Produktregistrierungssysteme 

aufgenommen wird, bei denen Kunden nach dem Kauf eines Produkts gebeten 

werden, dem Hersteller auf freiwilliger Basis einige Informationen wie ihren Namen, 

ihre Kontaktinformationen, das Produktmodell oder die Seriennummer mitzuteilen. 

Die bloße Tatsache, dass Rückrufe an Verbraucher gerichtet sind, sollte 

Wirtschaftsakteure und Anbieter von Online-Marktplätzen weder davon abhalten, 

alle Kunden auf eine Produktrückrufanzeige aufmerksam zu machen, noch davon, 

weiteren Endnutzern Abhilfemaßnahmen anzubieten. Wirtschaftsakteure und 

Anbieter von Online-Marktplätzen sollten angehalten werden, derartige 

Maßnahmen zu ergreifen, insbesondere im Falle von Kleinst- und kleinen 

Unternehmen, die wie Verbraucher auftreten.  
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(86) Die Verbraucher sollten darin bestärkt werden, Produkte zu registrieren, um 

Informationen über Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu erhalten. Der 

Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, Durchführungsrechtsakte zu 

erlassen, um festzulegen, dass Verbraucher bei bestimmten Produkten oder 

Produktkategorien stets die Möglichkeit haben sollten, ein von ihnen gekauftes 

Produkt zu registrieren, um über einen Rückruf oder eine Sicherheitswarnung im 

Zusammenhang mit dem Produkt direkt unterrichtet zu werden. Bei der 

Festlegung der Produkte oder Produktkategorien, für die diese Anforderung gilt, 

sollten der Lebenszyklus der betreffenden Produkte oder Produktkategorien sowie 

die Risiken, die von den Produkten ausgehen, die Häufigkeit von Rückrufen und 

die Kategorie der Nutzer der Produkte, insbesondere schutzbedürftige 

Verbraucher, gebührend berücksichtigt werden. 

(87) Ein Drittel der Verbraucher verwendet gefährliche Produkte weiter, nachdem sie eine 

Rückrufanzeige gesehen haben, insbesondere aus dem Grund, dass Rückrufanzeigen 

kompliziert verfasst sind oder in ihnen das bestehende Risiko als gering dargestellt 

wird. Rückrufanzeigen sollten daher klar und transparent sein und das bestehende 

Risiko eindeutig beschreiben, wobei Begriffe, Ausdrücke und andere Elemente zu 

vermeiden sind, die die Risikowahrnehmung der Verbraucher beeinträchtigen 

könnten. Die Verbraucher sollten außerdem die Möglichkeit haben, bei Bedarf 

weitere Informationen über eine gebührenfreie Telefonnummer oder ein anderes 

interaktives Instrument zu erhalten. 
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(88) Um Verbraucher dazu zu bringen, auf Rückrufe zu reagieren, ist es wichtig, dass das 

von Verbrauchern verlangte Handeln so einfach wie möglich ist und dass die 

angebotenen Abhilfemaßnahmen wirksam und kostenfrei sind sowie zeitnah 

erfolgen. In der Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des 

Rates20 sind für den Fall der Vertragswidrigkeit physischer Waren, die zum 

Zeitpunkt der Lieferung besteht und innerhalb des von den Mitgliedstaaten gemäß 

Artikel 10 Absatz 3 jener Richtlinie festgelegten Haftungszeitraums offenbar wird, 

vertragliche Abhilfen für Verbraucher vorgesehen. Artikel 14 der Richtlinie (EU) 

2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates21 gilt auch für körperliche 

Datenträger wie DVDs, CDs, USB-Sticks und Speicherkarten, die als Träger 

digitaler Inhalte verwendet werden. Allerdings rechtfertigen Situationen, in denen 

gefährliche Produkte vom Markt zurückgerufen werden, ein besonderes 

Regelwerk, das unbeschadet vertraglicher Abhilfen angewandt werden sollte, da 

mit ihm andere Ziele verfolgt werden. Während vertragliche Abhilfen dem Zweck 

dienen, die Vertragswidrigkeit der Waren zu beheben, dienen die 

Abhilfemaßnahmen im Falle eines Rückrufs sowohl dazu, gefährliche Produkte 

vom Markt zu nehmen, als auch als eine angemessene Wiedergutmachung für den 

Verbraucher. Folglich gibt es große Unterschiede zwischen den beiden Arten 

möglicher Abhilfen: Erstens sollte es im Falle eines Produktrückrufs gemäß dieser 

Verordnung keine zeitliche Beschränkung für die Inanspruchnahme der 

Abhilfemaßnahmen geben; zweitens sollten Verbraucher das Recht haben, von 

dem betreffenden Wirtschaftsakteur Abhilfemaßnahmen zu verlangen, jedoch 

nicht unbedingt vom Unternehmer. Darüber hinaus sollten Verbraucher im Falle 

eines Rückrufs nicht nachweisen müssen, dass das Produkt gefährlich ist. 

                                                
20  Richtlinie (EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/2394 und der Richtlinie 2009/22/EG sowie 
zur Aufhebung der Richtlinie 1999/44/EG (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 28). 

21  Richtlinie (EU) 2019/770 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung 
digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen (ABl. L 136 vom 22.5.2019, S. 1). 
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(89) Da mit den Abhilfemaßnahmen im Falle des Rückrufs eines gefährlichen 

Produkts und den Abhilfen bei Vertragswidrigkeit von Waren unterschiedliche 

Ziele verfolgt werden, sollten die Verbraucher das System in Anspruch nehmen, 

das der jeweiligen Situation entspricht. Erhalten Verbraucher beispielsweise eine 

Rückrufanzeige mit einer Beschreibung der ihnen zur Verfügung stehenden 

Abhilfemaßnahmen, so sollten sie entsprechend den Anweisungen in der 

Rückrufanzeige handeln. Ihnen sollte jedoch nicht die Möglichkeit genommen 

werden, vom Verkäufer aufgrund der Vertragswidrigkeit der gefährlichen Waren 

Abhilfe zu verlangen.  

(90) Sobald Verbraucher im Anschluss an einen Rückruf Abhilfe erhalten haben, 

haben sie keinen Anspruch auf Abhilfe wegen Vertragswidrigkeit der Ware aus 

Gründen im Zusammenhang mit der Tatsache, dass die Ware gefährlich war, da 

die Vertragswidrigkeit nicht mehr besteht. Auch haben Verbraucher, wenn sie ihr 

Recht auf Abhilfe gemäß der Richtlinie (EU) 2019/770 oder der Richtlinie (EU) 

2019/771 geltend machen, keinen Anspruch auf Abhilfe gemäß dieser Verordnung 

wegen desselben Sicherheitsproblems. Wenn jedoch andere Anforderungen an die 

Vertragsmäßigkeit derselben Ware nicht erfüllt sind, bleibt der Verkäufer für diese 

Vertragswidrigkeit der Ware auch dann haftbar, wenn dem Verbraucher im 

Anschluss an einen Rückruf eines gefährlichen Produkts Abhilfe gewährt wurde. 
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(91) Wirtschaftsakteure, die einen Produktrückruf veranlassen, sollten den 

Verbrauchern von den Möglichkeiten Reparatur, Ersatz oder angemessene 

Erstattung des Wertes des zurückgerufenen Produkts mindestens zwei 

Möglichkeiten anbieten, es sei denn, dies ist nicht möglich oder 

unverhältnismäßig. Wenn Verbrauchern mehrere Abhilfemaßnahmen zur 

Auswahl angeboten werden, kann dies die Wirksamkeit eines Rückrufs verbessern. 

Darüber hinaus sollten Anreize wie Rabatte oder Gutscheine gefördert werden, um 

die Verbraucher zu motivieren, sich an einem Rückruf zu beteiligen, damit die 

Wirksamkeit von Rückrufen verbessert wird. Die Reparatur des Produkts sollte 

nur dann als mögliche Abhilfemaßnahme erachtet werden, wenn die Sicherheit 

des reparierten Produkts sichergestellt werden kann. Der Erstattungsbetrag sollte 

unbeschadet einer weiteren Entschädigung gemäß nationalem Recht mindestens 

dem vom Verbraucher gezahlten Preis entsprechen. Ist kein Nachweis für den 

gezahlten Preis verfügbar, so sollte dennoch eine angemessene Erstattung des 

Wertes des zurückgerufenen Produkts gewährt werden. Im Falle des Rückrufs des 

körperlichen Datenträgers für digitale Inhalte im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

der Richtlinie (EU) 2019/770 sollte die Erstattung, wie in Artikel 16 Absatz 1 jener 

Richtlinie vorgesehen, sämtliche vom Verbraucher im Rahmen des Vertrags 

gezahlten Beträge umfassen. Jegliche Abhilfe sollte das Recht des Verbrauchers 

auf Schadenersatz nach nationalem Recht unberührt lassen. 
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(92) Abhilfemaßnahmen, die im Falle eines Produktsicherheitsrückrufs angeboten 

werden, sollten weder zu einer übermäßigen Belastung für die Verbraucher noch 

zu einer Gefährdung der Verbraucher führen. Umfasst die Abhilfemaßnahme 

auch die Entsorgung des zurückgerufenen Produkts, so sollte diese Entsorgung 

unter gebührender Berücksichtigung der auf Unionsebene und nationaler Ebene 

festgelegten Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele erfolgen. Darüber hinaus sollte die 

Reparatur durch Verbraucher nur dann als mögliche Abhilfemaßnahme erachtet 

werden, wenn sie vom Verbraucher leicht und sicher durchgeführt werden kann, 

zum Beispiel durch den Austausch einer Batterie oder durch Abschneiden 

übermäßig langer Zuziehkordeln an einem Kleidungsstück für Kinder, sofern dies 

in der Rückrufanzeige vorgesehen ist. Darüber hinaus sollte die Reparatur durch 

den Verbraucher die Rechte der Verbraucher gemäß den Richtlinien (EU) 

2019/770 und (EU) 2019/771 unberührt lassen. Daher sollten die 

Wirtschaftsakteure in derartigen Fällen die Verbraucher nicht dazu verpflichten, 

ein gefährliches Produkt zu reparieren.  

(93) Durch diese Verordnung sollten Wirtschaftsakteure und Anbieter von Online-

Marktplätzen auch dazu angehalten werden, freiwillige Vereinbarungen mit den 

zuständigen Behörden, der Kommission oder Organisationen, die Verbraucher 

oder Wirtschaftsakteure vertreten, abzuschließen, wonach sie freiwillige 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Produktsicherheit eingehen, die über 

die im Unionsrecht festgelegten rechtlichen Pflichten hinausgehen. 
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(94) Die Verbraucher sollten berechtigt sein, ihre Rechte in Bezug auf die Pflichten, die 

Wirtschaftsakteuren oder Anbietern von Online-Marktplätzen gemäß dieser 

Verordnung auferlegt werden, durch Verbandsklagen gemäß der Richtlinie (EU) 

2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates22 durchzusetzen. Zu 

diesem Zweck sollte in dieser Verordnung vorgesehen werden, dass die Richtlinie 

(EU) 2020/1828 auf Verbandsklagen wegen Verstößen gegen diese Verordnung 

Anwendung findet, die den Kollektivinteressen von Verbrauchern schaden oder 

schaden können. Folglich sollte Anhang I jener Richtlinie entsprechend geändert 

werden. Es obliegt den Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass sich diese Änderung 

in den Umsetzungsmaßnahmen, die sie gemäß jener Richtlinie erlassen, 

niederschlägt, wenngleich der Erlass diesbezüglicher nationaler 

Umsetzungsmaßnahmen keine Voraussetzung dafür ist, dass die Richtlinie auf 

diese Verbandsklagen Anwendung findet. Die genannte Richtlinie sollte ab dem 

Geltungsbeginn dieser Verordnung auf Verbandsklagen gegen Verstöße durch 

Wirtschaftsakteure oder Anbieter von Online-Marktplätzen gegen Bestimmungen 

dieser Verordnung Anwendung finden, sofern die Verstöße den Kollektivinteressen 

von Verbrauchern schaden oder schaden können. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten 

sich die Verbraucher auf die Anwendbarkeit der Richtlinie (EU) 2020/1828 gemäß 

Anhang I Nummer 8 jener Richtlinie berufen können. 

                                                
22  Richtlinie (EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2020 über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der 
Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L 409 vom 
4.12.2020, S. 1). 
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(95) Die Union sollte in der Lage sein, im Rahmen von zwischen der Union und 

Drittländern oder internationalen Organisationen geschlossenen Übereinkünften oder 

zwischen der Kommission und Behörden von Drittländern oder internationalen 

Organisationen getroffenen Vereinbarungen mit diesen zusammenzuarbeiten sowie 

produktsicherheitsbezogene Informationen mit Regulierungsbehörden von 

Drittländern oder internationalen Organisationen auszutauschen, auch um zu 

verhindern, dass sich gefährliche Produkte auf dem Markt im Umlauf befinden. 

Bei dieser Zusammenarbeit und diesem Informationsaustausch sollten die 

Unionsvorschriften über die Vertraulichkeit und den Schutz personenbezogener 

Daten geachtet werden. Der Austausch personenbezogener Daten sollte nur 

erfolgen, soweit er ausschließlich zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit von 

Verbrauchern erforderlich ist. 

(96) Der systematische Informationsaustausch zwischen der Kommission und 

Drittländern oder internationalen Organisationen über die Sicherheit von 

Verbraucherprodukten sowie über Präventions-, Restriktions- und 

Korrekturmaßnahmen sollte auf Gegenseitigkeit beruhen, was einen 

gleichwertigen, aber nicht notwendigerweise identischen Informationsaustausch 

zum beiderseitigen Nutzen bedeutet. Ein Informationsaustausch mit einem 

Drittland, das Waren herstellt, die für den Unionsmarkt bestimmt sind, könnte 

darin bestehen, dass die Kommission ausgewählte im Schnellwarnsystem Safety 

Gate enthaltene Informationen über Produkte aus diesem Drittland übermittelt. Im 

Gegenzug könnte dieses Drittland Informationen über die Folgemaßnahmen 

übermitteln, die auf der Grundlage der eingegangenen Meldungen ergriffen 

wurden. Eine derartige Zusammenarbeit könnte zu dem Ziel beitragen, 

gefährliche Produkte an der Quelle einzudämmen und zu verhindern, dass sie auf 

den Unionsmarkt gelangen. 
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(97) Um für eine starke abschreckende Wirkung auf Wirtschaftsakteure und 

gegebenenfalls Anbieter von Online-Marktplätzen zu sorgen, durch die das 

Inverkehrbringen gefährlicher Produkte verhindert wird, sollten Sanktionen in Bezug 

auf die Art des Verstoßes, den möglichen Vorteil für den Wirtschaftsakteur oder 

Anbieter eines Online-Marktplatzes sowie die Art und Schwere der von dem 

Verbraucher erlittenen Verletzung angemessen sein. ▌Die Sanktionen sollten 

wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

(98) Bei der Verhängung von Sanktionen sollten die Art, Schwere und Dauer des 

betreffenden Verstoßes gebührend berücksichtigt werden. Die Verhängung von 

Sanktionen sollte verhältnismäßig sein und im Einklang mit dem Unionsrecht und 

dem nationalen Recht, einschließlich der geltenden Verfahrensgarantien und der 

Grundsätze der Charta, erfolgen. 

▌ 
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(99) Im Hinblick auf die Identifizierung und Rückverfolgbarkeit von Produkten, die 

möglicherweise ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von 

Verbrauchern darstellen, sollte der Kommission die Befugnis, Rechtsakte gemäß 

Artikel 290 AEUV zu erlassen, übertragen werden, um ein hohes Gesundheits- und 

Sicherheitsniveau für die Verbraucher zu erhalten; außerdem sollte ihr diese 

Befugnis im Hinblick auf das Funktionieren des Schnellwarnsystems Safety Gate 

übertragen werden, um insbesondere die Modalitäten und Verfahren für den 

Austausch von Informationen zu den über das Schnellwarnsystem Safety Gate 

mitgeteilten Maßnahmen und Kriterien für die Bewertung des Risikoniveaus 

festzulegen. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer 

Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von 

Sachverständigen, durchführt, die im Einklang mit den Grundsätzen erfolgen, die in 

der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere 

Rechtsetzung23 niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte 

Beteiligung an der Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das 

Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur gleichen Zeit wie die 

Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch 

Zugang zu den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der 

Vorbereitung der delegierten Rechtsakte befasst sind. 

                                                
23  ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1. 
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(100) Damit einheitliche Bedingungen für die Durchführung dieser Verordnung 

gewährleistet sind, sollten der Kommission Durchführungsbefugnisse übertragen 

werden, um die spezifischen Sicherheitsanforderungen zu erlassen und die Output-

Indikatoren festzulegen, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten Daten zur 

Durchführung dieser Verordnung übermitteln müssen, die Aufgaben und Funktionen 

der zentralen nationalen Kontaktstellen zu spezifizieren, ▌ Maßnahmen zum 

Vorgehen der Union gegen Produkte zu ergreifen, die ein ernstes Risiko darstellen, 

die Modalitäten für die Übermittlung von Informationen von Verbrauchern im 

Safety-Gate-Portal zu erlassen, die Umsetzung der interoperablen Schnittstelle des 

Safety-Gate-Portals festzulegen, die Anforderungen für die Registrierung von 

Produkten für Zwecke des Produktsicherheitsrückrufs festzulegen sowie die 

Mustervorlage für Rückrufanzeigen zu verabschieden. Diese Befugnisse sollten im 

Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und 

des Rates24 ausgeübt werden. 

(101) Die Kommission sollte sofort geltende Durchführungsrechtsakte erlassen, wenn dies 

in hinreichend begründeten Fällen im Zusammenhang mit der Gesundheit und 

Sicherheit von Verbrauchern aus Gründen äußerster Dringlichkeit erforderlich ist. 

                                                
24  Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsätze, nach 
denen die Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchführungsbefugnisse durch die 
Kommission kontrollieren (ABl. L 55 vom 28.2.2011, S. 13). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:182/2011;Nr:182;Year:2011&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:55;Day:28;Month:2;Year:2011;Page:13&comp=


 

 155 

 

(102) Die Kommission sollte eine Evaluierung der Durchführung der in dieser 

Verordnung festgelegten Sanktionen im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und ihre 

abschreckende Wirkung vornehmen und gegebenenfalls einen 

Gesetzgebungsvorschlag zu ihrer Durchsetzung annehmen. 

(103) Gewisse Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 sollten geändert 

werden, um die Besonderheiten der vorliegenden Verordnung zu berücksichtigen, 

und zwar insbesondere die Tatsache, dass spezifische Sicherheitsanforderungen 

gemäß der vorliegenden Verordnung vor der Beauftragung der europäischen 

Normungsorganisationen festgelegt werden müssen. 

▌ 
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(104) Die Richtlinie 87/357/EWG▌, die Verbraucherprodukte abdeckt, welche zwar keine 

Lebensmittel sind, aber Lebensmitteln ähneln und leicht mit solchen verwechselt 

werden können und deshalb von Verbrauchern, insbesondere Kindern, zum Mund 

geführt, gelutscht oder geschluckt werden können, was zum Beispiel zu Ersticken, zu 

einer Vergiftung oder zu einer Perforation oder einem Verschluss des 

Verdauungskanals führen könnte, hat zu umstrittenen Auslegungen geführt. Die 

Richtlinie wurde zudem zu einer Zeit erlassen, in der der Umfang des Rechtsrahmens 

für die Sicherheit von Verbraucherprodukten sehr beschränkt war. Aus diesen 

Gründen sollte die Richtlinie 87/357/EWG aufgehoben und durch die vorliegende 

Verordnung ersetzt werden, insbesondere die Bestimmungen der vorliegenden 

Verordnung, mit denen dafür gesorgt wird, dass – nach einer Risikobewertung – 

Produkte, die schädlich sein können, wenn sie zum Mund geführt, gelutscht oder 

geschluckt werden und die aufgrund ihrer Form, ihres Geruchs, ihrer Farbe, ihres 

Aussehens, ihrer Verpackung, ihrer Kennzeichnung, ihres Volumens, ihrer Größe 

oder anderer Eigenschaften leicht mit Lebensmitteln verwechselt werden können, 

als gefährlich angesehen werden sollten. Bei der Durchführung ihrer Evaluierung 

sollten die Marktüberwachungsbehörden unter anderem berücksichtigen, dass es, 

wie der Gerichtshof der Europäischen Union festgestellt hat, nicht erforderlich ist, 

anhand objektiver und fundierter Daten nachzuweisen, dass Risiken bestehen 

können, wie etwa dass es zu Ersticken, zu einer Vergiftung oder zu einer 

Perforation oder einem Verschluss des Verdauungskanals kommt, wenn das 

jeweilige Lebensmittel-Nachahmungsprodukt zum Mund geführt, gelutscht oder 

geschluckt wird. Dennoch sollten die zuständigen nationalen Behörden im 

Einzelfall bewerten, ob solche Produkte gefährlich sind, und diese Bewertung 

begründen. 

▌ 
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(105) Um Wirtschaftsakteuren und Anbietern von Online-Marktplätzen genügend Zeit 

einzuräumen, sich an die Anforderungen dieser Verordnung, einschließlich der 

Informationsanforderungen, anzupassen, ist es erforderlich, nach dem 

Inkrafttreten dieser Verordnung einen ausreichenden Übergangszeitraum 

vorzusehen, in dem Produkte, die unter die Richtlinie 2001/95/EG fallen und mit 

der genannten Richtlinie konform sind, noch in Verkehr gebracht werden dürfen. 

Die Mitgliedstaaten sollten daher das Bereitstellen solcher Produkte auf dem 

Markt, einschließlich Angeboten zum Kauf, nicht behindern. 

(106) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Verbesserung der Funktionsweise des 

Binnenmarkts bei gleichzeitiger Gewährleistung eines hohen 

Verbraucherschutzniveaus, angesichts des erforderlichen hohen Maßes an 

Zusammenarbeit und kohärentem Vorgehen der zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten sowie in Anbetracht des benötigten Mechanismus für den schnellen 

und effizienten Austausch von Informationen über gefährliche Produkte in der Union 

von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern 

vielmehr wegen des unionsweiten Charakters des Problems auf Unionsebene besser 

zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags 

über die Europäische Union verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. 

Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung 

dieses Ziels erforderliche Maß hinaus. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2001/95/EG;Year:2001;Nr:95&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 158 

(107) Ist für die Zwecke dieser Verordnung die Verarbeitung personenbezogener Daten 

erforderlich, so sollte eine solche Verarbeitung im Einklang mit dem Unionsrecht 

über den Schutz personenbezogener Daten geschehen. Jede Verarbeitung 

personenbezogener Daten im Rahmen dieser Verordnung unterliegt den 

Verordnungen (EU) 2016/67925 und (EU) 2018/172526 sowie der Richtlinie 

2002/58/EG27 des Europäischen Parlaments und des Rates, soweit anwendbar. Wenn 

Verbraucher ein Produkt im Safety-Gate-Portal melden, sollten nur diejenigen 

personenbezogenen Daten gespeichert werden, die für die Meldung des gefährlichen 

Produkts erforderlich sind, und sollte die Speicherung für einen Zeitraum von 

höchstens fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eingabe der Daten erfolgen. Hersteller 

und Einführer sollten das Verzeichnis der Verbraucherbeschwerden nur so lange 

aufbewahren, wie es für die Zwecke der vorliegenden Verordnung erforderlich ist. 

Wenn es sich bei Herstellern und Einführern um natürliche Personen handelt, sollten 

sie ihre Namen bekannt geben, um sicherzustellen, dass Verbraucher das Produkt 

zum Zweck der Rückverfolgbarkeit identifizieren können. 

(108) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 konsultiert — 

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

                                                
25  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 

26  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 

27  Richtlinie 2002/58/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juli 
2002 über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der 
Privatsphäre in der elektronischen Kommunikation (Datenschutzrichtlinie für 
elektronische Kommunikation) (ABl. L 201 vom 31.7.2002, S. 37). 
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Ziel und Gegenstand  

(1) Das Ziel der vorliegenden Verordnung besteht darin, die Funktionsweise des 

Binnenmarkts zu verbessern und zugleich ein hohes Verbraucherschutzniveau zu 

gewährleisten. 

(2) Mit dieser Verordnung werden wesentliche Vorschriften für die Sicherheit von 

Verbraucherprodukten festgelegt, die in Verkehr gebracht oder auf dem Markt 

bereitgestellt werden. 

Artikel 2 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für in Verkehr gebrachte oder auf dem Markt bereitgestellte 

Produkte insoweit, als es im Rahmen des Unionsrechts keine spezifischen 

Bestimmungen über die Sicherheit der betreffenden Produkte gibt, mit denen 

dasselbe Ziel verfolgt wird.  

Sind für Produkte im Unionsrecht spezifische Sicherheitsanforderungen festgelegt, 

so gilt diese Verordnung nur für diejenigen Aspekte und Risiken oder 

Risikokategorien, die nicht unter diese Anforderungen fallen.  

▌ Produkte, die spezifischen Anforderungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union im Sinne des Artikels 3 Nummer 27 unterliegen, 

a) sind von Kapitel II ausgenommen, soweit es sich um Risiken oder 

Risikokategorien handelt, die unter die betreffenden 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union fallen; 

b) sind von Kapitel III Abschnitt 1, den Kapiteln V und VII und den Kapiteln IX 

bis XI ausgenommen. 
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(2) Diese Verordnung gilt nicht für 

a) Human- und Tierarzneimittel, 

b) Lebensmittel, 

c) Futtermittel, 

d) lebende Pflanzen und Tiere, genetisch veränderte Organismen und genetisch 

veränderte Mikroorganismen in geschlossenen Systemen sowie Erzeugnisse 

von Pflanzen und Tieren, die unmittelbar mit ihrer künftigen Reproduktion 

zusammenhängen, 

e) tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, 

f) Pflanzenschutzmittel, 

g) Beförderungsmittel, mittels derer Verbraucher sich fortbewegen oder reisen 

und die von Dienstleistungserbringern im Rahmen einer 

Transportdienstleistung, die Verbrauchern erbracht wird, direkt bedient 

werden und nicht von den Verbrauchern selbst bedient werden, 
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h) Luftfahrzeuge gemäß Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d der Verordnung (EU) 

2018/1139, 

i) Antiquitäten. 

(3) Diese Verordnung gilt für neue, gebrauchte, reparierte oder wiederaufgearbeitete 

Produkte, die in Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden. Sie gilt 

nicht für Produkte, die vor ihrer Verwendung repariert oder wiederaufgearbeitet 

werden müssen, wenn diese Produkte als solche in Verkehr gebracht oder auf dem 

Markt bereitgestellt werden und eindeutig als solche gekennzeichnet sind. 

(4) Diese Verordnung lässt die Vorschriften des Unionsrechts zum Verbraucherschutz 

unberührt. 

(5) Diese Verordnung wird unter Berücksichtigung des Vorsorgeprinzips durchgeführt. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Produkt“ jeden Gegenstand, der für sich allein oder in Verbindung mit anderen 

Gegenständen entgeltlich oder unentgeltlich ▌– auch im Rahmen der Erbringung 

einer Dienstleistung – geliefert oder bereitgestellt wird und für Verbraucher 

bestimmt ist oder unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen 

wahrscheinlich von Verbrauchern benutzt wird, selbst wenn er nicht für diese 

bestimmt ist; 
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2. ▌ „sicheres Produkt“ jedes Produkt, das bei normaler oder vernünftigerweise 

vorhersehbarer ▌Verwendung, was auch die tatsächliche Gebrauchsdauer 

einschließt, keine oder nur geringe mit seiner Verwendung zu vereinbarende, als 

annehmbar erachtete und mit einem hohen Schutzniveau für die Gesundheit und 

Sicherheit der Verbraucher vereinbare Risiken birgt; 

3. „gefährliches Produkt“ jedes Produkt, bei dem es sich nicht um ein sicheres Produkt 

handelt; 

4. „Risiko“ das Verhältnis zwischen der Eintrittswahrscheinlichkeit einer Gefahr, die 

einen Schaden verursacht, und der Schwere des Schadens; 

5. „ernstes Risiko“ ein Risiko, ▌das ▌auf der Grundlage einer Risikobewertung und 

unter Berücksichtigung der normalen und vorhersehbaren Verwendung des Produkts 

ein rasches Eingreifen der Marktüberwachungsbehörden erforderlich macht, auch 

wenn das Risiko keine unmittelbare Auswirkung hat; 

6. „Bereitstellung auf dem Markt“ jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines 

Produkts zum Vertrieb, zum Verbrauch oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt 

im Rahmen einer Geschäftstätigkeit; 
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7. „Inverkehrbringen“ die erstmalige Bereitstellung eines Produkts auf dem 

Unionsmarkt; 

8. „Hersteller“ jede natürliche oder juristische Person, die ein Produkt herstellt oder 

entwerfen oder herstellen lässt und dieses Produkt in ihrem eigenen Namen oder 

unter ihrer eigenen Handelsmarke vermarktet; 

9. „Bevollmächtigter“ jede innerhalb der Union niedergelassene natürliche oder 

juristische Person, die von einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in dessen 

Namen bestimmte Aufgaben im Hinblick auf die Erfüllung der Pflichten des 

Herstellers gemäß dieser Verordnung wahrzunehmen; 

10. „Einführer“ jede in der Union niedergelassene natürliche oder juristische Person, die 

ein Produkt aus einem Drittland in der Union in Verkehr bringt; 

11. „Händler“ jede natürliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein Produkt 

auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers und des Einführers; 

12. „Fulfilment-Dienstleister“ jede natürliche oder juristische Person, die im Rahmen 

einer Geschäftstätigkeit mindestens zwei der folgenden Dienstleistungen anbietet: 

Lagerhaltung, Verpackung, Adressierung und Versand von Produkten, an denen sie 

kein Eigentumsrecht hat, ausgenommen Postdienste im Sinne des Artikels 2 

Nummer 1 der Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates28, 

Paketzustelldienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 

2018/644 des Europäischen Parlaments und des Rates29 und alle sonstigen 

Postdienste oder Frachtverkehrsdienstleistungen; 

                                                
28  Richtlinie 97/67/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 

1997 über gemeinsame Vorschriften für die Entwicklung des Binnenmarktes der 
Postdienste der Gemeinschaft und die Verbesserung der Dienstequalität (ABl. L 15 
vom 21.1.1998, S. 14). 

29  Verordnung (EU) 2018/644 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
18. April 2018 über grenzüberschreitende Paketzustelldienste (ABl. L 112 vom 
2.5.2018, S. 19). 
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13. „Wirtschaftsakteur“ den Hersteller, den Bevollmächtigten, den Einführer, den 

Händler, den Fulfilment-Dienstleister oder jede andere natürliche oder juristische 

Person, die Pflichten im Zusammenhang mit der Herstellung von Produkten oder 

deren Bereitstellung auf dem Markt gemäß dieser Verordnung unterliegt; 

14. „Anbieter eines Online-Marktplatzes“ einen Anbieter eines Vermittlungsdienstes, 

der unter Einsatz einer Online-Schnittstelle, die es Verbrauchern ermöglicht, mit 

▌Unternehmern ▌Fernabsatzverträge über den Verkauf von Produkten 

abzuschließen; 

15. „Online-Schnittstelle“ jede Software, einschließlich einer Website, eines Teils einer 

Website oder einer Anwendung, einschließlich mobiler Anwendungen; 

16. „Fernabsatzvertrag“ einen Fernabsatzvertrag im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 

der Richtlinie 2011/83/EU; 

17. „Verbraucher“ jede natürliche Person, die zu Zwecken handelt, die außerhalb 

ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit 

liegen; 
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18. „Unternehmer“ jede natürliche oder juristische Person, unabhängig davon, ob sie 

in privatem oder öffentlichem Eigentum steht, die für die Zwecke ihrer 

gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit entweder 

selbst oder durch eine andere in ihrem Namen oder Auftrag handelnde Person 

tätig wird; 

▌ 

19. „europäische Norm“ eine europäische Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

20. „internationale Norm“ eine internationale Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

21. „nationale Norm“ eine nationale Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 

Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012; 

22. „europäische Normungsorganisation“ eine in Anhang I der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 aufgeführte europäische Normungsorganisation; 

23. „Marktüberwachung“ die von Marktüberwachungsbehörden durchgeführten 

Tätigkeiten und getroffenen Maßnahmen, durch die sichergestellt werden soll, dass 

Produkte den Anforderungen der vorliegenden Verordnung genügen; 
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24. „Marktüberwachungsbehörde“ eine von einem Mitgliedstaat nach Artikel 10 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 als für die Organisation und Durchführung der 

Marktüberwachung in seinem Hoheitsgebiet zuständig benannte Behörde; 

25. „Rückruf“ jede Maßnahme, die auf Erwirkung der Rückgabe eines dem Verbraucher 

bereits bereitgestellten Produkts abzielt; 

26. „Rücknahme vom Markt“ jede Maßnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein 

in der Lieferkette befindliches Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird; 

27. „Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ die in Anhang I der Verordnung 

(EU) 2019/1020 aufgeführten Rechtsvorschriften der Union sowie alle sonstigen 

Rechtsvorschriften der Union zur Harmonisierung der Bedingungen für die 

Vermarktung von Produkten, auf die jene Verordnung Anwendung findet; 

28. „Antiquitäten“ Produkte wie etwa Sammlerstücke oder Kunstwerke, bei denen 

Verbraucher vernünftigerweise nicht erwarten können, dass sie den neuesten 

Sicherheitsnormen entsprechen. 
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Artikel 4 

Fernabsatz 

Wird ein Produkt online oder über eine andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf 

angeboten, so gilt das Produkt als auf dem Markt bereitgestellt, wenn sich das Angebot an 

Verbraucher in der Union richtet. Ein Verkaufsangebot gilt als an Verbraucher in der Union 

gerichtet, wenn der betreffende Wirtschaftsakteur seine Tätigkeiten in irgendeiner Weise auf 

einen oder mehr als einen Mitgliedstaat ausrichtet. 

▌ 

Kapitel II 

Sicherheitsanforderungen 

Artikel 5 

Allgemeines Sicherheitsgebot  

Die Wirtschaftsakteure dürfen nur sichere Produkte in Verkehr bringen oder auf dem Markt 

bereitstellen. 

Artikel 6 

Aspekte für die Bewertung der Sicherheit von Produkten 

(1) Bei der Bewertung, ob es sich bei einem Produkt um ein sicheres Produkt handelt, 

werden insbesondere die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

a) die Eigenschaften des Produkts, unter anderem seine Gestaltung, seine 

technischen Merkmale, seine Zusammensetzung, seine Verpackung, die 

Anweisungen für seinen Zusammenbau sowie gegebenenfalls für seine 

Installation, Verwendung und Wartung; 
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b) seine Einwirkung auf andere Produkte, wenn eine gemeinsame Verwendung 

des Produkts mit anderen Produkten, einschließlich der Verbindung dieser 

Produkte, vernünftigerweise vorhersehbar ist; 

c) die mögliche Einwirkung anderer Produkte auf das zu bewertende Produkt, 

wenn eine gemeinsame Verwendung anderer Produkte mit dem Produkt 

vernünftigerweise vorhersehbar ist, wobei bei der Bewertung der Sicherheit 

des zu bewertenden Produkts die Einwirkung nicht eingebetteter 

Gegenstände, die die Funktionsweise des zu bewertenden Produkts 

beeinflussen, verändern oder vervollständigen sollen, zu berücksichtigen ist; 

d) die Aufmachung des Produkts, seine Etikettierung, einschließlich der 

Alterskennzeichnung hinsichtlich seiner Eignung für Kinder, etwaige 

Warnhinweise und Anweisungen für seine sichere Verwendung und 

Entsorgung sowie alle sonstigen produktbezogenen Angaben oder 

Informationen; 

e) die Verbraucherkategorien, die das Produkt verwenden, vor allem durch eine 

Bewertung des Risikos für schutzbedürftige Verbraucher, wie etwa Kinder, 

ältere Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie die 

Auswirkungen geschlechtsspezifischer Unterschiede auf Gesundheit und 

Sicherheit; 
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f) das Erscheinungsbild des Produkts, wenn es Verbraucher dazu verleiten 

kann, das Produkt in einer anderen Weise als derjenigen zu verwenden, für 

die es bestimmt war, insbesondere dann, 

i) wenn ein Produkt zwar kein Lebensmittel ist, aber aufgrund seiner 

Form, seines Geruchs, seiner Farbe, seines Aussehens, seiner 

Verpackung, seiner Kennzeichnung, seines Volumens, seiner Größe 

oder anderer Eigenschaften einem Lebensmittel ähnelt und leicht 

damit verwechselt werden kann und daher von Verbrauchern, 

insbesondere von Kindern, zum Mund geführt, gelutscht oder 

geschluckt werden könnte; 

ii) wenn ein Produkt, obwohl es für die Verwendung durch Kinder weder 

konzipiert noch bestimmt ist, aufgrund seiner Gestaltung, seiner 

Verpackung oder seiner Eigenschaften wahrscheinlich von Kindern 

verwendet wird oder einem Objekt ähnelt, das gemeinhin als für Kinder 

attraktiv oder für die Verwendung durch Kinder bestimmt erscheint; 

g) sofern aufgrund der Art des Produkts erforderlich, die angemessenen 

Cybersicherheitsmerkmale, die erforderlich sind, um das Produkt vor 

äußeren Einflüssen, einschließlich böswilliger Dritter, zu schützen, sofern 

sich ein solcher Einfluss auf die Sicherheit des Produkts auswirken könnte, 

einschließlich eines möglichen Ausfalls der Verbindung; 

h) sofern die Art des Produkts dies erfordert, die sich entwickelnden, lernenden 

und prädiktiven Funktionen des Produkts. 
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(2) Die Möglichkeit, ein höheres Sicherheitsniveau zu erreichen, oder die 

Verfügbarkeit anderer Produkte, von denen ein geringeres Risiko ausgeht, ist kein 

Grund, ein Produkt als gefährliches Produkt anzusehen.  

Artikel 7 

Vermutung der Konformität mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot 

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung wird vermutet, dass ein Produkt mit dem 

allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 dieser Verordnung konform ist, wenn 

a) es den anwendbaren europäischen Normen oder Teilen davon in Bezug auf die 

Risiken und Risikokategorien gerecht wird, die durch diese Normen geregelt 

werden, deren Fundstellen gemäß Artikel 10 Absatz 7 der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden 

sind, oder 

b) das Produkt in Ermangelung europäischer Normen gemäß Buchstabe a des 

vorliegenden Absatzes nationalen Anforderungen gerecht wird, die in Bezug 

auf die Risiken und Risikokategorien, die in Gesundheits- und 

Sicherheitsanforderungen im nationalen Recht des Mitgliedstaats festgelegt 

sind, in dem es auf dem Markt bereitgestellt wird, sofern dieses Recht mit dem 

Unionsrecht in Einklang steht.  
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(2) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur Festlegung der spezifischen 

Sicherheitsanforderungen, die durch europäische Normen geregelt werden sollen, 

um sicherzustellen, dass Produkte, die diesen europäischen Normen gerecht werden, 

dem allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 entsprechen. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 46 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

(3) Die Vermutung der Konformität mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot nach 

Absatz 1 hindert die Marktüberwachungsbehörden jedoch nicht daran, alle 

geeigneten Maßnahmen im Rahmen dieser Verordnung zu ergreifen, wenn es 

Anzeichen dafür gibt, dass ein Produkt trotz dieser Vermutung gefährlich ist. 

Artikel 8 

Bei der Bewertung der Sicherheit von Produkten zu berücksichtigende zusätzliche Elemente 

▌ 

(1) Für die Zwecke des Artikels 6 und wenn die Vermutung der Sicherheit gemäß 

Artikel 7 nicht gilt, werden bei der Bewertung der Sicherheit eines Produkts 

▌insbesondere, soweit verfügbar, die folgenden Elemente berücksichtigt: 

a) andere europäische Normen als diejenigen, deren Fundstellen gemäß Artikel 10 

Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht worden sind; 
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b) internationale Normen; 

c) internationale Übereinkünfte; 

d) freiwillige Zertifizierungssysteme oder ähnliche Regelungen für 

Konformitätsbewertungen durch Dritte, insbesondere solche, die auf die 

Unterstützung des Unionsrechts ausgerichtet sind; 

e) Empfehlungen oder Leitlinien der Kommission für die Bewertung der 

Produktsicherheit; 

f) die nationalen Normen des Mitgliedstaats, in dem das Produkt bereitgestellt 

wird; 

g) der derzeitige Stand des Wissens und der Technik, einschließlich 

Stellungnahmen anerkannter wissenschaftlicher Gremien und 

Sachverständigenausschüsse; 

h) die im betreffenden Bereich geltenden Verhaltenskodizes für die 

Produktsicherheit; 

i) die Sicherheit, die von den Verbrauchern vernünftigerweise erwartet werden 

kann; 

j) gemäß Artikel 7 Absatz 2 festgelegte Sicherheitsanforderungen. 
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KAPITEL III 

Pflichten der Wirtschaftsakteure 

Abschnitt 1 

Artikel 9 

Pflichten der Hersteller 

(1) Wenn Hersteller ihre Produkte in Verkehr bringen, gewährleisten sie, dass diese 

Produkte im Einklang mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 

entworfen und hergestellt wurden. 

▌ 

(2) Bevor sie ihre Produkte in Verkehr bringen, führen die Hersteller eine interne 

Risikoanalyse durch und erstellen technische Unterlagen, die mindestens eine 

allgemeine Beschreibung des Produkts und seiner für die Bewertung seiner 

Sicherheit relevanten wesentlichen Eigenschaften enthalten.  

Sofern dies angesichts der möglicherweise mit dem Produkt verbundenen Risiken 

angemessen ist, umfassen die in Unterabsatz 1 genannten technischen Unterlagen, 

soweit anwendbar, außerdem  

▌ 

a) eine Analyse der möglicherweise mit dem Produkt verbundenen Risiken und 

der gewählten Lösungen zur Beseitigung oder Minderung dieser Risiken, 

einschließlich der Ergebnisse aller Berichte über Tests, die der Hersteller 

durchgeführt hat oder von einem Dritten hat durchführen lassen, und 

b) eine Aufstellung aller einschlägigen europäischen Normen nach Artikel 7 

Absatz 1 Buchstabe a und der anderen Elemente nach Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe b oder Artikel 8, die angewandt wurden, um dem allgemeinen 

Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 zu entsprechen. 
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Falls europäische Normen, Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen oder 

Elemente nach Artikel 7 Absatz 1 oder Artikel 8 nur teilweise angewandt wurden, so 

müssen Hersteller angeben, welche Teile angewandt wurden. 

(3) Die Hersteller stellen sicher, dass die in Absatz 2 genannten technischen Unterlagen 

auf dem neuesten Stand sind. Sie halten diese Unterlagen für einen Zeitraum von 

zehn Jahren ab dem Inverkehrbringen des Produkts für die 

Marktüberwachungsbehörden bereit und stellen die Unterlagen diesen Behörden 

auf Verlangen zur Verfügung. 

(4) Die Hersteller stellen durch geeignete Verfahren sicher, dass bei in Serie 

gefertigten Produkten stets die Konformität mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot 

gemäß Artikel 5 gewährleistet ist. 

(5) Die Hersteller gewährleisten, dass ihre Produkte eine Typen-, Chargen- oder 

Seriennummer oder ein anderes für Verbraucher leicht erkennbares und lesbares 

Element zu ihrer Identifizierung tragen oder, falls dies aufgrund der Größe oder Art 

des Produkts nicht möglich ist, dass die erforderlichen Informationen auf der 

Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage angegeben werden. 

(6) Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke, ihre Postanschrift und ihre E-Mail-Adresse sowie, 

falls abweichend, die Postanschrift oder die E-Mail-Adresse der zentralen 

Anlaufstelle an, unter der sie kontaktiert werden können. Diese Informationen 

werden auf dem Produkt selbst oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der 

Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage angebracht. ▌ 
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(7) Die Hersteller gewährleisten, dass ihrem Produkt klare Anweisungen und 

Sicherheitsinformationen in einer Sprache beigefügt sind, die für die Verbraucher 

leicht verständlich ist und die der Mitgliedstaat festlegt, in dem das Produkt auf dem 

Markt bereitgestellt wird. Diese Anforderung gilt nicht, wenn das Produkt auch ohne 

solche Anweisungen und Sicherheitsinformationen sicher und wie vom Hersteller 

vorgesehen verwendet werden kann. 

▌ 

(8) Wenn ein Hersteller aufgrund der ihm vorliegenden Informationen der Auffassung 

ist oder Grund zu der Annahme hat, dass ein von ihm in Verkehr gebrachtes Produkt 

ein gefährliches Produkt ist, so verfährt der Hersteller unverzüglich wie folgt:  

a) Er ergreift die erforderlichen Korrekturmaßnahmen, um die Konformität des 

Produkts auf wirksame Weise herzustellen, wozu gegebenenfalls auch eine 

Rücknahme vom Markt oder ein Rückruf gehören können; 

b) er unterrichtet die Verbraucher gemäß Artikel 35 oder 36 oder gemäß beiden 

Artikeln davon; und  

c) er unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in 

denen das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wurde, über das Safety-

Business-Gateway davon.  

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstaben b und c macht der Hersteller 

insbesondere Angaben zum Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von 

Verbrauchern und zu etwaigen bereits ergriffenen Korrekturmaßnahmen sowie, 

falls verfügbar, zur nach Mitgliedstaat aufgeschlüsselten Anzahl an noch auf dem 

Markt befindlichen Produkten. 

▌ 
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(9) Die Kommission stellt sicher, dass die Informationen, die zur Warnung der 

Verbraucher bestimmt sind, durch die Hersteller über das Safety-Business-

Gateway zur Verfügung gestellt werden können und dass sie den Verbrauchern 

über das Safety-Gate-Portal unverzüglich zugänglich gemacht werden. 

(10) Die Hersteller stellen sicher, dass andere Wirtschaftsakteure, verantwortliche 

Personen und Anbieter von Online-Marktplätzen in der betreffenden Lieferkette 

rechtzeitig über alle von ihnen festgestellten Sicherheitsprobleme auf dem 

Laufenden gehalten werden. 

(11) Die Hersteller richten – unter Berücksichtigung der Zugänglichkeitsbedürfnisse 

von Menschen mit Behinderungen – öffentlich zugängliche 

Kommunikationskanäle, wie etwa Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder 

spezielle Rubriken auf ihrer Website ein, die es den Verbrauchern ermöglichen, 

Beschwerden einzureichen und die Hersteller über alle im Zusammenhang mit 

einem Produkt aufgetretenen Unfälle oder Sicherheitsprobleme zu informieren. 

(12) Die Hersteller untersuchen eingereichte Beschwerden und erhaltene 

Informationen über Unfälle, die die Sicherheit von Produkten betreffen, die sie 

auf dem Markt bereitgestellt haben und die vom Beschwerdeführer als gefährlich 

bezeichnet wurden, und führen ein internes Verzeichnis dieser Beschwerden sowie 

der Produktrückrufe und etwaiger Korrekturmaßnahmen, die ergriffen wurden, 

um die Konformität des Produkts herzustellen. 

(13) Im internen Beschwerdeverzeichnis werden lediglich diejenigen 

personenbezogenen Daten gespeichert, die der Hersteller benötigt, um die 

Beschwerde über ein mutmaßlich gefährliches Produkt prüfen zu können. Diese 

Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die Zwecke der Prüfung 

erforderlich ist, und auf keinen Fall länger als fünf Jahre nach der Eingabe der 

Daten. 
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Artikel 10 

Pflichten der Bevollmächtigten 

(1) Ein Hersteller kann mittels eines schriftlichen Auftrags einen Bevollmächtigten 

benennen.  

(2) Ein Bevollmächtigter nimmt die im Auftrag des Herstellers festgelegten Aufgaben 

wahr. Der Bevollmächtigte legt den Marktüberwachungsbehörden auf Verlangen 

eine Kopie dieses Auftrags vor. Der Auftrag berechtigt den Bevollmächtigten, 

mindestens die folgenden Aufgaben wahrzunehmen: 

a) auf begründetes Verlangen einer Marktüberwachungsbehörde: Übermittlung 

aller zum Nachweis der Sicherheit des Produkts erforderlichen Informationen 

und Unterlagen an die Behörde in einer für diese Behörde verständlichen 

Amtssprache; 

b) sofern der Bevollmächtigte der Auffassung ist oder Grund zu der Annahme 

hat, dass es sich bei einem fraglichen Produkt um ein gefährliches Produkt 

handelt: Unterrichtung des Herstellers davon; 

c) Unterrichtung der zuständigen nationalen Behörden über alle Maßnahmen 

zur Beseitigung der Risiken, die mit Produkten verbunden sind, welche unter 

seinen Auftrag fallen, durch eine Meldung im Safety-Business-Gateway, 

sofern die Informationen nicht bereits vom Hersteller oder auf Anweisung 

des Herstellers bereitgestellt wurden; 

d) auf Verlangen der zuständigen nationalen Behörden: Zusammenarbeit mit 

ihnen bei allen Maßnahmen zur Beseitigung der Risiken auf wirksame Weise, 

die mit Produkten verbunden sind, welche unter seinen Auftrag fallen. 
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Artikel 11 

Pflichten der Einführer 

(1) Bevor Einführer ein Produkt in Verkehr bringen, gewährleisten sie, dass es dem 

allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 entspricht und dass der Hersteller die 

Anforderungen gemäß Artikel 9 Absätze 2, 5 und 6 befolgt hat. 

(2) Ist ein Einführer aufgrund der ihm vorliegenden Informationen der Auffassung 

oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein Produkt nicht mit den Anforderungen 

nach Artikel 5 und Artikel 9 Absätze 2, 5 und 6 konform ist, so darf der Einführer 

dieses Produkt nicht in Verkehr bringen, bevor die Konformität des Produkts 

hergestellt ist. Handelt es sich bei dem Produkt um ein gefährliches Produkt, so 

unterrichtet der Einführer außerdem unverzüglich den Hersteller davon und stellt 

sicher, dass die Marktüberwachungsbehörden über das Safety-Business-Gateway 

davon unterrichtet werden. 

(3) Die Einführer geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre 

eingetragene Handelsmarke, ihre Postanschrift und ihre E-Mail-Adresse sowie, 

falls abweichend, die Postanschrift oder die E-Mail-Adresse der zentralen 

Anlaufstelle an, unter der sie kontaktiert werden können. Diese Informationen 

werden auf dem Produkt selbst oder, wenn dies nicht möglich ist, auf der 

Verpackung oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage angebracht. Die 

Einführer sorgen dafür, dass jegliche zusätzliche Kennzeichnung die nach dem 

Unionsrecht erforderlichen Informationen auf der vom Hersteller angebrachten 

Kennzeichnung nicht verdeckt. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 179 

(4) Die Einführer gewährleisten, dass dem eingeführten Produkt klare Anweisungen und 

Sicherheitsinformationen in einer Sprache beigefügt sind, die für die Verbraucher 

leicht verständlich ist und die der Mitgliedstaat festlegt, in dem das Produkt auf dem 

Markt bereitgestellt wird, es sei denn, das Produkt kann ohne solche Anweisungen 

und Sicherheitsinformationen sicher und wie vom Hersteller vorgesehen verwendet 

werden. 

(5) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die 

Einführer, dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Konformität des 

Produkts mit dem allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 und mit Artikel 9 

Absätze 5 und 6 nicht beeinträchtigen. 

(6) Die Einführer halten die Kopie der in Artikel 9 Absatz 2 genannten technischen 

Unterlagen für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Inverkehrbringen des 

Produkts für die Marktüberwachungsbehörden bereit und stellen sicher, dass sie 

diesen Behörden die in Artikel 9 Absatz 2 genannten Unterlagen, soweit 

anwendbar, auf Verlangen vorlegen können. 
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(7) Um die Sicherheit der Produkte zu gewährleisten, arbeiten die Einführer mit den 

Marktüberwachungsbehörden und dem Hersteller zusammen. 

(8) Wenn ein Einführer aufgrund der ihm vorliegenden Informationen der Auffassung ist 

oder Grund zu der Annahme hat, dass ein von ihm in Verkehr gebrachtes Produkt ein 

gefährliches Produkt ist, so verfährt der Einführer unverzüglich wie folgt:  

a) Er unterrichtet den Hersteller davon;  

b) er stellt sicher, dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, 

um die Konformität des Produkts auf wirksame Weise herzustellen, wozu 

gegebenenfalls auch eine Rücknahme vom Markt oder ein Rückruf gehören 

können; falls solche Maßnahmen noch nicht ergriffen wurden, so ergreift der 

Einführer diese unverzüglich; ▌ 

c) er stellt sicher, dass die Verbraucher unverzüglich gemäß Artikel 35 oder 36 

oder gemäß beiden Artikeln davon unterrichtet werden; und  

d) er unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in 

denen das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wurde, über das in Artikel 27 

genannte Safety-Business-Gateway davon. 

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstaben c und d macht der Einführer 

insbesondere Angaben zum Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von 

Verbrauchern und zu etwaigen bereits ergriffenen Korrekturmaßnahmen sowie, 

falls verfügbar, zur nach Mitgliedstaat aufgeschlüsselten Anzahl an noch auf dem 

Markt befindlichen Produkten.  
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(9) Die Einführer überprüfen, ob die Kommunikationskanäle nach Artikel 9 Absatz 11 

den Verbrauchern öffentlich zugänglich sind und es ihnen somit ermöglichen, 

Beschwerden einzureichen und sämtliche im Zusammenhang mit dem Produkt 

auftretenden Unfälle oder Sicherheitsprobleme zu melden. Stehen solche Kanäle 

nicht zur Verfügung, so müssen die Einführer sie unter Berücksichtigung der 

Zugänglichkeitsbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen einrichten. 

(10) Die Einführer untersuchen eingereichte Beschwerden und erhaltene Informationen 

über Unfälle, die die Sicherheit von Produkten betreffen, welche sie auf dem Markt 

bereitgestellt haben und welche vom Beschwerdeführer als gefährlich bezeichnet 

wurden, und nehmen diese Beschwerden sowie Produktrückrufe und etwaige 

Korrekturmaßnahmen, die ergriffen wurden, um die Konformität des Produkts 

herzustellen, in das in Artikel 9 Absatz 12 genannte Verzeichnis oder in ihr eigenes 

internes Verzeichnis auf. Die Einführer halten den Hersteller, die Händler und 

gegebenenfalls die Fulfillment-Dienstleister und die Anbieter von Online-

Marktplätzen zeitnah über die durchgeführte Prüfung und ihre Ergebnisse auf dem 

Laufenden.  

▌ 

(11) Im Beschwerdeverzeichnis werden lediglich diejenigen personenbezogenen Daten 

gespeichert, die der Einführer benötigt, um die Beschwerde über ein mutmaßlich 

gefährliches Produkt prüfen zu können. Diese Daten werden nur so lange 

gespeichert, wie dies für die Zwecke der Prüfung erforderlich ist, und auf keinen 

Fall länger als fünf Jahre nach der Eingabe der Daten. 

Artikel 12 

Pflichten der Händler 

(1) Bevor Händler ein Produkt auf dem Markt bereitstellen, vergewissern sie sich, dass 

der Hersteller und gegebenenfalls der Einführer die Anforderungen gemäß Artikel 9 

Absätze 5, 6 und 7 sowie Artikel 11 Absätze 3 und 4, soweit anwendbar, erfüllt 

haben. 

(2) Solange sich ein Produkt in ihrer Verantwortung befindet, gewährleisten die Händler, 

dass die Lagerungs- oder Transportbedingungen die Konformität des Produkts mit 

dem allgemeinen Sicherheitsgebot gemäß Artikel 5 und mit Artikel 9 Absätze 5, 6 

und 7 sowie Artikel 11 Absätze 3 und 4, soweit anwendbar, nicht beeinträchtigen. 
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(3) Wenn ein Händler aufgrund der ihm vorliegenden Informationen der Auffassung ist 

oder Grund zu der Annahme hat, dass ein Produkt nicht mit Artikel 5, Artikel 9 

Absätze 5, 6 und 7 sowie Artikel 11 Absätze 3 und 4, soweit anwendbar, konform 

ist, darf der Händler das Produkt nicht auf dem Markt bereitstellen, es sei denn, die 

Konformität des Produkts wurde hergestellt.  

(4) Wenn ein Händler aufgrund der ihm vorliegenden Informationen der Auffassung ist 

oder Grund zu der Annahme hat, dass ein von ihm auf dem Markt bereitgestelltes 

Produkt ein gefährliches Produkt ist oder nicht mit Artikel 9 Absätze 5, 6 und 7 

sowie Artikel 11 Absätze 3 und 4, soweit anwendbar, konform ist, verfährt der 

Händler wie folgt:  

a) er unterrichtet unverzüglich den Hersteller bzw. den Einführer davon; ▌ 

b) er stellt sicher, dass die erforderlichen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden, 

um die Konformität des Produkts auf wirksame Weise herzustellen, wozu 

gegebenenfalls auch eine Rücknahme vom Markt oder ein Rückruf gehören 

können; und  

c) er stellt sicher, dass die Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in 

denen das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wurde, unverzüglich über 

das Safety-Business-Gateway davon unterrichtet werden.  

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 Buchstaben b und c gibt der Händler die 

ihm vorliegenden sachdienlichen Informationen über das Risiko für die 

Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern, die Zahl der betroffenen Produkte 

und etwaige bereits ergriffene Korrekturmaßnahmen an. 
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Artikel 13 

Fälle, in denen die Pflichten der Hersteller für andere Personen gelten 

(1) Eine natürliche oder juristische Person gilt als Hersteller für die Zwecke dieser 

Verordnung und unterliegt den Pflichten des Herstellers gemäß Artikel 9, wenn sie 

ein Produkt unter ihrem Namen oder ihrer Handelsmarke in Verkehr bringt. 

(2) Wenn eine natürliche oder juristische Person, bei der es sich nicht um den Hersteller 

handelt, das Produkt wesentlich verändert, gilt sie, sofern sich die wesentliche 

Änderung auf die Sicherheit des Produkts auswirkt, für die Zwecke dieser 

Verordnung als Hersteller und unterliegt für den von der Änderung betroffenen Teil 

des Produkts oder für das gesamte Produkt den Pflichten des Herstellers nach 

Artikel 9. 

(3) Eine physische oder digitale Änderung eines Produkts gilt als wesentlich, wenn sie 

sich auf die Sicherheit des Produkts auswirkt und die folgenden Kriterien erfüllt 

sind: 

a) Durch die Änderung wird ▌das Produkt in einer Weise verändert, die in der 

ursprünglichen Risikobewertung des Produkts nicht vorgesehen war; 

b) aufgrund der Änderung hat sich die Art der Gefahr geändert, ist eine neue 

Gefahr entstanden oder hat sich das Risikoniveau erhöht; und 

c) die Änderungen wurden nicht von den Verbrauchern selbst oder in ihrem 

Auftrag für ihren eigenen Bedarf vorgenommen. 
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Artikel 14 

Interne Verfahren zur Gewährleistung der Produktsicherheit 

(1) Die Wirtschaftsakteure stellen sicher, dass sie über interne Verfahren zur 

Gewährleistung der Produktsicherheit verfügen, die es ihnen ermöglichen, die 

einschlägigen Anforderungen dieser Verordnung zu erfüllen. 

Artikel 15 

Zusammenarbeit der Wirtschaftsakteure mit den Marktüberwachungsbehörden 

(1) Die Wirtschaftsakteure arbeiten mit den Marktüberwachungsbehörden bei 

Maßnahmen zusammen, durch die Risiken, welche mit den von diesen Akteuren auf 

dem Markt bereitgestellten Produkten verbunden sind, beseitigt oder gemindert 

werden könnten ▌. 

(2) Der Wirtschaftsakteur übermittelt einer Marktüberwachungsbehörde auf deren 

Verlangen alle erforderlichen Informationen, insbesondere 

a) eine vollständige Beschreibung des mit dem Produkt verbundenen Risikos, der 

damit in Zusammenhang stehenden Beschwerden und der bekannten 

Unfälle und 

b) eine Beschreibung etwaiger bezüglich des Risikos ergriffener 

Korrekturmaßnahmen. 
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(3) Die Wirtschaftsakteure ermitteln und nennen auf Verlangen auch die folgenden für 

die Rückverfolgbarkeit des Produkts relevanten Informationen: 

a) alle Wirtschaftsakteure, von denen sie das Produkt oder ein Teil, eine 

Komponente oder eine Software, das oder die in das Produkt eingebettet ist, 

bezogen haben, und 

b) alle Wirtschaftsakteure, an die sie das Produkt geliefert haben. 

(4) Die Wirtschaftsakteure müssen die in Absatz 2 genannten Informationen für einen 

Zeitraum von zehn Jahren ab dem Bezug des Produkts bzw. ab der Lieferung des 

Produkts vorlegen können. 

(5) Die Wirtschaftsakteure müssen die in Absatz 3 genannten Informationen für einen 

Zeitraum von sechs Jahren ab dem Bezug des Produkts oder eines Teils, einer 

Komponente oder einer Software, das oder die in das Produkt eingebettet ist, bzw. 

ab der Lieferung des Produkts vorlegen können. 

(6) ▌Die Marktüberwachungsbehörden können die Wirtschaftsakteure auffordern, 

regelmäßige Fortschrittsberichte vorzulegen, und sie können entscheiden, ob oder ab 

wann die Korrekturmaßnahme als abgeschlossen gelten kann.  
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Artikel 16 

Für ein in der Union in Verkehr gebrachtes Produkt verantwortliche Person  

(1) Ein unter diese Verordnung fallendes Produkt darf nicht in Verkehr gebracht 

werden, es sei denn, es gibt einen in der Union niedergelassenen 

Wirtschaftsakteur, der in Bezug auf jenes Produkt für die in Artikel 4 Absatz 3 der 

Verordnung (EU) 2019/1020 genannten Aufgaben verantwortlich ist. Artikel 4 

Absätze 2 und 3 jener Verordnung findet ▌auf Produkte Anwendung, die unter die 

vorliegende Verordnung fallen. Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung sind 

Bezugnahmen auf „Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ und 

„anwendbare Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ in Artikel 4 Absatz 3 

jener Verordnung als „die vorliegende Verordnung ▌“ zu verstehen. 

(2) Unbeschadet jeglicher Pflichten der Wirtschaftsakteure nach der vorliegenden 

Verordnung überprüft der Wirtschaftsakteur nach Absatz 1 des vorliegenden 

Artikels, zusätzlich zu den Aufgaben nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2019/1020 und um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten, für das er 

verantwortlich ist, sofern dies angesichts der möglicherweise mit einem Produkt 

verbundenen Risiken angemessen ist, regelmäßig, 

a) dass das Produkt den technischen Unterlagen nach Artikel 9 Absatz 2 der 

vorliegenden Verordnung entspricht; 

b) dass das Produkt den Anforderungen nach Artikel 9 Absätze 5, 6 und 7 

dieser Verordnung entspricht. 
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Der Wirtschaftsakteur nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels stellt auf 

Verlangen der Marktüberwachungsbehörden dokumentierte Nachweise über die 

durchgeführten Überprüfungen bereit. 

(3) Auf dem Produkt oder auf seiner Verpackung, auf dem Paket oder in einer 

Begleitunterlage werden der Name, der eingetragene Handelsname oder die 

eingetragene Handelsmarke und die Kontaktdaten, einschließlich der Postanschrift 

und der E-Mail-Adresse, des Wirtschaftsakteurs nach Absatz 1 angegeben. 

Artikel 17 

Informationen für Wirtschaftsakteure 

(1) Die Kommission stellt den Wirtschaftsakteuren unentgeltlich allgemeine 

Informationen über diese Verordnung zur Verfügung. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen den Wirtschaftsakteuren auf Anfrage unentgeltlich 

konkrete Informationen über die Durchführung dieser Verordnung auf nationaler 

Ebene und ▌ nationale Produktsicherheitsvorschriften für die unter diese 

Verordnung fallenden Produkte zur Verfügung. Zu diesem Zweck findet Artikel 9 

Absätze 1 und 4 der Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und 

des Rates30 Anwendung. 

Die Kommission erlässt spezifische Leitlinien für Wirtschaftsakteure, mit 

besonderem Bezug auf die Bedürfnisse derjenigen, die als KMU gelten, 

einschließlich Kleinstunternehmen, über die Erfüllung der in der vorliegenden 

Verordnung festgelegten Pflichten.  

                                                
30  Verordnung (EU) 2019/515 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

19. März 2019 über die gegenseitige Anerkennung von Waren, die in einem anderen 
Mitgliedstaat rechtmäßig in Verkehr gebracht worden sind, und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 764/2008 (ABl. L 91 vom 29.3.2019, S. 1). 
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Artikel 18 

Spezielle Rückverfolgbarkeitsanforderungen für bestimmte Produkte, Produktkategorien 

oder Produktgruppen 

(1) Im Falle bestimmter Produkte, Produktkategorien oder Produktgruppen, die in 

Anbetracht der im Safety-Business-Gateway registrierten Unfälle, der Safety-Gate-

Statistiken, der Ergebnisse der gemeinsamen Tätigkeiten zur Produktsicherheit und 

anderer einschlägiger Indikatoren oder Nachweise sowie nach Befragung des 

Netzwerks für Verbrauchersicherheit, einschlägiger Sachverständigengruppen 

und einschlägiger Interessenträger wahrscheinlich ein ernstes Risiko für die 

Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern darstellen, kann die Kommission ein 

Rückverfolgbarkeitssystem einrichten, das die Wirtschaftsakteure, die diese 

Produkte in Verkehr bringen und auf dem Markt bereitstellen, ▌übernehmen 

müssen. 

(2) Das Rückverfolgbarkeitssystem umfasst die Erfassung und Speicherung von Daten, 

auch auf elektronischem Wege, anhand derer das Produkt, seine Komponenten oder 

die an seiner Lieferkette beteiligten Wirtschaftsakteure identifiziert werden können, 

sowie Modalitäten zur Anzeige und zum Zugriff auf jene Daten, unter anderem 

durch die Anbringung eines Datenträgers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder 

den Begleitunterlagen. 

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 45 delegierte 

Rechtsakte zu erlassen, um diese Verordnung wie folgt zu ergänzen: 
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a) Festlegung der Produkte, Produktkategorien oder Produktgruppen oder 

Produktkomponenten, die wahrscheinlich ein ernstes Risiko für die 

Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern darstellen, gemäß Absatz 1; in 

den jeweiligen delegierten Rechtsakten gibt die Kommission an, ob sie die 

Risikoanalysemethodik gemäß dem Durchführungsbeschluss (EU) 2019/417 

der Kommission31 angewandt hat, oder beschreibt, falls diese Methodik für das 

betreffende Produkt ungeeignet ist, die angewandte Methodik im Einzelnen; 

b) Festlegung der Art der Daten, die die Wirtschaftsakteure mithilfe des 

Rückverfolgungssystems gemäß Absatz 2 erfassen und speichern müssen; 

c) Festlegung der Modalitäten zur Anzeige und zum Zugriff auf Daten, unter 

anderem durch die Anbringung eines Datenträgers auf dem Produkt, seiner 

Verpackung oder den Begleitunterlagen, gemäß Absatz 2; 

d) Festlegung der Akteure, die Zugriff auf die unter Buchstabe b genannten 

Daten haben, einschließlich Verbraucher, Wirtschaftsakteure, Anbieter von 

Online-Marktplätzen, zuständiger nationaler Behörden, der Kommission und 

gemeinnütziger Organisationen oder jeder in ihrem Namen handelnder 

Organisation, sowie der Art der ihnen zugänglichen Informationen. 

(4) Marktüberwachungsbehörden, Verbraucher, Wirtschaftsakteure und andere 

maßgebliche Akteure haben auf der Grundlage ihrer jeweiligen Zugriffsrechte, die 

in dem gemäß Absatz 3 Buchstabe d erlassenen anwendbaren delegierten 

Rechtsakt festgelegt sind, kostenlosen Zugriff auf die in Absatz 3 genannten 

Daten. 

                                                
31  Durchführungsbeschluss (EU) 2019/417 der Kommission vom 8. November 2018 

zur Festlegung von Leitlinien für die Verwaltung des gemeinschaftlichen Systems 
zum raschen Informationsaustausch „RAPEX“ gemäß Artikel 12 der Richtlinie 
2001/95/EG über die allgemeine Produktsicherheit und für das dazugehörige 
Meldesystem (ABl. L 73 vom 15.3.2019, S. 121). 
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(5) Bei der Annahme der in Absatz 3 genannten Maßnahmen achtet die Kommission auf 

a) die Kostenwirksamkeit der Maßnahmen, einschließlich der Auswirkungen der 

Maßnahmen auf Unternehmen, insbesondere KMU, 

b) einen angemessenen zeitlichen Rahmen, um es den Wirtschaftsakteuren zu 

ermöglichen, sich auf jene Maßnahmen vorzubereiten, und 

c) die Kompatibilität und Interoperabilität mit anderen Systemen zur 

Rückverfolgbarkeit von Produkten, die auf Unionsebene oder auf 

internationaler Ebene bereits eingerichtet wurden. 

Abschnitt 2 

Artikel 19 

Pflichten der Wirtschaftsakteure im Hinblick auf den Fernabsatz 

Stellt ein Wirtschaftsakteur Produkte online oder über eine andere Form des Fernabsatzes auf 

dem Markt bereit, so muss das Angebot dieser Produkte mindestens die folgenden 

eindeutigen und gut sichtbaren Angaben enthalten: 

a) den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene Handelsmarke 

des Herstellers sowie die Postanschrift und die E-Mail-Adresse, unter denen er 

kontaktiert werden kann, 

b) falls der Hersteller nicht in der Union niedergelassen ist: den Namen, die 

Postanschrift und die E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person im Sinne des 

Artikels 16 Absatz 1 dieser Verordnung oder des Artikels 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/1020, 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=


 

 192 

c) Angaben, die die Identifizierung des Produkts ermöglichen, einschließlich einer 

Abbildung des Produkts, seiner Art und sonstiger Produktidentifikatoren, und 

d) etwaige Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen, die gemäß dieser Verordnung 

oder den anwendbaren Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union in einer 

Sprache, die für die Verbraucher leicht verständlich ist und die der Mitgliedstaat 

festlegt, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird, auf dem Produkt 

oder auf der Verpackung anzubringen oder in einer Begleitunterlage beizufügen 

sind. 

Artikel 20 

Pflichten der Wirtschaftsakteure bei Unfällen▌, die im Zusammenhang mit der Sicherheit 

von Produkten auftreten  

(1) Der Hersteller sorgt dafür, dass ein Unfall, der durch ein in Verkehr gebrachtes oder 

auf dem Markt bereitgestelltes Produkt verursacht wurde, ab dem Zeitpunkt, zu dem 

er Kenntnis von dem Unfall hat, unverzüglich den zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats, in dem sich der Unfall ereignet hat, über das Safety-Business-

Gateway gemeldet wird. Die Meldung umfasst die Art und die 

Identifikationsnummer des Produkts sowie die Umstände des Unfalls, sofern 

bekannt. Der Hersteller übermittelt den zuständigen Behörden auf Verlangen alle 

sonstigen sachdienlichen Informationen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 meldet der Hersteller den zuständigen Behörden die 

im Zusammenhang mit der Verwendung eines Produkts eingetretenen 

Vorkommnisse, die zum Tod eines Menschen oder zu schwerwiegenden 

dauerhaften oder zeitweiligen nachteiligen Auswirkungen auf die Gesundheit und 

Sicherheit dieses Menschen, einschließlich Verletzungen, anderer körperlicher 

Schädigungen, Krankheiten und chronischer Gesundheitsauswirkungen, geführt 

haben. 
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(3) Einführer und Händler, die von einem Unfall, der durch ein von ihnen in Verkehr 

gebrachtes oder auf dem Markt bereitgestelltes Produkt verursacht wurde, Kenntnis 

haben, unterrichten unverzüglich den Hersteller davon. Der Hersteller nimmt die 

Meldung nach Absatz 1 vor oder weist den Einführer oder einen der Händler an, die 

Meldung vorzunehmen. 

(4) Falls der Hersteller des Produkts nicht in der Union niedergelassen ist, sorgt die 

verantwortliche Person im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 dieser Verordnung oder 

des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020, die von einem Unfall 

Kenntnis hat, dafür, dass die Meldung vorgenommen wird. 

Artikel 21 

Informationen in elektronischer Form 

Unbeschadet des Artikels 9 Absätze 5, 6 und 7, des Artikels 11 Absatz 3 und des Artikels 16 

Absatz 3 sowie der einschlägigen Bestimmungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften 

der Union können die Wirtschaftsakteure die in jenen Bestimmungen genannten 

Informationen zusätzlich in digitaler Form mittels elektronischer technischer Lösungen 

bereitstellen, die auf dem Produkt oder, wenn dies nicht möglich ist, auf seiner Verpackung 

oder in einer dem Produkt beigefügten Unterlage deutlich sichtbar sind. Diese 

Informationen werden in einer Sprache, die für Verbraucher leicht verständlich ist und die 

der Mitgliedstaat festlegt, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt wird, verfasst, 

auch in für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Formaten. 
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Kapitel IV 

Anbieter von Online-Marktplätzen 

Artikel 22 

Besondere Pflichten der Anbieter von Online-Marktplätzen im Zusammenhang mit der 

Produktsicherheit 

(1) Unbeschadet der allgemeinen Pflichten nach Artikel 11 der Verordnung (EU) 

2022/2065 benennen Anbieter von Online-Marktplätzen eine zentrale Kontaktstelle, 

über die sie mit den Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten in Bezug auf 

Fragen der Produktsicherheit und insbesondere zum Zweck der Meldung von gemäß 

Absatz 4 des vorliegenden Artikels erteilten Anordnungen auf elektronischem Wege 

direkt kommunizieren können. ▌ 

Anbieter von Online-Marktplätzen registrieren sich beim Safety-Gate-Portal und 

hinterlegen auf dem Safety-Gate-Portal die Angaben zu ihrer zentralen Anlaufstelle. 

(2) Unbeschadet der allgemeinen Pflichten nach Artikel 12 der Verordnung (EU) 

2022/2065 benennen Anbieter von Online-Marktplätzen eine zentrale 

Kontaktstelle, über welche die Verbraucher in Bezug auf Fragen der 

Produktsicherheit direkt und schnell mit ihnen kommunizieren können. 
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(3) Anbieter von Online-Marktplätzen stellen sicher, dass sie über interne Verfahren 

zur Gewährleistung der Produktsicherheit verfügen, die es ihnen ermöglichen, die 

einschlägigen Anforderungen der vorliegenden Verordnung unverzüglich zu 

erfüllen. 

(4) Was die von den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 14 der Verordnung (EU) 2019/1020 

übertragenen Befugnisse betrifft, so übertragen die Mitgliedstaaten ihren 

Marktüberwachungsbehörden die notwendige Befugnis, in Bezug auf bestimmte 

▌Inhalte, die sich auf ein Angebot eines gefährlichen Produkts beziehen, den 

Anbietern von Online-Marktplätzen eine Anordnung zu erteilen, solche Inhalte 

von ihren Online-Schnittstellen zu entfernen, den Zugang dazu zu sperren oder 

▌einen ausdrücklichen Warnhinweis anzuzeigen. Anordnungen dieser Art werden 

im Einklang mit den in Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2022/2065 

festgelegten Mindestanforderungen erteilt. 

Anbieter von Online-Marktplätzen ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die 

gemäß dem vorliegenden Absatz erteilten Anordnungen entgegenzunehmen und 

diesen nachzukommen, und sie werden unverzüglich ▌, in jedem Fall aber innerhalb 

von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Anordnung ▌, tätig. Sie unterrichten die 

Marktüberwachungsbehörde auf elektronischem Wege über die Befolgung der 

Anordnung unter Nutzung der im Safety-Gate-Portal veröffentlichten Kontaktdaten 

der Marktüberwachungsbehörde. 
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(5) In Anordnungen gemäß Absatz 4 kann vom Anbieter eines Online-Marktplatzes 

verlangt werden, für den vorgeschriebenen Zeitraum alle identischen Inhalte, die 

sich auf ein Angebot des fraglichen gefährlichen Produkts beziehen, von seiner 

Online-Schnittstelle zu entfernen, den Zugang dazu zu sperren oder einen 

ausdrücklichen Warnhinweis anzuzeigen, sofern die Suche nach den betreffenden 

Inhalten auf die in der Anordnung angegebenen Informationen beschränkt ist und 

der Anbieter eines Online-Marktplatzes nicht verpflichtet wird, eine unabhängige 

Bewertung dieser Inhalte vorzunehmen, und sofern die Suche und die Entfernung 

auf verhältnismäßige Weise mit zuverlässigen automatisierten Instrumenten 

durchgeführt werden kann. 

(6) Die Anbieter von Online-Marktplätzen berücksichtigen von den 

Marktüberwachungsbehörden gemäß Artikel 26 gemeldete regelmäßige 

Informationen über gefährliche Produkte, die sie über das Safety-Gate-Portal 

erhalten, um gegebenenfalls freiwillige Maßnahmen zur Erkennung von, 

Identifizierung von, Entfernung von oder Sperrung ▌des Zugangs zu Inhalten, die 

Angebote gefährlicher Produkte auf ihrem Online-Marktplatz betreffen, zu 

ergreifen, auch unter Verwendung der interoperablen Schnittstelle zum Safety-

Gate-Portal gemäß Artikel 34. Sie unterrichten die Behörde, die die Meldung an das 

Schnellwarnsystem Safety Gate vorgenommen hat, über alle ergriffenen 

Maßnahmen unter Nutzung der im Safety-Gate-Portal veröffentlichten Kontaktdaten 

der Marktüberwachungsbehörde. 

(7) Um hinsichtlich der Produktsicherheit Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EU) 

2022/2065 nachzukommen, verwenden Anbieter von Online-Marktplätzen 

mindestens das Safety-Gate-Portal.  
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(8) Anbieter von Online-Marktplätzen bearbeiten die Meldungen zu Fragen der 

Produktsicherheit gemäß Artikel 16 der Verordnung (EU) 2022/2065 ▌ in Bezug auf 

das über ihre Dienste online zum Verkauf angebotene Produkt unverzüglich, in 

jedem Fall aber innerhalb von drei Arbeitstagen nach Eingang der Meldung ▌. 

(9) Um den Anforderungen des Artikels 31 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) 

2022/2065 hinsichtlich Informationen über die Produktsicherheit nachzukommen, 

gestalten und strukturieren die Anbieter von Online-Marktplätzen ihre Online-

Schnittstelle so, dass Unternehmer, die das Produkt anbieten, für jedes angebotene 

Produkt mindestens die folgenden Informationen bereitstellen können und dass 

sichergestellt ist, dass die Informationen den Verbrauchern in der Produktliste 

angezeigt werden oder auf andere Weise leicht zugänglich sind: 

a) den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene 

Handelsmarke des Herstellers sowie die Postanschrift und die E-Mail-Adresse, 

unter denen der Hersteller kontaktiert werden kann, 

b) falls der Hersteller nicht in der Union niedergelassen ist: den Namen, die 

Postanschrift und die E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person im Sinne 

des Artikels 16 Absatz 1 dieser Verordnung oder des Artikels 4 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) 2019/1020, 
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c) Angaben, die die Identifizierung des Produkts ermöglichen, einschließlich 

einer Abbildung des Produkts, seiner Art und sonstiger 

Produktidentifikatoren, und 

d) etwaige Warnhinweise oder Sicherheitsinformationen, die gemäß dieser 

Verordnung oder den anwendbaren Harmonisierungsrechtsvorschriften der 

Union in einer Sprache, die für die Verbraucher leicht verständlich ist und die 

der Mitgliedstaat festlegt, in dem das Produkt auf dem Markt bereitgestellt 

wird, auf dem Produkt anzubringen oder ihm beizufügen sind. 

(10) Zu den in Absatz 3 genannten internen Verfahren gehören Mechanismen, die es 

Unternehmern ermöglichen, Folgendes bereitzustellen: 

a) Informationen gemäß Absatz 9 dieses Artikels, einschließlich Informationen 

über den in der Union niedergelassenen Hersteller oder gegebenenfalls die 

verantwortliche Person im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 dieser Verordnung 

oder des Artikels 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/1020, und 

b) gegebenenfalls ihre Selbstbescheinigung, in der sie sich gemäß Artikel 30 

Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/2065 verpflichten, nur Produkte 

anzubieten, die der vorliegenden Verordnung und zusätzlichen 

Identifizierungsinformationen entsprechen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2019/1020;Year2:2019;Nr2:1020&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=VER&code2=&gruppen=Link:2022/2065;Nr:2022;Year:2065&comp=


 

 199 

(11) Um hinsichtlich der Produktsicherheit Artikel 23 der Verordnung (EU) 2022/2065 

nachzukommen, setzen Anbieter von Online-Marktplätzen für Unternehmer, die 

häufig gegen die vorliegende Verordnung verstoßende Produkte anbieten, für 

einen angemessenen Zeitraum und nach vorheriger Warnung die Erbringung 

ihrer Dienste aus. 

(12) Die Anbieter von Online-Marktplätzen arbeiten mit den 

Marktüberwachungsbehörden, mit Unternehmern und mit den betreffenden 

Wirtschaftsakteuren zur Unterstützung etwaiger Maßnahmen zusammen, die 

ergriffen werden, um die Risiken zu beseitigen oder – falls das nicht möglich ist – zu 

mindern, die von einem Produkt ausgehen, das über ihre Dienste online ▌angeboten 

wird oder wurde. 

Insbesondere verfahren Anbieter von Online-Marktplätzen wie folgt: 

a) Sie sorgen dafür, dass sie Verbrauchern geeignete und rechtzeitige 

Informationen bereitstellen, unter anderem indem sie  
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i) im Falle eines Produktsicherheitsrückrufs, von dem sie tatsächlich 

Kenntnis haben, oder wenn bestimmte Informationen Verbrauchern 

zur Kenntnis gebracht werden müssen, um die sichere Verwendung 

eines Produkts zu gewährleisten (im Folgenden 

„Sicherheitswarnung“), gemäß Artikel 35 oder 36 oder gemäß beiden 

Artikeln direkt alle betroffenen Verbraucher unterrichten, die über 

ihre Schnittstellen das betreffende Produkt erworben haben; 

ii) Informationen über Produktsicherheitsrückrufe auf ihren Online-

Schnittstellen veröffentlichen; 

b) sie unterrichten den betreffenden Wirtschaftsakteur von der Entscheidung, 

den Inhalt, der sich auf ein Angebot eines gefährlichen Produkts bezieht, zu 

entfernen oder den Zugang dazu zu sperren; 

c) sie arbeiten mit den Marktüberwachungsbehörden und mit den betreffenden 

Wirtschaftsakteuren zusammen, um für wirksame Produktrückrufe zu sorgen, 

auch indem sie Produktrückrufe nicht behindern; 

d) sie unterrichten über das Safety-Business-Gateway die 

Marktüberwachungsbehörden der Mitgliedstaaten, in denen das jeweilige 

Produkt auf dem Markt bereitgestellt worden ist, unverzüglich von auf ihren 

Online-Schnittstellen angebotenen gefährlichen Produkten, von denen sie 

tatsächlich Kenntnis haben, indem sie die ihnen vorliegenden sachdienlichen 

Informationen über das Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von 

Verbrauchern, über die nach Mitgliedstaat aufgeschlüsselte Anzahl an noch 

auf dem Markt befindlichen Produkten, sofern verfügbar, und über etwaige 

Korrekturmaßnahmen, die nach ihrem Wissen bereits ergriffen worden sind, 

angeben; 
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e) sie arbeiten in Bezug auf ihnen gemeldete Unfälle zusammen, unter anderem 

indem sie 

i) den betreffenden Unternehmern und Wirtschaftsakteuren unverzüglich 

die Informationen mitteilen, die sie über Unfälle oder 

Sicherheitsprobleme erhalten haben, wenn sie Kenntnis davon haben, 

dass das fragliche Produkt von jenen Unternehmern über ihre 

Schnittstellen angeboten wurde; 

ii) über das Safety-Business-Gateway unverzüglich jeden Unfall melden, 

von dem sie unterrichtet worden sind und der zu einem ernsten Risiko 

für oder einer tatsächlichen Schädigung der Gesundheit oder 

Sicherheit eines Verbrauchers führt, die durch ein auf ihrem Online-

Marktplatz bereitgestelltes Produkt verursacht werden, und den 

Hersteller darüber informieren; 

f) sie arbeiten mit Strafverfolgungsbehörden auf Unions- und nationaler Ebene, 

einschließlich des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF), durch 

einen regelmäßigen und strukturierten Informationsaustausch über Angebote, 

die von Anbietern von Online-Marktplätzen auf der Grundlage dieses Artikels 

entfernt wurden, zusammen; 

g) sie gestatten den Zugang zu ihren Schnittstellen für die von 

Marktüberwachungsbehörden zur Identifizierung gefährlicher Produkte 

eingesetzten Online-Tools; 
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h) sie arbeiten bei der Ermittlung der Lieferkette gefährlicher Produkte, soweit 

möglich, durch Beantwortung von Datenanfragen zusammen, falls die 

einschlägigen Informationen nicht öffentlich zugänglich sind; 

i) falls Anbieter von Online-Marktplätzen oder Online-Verkäufer technische 

Hindernisse für die Extraktion von Daten aus ihren Online-Schnittstellen (data 

scraping) eingerichtet haben, ermöglichen sie den 

Marktüberwachungsbehörden auf deren begründetes Ersuchen die Extraktion 

solcher Daten nur zu Zwecken der Produktsicherheit auf der Grundlage der 

von den ersuchenden Marktüberwachungsbehörden bereitgestellten 

Identifizierungsparameter. 

KAPITEL V 

Marktüberwachung und Durchführung 

Artikel 23 

Marktüberwachung 

(1) Auf die unter die vorliegende Verordnung fallenden Produkte finden Artikel 10, 

Artikel 11 Absätze 1 bis 7, die Artikel 12 bis 15, Artikel 16 Absätze 1 bis 5, 

Artikel 18, Artikel 19 und die Artikel 21 bis 24 der Verordnung (EU) 2019/1020 

Anwendung. 

(2) Für die Zwecke der vorliegenden Verordnung findet die Verordnung (EU) 

2019/1020 wie folgt Anwendung: 

a) Bezugnahmen auf „Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“, 

„anwendbare Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ bzw. „geltende 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“, „diese Verordnung und die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“, „die einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union“ und „die 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union oder diese Verordnung“ in 

den Artikeln 11, 13, 14, 16, 18 und 23 jener Verordnung sind als 

Bezugnahmen auf „die vorliegende Verordnung“ zu verstehen; 
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b) die Bezugnahme auf „die Harmonisierungsrechtsvorschriften und diese 

Verordnung“ in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b jener Verordnung sind als 

Bezugnahmen auf „die vorliegende Verordnung“ zu verstehen; 

c) Bezugnahmen auf „Netzwerk“ in den Artikeln 11 bis 13 und in Artikel 21 

jener Verordnung sind als Bezugnahmen auf das „Netzwerk für 

Verbrauchersicherheit gemäß Artikel 30 der vorliegenden Verordnung“ zu 

verstehen; 

d) Bezugnahmen auf „Nichtkonformität“, „Nichtkonformitäten“ und 

„nichtkonform“ bzw. „nicht konform“ in den Artikeln 11, 13 bis 16, 22 

und 23 jener Verordnung sind als Bezugnahmen auf „Nichteinhaltung der 

vorliegenden Verordnung“ zu verstehen; 

e) die Bezugnahme auf „Artikel 41“ in Artikel 14 Absatz 4 Buchstabe i jener 

Verordnung ist als Bezugnahme auf „Artikel 44 der vorliegenden Verordnung“ 

zu verstehen; 

f) die Bezugnahme auf „Artikel 20“ in Artikel 19 Absatz 1 jener Verordnung ist 

als Bezugnahme auf „Artikel 26 der vorliegenden Verordnung“ zu verstehen. 

(3) Wurde ein gefährliches Produkt identifiziert, so können die 

Marktüberwachungsbehörden vom Hersteller Angaben zu anderen Produkten 

anfordern, die nach demselben Verfahren hergestellt wurden, dieselben 

Komponenten enthalten oder Teil derselben Produktionscharge sind und vom 

gleichen Risiko betroffen sind. 

▌ 
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Artikel 24 

Berichterstattung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens zwei Jahre nach 

Annahme des in Absatz 2 genannten Durchführungsrechtsakts und daraufhin 

jährlich Angaben zur Anwendung dieser Verordnung. 

Im Anschluss an die Übermittlung durch die Mitgliedstaaten erstellt die 

Kommission jährlich einen zusammenfassenden Bericht und macht diesen öffentlich 

zugänglich. 

(2) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten die Output-

Indikatoren fest, auf deren Grundlage die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 dieses 

Artikels genannten Angaben zu übermitteln haben. Diese Durchführungsrechtsakte 

werden gemäß dem in Artikel 46 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

KAPITEL VI 

Schnellwarnsystem Safety Gate und Safety-Business-Gateway 

Artikel 25 

Schnellwarnsystem Safety Gate 

(1) Die Kommission entwickelt, modernisiert und unterhält das Schnellwarnsystem für 

den Austausch von Informationen über Korrekturmaßnahmen in Bezug auf 

gefährliche Produkte (im Folgenden „Schnellwarnsystem Safety Gate“) ▌weiter und 

verbessert seine Effizienz. 
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(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben Zugang zum Schnellwarnsystem 

Safety Gate. Zu diesem Zweck benennt jeder Mitgliedstaat eine zentrale nationale 

Kontaktstelle, die mindestens dafür zuständig ist, die Vollständigkeit der 

Meldungen zu prüfen, diese zur Validierung an die Kommission zu übermitteln 

und mit der Kommission im Hinblick auf die Aufgaben nach Artikel 26 Absätze 1 

bis 6 zu kommunizieren. 

Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem die Rollen und 

Aufgaben der zentralen nationalen Kontaktstellen festgelegt werden. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 46 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 26 

Meldung gefährlicher Produkte über das Schnellwarnsystem Safety Gate  

(1) Die Mitgliedstaaten melden über das Schnellwarnsystem Safety Gate 

Korrekturmaßnahmen, die von ihren Behörden oder von Wirtschaftsakteuren 

ergriffen werden, und zwar auf der Grundlage von 

a) Bestimmungen dieser Verordnung im Zusammenhang mit gefährlichen 

Produkten, die ein ernstes Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von 

Verbrauchern darstellen, und 

b) Artikel 20 der Verordnung (EU) 2019/1020 ▌.  
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(2) Die Mitgliedstaaten können auch geplante Korrekturmaßnahmen im 

Zusammenhang mit Produkten, die ein ernstes Risiko darstellen, über das 

Schnellwarnsystem Safety Gate melden, wenn sie dies angesichts der Dringlichkeit 

des Risikos für die Gesundheit oder Sicherheit von Verbrauchern für erforderlich 

halten. 

(3) Unbeschadet des Absatzes 1 dieses Artikels informieren die Mitgliedstaaten die 

Kommission über Korrekturmaßnahmen, die von ihren Behörden oder von 

Wirtschaftsakteuren auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung ergriffen 

werden, und die Kommission übermittelt diese Information den anderen 

Mitgliedstaaten. Zu diesem Zweck können die Mitgliedstaaten ▌über das 

Schnellwarnsystem Safety Gate Korrekturmaßnahmen melden, die ihre Behörden 

oder Wirtschaftsakteure auf der Grundlage der vorliegenden Verordnung, der 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union und der Verordnung (EU) 2019/1020 

in Verbindung mit Produkten getroffen haben, die ein nicht ernstes Risiko darstellen.  

▌ 

(4) Die nationalen Behörden übermitteln die Meldungen gemäß Absatz 1 

unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von vier Arbeitstagen, nachdem die 

jeweilige Korrekturmaßnahme ergriffen wurde, über das Schnellwarnsystem 

Safety Gate. 
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(5) Innerhalb von vier Arbeitstagen nach Erhalt einer vollständigen Meldung überprüft 

die Kommission diese auf ihre Übereinstimmung mit diesem Artikel und mit den von 

der Kommission auf der Grundlage des Absatzes 10 festgelegten Anforderungen an 

den Betrieb des Schnellwarnsystems Safety Gate. Erfüllt die Meldung die 

Anforderungen dieses Artikels und die genannten Anforderungen, so wird sie von 

der Kommission an die übrigen Mitgliedstaaten übermittelt. 

(6) Die Mitgliedstaaten melden über das Schnellwarnsystem Safety Gate unverzüglich 

jegliche ▌Aktualisierung, Änderung oder Rücknahme der Korrekturmaßnahmen 

nach den Absätzen 1, 2 und 3. 

(7) Meldet ein Mitgliedstaat Korrekturmaßnahmen im Zusammenhang mit Produkten, 

die ein ernstes Risiko darstellen, so melden die übrigen Mitgliedstaaten über das 

Schnellwarnsystem Safety Gate die Korrekturmaßnahmen oder sonstigen 

Maßnahmen, die sie im Zusammenhang mit denselben Produkten ergriffen haben, 

und alle sonstigen relevanten Informationen, darunter die Ergebnisse etwaiger 

durchgeführter Tests oder Analysen, unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von 

vier Arbeitstagen nach Ergreifen der Maßnahmen. 

(8) Identifiziert die Kommission – auch auf der Grundlage von von Verbrauchern oder 

Verbraucherorganisationen erhaltenen Informationen – Produkte, die 

wahrscheinlich ein ernstes Risiko darstellen und für die noch keine Meldungen der 

Mitgliedstaaten über das Schnellwarnsystem Safety Gate vorliegen, so unterrichtet 

sie die Mitgliedstaaten davon. Die Mitgliedstaaten führen die entsprechenden 

Überprüfungen durch; falls sie Maßnahmen erlassen, melden sie diese gemäß 

Absatz 1 über das Schnellwarnsystem Safety Gate. 
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(9) Die Kommission führt die in Artikel 20 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2019/1020 

genannte Schnittstelle zwischen dem in Artikel 34 jener Verordnung ▌genannten 

Informations- und ▌Kommunikationssystem und dem Schnellwarnsystem Safety 

Gate ein, ▌um zu ermöglichen, dass ein Entwurf einer ▌Meldung vom genannten 

Informations- und Kommunikationssystem an das Schnellwarnsystem Safety Gate 

ausgelöst wird, um doppelte Dateneinträge zu vermeiden. 

(10) Die Kommission erlässt delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 45, um die vorliegende 

Verordnung insbesondere durch Festlegung der folgenden Punkte zu ergänzen: 

a) den Zugang zum Schnellwarnsystem Safety Gate, 

b) den Betrieb des Schnellwarnsystems Safety Gate, 

c) die in das Schnellwarnsystem Safety Gate einzugebenden Informationen, 

d) die für Meldungen zu erfüllenden Anforderungen und 

e) die Kriterien für die Bewertung des Risikoniveaus. ▌ 
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Artikel 27 

Safety-Business-Gateway 

(1) Die Kommission unterhält ein Webportal, das es Wirtschaftsakteuren und Anbietern 

von Online-Marktplätzen ermöglicht, Marktüberwachungsbehörden und 

Verbrauchern auf einfache Art und Weise Informationen nach Artikel 9 Absätze 8 

und 9, Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 11 Absätze 2 und 8, Artikel 12 

Absatz 4, Artikel 20 und Artikel 22 zur Verfügung zu stellen (im Folgenden „Safety-

Business-Gateway“). 

(2) Die Kommission erstellt Leitlinien für die praktische Umsetzung des Safety-

Business-Gateway. 

KAPITEL VII 

Rolle der Kommission und Koordinierung der Durchsetzung  

Artikel 28 

Vorgehen der Union gegen Produkte, die ein ernstes Risiko darstellen 

(1) Erlangt die Kommission Kenntnis davon, dass ein Produkt oder eine bestimmte 

Produktkategorie oder Produktgruppe ein ernstes Risiko für die Gesundheit und 

Sicherheit von Verbrauchern darstellt, so kann sie entweder auf eigene Initiative oder 

auf Ersuchen der Mitgliedstaaten im Wege von Durchführungsrechtsakten geeignete 

Maßnahmen ergreifen, die der Schwere und Dringlichkeit der Situation angemessen 

sind, wenn  

▌ 
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a) das Risiko angesichts der Art des Sicherheitsproblems des Produkts, der 

Produktkategorie oder der Produktgruppe nach anderen Verfahren des 

einschlägigen Unionsrechts für die betreffenden Produkte nicht in einer mit 

dem Grad der Schwere oder Dringlichkeit des Problems zu vereinbarenden 

Weise bewältigt werden kann und 

b) das Risiko nur durch Erlass geeigneter und auf Unionsebene anwendbarer 

Maßnahmen zur Gewährleistung eines einheitlichen und hohen Schutzniveaus 

für die Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher sowie des 

ordnungsgemäßen Funktionierens des Binnenmarkts auf wirksame Weise 

beseitigt werden kann. 

Diese Maßnahmen können Maßnahmen umfassen, mit denen das Inverkehrbringen 

dieser Produkte oder ihre Bereitstellung auf dem Markt verboten, ausgesetzt oder 

eingeschränkt wird oder besondere Bedingungen für ihre Konformitätsbewertung 

hinsichtlich des Sicherheitsgebots, soweit anwendbar, oder für ihre Vermarktung 

festgelegt werden, wie zum Beispiel die Prüfung einer repräsentativen Stichprobe 

dieser Produkte, damit ein hohes Verbraucherschutzniveau gewährleistet ist. 

Die Mitgliedstaaten ergreifen im Rahmen ihrer Zuständigkeit alle geeigneten 

Durchsetzungsmaßnahmen, die erforderlich sind, um für die wirksame 

Durchführung jener Durchführungsrechtsakte zu sorgen. Die betreffenden 

zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten setzen die Kommission ▌von den 

ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen in Kenntnis.  

Die Kommission evaluiert regelmäßig die Effizienz der von den Mitgliedstaaten 

ergriffenen Durchsetzungsmaßnahmen und unterrichtet das Netzwerk für 

Verbrauchersicherheit über das Ergebnis dieser Evaluierung. 
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(2) Die in Absatz 1 genannten Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in 

Artikel 46 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. In diesen 

Durchführungsrechtsakten wird der Zeitpunkt festgelegt, ab dem sie nicht mehr 

gelten. 

(3) In hinreichend begründeten Fällen äußerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit 

der Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern kann die Kommission gemäß dem 

in Artikel 46 Absatz 4 genannten Verfahren sofort geltende Durchführungsrechtsakte 

erlassen. 

(4) Es ist untersagt, ein Produkt, dessen Inverkehrbringen in der Union oder 

Bereitstellung auf dem Unionsmarkt gemäß einer nach Absatz 1 oder Absatz 3 

erlassenen Maßnahme verboten wurde, aus der Union auszuführen, es sei denn, dies 

wird in der Maßnahme unter hinreichender Begründung ausdrücklich gestattet. 

(5) Jeder Mitgliedstaat kann die Kommission mit einem begründeten Antrag auffordern, 

zu prüfen, ob der Erlass einer Maßnahme gemäß Absatz 1 oder Absatz 3 notwendig 

ist. 
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Artikel 29 

Ersuchen um eine Stellungnahme der Kommission zu voneinander abweichenden 

Risikobewertungen 

(1) Produkte, die aufgrund einer Entscheidung einer Marktüberwachungsbehörde in 

einem Mitgliedstaat im Rahmen der vorliegenden Verordnung als gefährlich 

eingestuft wurden, werden auch von den Marktüberwachungsbehörden in den 

anderen Mitgliedstaaten als gefährlich eingestuft. 

(2) Gelangen die Marktüberwachungsbehörden in unterschiedlichen Mitgliedstaaten auf 

der Grundlage ihrer eigenen Untersuchung und Risikobewertung zu voneinander 

abweichenden Schlussfolgerungen hinsichtlich des Bestehens eines Risikos oder 

hinsichtlich des Risikoniveaus, so kann jeder Mitgliedstaat die Kommission mit der 

Angelegenheit befassen und um eine Stellungnahme dazu ersuchen, woraufhin die 

Kommission unverzüglich eine Stellungnahme hinsichtlich des Bestehens des 

Risikos bzw. hinsichtlich des Risikoniveaus des betreffenden Produkts abgibt. 

Wurde die Kommission nicht mit der Angelegenheit befasst, so kann sie dennoch 

auf eigene Initiative eine Stellungnahme abgeben. Zum Zweck der Abgabe einer 

Stellungnahme nach diesem Absatz kann die Kommission um die Übermittlung 

relevanter Informationen und Dokumente ersuchen und alle Mitgliedstaaten 

auffordern, ihren Standpunkt darzulegen. 

▌ 

(3) Gibt die Kommission eine Stellungnahme nach Absatz 2 ab, so tragen die 

Mitgliedstaaten der Stellungnahme gebührend Rechnung. 

(4) Die Kommission erstellt Leitlinien für die praktische Durchführung dieses Artikels. 

(5) Die Kommission erstellt in regelmäßigen Abständen einen Bericht über die 

Anwendung dieses Artikels und legt ihn dem Netzwerk für Verbrauchersicherheit 

vor. 
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Artikel 30 

Netzwerk für Verbrauchersicherheit 

(1) Hiermit wird ein europäisches Netzwerk der für Produktsicherheit zuständigen 

Behörden der Mitgliedstaaten (im Folgenden „Netzwerk für Verbrauchersicherheit“) 

eingerichtet. 

Der Zweck des Netzwerks für Verbrauchersicherheit besteht darin, als Plattform 

für die strukturierte Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen Behörden der 

Mitgliedstaaten und der Kommission bei der Verbesserung der Produktsicherheit 

in der Union zu dienen. 

(2) Die Kommission unterstützt das Netzwerk für Verbrauchersicherheit und wirkt daran 

mit, insbesondere in Form der Verwaltungszusammenarbeit. 

(3) Die Aufgaben des Netzwerks für Verbrauchersicherheit sind insbesondere folgende: 

a) die Erleichterung des regelmäßigen Austauschs von Informationen über 

Risikobewertungen, gefährliche Produkte, Testmethoden und -ergebnisse, 

Normen, Methodiken zur Erhebung von Daten, die Interoperabilität von 

Informations- und Kommunikationssystemen, jüngste wissenschaftliche 

Entwicklungen und den Einsatz neuer Technologien sowie andere für 

Kontrolltätigkeiten erhebliche Aspekte, 

b) die Organisation der Aufstellung und Durchführung gemeinsamer Aufsichts- 

und Testprojekte, auch im Zusammenhang mit dem elektronischen 

Geschäftsverkehr, 
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c) die Förderung des Austauschs von Fachwissen und bewährten Verfahren und 

der Zusammenarbeit bei Fortbildungstätigkeiten, 

d) die Verbesserung der Zusammenarbeit bei Rückverfolgung, Rücknahme vom 

Markt und Rückruf gefährlicher Produkte auf Unionsebene, 

e) die Erleichterung einer besseren und strukturierteren Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten bei der Durchsetzung von Produktsicherheit und 

insbesondere die Erleichterung der in Artikel 32 genannten Tätigkeiten sowie 

f) die Erleichterung der Durchführung der vorliegenden Verordnung. 

(4) Das Netzwerk für Verbrauchersicherheit koordiniert sein Vorgehen mit den anderen 

bestehenden Unionstätigkeiten im Bereich Marktüberwachung und 

Verbrauchersicherheit und arbeitet gegebenenfalls mit anderen Netzwerken, 

Gruppen und Einrichtungen der Union zusammen und tauscht Informationen mit 

ihnen aus. 

(5) Das Netzwerk für Verbrauchersicherheit verabschiedet ein Arbeitsprogramm, in 

dem unter anderem die Prioritäten für die Sicherheit der Produkte und für die 

Risiken, die unter diese Verordnung fallen, in der Union festgelegt werden.  

Das Netzwerk für Verbrauchersicherheit tritt in regelmäßigen Abständen sowie bei 

Bedarf auf ein hinreichend begründetes Ersuchen der Kommission oder eines 

Mitgliedstaats zusammen.  

Das Netzwerk für Verbrauchersicherheit kann Sachverständige und andere Dritte, 

einschließlich Verbraucherorganisationen, zu seinen Sitzungen einladen.  
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(6) Das Netzwerk für Verbrauchersicherheit wird ordnungsgemäß im gemäß Artikel 29 

der Verordnung (EU) 2019/1020 eingerichteten Unionsnetzwerk für 

Produktkonformität vertreten, beteiligt sich regelmäßig an seinen einschlägigen 

Tätigkeiten und trägt zu seinen Tätigkeiten im Bereich der Produktsicherheit bei, um 

eine angemessene Koordinierung der Marktüberwachungstätigkeiten sowohl in 

harmonisierten als auch in nicht harmonisierten Bereichen sicherzustellen. 

Artikel 31 

Gemeinsame Tätigkeiten zur Produktsicherheit 

(1) Im Rahmen der in Artikel 30 Absatz 3 Buchstabe b genannten Tätigkeiten können 

Marktüberwachungsbehörden mit anderen betroffenen Behörden oder mit 

Organisationen, die Wirtschaftsakteure oder Verbraucher vertreten, die 

Durchführung von Tätigkeiten vereinbaren, mit denen die Sicherheit und der Schutz 

der Gesundheit der Verbraucher in Bezug auf bestimmte Produktkategorien 

gewährleistet werden soll, die auf dem Markt bereitgestellt werden, insbesondere 

Produktkategorien, bei denen oft festgestellt wird, dass sie ein ernstes Risiko für die 

Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern darstellen. 

(2) Die betroffenen Marktüberwachungsbehörden und die in Absatz 1 genannten 

Parteien tragen dafür Sorge, dass die Vereinbarung über die Durchführung solcher 

Tätigkeiten weder einen unfairen Wettbewerb zwischen Wirtschaftsakteuren nach 

sich zieht noch die Objektivität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit dieser 

Parteien beeinträchtigt. 
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(3) Die Kommission organisiert in regelmäßigen Abständen gemeinsame Tätigkeiten 

von Marktüberwachungsbehörden, in deren Rahmen die 

Marktüberwachungsbehörden Prüfungen von online oder offline angebotenen 

Produkten vornehmen, die diese Behörden unter Verwendung einer verdeckten 

Identität erworben haben. 

(4) Eine Marktüberwachungsbehörde kann alle im Rahmen gemeinsamer Tätigkeiten, 

die Teil einer von ihr durchgeführten Untersuchung zur Sicherheit von Produkten 

waren, gewonnenen Informationen nutzen. 

(5) Die betreffende Marktüberwachungsbehörde macht die Vereinbarung über 

gemeinsame Tätigkeiten, einschließlich der Namen der Parteien, der Öffentlichkeit 

zugänglich und trägt diese Vereinbarung in das in Artikel 34 der Verordnung (EU) 

2019/1020 genannte Informations- und Kommunikationssystem ein. Die 

Kommission macht diese Vereinbarung im Safety-Gate-Portal zugänglich.  

Artikel 32 

Gleichzeitige koordinierte Kontrollmaßnahmen von Marktüberwachungsbehörden 

(„Sweeps“) 

(1) Die betreffenden Marktüberwachungsbehörden führen zur Prüfung der Einhaltung 

dieser Verordnung ▌ gleichzeitige koordinierte Kontrollmaßnahmen (im Folgenden 

„Sweeps“) zu bestimmten Produkten oder Produktkategorien durch. 

(2) Sofern die beteiligten Marktüberwachungsbehörden nichts anderes vereinbaren, 

werden Sweeps von der Kommission koordiniert. Der Koordinator des Sweeps 

veröffentlicht gegebenenfalls die zusammengefassten Ergebnisse ▌. 
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(3) Bei der Durchführung von Sweeps können die beteiligten 

Marktüberwachungsbehörden die Ermittlungsbefugnisse nach Kapitel V und etwaige 

weitere Befugnisse, die ihnen nach nationalem Recht übertragen wurden, nutzen. 

(4) Die Marktüberwachungsbehörden dürfen Kommissionsbeamte und weitere von der 

Kommission autorisierte Begleitpersonen zur Teilnahme an Sweeps einladen. 

KAPITEL VIII 

Recht auf Auskunft und auf Abhilfe  

Artikel 33 

Information zwischen Behörden und der Öffentlichkeit 

(1) Die den Behörden der Mitgliedstaaten oder der Kommission zur Verfügung 

stehenden Informationen über Maßnahmen zu Produkten, die Risiken für die 

Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern darstellen, werden der Öffentlichkeit 

gemäß den Anforderungen der Transparenz und unbeschadet der für Überwachungs- 

und Untersuchungstätigkeiten erforderlichen Einschränkungen grundsätzlich 

zugänglich gemacht. Insbesondere hat die Öffentlichkeit Zugang zu Informationen 

über die Produktidentifizierung, die Art des Risikos und die getroffenen 

Maßnahmen. Diese Informationen müssen auch in für Menschen mit Behinderungen 

zugänglichen Formaten bereitgestellt werden. 

(2) Die Mitgliedstaaten und die Kommission unternehmen die erforderlichen Schritte, 

um sicherzustellen, dass ihre Beamten und Bediensteten die für die Zwecke dieser 

Verordnung gesammelten Informationen schützen. Diese Informationen werden im 

Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht als vertraulich 

behandelt. 
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(3) Der Schutz des Geschäftsgeheimnisses steht der Weitergabe von Informationen, die 

für die Gewährleistung der Wirksamkeit von Marktbeobachtungs- und 

Überwachungstätigkeiten relevant sind, an die zuständigen Behörden der 

Mitgliedstaaten und die Kommission nicht entgegen. Erhalten die Behörden 

Informationen, die unter das Geschäftsgeheimnis fallen, so schützen sie deren 

Vertraulichkeit im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht. 

(4) Die Mitgliedstaaten geben Verbrauchern und anderen betroffenen Parteien die 

Möglichkeit, bei den zuständigen Behörden Beschwerden über Produktsicherheit , 

über Überwachungs- und Kontrolltätigkeiten im Zusammenhang mit bestimmten 

Produkten sowie über Fälle, in denen Verbrauchern im Falle von 

Produktrückrufen angebotene Abhilfemaßnahmen nicht zufriedenstellend sind, 

einzulegen. Sie gehen diesen Beschwerden in angemessener Weise nach. Die 

zuständigen Behörden stellen dem Beschwerdeführer angemessene Informationen 

über die Folgemaßnahmen im Einklang mit dem nationalen Recht zur Verfügung. 

Artikel 34 

Safety-Gate-Portal 

(1) Die Kommission unterhält für die Zwecke des Artikels 9 Absatz 9, der Artikel 20 

und 22, des Artikels 31 Absatz 5 und des Artikels 33 Absatz 1 ein Safety-Gate-

Portal, das der Öffentlichkeit kostenlosen und freien Zugang zu ausgewählten 

Informationen bietet, die gemäß Artikel 26 gemeldet werden (im Folgenden „Safety-

Gate-Portal“). 

(2) Das Safety-Gate-Portal verfügt über eine für die Nutzer intuitive Schnittstelle, und 

die auf diesem Portal bereitgestellten Informationen müssen für die Öffentlichkeit, 

auch für Menschen mit Behinderungen, leicht zugänglich sein. 
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(3) Verbraucher und andere betroffene Parteien haben die Möglichkeit, über eine 

gesonderte Rubrik des Safety-Gate-Portals die Kommission über Produkte zu 

informieren, die ein Risiko für die Gesundheit und Sicherheit von Verbrauchern 

darstellen könnten. Die Kommission berücksichtigt die übermittelten Informationen 

gebührend und leitet diese gegebenenfalls nach Überprüfung ihrer Richtigkeit 

unverzüglich an die betreffenden Mitgliedstaaten weiter, um sicherzustellen, dass 

diese Informationen angemessen weiterverfolgt werden. Die Kommission 

unterrichtet die Verbraucher und andere betroffene Parteien über ihr Vorgehen. 

(4) Die Kommission erlässt im Wege eines Durchführungsrechtsakts die Modalitäten für 

die Übermittlung von Informationen durch Verbraucher gemäß Absatz 3 sowie für 

die Zuleitung dieser Informationen an die betreffenden nationalen Behörden zwecks 

möglicher Folgemaßnahmen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 

Artikel 46 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(5) Bis zum … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

entwickelt die Kommission eine interoperable Schnittstelle, die es den Anbietern 

von Online-Marktplätzen ermöglicht, ihre Schnittstellen mit dem Safety-Gate-

Portal zu verknüpfen. 
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(6) Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte, in denen die Umsetzung der 

interoperablen Schnittstelle des Safety-Gate-Portals gemäß Absatz 5 festgelegt 

wird, insbesondere in Bezug auf den Zugang zum System und dessen Betrieb. 

Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß dem in Artikel 46 Absatz 3 

genannten Prüfverfahren erlassen. 

Artikel 35 

Unterrichtung der Verbraucher über die Produktsicherheit durch Wirtschaftsakteure und 

Anbieter von Online-Marktplätzen 

(1) Im Falle eines Produktsicherheitsrückrufs oder wenn Verbrauchern Informationen 

zur Kenntnis gebracht werden müssen, um die sichere Verwendung eines Produkts 

zu gewährleisten (im Folgenden „Sicherheitswarnung“), stellen Wirtschaftsakteure 

im Einklang mit ihren jeweiligen Pflichten nach den Artikeln 9, 10, 11 und 12 und 

Anbieter von Online-Marktplätzen im Einklang mit ihren Pflichten nach 

Artikel 22 Absatz 12 sicher, dass alle betroffenen Verbraucher, die sie ermitteln 

können, direkt und unverzüglich unterrichtet werden. Wirtschaftsakteure und 

gegebenenfalls Anbieter von Online-Marktplätzen, die personenbezogene Daten 

ihrer Kunden erheben, nutzen diese Informationen für Rückrufe und 

Sicherheitswarnungen.  

(2) Wirtschaftsakteure und Anbieter von Online-Marktplätzen mit 

Produktregistrierungssystemen oder Kundenbindungsprogrammen, die die 

Identifizierung von von Kunden gekauften Produkten zu anderen Zwecken als der 

Übermittlung von Sicherheitsinformationen an ihre Kunden ermöglichen, geben 

ihren Kunden die Möglichkeit, gesonderte Kontaktdaten ausschließlich zu 

Sicherheitszwecken zu hinterlegen. Die zu diesem Zweck erhobenen 

personenbezogenen Daten beschränken sich auf das erforderliche Mindestmaß und 

werden nur verwendet ▌, um Verbraucher im Falle eines Rückrufs oder einer 

Sicherheitswarnung zu kontaktieren.  
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(3) Die Kommission kann im Wege von Durchführungsrechtsakten Anforderungen für 

bestimmte Produkte oder Produktkategorien festlegen, die von 

Wirtschaftsakteuren und Anbietern von Online-Marktplätzen zu erfüllen sind, 

damit Verbraucher die Möglichkeit erhalten, ein Produkt, das sie gekauft haben, 

zu registrieren, um im Falle eines Produktsicherheitsrückrufs oder einer 

Sicherheitswarnung in Bezug auf dieses Produkt gemäß Absatz 1 dieses Artikels 

direkt benachrichtigt zu werden. Diese Durchführungsrechtsakte werden gemäß 

dem in Artikel 46 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen. 

(4) Können nicht alle betroffenen Verbraucher gemäß Absatz 1 kontaktiert werden, so 

verbreiten Wirtschaftsakteure und Anbieter von Online-Marktplätzen im Einklang 

mit ihren jeweiligen Pflichten über andere geeignete Kanäle eine klare und sichtbare 

Rückrufanzeige oder Sicherheitswarnung, um die größtmögliche Reichweite zu 

gewährleisten, einschließlich, falls verfügbar, über die Website des Unternehmens, 

Kanäle auf sozialen Medien, Newsletter und Verkaufsstellen sowie gegebenenfalls 

Ankündigungen in Massenmedien und anderen Kommunikationskanälen. Diese 

Informationen müssen für Menschen mit Behinderungen zugänglich sein. 
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Artikel 36 

Rückrufanzeige 

(1) Werden Verbraucher gemäß Artikel 35 Absätze 1 und 4 schriftlich über einen 

Produktsicherheitsrückruf unterrichtet, so erfolgt dies in Form einer Rückrufanzeige. 

(2) Eine Rückrufanzeige, die für die Verbraucher leicht verständlich ist, muss in der 

oder den Sprachen des oder der Mitgliedstaaten verfügbar sein, in denen das Produkt 

auf dem Markt bereitgestellt wurde, und folgende Elemente enthalten: 

a) eine Überschrift, die aus den Worten „Produktsicherheitsrückruf“ besteht, 

b) eine klare Beschreibung des zurückgerufenen Produkts, einschließlich 

i) Abbildung, Name und Marke des Produkts, 

ii) Produktionskennnummern, wie etwa Chargen- oder Seriennummer, und 

gegebenenfalls einer grafischen Darstellung, wo diese auf dem Produkt 

zu finden sind, sowie 

iii) Angaben dazu, wann, wo und von wem das Produkt verkauft wurde 

(sofern verfügbar); 

c) eine klare Beschreibung der mit dem zurückgerufenen Produkt verbundenen 

Gefahr, wobei Elemente zu vermeiden sind, die die Risikowahrnehmung der 

Verbraucher beeinträchtigen können, wie etwa die Verwendung von Begriffen 

und Formulierungen wie „freiwillig“, „vorsorglich“, „im Ermessen“, „in 

seltenen Situationen“ oder „in spezifischen Situationen“ oder Hinweise, dass 

keine Unfälle gemeldet wurden, 

d) eine klare Beschreibung, wie Verbraucher vorgehen sollten, einschließlich 

einer Anweisung, die Verwendung des zurückgerufenen Produkts unverzüglich 

einzustellen, 

www.parlament.gv.at



 

 223 

e) eine klare Beschreibung der den Verbrauchern gemäß Artikel 37 zur 

Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen, 

f) eine gebührenfreie Telefonnummer oder einen interaktiven Online-Dienst, bei 

dem Verbraucher mehr Informationen in der oder den jeweiligen 

Amtssprachen der Union erhalten können, und 

g) eine Aufforderung, die Informationen über den Rückruf gegebenenfalls an 

andere Personen weiterzuleiten. 

(3) Die Kommission legt im Wege von Durchführungsrechtsakten unter 

Berücksichtigung von wissenschaftlichen Entwicklungen und Marktentwicklungen 

eine Vorlage für eine Rückrufanzeige fest. Diese Durchführungsrechtsakte werden 

gemäß dem in Artikel 46 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen. Diese 

Vorlage wird von der Kommission in einem Format zur Verfügung gestellt, das es 

den Wirtschaftsakteuren ermöglicht, eine Rückrufanzeige leicht zu erstellen, auch 

in für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Formaten. 

Artikel 37 

Abhilfemaßnahmen im Falle eines Produktsicherheitsrückruf 

(1) Unbeschadet der Richtlinien (EU) 2019/770 und (EU) 2019/771 bietet im Falle 

eines Produktsicherheitsrückrufs, der von einem Wirtschaftsakteur eingeleitet oder 

von einer zuständigen nationalen Behörde angeordnet wurde, der für den 

Produktsicherheitsrückruf verantwortliche Wirtschaftsakteur dem Verbraucher 

wirksame, kostenfreie und zeitnahe Abhilfe an. 

(2) Unbeschadet anderer Abhilfemaßnahmen, die der für den Rückruf verantwortliche 

Wirtschaftsakteur dem Verbraucher möglicherweise anbietet, bietet der 

▌Wirtschaftsakteur dem Verbraucher die Wahl zwischen mindestens zwei der 

folgenden Abhilfemaßnahmen: 

a) Reparatur des zurückgerufenen Produkts, 
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b) Ersatz des zurückgerufenen Produkts durch ein sicheres Produkt desselben 

Typs mit mindestens demselben Wert und derselben Qualität oder 

c) angemessene Erstattung des Wertes des zurückgerufenen Produkts, sofern der 

Erstattungsbetrag mindestens dem vom Verbraucher gezahlten Preis 

entspricht. 

Abweichend von Unterabsatz 1 kann der Wirtschaftsakteur dem Verbraucher nur 

eine einzige Abhilfemaßnahme anbieten, wenn andere Abhilfemaßnahmen 

unmöglich wären oder dem für den Produktsicherheitsrückruf verantwortlichen 

Wirtschaftsakteur im Vergleich zur vorgeschlagenen Abhilfemaßnahme Kosten 

auferlegen würden, die unter Berücksichtigung aller Umstände unverhältnismäßig 

wären, einschließlich der Frage, ob die alternative Abhilfemaßnahme ohne 

erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher bereitgestellt werden könnte. 

Der Verbraucher hat stets Anspruch auf Erstattung des Produkts, wenn der für 

den Produktsicherheitsrückruf verantwortliche Wirtschaftsakteur die Reparatur 

oder den Ersatz nicht innerhalb einer angemessenen Frist und ohne erhebliche 

Unannehmlichkeiten für den Verbraucher abgeschlossen hat. 

(3) Eine Reparatur ▌durch einen Verbraucher wird nur dann als wirksame 

Abhilfemaßnahme erachtet, wenn sie vom Verbraucher leicht und sicher 

durchgeführt werden kann und dies in der Rückrufanzeige vorgesehen ist. In diesen 

Fällen stellt der für den Produktsicherheitsrückruf verantwortliche Wirtschaftsakteur 

Verbrauchern die erforderlichen Anweisungen ▌, kostenlose Ersatzteile oder 

Software-Aktualisierungen zur Verfügung. Durch die Reparatur durch einen 

Verbraucher dürfen dem Verbraucher nicht die in den Richtlinien (EU) 2019/770 

und (EU) 2019/771 vorgesehenen Rechte vorenthalten werden. 
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(4) Die Entsorgung des Produkts durch Verbraucher wird nur dann in die von 

Verbrauchern gemäß Artikel 36 Absatz 2 Buchstabe d zu ergreifenden 

Maßnahmen einbezogen, wenn diese Entsorgung vom Verbraucher leicht und 

sicher durchgeführt werden kann, und berührt nicht das Recht des Verbrauchers 

auf Erstattung oder Ersatz des zurückgerufenen Produkts gemäß Absatz 1 des 

vorliegenden Artikels. 

(5) Die Abhilfemaßnahme darf keine erheblichen Unannehmlichkeiten für den 

Verbraucher mit sich bringen. Der Verbraucher trägt nicht die Kosten für den 

Versand oder die anderweitige Rückgabe des Produkts. Bei Produkten, die aufgrund 

ihrer Beschaffenheit nicht transportabel sind, sorgt der Wirtschaftsakteur dafür, dass 

das Produkt abgeholt wird. 

Artikel 38 

Vereinbarungen 

(1) Die zuständigen nationalen Behörden und die Kommission können freiwillige 

Vereinbarungen mit Wirtschaftsakteuren oder Anbietern von Online-Marktplätzen 

sowie mit Organisationen, die Verbraucher oder Wirtschaftsakteure vertreten, 

fördern, mit denen freiwillige Verpflichtungen zur Verbesserung der 

Produktsicherheit eingegangen werden sollen. 

(2) Freiwillige Verpflichtungen im Rahmen solcher Vereinbarungen lassen die 

Pflichten von Wirtschaftsakteuren und Anbietern von Online-Marktplätzen im 

Rahmen dieser Verordnung und anderen einschlägigen Unionsrechts unberührt. 
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Artikel 39 

Verbandsklagen 

Die Richtlinie (EU) 2020/1828 ist auf Verbandsklagen gegen Verstöße von 

Wirtschaftsakteuren und Anbietern von Online-Marktplätzen gegen Bestimmungen dieser 

Verordnung, die den Kollektivinteressen von Verbrauchern schaden oder schaden können, 

anwendbar. 

KAPITEL IX 

Internationale Zusammenarbeit 

Artikel 40 

Internationale Zusammenarbeit 

(1) Um das allgemeine Sicherheitsniveau der auf dem Markt bereitgestellten Produkte 

zu verbessern und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf internationaler Ebene 

sicherzustellen, kann die Kommission ▌mit Behörden von Drittländern oder 

internationalen Organisationen im Bereich der Anwendung dieser Verordnung 

zusammenarbeiten, auch durch den Austausch von Informationen. Jegliche derartige 

Zusammenarbeit beruht auf Gegenseitigkeit, enthält Bestimmungen zur 

Vertraulichkeit, die den in der Union geltenden Bestimmungen entsprechen, und 

stellt sicher, dass jeglicher Informationsaustausch im Einklang mit dem geltenden 

Unionsrecht erfolgt. Die Zusammenarbeit oder der Austausch von Informationen 

kann unter anderem Folgendes betreffen: 

a) Durchsetzungstätigkeiten und Maßnahmen im Zusammenhang mit der 

Sicherheit, auch um die Verbreitung gefährlicher Produkte zu verhindern, 

einschließlich Marktüberwachung, 

b) Risikobewertungsmethoden und Produktprüfung, 

c) koordinierte Produktrückrufe und andere vergleichbare Maßnahmen, 
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d) Wissenschafts-, Technik- und Regelungsfragen zwecks Verbesserung der 

Produktsicherheit und zwecks Entwicklung gemeinsamer Prioritäten und 

Konzepte auf internationaler Ebene, 

e) neu auftretende Fragen von wesentlicher Bedeutung für Gesundheit und 

Sicherheit, 

f) Einsatz neuer Technologien zur Verbesserung der Produktsicherheit und zur 

Verbesserung der Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, 

g) normungsbezogene Tätigkeiten, 

h) Austausch von Beamten und Schulungsprogramme. 

(2) Die Kommission kann Drittländern oder internationalen Organisationen ausgewählte 

Informationen aus dem Schnellwarnsystems Safety Gate ▌zur Verfügung stellen und 

einschlägige Informationen zur Sicherheit von Produkten und zu Präventions-, 

Restriktions- und Korrekturmaßnahmen dieser Drittländer oder internationalen 

Organisationen erhalten. Die Kommission leitet diese Informationen gegebenenfalls 

an nationale Behörden weiter. 

(3) Der Informationsaustausch nach Absatz 2 kann in einer der folgenden Formen 

erfolgen: 

a) ein nicht-systematischer Austausch in hinreichend begründeten und 

spezifischen Fällen oder 

b) ein systematischer Austausch auf der Grundlage einer 

Verwaltungsvereinbarung, in der die Art der auszutauschenden Informationen 

und die Modalitäten des Austauschs festgelegt werden. 
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(4) Die vollständige Beteiligung am Schnellwarnsystem Safety Gate kann 

Bewerberländern und Drittländern offenstehen, sofern ihre Rechtsvorschriften mit 

dem einschlägigen Unionsrecht in Einklang stehen und sie sich am Europäischen 

Normungssystem beteiligen. Diese Beteiligung geht mit denselben Pflichten wie für 

die Mitgliedstaaten gemäß dieser Verordnung einher, einschließlich Pflichten zur 

Meldung und zu Folgemaßnahmen. Die vollständige Beteiligung am 

Schnellwarnsystem Safety Gate erfolgt auf der Grundlage von Übereinkünften 

zwischen der Union und diesen Ländern gemäß den in diesen Übereinkünften 

festgelegten Bedingungen.  

(5) Jeglicher Informationsaustausch nach diesem Artikel, soweit damit der Austausch 

personenbezogener Daten einhergeht, erfolgt im Einklang mit den 

Datenschutzvorschriften der Union. Die Übermittlung personenbezogener Daten darf 

nur erfolgen, soweit sie ausschließlich zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit 

von Verbrauchern erforderlich ist. 

(6) Die nach Maßgabe dieses Artikels ausgetauschten Informationen dürfen 

ausschließlich zum Schutz der Gesundheit oder Sicherheit von Verbrauchern 

verwendet werden ▌. 
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KAPITEL X 

Finanzierungsbestimmungen 

Artikel 41 

Finanzierungstätigkeiten 

(1) Die Union finanziert im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung 

folgende Tätigkeiten: 

a) Durchführung von Aufgaben des Netzwerks für Verbrauchersicherheit; 

b) Entwicklung und Betrieb des Schnellwarnsystems Safety Gate, einschließlich 

der Entwicklung elektronischer Interoperabilitätslösungen für den Austausch 

von Daten 

i) zwischen dem Schnellwarnsystem Safety Gate und den nationalen 

Marktüberwachungssystemen; 

ii) zwischen dem Schnellwarnsystem Safety Gate und Zollsystemen; 

iii) mit anderen einschlägigen eingeschränkt zugänglichen Systemen, die von 

Marktüberwachungsbehörden zu Durchsetzungszwecken eingesetzt 

werden; 

c) Entwicklung und Unterhalt des Safety-Gate-Portals und des Safety-Business-

Gateways, einschließlich einer beschränkungsfreien öffentlich zugänglichen 

Software-Schnittstelle für den Datenaustausch mit Plattformen und Dritten. 
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(2) Die Union kann im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung folgende 

Tätigkeiten finanzieren: 

a) die Entwicklung von in Artikel 40 genannten Instrumenten der internationalen 

Zusammenarbeit, 

b) die Erstellung und Aktualisierung von Beiträgen zu Leitlinien für die 

Marktüberwachung und Produktsicherheit, 

c) die Bereitstellung technischen oder wissenschaftlichen Fachwissens für die 

Kommission zu deren Unterstützung bei der Durchführung der 

Verwaltungszusammenarbeit im Bereich der Marktüberwachung, 

d) die Ausführung vorbereitender oder begleitender Arbeiten im Zusammenhang 

mit der Durchführung von Marktüberwachungstätigkeiten in Verbindung mit 

der Anwendung dieser Verordnung, wie etwa Studien, Programme, 

Evaluierungen, Leitlinien, vergleichende Analysen, wechselseitige Besuche 

und Besuchsprogramme, Austausch von Personal, Forschungsarbeiten, 

Entwicklung und Unterhalt von Datenbanken, Schulungstätigkeiten, 

Laborarbeiten, Leistungstests, Labor-Ringvergleiche und Arbeiten zur 

Konformitätsbewertung, 

e) Marktüberwachungskampagnen der Union und damit verbundene Tätigkeiten, 

einschließlich Ressourcen und Ausrüstung, IT-Instrumente und Schulungen, 

f) Tätigkeiten, die im Rahmen von Programmen zur technischen Unterstützung 

durchgeführt werden, die Zusammenarbeit mit Drittländern und die Förderung 

und Verbesserung der Marktüberwachungsstrategien und -systeme der Union 

bei den betroffenen Parteien auf Unions- und internationaler Ebene, 

einschließlich der von Verbraucherorganisationen zur Verbesserung der 

Verbraucherinformation durchgeführten Tätigkeiten. 
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(3) Die finanzielle Unterstützung der Union für die Tätigkeiten im Rahmen dieser 

Verordnung wird gemäß der Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des 

Europäischen Parlaments und des Rates32 entweder direkt oder indirekt durch die 

Übertragung von Haushaltsausführungsaufgaben an die in Artikel 62 Absatz 1 

Buchstabe c jener Verordnung genannten Einrichtungen ausgeführt. 

(4) Die Mittel, die für die in der vorliegenden Verordnung genannten Tätigkeiten 

bereitgestellt werden, werden jährlich vom Europäischen Parlament und vom Rat 

innerhalb der Grenzen des geltenden Finanzrahmens festgesetzt. 

(5) Die Mittel, die vom Europäischen Parlament und vom Rat zur Finanzierung von 

Marktüberwachungstätigkeiten festgesetzt werden, können auch zur Deckung von 

Ausgaben für Vorbereitungs-, Überwachungs-, Kontroll-, Rechnungsprüfungs- und 

Evaluierungstätigkeiten verwendet werden, die für die Verwaltung der Tätigkeiten 

nach dieser Verordnung und die Verwirklichung ihrer Ziele erforderlich sind – 

insbesondere Studien, Sitzungen von Sachverständigen, Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen, einschließlich institutioneller Kommunikation über 

die politischen Prioritäten der Union, soweit diese mit den allgemeinen Zielen der 

Marktüberwachungstätigkeiten zusammenhängen, Ausgaben für 

Informationstechnologienetze zur Verarbeitung und zum Austausch von 

Informationen sowie alle sonstigen Ausgaben für technische und administrative 

Unterstützung, die der Kommission bei der Verwaltung der in dieser Verordnung 

vorgesehenen Tätigkeiten entstehen.  

                                                
32  Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der 
Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, 
(EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, 
(EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie 
zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 
30.7.2018, S. 1). 
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Artikel 42 

Schutz der finanziellen Interessen der Union 

(1) Die Kommission gewährleistet bei der Durchführung der nach dieser Verordnung 

finanzierten Maßnahmen den Schutz der finanziellen Interessen der Union durch 

geeignete Präventivmaßnahmen gegen Betrug, Korruption und sonstige 

rechtswidrige Handlungen, durch wirksame Kontrollen und – bei Feststellung von 

Unregelmäßigkeiten – durch Rückforderung zu Unrecht gezahlter Beträge sowie 

gegebenenfalls durch wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

verwaltungsrechtliche und finanzielle Sanktionen. 

(2) Die Kommission oder ihre Vertreter und der Rechnungshof sind befugt, bei allen 

Begünstigten, Auftragnehmern und Unterauftragnehmern, die Unionsmittel aus dem 

Binnenmarktprogramm und seinem Nachfolgeprogramm erhalten haben, 

Rechnungsprüfungen anhand von Belegen und Überprüfungen vor Ort gemäß den in 

der Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates33 festgelegten Bestimmungen 

und Verfahren durchzuführen. 

(3) Das OLAF kann gemäß den Bestimmungen und Verfahren der Verordnung (EU, 

Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates34 und der 

Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 Untersuchungen, einschließlich Kontrollen 

und Überprüfungen vor Ort durchführen, um festzustellen, ob im Zusammenhang mit 

einer Finanzhilfevereinbarung, einem Finanzhilfebeschluss oder einem Vertrag über 

eine Finanzierung im Rahmen des Programms Betrug, Korruption oder eine sonstige 

rechtswidrige Handlung zum Nachteil der finanziellen Interessen der Union vorliegt. 

                                                
33  Verordnung (Euratom, EG) Nr. 2185/96 des Rates vom 11. November 1996 

betreffend die Kontrollen und Überprüfungen vor Ort durch die Kommission zum 
Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaften vor Betrug und 
anderen Unregelmäßigkeiten (ABl. L 292 vom 15.11.1996, S. 2). 

34  Verordnung (EU, Euratom) Nr. 883/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 11. September 2013 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes 
für Betrugsbekämpfung (OLAF) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung 
(Euratom) Nr. 1074/1999 des Rates (ABl. L 248 vom 18.9.2013, S. 1.). 
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(4) Unbeschadet der Absätze 1, 2 und 3 ist der Kommission, dem Rechnungshof und 

dem OLAF in Kooperationsübereinkünften mit Drittländern und internationalen 

Organisationen, in Verträgen, in Finanzhilfevereinbarungen und in 

Finanzhilfebeschlüssen, die sich aus der Durchführung dieser Verordnung ergeben, 

ausdrücklich die Befugnis zu erteilen, derartige Rechnungsprüfungen und 

Untersuchungen im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten durchzuführen. 

KAPITEL XI 

Schlussbestimmungen 

Artikel 43 

Haftung 

(1) Eine Entscheidung aufgrund dieser Verordnung, mit der Beschränkungen für das 

Inverkehrbringen eines Produkts oder seine Bereitstellung auf dem Markt auferlegt 

oder seine Rücknahme vom Markt oder sein Rückruf angeordnet werden, berührt in 

keiner Weise eine eventuelle Bewertung der Haftung der betreffenden Partei nach 

Maßgabe des im fraglichen Fall anwendbaren nationalen Rechts. 

(2) Diese Verordnung lässt die Richtlinie 85/374/EWG des Rates35 unberührt. 

                                                
35  Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985 zur Angleichung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte 
Produkte (ABl. L 210 vom 7.8.1985, S. 29). 
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Artikel 44 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 

diese Verordnung, durch die Wirtschaftsakteuren und Anbietern von Online-

Marktplätzen Pflichten auferlegt werden, zu verhängen sind, und ergreifen alle 

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sie im Einklang mit dem 

nationalen Recht umgesetzt werden. 

(2) Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 

abschreckend sein. 

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen bis 

zum … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] mit, 

sofern eine solche Mitteilung nicht zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt ist, und 

teilen ihr unverzüglich alle späteren Änderungen mit, die sich auf sie auswirken. 

▌ 
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Artikel 45 

Ausübung der Befugnisübertragung 

(1) Der Kommission wird die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte nach den in 

diesem Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 18 Absatz 3 und 

Artikel 26 Absatz 10 wird der Kommission auf unbestimmte Zeit ab dem … [Datum 

des Inkrafttretens dieser Verordnung] übertragen. 

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 18 Absatz 3 und Artikel 26 Absatz 10 kann 

vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der 

Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss 

angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach der Veröffentlichung des Beschlusses 

im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem darin angegebenen späteren 

Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft 

sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt. 

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den 

einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der 

Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtsetzung 

enthaltenen Grundsätzen. 
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn 

gleichzeitig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 18 Absatz 3 oder Artikel 26 Absatz 10 

erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der 

Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 

das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 

Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission 

mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert. 

Artikel 46 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss unterstützt. Dieser Ausschuss ist ein 

Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU) 

Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5. 
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Artikel 47 

Evaluierung und Überprüfung 

(1) Die Kommission nimmt bis zum … [78 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens 

dieser Verordnung] eine Evaluierung dieser Verordnung vor. Die Kommission legt 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss einen Bericht mit den wichtigsten Ergebnissen vor. In diesem 

Bericht wird bewertet, ob das in dieser Verordnung und insbesondere in den 

Artikeln 18, 22 und 25 festgelegte Ziel der Verbesserung des Schutzes der 

Verbraucher vor gefährlichen Produkten erreicht wurde; hierbei werden auch die 

sich durch neue Technologien ergebenden Herausforderungen und die 

Auswirkungen der Verordnung auf Unternehmen, insbesondere auf KMU, 

berücksichtigt. 

(2) Die Kommission erstellt bis zum … [78 Monate nach dem Datum des 

Inkrafttretens dieser Verordnung] einen Evaluierungsbericht über die 

Durchführung des Artikels 16. In diesem Bericht werden insbesondere der 

Anwendungsbereich, die Auswirkungen sowie die Kosten und der Nutzen des 

genannten Artikels bewertet. Der Bericht wird gegebenenfalls zusammen mit 

einem Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt. 

(3) Bis zum … [54 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

bewertet die Kommission die Modalitäten für die Durchführung der 

Bestimmungen über die Entfernung illegaler Inhalte von Online-Marktplätzen 

gemäß Artikel 22 Absätze 4, 5 und 6 mittels eines im Rahmen des Safety-Gate-

Portals konzipierten und entwickelten Meldesystems der Union. Diese Bewertung 

wird gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt. 
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(4) Bis zum … [42 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

veröffentlicht die Kommission einen Bericht über die Funktionsweise der 

Vernetzung zwischen dem in Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 

genannten Informations- und Kommunikationssystem und dem in der 

vorliegenden Verordnung genannten Safety-Gate-Portal, der gegebenenfalls 

Informationen über ihre jeweiligen Funktionen, weitere Verbesserungen oder die 

Entwicklung einer neuen Schnittstelle enthält. 

(5) Bis zum … [78 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] 

erstellt die Kommission einen Evaluierungsbericht über die Durchführung des 

Artikels 44. In diesem Bericht werden insbesondere die Wirksamkeit und die 

abschreckende Wirkung der nach jenem Artikel verhängten Sanktionen bewertet. 

Der Bericht wird gegebenenfalls zusammen mit einem Gesetzgebungsvorschlag 

vorgelegt. 

(6) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission auf Anfrage die für die Evaluierung 

dieser Verordnung erforderlichen Informationen. 

Artikel 48 

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 

Die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 wird wie folgt geändert:  

1. In Artikel 10 wird folgender Absatz angefügt:  

„(7) Erfüllt eine europäische Norm zur Unterstützung der Verordnung (EU) …/… 

des Europäischen Parlaments und des Rates*  das allgemeine Sicherheitsgebot 

nach Artikel 5 jener Verordnung und die spezifischen 

Sicherheitsanforderungen nach ▌Artikel 7 Absatz 2 jener Verordnung ▌, so 

veröffentlicht die Kommission unverzüglich eine Fundstelle dieser 

europäischen Norm im Amtsblatt der Europäischen Union. 

____________________________ 

                                                
  ABl.: Bitte im Text die Nummer der Verordnung in Dokument PE-CONS 79/22 

(2021/0170(COD)) sowie in der Fußnote die Nummer, das Datum und die 
Amtsblattfundstelle dieser Verordnung einfügen. 
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*  Verordnung (EU) …/… des Europäischen Parlaments und des Rates über die 

allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 

(EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur 

Aufhebung der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates und der Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L … vom …, S. …).“  
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2. In Artikel 11 erhalten die Absätze 1, 2 und 3 folgende Fassung: 

„(1) Ist ein Mitgliedstaat oder das Europäische Parlament der Auffassung, dass eine 

harmonisierte Norm oder europäische Norm, die zur Unterstützung der 

Verordnung (EU) …/…+ ausgearbeitet wurde, den Anforderungen nicht voll 

entspricht, die sie abdecken soll und die in den einschlägigen 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union festgelegt sind, so hat dieser 

Mitgliedstaat oder das Europäische Parlament die Kommission hiervon unter 

Beifügung einer ausführlichen Erläuterung in Kenntnis zu setzen. Die 

Kommission entscheidet nach Konsultation des durch die entsprechenden 

Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union eingesetzten Ausschusses, 

soweit ein solcher Ausschuss besteht, oder des durch jene Verordnung 

eingesetzten Ausschusses oder nach einer sonstigen Konsultation von Experten 

des jeweiligen Sektors, 

a) die Fundstellen der betreffenden harmonisierten Norm oder 

europäischen Norm, die zur Unterstützung jener Verordnung 

ausgearbeitet wurde, im Amtsblatt der Europäischen Union zu 

veröffentlichen, nicht zu veröffentlichen oder mit Einschränkungen zu 

veröffentlichen und 
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b) die Fundstellen der betreffenden harmonisierten Norm oder 

europäischen Norm, die zur Unterstützung jener Verordnung 

ausgearbeitet wurde, im Amtsblatt der Europäischen Union zu 

belassen, mit Einschränkung zu belassen oder zu streichen. 

(2) Die Kommission veröffentlicht auf ihrer Website Informationen über die 

harmonisierten Normen und europäischen Normen, die zur Unterstützung der 

Verordnung (EU) …/…+ ausgearbeitet wurden und Gegenstand einer 

Entscheidung gemäß Absatz 1 waren. 

(3) Die Kommission unterrichtet die betreffende europäische 

Normungsorganisation über jede nach Absatz 1 getroffene Entscheidung und 

erteilt ihr erforderlichenfalls den Auftrag zur Überarbeitung der harmonisierten 

Normen oder der betreffenden europäischen Normen, die zur Unterstützung 

der Verordnung (EU) …/…+ ausgearbeitet wurden.“ 

Artikel 49 

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 erhält Nummer 8 folgende Fassung: 

„8. Verordnung (EU) …/…++ des Europäischen Parlaments und des Rates vom … 

über die allgemeine Produktsicherheit, zur Änderung der Verordnung (EU) 

Nr. 1025/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 

(EU) 2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie zur Aufhebung 

der Richtlinie 2001/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 

Richtlinie 87/357/EWG des Rates (ABl. L … vom …, S. …).“ 

                                                
++  ABl.: Bitte im Text Nummer, Datum und Amtsblattfundstelle der in Dokument PE-

CONS 79/22 (2021/0170(COD)) enthaltenen Verordnung einfügen. 
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Artikel 50 

Aufhebung 

(1) Die Richtlinien 87/357/EWG und 2001/95/EG werden mit Wirkung vom … 

[18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] aufgehoben.  

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Bezugnahmen auf die 

vorliegende Verordnung und die Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 und sind nach der 

Entsprechungstabelle im Anhang der vorliegenden Verordnung zu lesen. 

Artikel 51 

Übergangsbestimmung 

Die Mitgliedstaaten dürfen das Bereitstellen auf dem Markt von unter die Richtlinie 

2001/95/EG fallenden Produkten nicht behindern, die mit jener Richtlinie konform sind und 

vor dem … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung] in Verkehr 

gebracht wurden. 

Artikel 52 

Inkrafttreten und Anwendung 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem … [18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung]. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu …  

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident/Die Präsidentin 
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ANHANG 

Entsprechungstabelle 

Richtlinie 
87/357/EWG 

Richtlinie 
2001/95/EG 

Verordnung (EU) 
Nr. 1025/2012 

Vorliegende 
Verordnung 

 Artikel 1 Absatz 2  Artikel 2 Absätze 1 
und 2 

 Artikel 2 außer 
Buchstabe a 
Unterabsatz 2 und 
Buchstabe b 
Unterabsatz 2 

 Artikel 3 

 Artikel 2 
Buchstabe a 
Unterabsatz 2 

 Artikel 2 Absatz 2 
Buchstabe i und 
Absatz 3 

 Artikel 2 
Buchstabe b 
Unterabsatz 2 

 Artikel 6 Absatz 2 

 Artikel 3 Absatz 1  Artikel 5 

 Artikel 3 Absatz 2  Artikel 7 Absatz 1 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2023)0091
Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit
Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023 zu dem
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung 
der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und 
Durchsetzungsmechanismen (COM(2021)0093 – C9-0089/2021 – 2021/0050(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2021)0093),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 157 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0089/2021),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 9. Juni 20211,

– unter Hinweis auf die vorläufige Einigung, die gemäß Artikel 74 Absatz 4 seiner 
Geschäftsordnung von dem zuständigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die 
vom Vertreter des Rates mit Schreiben vom 21. Dezember 2022 gemachte Zusage, den 
Standpunkt des Parlaments gemäß Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union zu billigen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die 
Gleichstellung der Geschlechter gemäß Artikel 58 der Geschäftsordnung,

                                               
1 ABl. C 341 vom 24.8.2021, S. 84.
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– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten und des Ausschusses für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung 
der Geschlechter (A9-0056/2022), 

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest; 

2. nimmt die dieser Entschließung beigefügten Erklärung der Kommission zur Kenntnis; 

3. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern; 

4. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln. 
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P9_TC1-COD(2021)0050 

Standpunkt des Europäischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 30. März 2023 
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie (EU) 2023/... des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Entgelttransparenz 
und Durchsetzungsmechanismen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 157 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren2, 

                                                
1  ABl. C 341 vom 24.8.2021 S. 84. 
2 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In Artikel 11 des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 18. Dezember 

1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, das von allen 

Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist, ist vorgesehen, dass die Vertragsstaaten alle 

geeigneten Maßnahmen zu treffen haben, um unter anderem das Recht auf 

gleiches Entgelt, einschließlich sonstiger Leistungen, und auf Gleichbehandlung 

bei gleichwertiger Arbeit sowie Gleichbehandlung bei der Bewertung der 

Arbeitsqualität zu gewährleisten. 

(2) In Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union ist das 

Recht auf Gleichstellung von Frauen und Männern als wesentlicher Wert ▌der Union 

festgeschrieben. 

(3) Gemäß den Artikeln 8 und 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union (AEUV) wird gefordert, dass die Union in ihrer Politik und bei allen ihren 

Tätigkeiten darauf hinwirkt, Ungleichheiten zu beseitigen, die Gleichstellung von 

Männern und Frauen zu fördern und Diskriminierungen aus Gründen des 

Geschlechts zu bekämpfen. 

(4) Gemäß Artikel 157 Absatz 1 AEUV ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die 

Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherzustellen. In Artikel 157 Absatz 3 AEUV 

ist vorgesehen, dass die Union Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung 

des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes 

des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit (im Folgenden 

„Grundsatz des gleichen Entgelts“), beschließt. 
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(5) Der Gerichtshof der Europäischen Union (im Folgenden „Gerichtshof“) hat 

festgestellt, dass der Anwendungsbereich des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

von Männern und Frauen nicht auf die Diskriminierungen beschränkt werden 

kann, die sich aus der Zugehörigkeit zu dem einen oder dem anderen Geschlecht 

ergeben3. In Anbetracht des Gegenstands und der Natur der Rechte, die damit 

geschützt werden sollen, hat dieser Grundsatz auch für Diskriminierungen zu 

gelten, die ihre Ursache in einer Geschlechtsumwandlung haben. 

(6) In einigen Mitgliedstaaten ist es derzeit möglich, sich rechtlich als ein drittes, 

oftmals neutrales, Geschlecht registrieren zu lassen. Diese Richtlinie berührt nicht 

die einschlägigen nationalen Vorschriften zur Umsetzung einer solchen 

Anerkennung in Bezug auf Beschäftigung und Entgelt. 

(7) Gemäß Artikel 21 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im 

Folgenden „Charta“) sind Diskriminierungen, insbesondere wegen des 

Geschlechts, verboten. In Artikel 23 der Charta ist vorgesehen, dass die Gleichheit 

von Frauen und Männern in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der 

Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen ist. 

(8) In Artikel 23 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte heißt es unter 

anderem, dass jeder, ohne Unterschied, das Recht auf gleiches Entgelt für gleiche 

Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen 

sowie auf gerechte Entlohnung, die eine der menschlichen Würde entsprechende 

Existenz sichert, hat. 

                                                
3  Urteil des Gerichtshofs vom 30. April 1996, P gegen S, C-13/94, 

ECLI:EU:C:1996:170; Urteil des Gerichtshofs vom 7. Januar 2004, K.B., C-
117/01, ECLI:EU:C:2004:7; Urteil des Gerichtshofs vom 27. April 2006, Richards, 
C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; Urteil des Gerichtshofs vom 26. Juni 2018, MB, 
C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492. 
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(9) Die vom Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission gemeinsam 

proklamierte europäische Säule sozialer Rechte enthält unter anderem die Grundsätze 

der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und Männern sowie das 

Recht auf gleiches Entgelt bei gleichwertige Arbeit. 

(10) In der Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates4 ist 

vorgesehen, dass bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als gleichwertig 

anerkannt wird, mittelbare und unmittelbare Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts in Bezug auf sämtliche Entgeltbestandteile und -bedingungen beseitigt 

werden soll. Insbesondere wenn zur Festlegung des Entgelts ein System beruflicher 

Einstufung verwendet wird, muss dieses System auf gemeinsamen 

geschlechtsneutralen Kriterien ▌beruhen und so beschaffen sein, dass 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen werden. 

                                                
4  Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 

zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen ▌(ABl. L 204 vom 
26.7.2006, S. 23). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/54/EG;Year:2006;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2006/54/EG;Year:2006;Nr:54&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:26;Month:7;Year:2006;Page:23&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:204;Day:26;Month:7;Year:2006;Page:23&comp=


 

 255 

(11) In der Bewertung der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG 

(2020) wurde festgestellt, dass die Anwendung des Grundsatzes des gleichen 

Entgelts durch mangelnde Transparenz der Entgeltsysteme, mangelnde 

Rechtssicherheit in Bezug auf den Begriff der gleichwertigen Arbeit und 

Verfahrenshindernisse für Diskriminierungsopfer behindert wird. Arbeitnehmern 

fehlen die nötigen Informationen, die sie für eine erfolgreiche Geltendmachung eines 

Anspruchs auf gleiches Entgelt benötigen, insbesondere Angaben zu den 

Entgelthöhen von Gruppen von Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige 

Arbeit verrichten. In der Bewertung wurde festgestellt, dass sich durch größere 

Transparenz geschlechtsspezifische Verzerrungen und Diskriminierungen in den 

Vergütungsstrukturen eines Unternehmens oder einer Organisation aufdecken ließen. 

Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Sozialpartner wären dadurch auch in der Lage, 

geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des Rechts auf gleiches 

Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit (im Folgenden „Recht auf gleiches 

Entgelt“) zu ergreifen. 

(12) Nach einer gründlichen Bewertung des bestehenden Rahmens für gleiches Entgelt 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit und einem umfassenden und inklusiven 

Konsultationsprozess wurde in der Mitteilung der Kommission „Eine Union der 

Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter 2020-2025“ vom 

5. März 2020 angekündigt, dass die Kommission verbindliche Maßnahmen zur 

Entgelttransparenz vorschlagen würde. 
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(13) Die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der COVID-19-Pandemie haben sich 

unverhältnismäßig negativ auf Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter 

ausgewirkt, und der Verlust von Arbeitsplätzen hat sich häufig auf die von Frauen 

dominierten Niedriglohnsektoren konzentriert. Die COVID-19-Pandemie hat 

deutlich gemacht, dass die Arbeit, die hauptsächlich von Frauen geleistet wird, 

nach wie vor strukturell unterbewertet wird, und sie hat den hohen 

sozioökonomischen Wert der Arbeit von Frauen in Form von Dienstleistungen mit 

direktem Kontakt mit Menschen unter Beweis gestellt, wie z. B. in den Bereichen 

der Gesundheitsversorgung, Reinigung, Kinderbetreuung, Sozialfürsorge und 

häuslichen Pflege für ältere Menschen und andere erwachsene pflegebedürftige 

Angehörige, was in starkem Gegensatz zur geringen Sichtbarkeit und 

Anerkennung dieser Arbeit steht. 

(14) Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie werden daher das 

Geschlechtergefälle und das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle weiter 

verschärfen, es sei denn, die Wiederherstellungsmaßnahmen sind 

geschlechtersensibel. Diese Auswirkungen haben es noch dringlicher gemacht, 

sich mit der Frage des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu 

befassen. Die Stärkung der Umsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 

durch weitere Maßnahmen ist besonders wichtig, um sicherzustellen, dass die 

Fortschritte, die bei der Beseitigung von Entgeltunterschieden erzielt wurden, 

nicht beeinträchtigt werden. 
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(15) Das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle in der Union besteht weiterhin; im Jahr 

2020 lag es bei 13 %, wobei es erhebliche Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten gibt, und es hat sich in den letzten zehn Jahren nur geringfügig 

verringert. Das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ist auf verschiedene Faktoren 

zurückzuführen, beispielsweise Geschlechterstereotypen, die Fortdauer der 

„gläsernen Decke“ und des „klebrigen Bodens“ sowie die horizontale Segregation, 

einschließlich des überdurchschnittlichen Anteils von Frauen in gering bezahlten 

Dienstleistungstätigkeiten, sowie die ungleiche Aufteilung von Pflege- und 

Betreuungsaufgaben. Zudem wird das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle zum 

Teil durch unmittelbare und mittelbare geschlechtsspezifische 

Entgeltdiskriminierung verursacht. Alle diese Elemente stellen strukturelle 

Hindernisse dar, die komplexe Herausforderungen für die Schaffung 

hochwertiger Arbeitsplätze und die Verwirklichung des Grundsatzes des gleichen 

Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit schaffen, und sie haben 

Langzeitfolgen wie das Rentengefälle und die Feminisierung der Armut. 

(16) Ein allgemeiner Mangel an Transparenz in Bezug auf die Entgelthöhen innerhalb von 

Organisationen führt zum Fortdauern einer Situation, in der geschlechtsspezifische 

Entgeltdiskriminierung und Verzerrungen unentdeckt bleiben oder im Verdachtsfall 

schwer nachzuweisen sind. Es sind daher verbindliche Maßnahmen erforderlich, um 

die Entgelttransparenz zu verbessern, Organisationen zu ermutigen, ihre 

Vergütungsstrukturen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Frauen und Männer, 

die gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten, das gleiche Entgelt erhalten, sowie 

Diskriminierungsopfer in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf gleiches Entgelt 

auszuüben. Diese verbindlichen Maßnahmen müssen durch Bestimmungen ergänzt 

werden, mit denen bestehende Rechtsbegriffe wie Entgelt und gleichwertige Arbeit 

präzisiert werden, und durch Maßnahmen zur Verbesserung der 

Durchsetzungsmechanismen und des Zugangs zur Justiz. 
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(17) Die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts ▌sollte durch die 

Beseitigung unmittelbarer und mittelbarer Entgeltdiskriminierung verbessert werden. 

Dies hindert Arbeitgeber nicht daran, Arbeitnehmer, die gleiche oder gleichwertige 

Arbeit verrichten, auf der Grundlage objektiver, geschlechtsneutraler und 

vorurteilsfreier Kriterien wie Leistung und Kompetenz unterschiedlich zu vergüten. 

(18) Diese Richtlinie sollte für alle Arbeitnehmer gelten, einschließlich 

Teilzeitbeschäftigte, befristet beschäftigte Arbeitnehmer und Personen mit einem 

Arbeitsvertrag oder Beschäftigungsverhältnis mit einem Leiharbeitsunternehmen 

sowie Arbeitnehmer in Führungspositionen, die nach den geltenden 

Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder Gepflogenheiten in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat einen Arbeitsvertrag haben und/oder in einem Beschäftigungsverhältnis 

stehen, wobei die Rechtsprechung des Gerichtshofs zu berücksichtigen ist5. ▌ Falls 

sie die einschlägigen Kriterien erfüllen, fallen Hausangestellte, Arbeitnehmer, die 

auf Abruf, intermittierend, auf der Grundlage von Gutscheinen und auf Online-

Plattformen beschäftigt sind, Arbeitnehmer in geschützten 

Beschäftigungsverhältnissen sowie Praktikanten und Auszubildende in den 

Anwendungsbereich dieser Richtlinie ▌. Die Feststellung des Vorliegens eines 

Beschäftigungsverhältnisses sollte sich an den Fakten orientieren, die sich auf die 

tatsächliche Arbeitsleistung beziehen, und nicht an der Beschreibung des 

Verhältnisses durch die Parteien. 

(19) Ein wichtiges Element zur Beseitigung von Entgeltdiskriminierung ist die 

Entgelttransparenz vor der Beschäftigung. Diese Richtlinie sollte daher auch für 

Stellenbewerber gelten. 

                                                
5  Urteil des Gerichtshofs vom 3. Juli 1986, Lawrie-Blum, 66/85, 

ECLI:EU:C:1986:284; Urteil des Gerichtshofs vom 14. Oktober 2010, Union 
Syndicale Solidaires Isère, C-428/09, ECLI:EU:C:2010:612; Urteil des Gerichtshofs 
vom 4. Dezember 2014, FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13, 
ECLI:EU:C:2014:2411; Urteil des Gerichtshofs vom 9. Juli 2015, Balkaya, C-
229/14, ECLI:EU:C:2015:455; Urteil des Gerichtshofs vom 17. November 2016, 
Betriebsrat der Ruhrlandklinik, C-216/15, ECLI:EU:C:2016:883; Urteil des 
Gerichtshofs vom 16. Juli 2020, Governo della Repubblica italiana (Status der 
italienischen Friedensrichter), C-658/18, ECLI:EU:C:2020:572. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:229/14;Nr:229;Year:14&comp=229%7C2014%7C


 

 259 

(20) Um Hindernisse für die Opfer von geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung 

bei der Ausübung ihres Rechts auf gleiches Entgelt zu beseitigen und Arbeitgeber 

bei der Gewährleistung der Achtung dieses Rechts anzuleiten, sollten die 

Kernbegriffe im Zusammenhang mit gleichem Entgelt bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit wie Entgelt und gleichwertige Arbeit im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs präzisiert werden. Dadurch sollte die Anwendung 

dieser Konzepte insbesondere für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere 

Unternehmen erleichtert werden. 

(21) Der Grundsatz des gleichen Entgelts ▌sollte in Bezug auf Löhne, Gehälter und alle 

sonstigen Vergütungen, die die Arbeitnehmer aufgrund ihrer Beschäftigung von 

ihrem Arbeitgeber unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistung erhalten, 

eingehalten werden. Im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs6 sollte 

der Begriff „Entgelt“ nicht nur das Gehalt, sondern auch ergänzende oder variable 

Bestandteile des Entgelts umfassen. Im Rahmen von ergänzenden oder variablen 

Bestandteilen sollten alle zusätzlich zum üblichen Grund- oder Mindestlohn oder -

gehalt gewährten Vergütungen, die der Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar 

in bar oder in Sachleistung erhält, berücksichtigt werden.  

Solche ergänzenden oder variablen Bestandteile können unter anderem Boni, 

Überstundenausgleich, Fahrvergünstigungen ▌, Wohnungs- und 

Verpflegungszuschüsse, Aus- und Weiterbildungsentschädigungen, Abfindungen bei 

Entlassung, gesetzliches Krankengeld, gesetzlich vorgeschriebene Entschädigungen 

und Betriebsrenten umfassen. Der Begriff „Entgelt“ sollte alle Elemente der 

gesetzlich oder tarifvertraglich und/oder nach den Gepflogenheiten in den 

einzelnen Mitgliedstaaten geschuldeten Vergütung umfassen. 

                                                
6  Beispielsweise Urteil des Gerichtshofs vom 9. Februar 1982, Garland, C-12/81, 

ECLI:EU:C:1982:44; Urteil des Gerichtshofs vom 9. Juni 1982, Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg, C-58/81, 
ECLI:EU:C:1982:215; Urteil des Gerichtshofs vom 13. Juli 1989, Rinner-Kühn, C-
171/88, ECLI:EU:C:1989:328; Urteil des Gerichtshofs vom 27. Juni 1990, 
Kowalska, C-33/89, ECLI:EU:C:1990:265; Urteil des Gerichtshofs vom 4. Juni 
1992, Böttel, C-360/90, ECLI:EU:C:1992:246; Urteil des Gerichtshofs vom 
13. Februar 1996, Gillespie und andere, C-342/93, ECLI:EU:C:1996:46; Urteil des 
Gerichtshofs vom 7. März 1996, Freers und Speckmann, C-278/93, 
ECLI:EU:C:1996:83; Urteil des Gerichtshofs vom 30. März 2004, Alabaster, C-
147/02, ECLI:EU:C:2004:192. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=139583&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:147/02;Nr:147;Year:02&comp=147%7C2002%7C


 

 260 

 

(22) Um eine einheitliche Darstellung der in dieser Richtlinie vorgeschriebenen 

Informationen zu gewährleisten, sollten die Entgelthöhen als Bruttojahresentgelt 

und entsprechender Bruttostundenentgelt angegeben werden. Es sollte möglich 

sein, die Entgelthöhen auf der Grundlage des für den Arbeitnehmer festgelegten 

tatsächlichen Entgelts zu berechnen, unabhängig davon, ob es jährlich, monatlich, 

stündlich oder anderweitig festgelegt ist. 

(23) Die Mitgliedstaaten sollten nicht verpflichtet sein, für die Zwecke dieser Richtlinie 

neue Stellen einzurichten. Es sollte ihnen möglich sein, die sich daraus 

ergebenden Aufgaben im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

und/oder Gepflogenheiten bestehenden Stellen, einschließlich der Sozialpartner, 

zu übertragen, vorausgesetzt, die Mitgliedstaaten erfüllen die Verpflichtungen 

gemäß dieser Richtlinie. 

(24) Um die Arbeitnehmer zu schützen und ihrer Angst vor Viktimisierung bei der 

Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts Rechnung zu tragen, sollte es 

ihnen möglich sein, sich durch einen Vertreter vertreten zu lassen. Dabei könnte 

es sich um Gewerkschaften oder andere Arbeitnehmervertreter handeln. Gibt es 

keine Arbeitnehmervertreter, so sollten sich die Arbeitnehmer durch einen 

Vertreter ihrer Wahl vertreten lassen können. Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, nationale Gegebenheiten und unterschiedliche Rollen bei der 

Arbeitnehmervertretung zu berücksichtigen. 
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(25) In Artikel 10 AEUV ist vorgesehen, dass die Union bei der Festlegung und 

Durchführung ihrer Politik und ihrer Maßnahmen darauf abzielt, Diskriminierungen 

aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder 

der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung 

zu bekämpfen. In Artikel 4 der Richtlinie 2006/54/EG ist vorgesehen, dass es keine 

unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf 

das Arbeitsentgelt geben darf. Geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung, bei 

der das Geschlecht eines Opfers eine entscheidende Rolle spielt, kann in der Praxis 

vielfältige Formen annehmen. Dabei kann es sich um eine Überschneidung 

verschiedener Achsen der Diskriminierung oder Ungleichheit handeln, bei der der 

Arbeitnehmer zu einer oder mehreren Gruppen gehört, die gegen eine 

Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts einerseits sowie der Rasse oder der 

ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung nach Maßgabe der Richtlinie 2000/43/EG des 

Rates7 oder der Richtlinie 2000/78/EG des Rates8 andererseits geschützt ist bzw. 

sind. Frauen mit Behinderungen, Frauen unterschiedlicher Rasse oder ethnischer 

Herkunft, einschließlich Roma-Frauen, und junge oder ältere Frauen zählen zu 

den Gruppen, die intersektioneller Diskriminierung ausgesetzt sein können. Mit der 

vorliegenden Richtlinie sollte daher klargestellt werden, dass es im Zusammenhang 

mit geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung möglich sein sollte, eine solche 

Kombination zu berücksichtigen, um etwaige Zweifel auszuräumen, die nach dem 

geltenden Rechtsrahmen in dieser Hinsicht bestehen können, und nationale 

Gerichte, Gleichbehandlungsstellen und andere zuständige Behörden in die Lage zu 

versetzen, insbesondere zu inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Zwecken jeder 

Benachteiligung, die sich aus intersektioneller Diskriminierung ergibt, gebührend 

Rechnung zu tragen; dazu gehört die Feststellung des Vorliegens einer 

Diskriminierung, die Wahl der geeigneten Vergleichsperson, die Bewertung der 

Verhältnismäßigkeit und gegebenenfalls die Festsetzung der Höhe des gewährten 

Schadensersatzes oder der verhängten Sanktionen. Ein intersektioneller Ansatz ist 

                                                
7 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft (ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22). 

8 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines 
allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf (ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16). 
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wichtig, um das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle zu verstehen und anzugehen. 

Diese Klarstellung sollte den Umfang der Pflichten der Arbeitgeber in Bezug auf 

Maßnahmen zur Entgelttransparenz im Rahmen der vorliegenden Richtlinie nicht 

ändern. Insbesondere sollten Arbeitgeber nicht verpflichtet sein, Daten zu anderen 

Schutzgründen als dem Geschlecht zu erheben. 
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(26) Um das Recht auf gleiches Entgelt ▌einzuhalten, müssen Arbeitgeber 

▌Vergütungsstrukturen festlegen, die gewährleisten, dass es keine 

geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede zwischen ▌Arbeitnehmern gibt, die 

gleiche oder gleichwertige Arbeit leisten, die nicht durch objektive, 

geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt sind. Diese Vergütungsstrukturen sollten 

einen Vergleich des Wertes unterschiedlicher Aufgaben innerhalb derselben 

Organisationsstruktur ermöglichen. Diese Vergütungsstrukturen sollten auf 

bestehenden Leitlinien der Union in Bezug auf Systeme zur geschlechtsneutralen 

Arbeitsbewertung und beruflichen Einstufung oder auf Indikatoren oder 

geschlechtsneutralen Modellen aufgebaut werden können. Im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs sollte der Wert der Arbeit anhand objektiver 

Kriterien, einschließlich berufliche Anforderungen, Bildungs-, Aus- und 

Weiterbildungsbildungsanforderungen, Kompetenzen, Belastungen, Verantwortung 

und Arbeitsbedingungen, unabhängig von Unterschieden in den 

Beschäftigungsmodellen, bewertet und verglichen werden. Um die Anwendung des 

Konzepts der gleichwertigen Arbeit insbesondere für Kleinstunternehmen sowie 

kleinere und mittlere Unternehmen zu erleichtern, sollten die zu verwendenden 

objektiven Kriterien vier Faktoren umfassen: Kompetenzen, Belastungen, 

Verantwortung und Arbeitsbedingungen. Diese Faktoren wurden in den 

bestehenden Leitlinien der Union als wesentlich und ausreichend für die 

Bewertung der in einer Organisation ausgeführten Aufgaben ermittelt, 

unabhängig davon, zu welchem Wirtschaftszweig die Organisation gehört. Da 

nicht alle Faktoren für eine bestimmte Position gleichermaßen relevant sind, sollte 

jeder der vier Faktoren vom Arbeitgeber nach Maßgabe der Relevanz dieser 

Kriterien für den jeweiligen Arbeitsplatz oder die betreffende Position gewichtet 

werden. Außerdem sollten, sofern relevant und gerechtfertigt, zusätzliche Kriterien 

berücksichtigt werden können. Gegebenenfalls sollte die Kommission bestehende 

Leitlinien der Union im Benehmen mit dem Europäischen Institut für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) aktualisieren können. 

www.parlament.gv.at



 

 264 

(27) Nationale Systeme zur Lohnfestlegung variieren und können auf Tarifverträgen 

und/oder vom Arbeitgeber beschlossenen Elementen beruhen. Diese Richtlinie hat 

keine Auswirkungen auf die unterschiedlichen nationalen Systeme zur 

Lohnfestlegung. 

(28) Die Ermittlung einer gültigen Vergleichsperson ist ein wichtiger Parameter für die 

Feststellung, ob Arbeit als gleichwertig betrachtet werden kann. Dies ermöglicht es 

Arbeitnehmern, nachzuweisen, dass sie schlechter behandelt wurden als eine 

Vergleichsperson eines anderen Geschlechts, die gleiche oder gleichwertige Arbeit 

verrichtet. Auf der Grundlage der durch die Definitionen der unmittelbaren und 

mittelbaren Diskriminierung gemäß der Richtlinie 2006/54/EG herbeigeführten 

Entwicklungen sollte in Situationen, in denen es keine reale Vergleichsperson gibt, 

der Rückgriff auf eine hypothetische Vergleichsperson erlaubt sein, um es 

Arbeitnehmern zu ermöglichen, nachzuweisen, dass sie nicht in gleicher Weise 

behandelt wurden wie eine hypothetische Vergleichsperson eines anderen 

Geschlechts behandelt worden wäre. Damit wäre ein großes Hindernis für potenzielle 

Opfer geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung beseitigt, insbesondere auf 

stark geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmärkten, wo es aufgrund der 

Anforderung, eine Vergleichsperson des anderen Geschlechts zu finden, fast 

unmöglich ist, einen Anspruch auf gleiches Entgelt geltend zu machen. Darüber 

hinaus sollten Arbeitnehmer nicht daran gehindert werden, andere Fakten, die eine 

mutmaßliche Diskriminierung vermuten lassen, wie Statistiken oder sonstige 

verfügbare Informationen, zu verwenden. Dadurch ließen sich geschlechtsspezifische 

Entgeltungleichheiten in geschlechtsspezifisch segregierten Sektoren und Berufen, 

besonders in von Frauen dominierten Bereichen wie dem Pflege- und 

Betreuungssektor, wirksamer bekämpfen. 
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(29) Der Gerichtshof hat klargestellt, dass sich für die Bewertung, ob sich Arbeitnehmer 

in einer vergleichbaren Situation befinden, der Vergleich nicht notwendigerweise auf 

Situationen beschränkt, in denen Männer und Frauen für denselben Arbeitgeber 

arbeiten9. Arbeitnehmer können sich in einer vergleichbaren Situation befinden, auch 

wenn sie nicht für denselben Arbeitgeber arbeiten, wenn die Entgeltbedingungen auf 

eine einheitliche Quelle zurückzuführen sind, die diese Bedingungen festlegt, und 

wenn diese Bedingungen gleich und vergleichbar sind. Dies kann der Fall sein, 

wenn die einschlägigen Entgeltbedingungen durch gesetzliche Bestimmungen oder 

▌Vereinbarungen geregelt werden, die sich auf für mehrere Arbeitgeber geltendes 

Entgelt beziehen, oder wenn die Bedingungen für mehr als eine Organisation oder 

mehr als einen Betrieb einer Holdinggesellschaft oder eines Konzerns zentral 

festgelegt werden. Darüber hinaus hat der Gerichtshof klargestellt, dass sich der 

Vergleich nicht auf Arbeitnehmer beschränkt, die gleichzeitig mit der klagenden 

Partei beschäftigt sind10. Darüber hinaus sollte bei der Durchführung der 

eigentlichen Bewertung anerkannt werden, dass ein Unterschied beim Entgelt 

durch Faktoren erklärt werden kann, die nicht mit dem Geschlecht in Verbindung 

stehen. 

(30) Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass Schulungen und spezifische 

Instrumente und Methoden zur Verfügung gestellt werden, um Arbeitgeber bei der 

Bewertung der Frage, was unter gleichwertiger Arbeit zu verstehen ist, zu 

unterstützen und anzuleiten. Dadurch sollte die Anwendung dieses Konzepts 

insbesondere für Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 

erleichtert werden. Unter Berücksichtigung des nationalen Rechts, von 

Tarifverträgen und/oder Gepflogenheiten sollten die Mitgliedstaaten die 

Sozialpartner mit der Entwicklung spezifischer Instrumente und Methoden 

betrauen oder diese in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern oder nach 

Anhörung der Sozialpartner entwickeln können. 

                                                
9  Urteil des Gerichtshofs vom 17. September 2002, Lawrence und andere, C-320/00, 

ECLI:EU:C:2002:498. 
10  Urteil des Gerichtshofs vom 27. März 1980, Macarthys Ltd, C-129/79, 

ECLI:EU:C:1980:103. 
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(31) Systeme zur beruflichen Einstufung und Arbeitsbewertung können zu 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung führen, wenn sie nicht 

geschlechtsneutral eingesetzt werden, insbesondere wenn sie von traditionellen 

Geschlechterstereotypen ausgehen. In solchen Fällen tragen sie zum Fortbestehen 

des Entgeltgefälles bei, indem sie die von Männern oder Frauen dominierten Berufe 

in Situationen, in denen die geleistete Arbeit gleichwertig ist, unterschiedlich 

bewerten. Werden hingegen geschlechtsneutrale Systeme zur Arbeitsbewertung und 

beruflichen Einstufung verwendet, tragen sie wirksam zur Schaffung eines 

transparenten Entgeltsystems bei und gewährleisten, dass unmittelbare oder 

mittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen wird. Mit 

diesen Systemen wird mittelbare Entgeltdiskriminierung im Zusammenhang mit der 

Unterbewertung von Tätigkeiten, die üblicherweise von Frauen geleistet werden, 

erkannt. Dies geschieht durch die Messung und den Vergleich von Tätigkeiten, deren 

Inhalt zwar unterschiedlich, aber gleichwertig ist; dadurch unterstützen sie den 

Grundsatz des gleichen Entgelts. 
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(32) Fehlende Informationen über die vorgesehene Entgeltspanne einer Stelle führen zu 

einer Informationsasymmetrie, die die Verhandlungsmacht von Stellenbewerbern 

einschränkt. Durch die Gewährleistung von Transparenz sollten potenzielle 

Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden, eine fundierte Entscheidung über das 

erwartete Gehalt zu treffen, ohne jedoch die Verhandlungsmacht des Arbeitgebers 

oder Arbeitnehmers in irgendeiner Weise einzuschränken, um ein Gehalt auch 

außerhalb der angegebenen Spanne auszuhandeln. Transparenz würde zudem eine 

explizite und geschlechtsneutrale Grundlage für die Festlegung des Entgelts 

gewährleisten und die Unterbewertung des Entgelts im Vergleich zu Kompetenzen 

und Erfahrungen unterbinden. Transparenz würde auch gegen intersektionelle 

Diskriminierung vorgegangen werden, bei der intransparente Entgeltfestlegung 

diskriminierende Praktiken aus verschiedenen Diskriminierungsgründen zulässt. 

Stellenbewerber sollten Informationen über das Einstiegsentgelt oder dessen 

Spanne in einer Weise erhalten, dass fundierte und transparente Verhandlungen 

über das Entgelt gewährleistet werden, wie beispielsweise in einer veröffentlichten 

Stellenausschreibung, vor dem Vorstellungsgespräch oder andernfalls vor 

Abschluss eines Arbeitsvertrags. Die Informationen sollten vom Arbeitgeber oder 

auf andere Weise, z. B. durch die Sozialpartner, bereitgestellt werden. 

(33) Um das Fortbestehen des geschlechtsspezifischen Entgeltgefälles ▌zu unterbinden, 

von dem einzelne Arbeitnehmer im Laufe der Zeit betroffen sind, sollten Arbeitgeber 

sicherstellen, dass Stellenausschreibungen und Berufsbezeichnungen 

geschlechtsneutral sind und Einstellungsverfahren auf nichtdiskriminierende 

Weise geführt werden, um das Recht auf gleiches Entgelt nicht zu unterminieren. 

Arbeitgebern sollte es nicht gestattet sein, sich nach dem aktuellen Entgelt oder der 

bisherigen Entgeltentwicklung eines Stellenbewerbers zu erkundigen oder proaktiv 

zu versuchen, Informationen darüber einzuholen. 
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(34) Entgelttransparenzmaßnahmen sollten das Recht der Arbeitnehmer auf gleiches 

Entgelt schützen und gleichzeitig die Kosten und den Verwaltungsaufwand für 

Arbeitgeber so weit wie möglich begrenzen, wobei Kleinstunternehmen sowie 

kleinen und mittleren Unternehmen besondere Aufmerksamkeit zu widmen ist. 

Gegebenenfalls sollten die Maßnahmen auf die Arbeitgebergröße zugeschnitten sein; 

dabei ist die Mitarbeiterzahl zu berücksichtigen. Die Zahl der bei Arbeitgebern 

beschäftigten Arbeitnehmer, die als Kriterium dafür heranzuziehen ist, ob ein 

Arbeitgeber der Berichterstattung über das Entgelt gemäß dieser Richtlinie 

unterliegt, wird unter Berücksichtigung der Empfehlung 2003/361/EG der 

Kommission11 über Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen 

festgelegt. 

(35) Arbeitgeber sollten Arbeitnehmern ▌die Kriterien, die für die Festlegung ihrer 

Entgelthöhe und ihrer Entgeltentwicklung verwendet werden, zur Verfügung stellen. 

Die Entgeltentwicklung bezieht sich auf den Prozess des Übergangs eines 

Arbeitnehmers zu einer höheren Entgelthöhe. Kriterien für die Entgeltentwicklung 

können unter anderem individuelle Leistung, Kompetenzentwicklung und 

Dienstalter sein. Bei der Umsetzung dieser Verpflichtung sollten die 

Mitgliedstaaten besonders darauf achten, einen übermäßigen 

Verwaltungsaufwand für Kleinstunternehmen und kleine Unternehmen zu 

vermeiden. Die Mitgliedstaaten sollten als Minderungsmaßnahme auch 

gebrauchsfertige Vorlagen bereitstellen können, um Kleinstunternehmen und 

kleine Unternehmen bei der Erfüllung dieser Verpflichtung zu unterstützen. Die 

Mitgliedstaaten sollten Arbeitgeber, die Kleinstunternehmen oder kleine 

Unternehmen sind, von der Verpflichtung im Zusammenhang mit der 

Entgeltentwicklung befreien können, indem sie ihnen beispielsweise gestatten, die 

entsprechenden Kriterien auf Antrag der Arbeitnehmer zur Verfügung zu stellen. 

                                                
11  Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die 

Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen 
(ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36). 
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(36) Alle Arbeitnehmer sollten das Recht haben, auf Anfrage von ihrem Arbeitgeber 

Auskunft über ihre individuelle Entgelthöhe und – aufgeschlüsselt nach Geschlecht – 

über die durchschnittlichen Entgelthöhen für die Gruppe von Arbeitnehmern, die 

gleiche oder gleichwertige Arbeit wie sie selbst verrichten, zu erhalten. Sie sollten 

auch die Möglichkeit haben, die Auskünfte über Arbeitnehmervertreter oder eine 

Gleichbehandlungsstelle zu erhalten. Arbeitgeber sollten Arbeitnehmer jährlich 

über dieses Recht sowie über die Schritte, die zur Ausübung dieses Rechts 

unternommen werden müssen, informieren. Arbeitgeber können auch von sich aus 

solche Informationen bereitstellen, ohne dass die Arbeitnehmer sie anfordern 

müssen. 

(37) Mit dieser Richtlinie sollte sichergestellt werden, dass Menschen mit 

Behinderungen angemessenen Zugang zu den Informationen haben, die gemäß 

dieser Richtlinie für Stellenbewerber und Arbeitnehmer zur Verfügung gestellt 

werden. Solche Informationen sollten diesen Personen unter Berücksichtigung 

ihrer spezifischen Behinderungen in einem Format und mit der geeigneten Form 

der Hilfe und Unterstützung zur Verfügung gestellt werden, um Zugänglichkeit 

und Verständlichkeit der Informationen zu gewährleisten. Dies könnte die 

Darstellung von Informationen auf verständliche und wahrnehmbare Weise, in 

geeigneter Schriftgröße, mit ausreichendem Kontrast oder in der jeweiligen 

Behinderung angemessenen anderen Formaten umfassen. Gegebenenfalls findet 

die Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates12 

Anwendung. 

(38) Arbeitgeber mit mindestens 100 Arbeitnehmern sollten regelmäßig über das Entgelt 

Bericht erstatten, wie in dieser Richtlinie vorgesehen. Diese Informationen sollten 

von den Überwachungsstellen der Mitgliedstaaten auf angemessene und 

transparente Weise veröffentlicht werden. Arbeitgeber können diese Berichte 

beispielsweise auf ihrer Website veröffentlichen oder sie auf andere Weise 

öffentlich zugänglich machen, beispielsweise indem sie Informationen in ihre 

Lageberichte, gegebenenfalls in den Lagebericht, der gemäß der Richtlinie 

                                                
12  Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Oktober 2016 über den barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 vom 2.12.2016, S. 1). 
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2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates13 erstellt wird, 

aufnehmen. Arbeitgeber, die den Anforderungen jener Richtlinie unterliegen, 

können in ihrem Lagebericht zusammen mit anderen beschäftigungsbezogenen 

Angelegenheiten auch über das Entgelt Bericht erstatten. Um die Entgelttransparenz 

in Bezug auf die Arbeitnehmer zu maximieren, können die Mitgliedstaaten die 

Berichterstattungsfrequenz erhöhen oder für Arbeitgeber mit weniger als 

100 Arbeitnehmern eine regelmäßige Berichterstattung über das Entgelt 

vorschreiben. 

                                                
13  Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 

2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene 
Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 
vom 29.6.2013, S. 19). 
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(39) Die Berichterstattung über das Entgelt sollte es den Arbeitgebern ermöglichen, ihre 

Entgeltstrukturen und ihre Entgeltpolitik zu bewerten und zu überwachen und so den 

Grundsatz des gleichen Entgelts proaktiv einzuhalten. Die Berichterstattung und 

gemeinsame Entgeltbewertungen tragen dazu bei, für geschlechtsspezifische 

Verzerrungen in den Entgeltstrukturen und für Entgeltdiskriminierung zu 

sensibilisieren und tragen dazu bei, solche Verzerrungen und Diskriminierung 

wirksam und systematisch zu bekämpfen, was allen Arbeitnehmern desselben 

Arbeitgebers zugutekommt. Gleichzeitig sollten die nach Geschlecht 

aufgeschlüsselten Daten die zuständigen Behörden, Arbeitnehmervertreter und 

andere Interessenträger dabei unterstützen, das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle 

in allen Sektoren (horizontale Segregation) und Funktionen (vertikale Segregation) 

zu überwachen. Die Arbeitgeber möchten die veröffentlichten Daten möglicherweise 

durch eine Erläuterung etwaiger geschlechtsspezifischer Entgeltunterschiede oder 

Entgeltgefälle ergänzen. Wenn Unterschiede beim durchschnittlichen Entgelt bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Faktoren gerechtfertigt sind, sollte der 

Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, um die Ungleichheiten zu beseitigen. 
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(40) Um die Belastung für Arbeitgeber zu verringern, könnten die Mitgliedstaaten ▌die 

erforderlichen Daten über ihre nationalen Verwaltungen erheben und miteinander 

verknüpfen, damit das Entgeltgefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern je Arbeitgeber berechnet werden kann. Eine solche Datenerfassung 

kann die Verknüpfung von Daten mehrerer öffentlicher Verwaltungen, wie z. B. 

Finanzaufsichtsbehörden und Sozialversicherungsstellen, erfordern und wäre 

möglich, wenn Verwaltungsdaten zur Verfügung stehen, um die Daten der 

Arbeitgeber auf Betriebs- oder Organisationsebene mit den Daten der Arbeitnehmer 

auf individueller Ebene, einschließlich Geld- und Sachleistungen, abzugleichen. Die 

Mitgliedstaaten könnten ▌diese Informationen nicht nur für diejenigen Arbeitgeber 

einholen, die der Pflicht zur Entgeltberichterstattung nach dieser Richtlinie 

unterliegen, sondern auch für Arbeitgeber, die nicht der Pflicht zur 

Entgeltberichterstattung unterliegen und die freiwillig Bericht erstatten. Die 

Veröffentlichung der erforderlichen Informationen durch die Mitgliedstaaten sollte 

die Arbeitgeber, die von den Verwaltungsdaten erfasst sind, von der Pflicht zur 

Entgeltberichterstattung entbinden, sofern das mit der Berichtspflicht angestrebte 

Ergebnis erreicht wird. 

(41) Um die Informationen über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ▌auf der 

Organisationsebene allgemein zugänglich zu machen, sollten die Mitgliedstaaten die 

gemäß dieser Richtlinie benannte Überwachungsstelle damit beauftragen, die von 

den Arbeitgebern erhaltenen Daten zum Entgeltgefälle zu sammeln, ohne letztere 

zusätzlich zu belasten. Die Überwachungsstelle sollte diese Daten unter anderem 

auf einer leicht zugänglichen Website veröffentlichen, damit die Daten der 

einzelnen Arbeitgeber, Sektoren und Regionen des betreffenden Mitgliedstaats 

verglichen werden können. 
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(42) Die Mitgliedstaaten können Arbeitgeber, die nicht den Berichterstattungspflichten 

gemäß dieser Richtlinie unterliegen, und die freiwillig über das Entgelt berichten, 

beispielsweise mittels eines Entgelttransparenzsiegels Anerkennung bieten, im 

Hinblick darauf, bewährte Verfahren in Bezug auf die in dieser Richtlinie 

festgelegten Rechte und Pflichten zu fördern. 

(43) Gemeinsame Entgeltbewertungen sollten bei Entgeltungleichheiten in 

Organisationen mit mindestens 100 Arbeitnehmern eine Überprüfung und 

Überarbeitung der Entgeltstrukturen auslösen. Die gemeinsame Entgeltbewertung 

sollte durchgeführt werden, wenn Arbeitgeber und die betroffenen 

Arbeitnehmervertreter sich nicht darüber einig sind, dass ein Unterschied bei der 

durchschnittlichen Entgelthöhe von mindestens 5 % zwischen Frauen und 

Männern in einer bestimmten Gruppe von Arbeitnehmern durch objektive und 

geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt werden kann, wenn der Arbeitgeber 

eine solche Rechtfertigung nicht vorlegt oder wenn der Arbeitgeber einen solchen 

Unterschied der Entgelthöhe innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der 

Vorlage der Entgeltberichterstattung nicht korrigiert hat. Die gemeinsame 

Entgeltbewertung sollte von Arbeitgebern in Zusammenarbeit mit 

Arbeitnehmervertretern durchgeführt werden. Gibt es keine Arbeitnehmervertreter, 

so sollten sie für den Zweck der gemeinsamen Entgeltbewertung von den 

Arbeitnehmern benannt werden. Gemeinsame Entgeltbewertungen sollten innerhalb 

einer angemessenen Frist dazu führen, dass geschlechtsspezifische 

Entgeltdiskriminierungen beseitigt werden, indem Abhilfemaßnahmen 

angenommen werden. 
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(44) Jegliche Verarbeitung oder Veröffentlichung von Informationen im Rahmen dieser 

Richtlinie sollte der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und 

des Rates14 entsprechen. Es sollten spezifische Sicherheitsvorkehrungen hinzugefügt 

werden, um eine direkte oder indirekte Offenlegung von Informationen über einen 

identifizierbaren Arbeitnehmer zu verhindern. Arbeitnehmer sollten nicht daran 

gehindert werden, ihr Entgelt freiwillig offenzulegen, um den Grundsatz des gleichen 

Entgelts ▌durchzusetzen. 

                                                
14  Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1). 
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(45) Es ist wichtig, dass die Sozialpartner Fragen des gleichen Entgelts in 

Tarifverhandlungen erörtern und ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen. Die 

verschiedenen Merkmale des nationalen sozialen Dialogs und der 

Tarifverhandlungssysteme in der Union, die Autonomie und Vertragsfreiheit der 

Sozialpartner sowie ihre Eigenschaft als Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter 

sollten berücksichtigt werden. Daher sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 

ihrem nationalen System und ihrer nationalen Praxis geeignete Maßnahmen ergreifen 

▌, um die Sozialpartner zu ermutigen, Fragen des gleichen Entgelts gebührend zu 

berücksichtigen; dazu könnten auch Diskussionen auf der geeigneten Ebene der 

Tarifverhandlungen, Maßnahmen, um die Ausübung des Rechts auf 

Tarifverhandlungen in Bezug auf die betreffenden Angelegenheiten anzuregen 

und ungebührliche Einschränkungen dieses Rechts zu beseitigen, und die 

Entwicklung geschlechtsneutraler Systeme zur Arbeitsbewertung und Einstufung 

gehören. 

(46) Allen Arbeitnehmern sollten die erforderlichen Verfahren zur Verfügung stehen, die 

ihnen das Recht auf Zugang zur Justiz gewähren. Nationale Rechtsvorschriften, die 

die Inanspruchnahme der Schlichtung oder der Einschaltung einer 

Gleichbehandlungsstelle verbindlich vorsehen oder mit Anreizen oder Sanktionen 

versehen, sollten die Parteien nicht daran hindern, ihr Recht auf Zugang zu den 

Gerichten wahrzunehmen. 
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(47) Die Einbindung von Gleichbehandlungsstellen zusätzlich zu anderen 

Interessenträgern trägt maßgeblich zur wirksamen Anwendung des Grundsatzes des 

gleichen Entgelts bei. Die Befugnisse und Mandate der nationalen 

Gleichbehandlungsstellen sollten daher angemessen sein, um geschlechtsspezifische 

Entgeltdiskriminierung, einschließlich der Entgelttransparenz oder sonstiger in dieser 

Richtlinie festgelegten Rechte und Pflichten, vollständig abzudecken. Um die 

verfahrenstechnischen und kostenbedingten Hindernisse zu überwinden, mit denen 

Arbeitnehmer beim Versuch, ihr Recht auf gleiches Entgelt wahrzunehmen, 

konfrontiert sind, sollten Gleichbehandlungsstellen sowie Verbände, Organisationen, 

▌und Arbeitnehmervertreter oder andere Rechtspersonen mit einem Interesse an der 

Gewährleistung der Gleichstellung von Männern und Frauen die Möglichkeit haben, 

Einzelpersonen zu vertreten. Sie sollten ▌Arbeitnehmer helfen können, indem sie in 

deren Namen oder zu ihrer Unterstützung handeln; dies würde es Arbeitnehmern, die 

Opfer von Diskriminierung geworden sind, ermöglichen, bei mutmaßlicher 

Verletzung ihrer Rechte und mutmaßlichem Verstoß gegen den Grundsatz des 

gleichen Entgelts ▌ihre Ansprüche wirksam geltend zu machen ▌. 
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(48) ▌Die Geltendmachung von Ansprüchen im Namen oder zur Unterstützung mehrerer 

Arbeitnehmer ist eine Möglichkeit, Verfahren zu erleichtern, die andernfalls 

aufgrund von verfahrenstechnischen und finanziellen Hindernissen oder der Furcht 

vor Viktimisierung nicht eingeleitet würden. Auch wenn Arbeitnehmer 

Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind, die schwer voneinander zu trennen sind, 

können Verfahren auf diese Weise erleichtert werden. Sammelklagen haben das 

Potenzial, systemische Diskriminierung aufzudecken und das Recht auf gleiches 

Entgelt und die Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft insgesamt 

sichtbar zu machen. Die Möglichkeit des kollektiven Rechtsschutzes könnte die 

proaktive Einhaltung von Maßnahmen zur Entgelttransparenz fördern, Gruppendruck 

schaffen, das Bewusstsein und die Bereitschaft der Arbeitgeber, präventiv zu 

handeln, erhöhen und den systemischen Charakter der Entgeltdiskriminierung 

angehen. Die Mitgliedstaaten können beschließen, Qualifikationskriterien für die 

Vertreter von Arbeitnehmern in Gerichtsverfahren in Bezug auf Ansprüche auf 

gleiches Entgelt festzulegen, um sicherzustellen, dass solche Vertreter ausreichend 

qualifiziert sind. 

(49) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Gleichbehandlungsstellen über 

ausreichende Mittel verfügen, damit sie ihre Aufgaben im Zusammenhang mit 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung wirksam und angemessen 

wahrnehmen können. Werden die Aufgaben mehr als einer Stelle übertragen, so 

sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese sich in ausreichendem Maße 

koordinieren. Dies umfasst zum Beispiel Beträge aus erhobenen Geldbußen den 

Gleichbehandlungsstellen zuzuweisen, damit diese ihre Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Durchsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt wirksam 

wahrnehmen können; dazu gehört auch, Ansprüche aufgrund von 

Entgeltdiskriminierung geltend zu machen oder Opfer bei der Geltendmachung 

solcher Ansprüche zu unterstützen. 
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(50) Gemäß der Rechtsprechung des Gerichtshofs sollte der Schadensersatz ▌den 

Schaden, der durch geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung entstanden ist, 

vollständig decken15. Dazu gehören vollständige Entgeltnachzahlungen und 

Nachzahlungen damit verbundener Prämien oder Sachleistungen sowie den 

Schadensersatz für entgangene Chancen, wie Zugang zu bestimmten Leistungen je 

nach Entgelthöhe, und für immateriellen Schaden, wie beispielsweise erlittenes Leid 

aufgrund der Unterbewertung der geleisteten Arbeit. Beim Schadensersatz kann 

gegebenenfalls eine geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung, die sich mit 

Diskriminierung in Bezug auf andere Schutzgründe überschneidet, berücksichtigt 

werden. Die Mitgliedstaaten sollten keine vorab festgelegte Obergrenze für einen 

solchen Schadensersatz einführen. 

(51) Neben dem Schadensersatz sollten auch andere Abhilfemaßnahmen vorgesehen 

werden. Die zuständigen Behörden oder die nationalen Gerichte sollten 

beispielsweise einen Arbeitgeber anweisen können, strukturelle oder 

organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, damit er seinen Pflichten im Bereich des 

gleichen Entgelts nachkommt. Zu diesen Maßnahmen kann zum Beispiel die Pflicht 

gehören, das Verfahren zur Entgeltfestlegung auf der Grundlage einer 

geschlechtsneutralen Bewertung und Einstufung zu überprüfen; einen Aktionsplan zu 

erstellen, um die festgestellten Diskrepanzen zu beseitigen und ungerechtfertigte 

Entgeltgefälle abzubauen; die Arbeitnehmer über ihr Recht auf gleiches Entgelt zu 

informieren und dafür zu sensibilisieren sowie eine obligatorische Schulung des für 

Humanressourcen verantwortlichen Personals in Fragen des gleichen Entgelts und 

der geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung und Einstufung einzuführen. 

                                                
15  Urteil des Gerichtshofs vom 17. Dezember 2015, Arjona Camacho, C‑407/14, 

ECLI:EU:C:2015:831, Rn. 45. 
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(52) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs16 enthält die Richtlinie 2006/54/EG 

Bestimmungen, um sicherzustellen, dass die Beweislast auf den die beklagte Partei 

verlagert wird, wenn die Vermutung einer Diskriminierung besteht. Dennoch ist es 

für die Opfer und die Gerichte nicht immer einfach, zu wissen, wie sie selbst diese 

Vermutung begründen können. In der Rechtssache C-109/88 kam der Gerichtshof 

zu dem Schluss, dass die Beweislast auf die beklagte Partei verlagert werden sollte, 

wenn ein Entgeltsystem angewandt wird, dem jede Durchschaubarkeit fehlt, ohne 

dass der Arbeitnehmer die Vermutung einer Entgeltdiskriminierung belegen muss. 

Entsprechend sollte die Beweislast auf die beklagte Partei verlagert werden, wenn 

ein Arbeitgeber die in dieser Richtlinie festgelegten Verpflichtungen zur 

Entgelttransparenz nicht erfüllt, beispielsweise indem er sich weigert, von den 

Arbeitnehmern angeforderte Informationen bereitzustellen, oder gegebenenfalls 

nicht über das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle Bericht erstattet, es sei denn, 

der Arbeitgeber weist nach, dass ein solcher Verstoß offensichtlich unbeabsichtigt 

und geringfügig war. 

                                                
16  Urteil des Gerichtshofs vom 17. Oktober 1989, Danfoss, C-109/88, 

ECLI:EU:C:1989:383. 
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(53) Nationale Vorschriften über die Verjährungsfristen in Bezug auf das 

Geltendmachen von Ansprüchen betreffend mutmaßliche Verletzungen der gemäß 

dieser Richtlinie bestehenden Rechte sollten gemäß der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs so gestaltet sein, dass sie die Ausübung dieser Rechte nicht praktisch 

unmöglich machen oder übermäßig erschweren. Verjährungsfristen schaffen 

spezifische Hindernisse für Opfer geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung. Zu 

diesem Zweck sollten gemeinsame Mindeststandards festgelegt werden. Darin sollte 

festgelegt sein, wann die Verjährungsfrist beginnt, wie lange sie dauert und unter 

welchen Umständen eine Hemmung oder Unterbrechung der Frist eintritt, und 

vorgesehen werden, dass die Verjährungsfrist für die Geltendmachung von 

Ansprüchen mindestens drei Jahre beträgt. Die Verjährungsfristen sollten nicht 

beginnen, bevor die klagende Partei Kenntnis von dem Verstoß hat oder diese 

Kenntnis vernünftigerweise von ihm erwartet werden kann. Die Mitgliedstaaten 

sollten beschließen können, dass die Verjährungsfrist nicht beginnt, solange der 

Verstoß weiter besteht, oder dass sie nicht vor Beendigung des Arbeitsvertrags oder 

des Beschäftigungsverhältnisses beginnt. 

(54) Die Kosten eines Rechtsstreits stellen ein schwerwiegendes Hindernis für Opfer 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung dar, Ansprüche aufgrund 

mutmaßlicher Verletzungen ihres Rechts auf gleiches Entgelt geltend zu machen, 

was zu unzureichendem Schutz für Arbeitnehmer und zu einer unzureichenden 

Durchsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt führt. Um dieses wesentliche 

Verfahrenshindernis auf dem Weg zur Gerechtigkeit zu beseitigen, sollten die 

Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die nationalen Gerichte bewerten können, ob 

eine unterlegene klagende Partei berechtigte Gründe hatte, den Anspruch geltend 

zu machen, und, wenn dies so ist, anordnen zu können, dass die unterlegene 

klagende Partei die Kosten des Verfahrens nicht tragen muss. Dies sollte 

insbesondere dann gelten, wenn eine obsiegende beklagte Partei die in dieser 

Richtlinie festgelegten Entgelttransparenzpflichten nicht erfüllt hat. 
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(55) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen für Verstöße gegen nationale Vorschriften zur Umsetzung dieser 

Richtlinie oder gegen nationale Vorschriften vorsehen, die zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits in Kraft sind und sich auf das Recht auf 

gleiches Entgelt beziehen. Diese Sanktionen sollten Geldbußen umfassen ▌, die auf 

dem Bruttojahresumsatz des Arbeitgebers oder der Gesamtentgeltsumme des 

Arbeitgebers beruhen könnten. Sonstigen erschwerenden oder mildernden 

Umständen des Einzelfalls, beispielsweise wenn Entgeltdiskriminierung aufgrund 

des Geschlechts mit Diskriminierung in Bezug auf andere Schutzgründe verbunden 

ist, sollte Rechnung getragen werden. Es liegt an den Mitgliedstaaten, festzulegen, 

für welche Verletzungen der Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit 

gleichem Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Geldbußen die 

angemessenste Form der Sanktionierung darstellen. 

(56) Die Mitgliedstaaten sollten spezifische Sanktionen für wiederholte Verletzungen von 

Rechten oder Pflichten in Bezug auf das gleiche Entgelt für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit festlegen, um der Schwere der Handlung 

Rechnung zu tragen und diese Verletzungen weiter zu verhindern. Solche Sanktionen 

könnten verschiedene Arten finanzieller Negativanreize umfassen, wie den Entzug 

öffentlicher Zuwendungen oder den Ausschluss von sonstigen finanziellen Anreizen 

oder öffentlichen Ausschreibungen für einen bestimmten Zeitraum. 
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(57) Die sich aus dieser Richtlinie ergebenden Pflichten der Arbeitgeber sind Teil der 

geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen, deren Einhaltung 

die Mitgliedstaaten gemäß den Richtlinien 2014/23/EU17, 2014/24/EU18 und 

2014/25/EU19 des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die 

Teilnahme an Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu gewährleisten haben. 

Um diese Pflichten für Arbeitgeber in Bezug auf das Recht auf gleiches Entgelt zu 

erfüllen, sollten die Mitgliedstaaten daher insbesondere sicherstellen, dass 

Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung eines öffentlichen Auftrags oder einer 

Konzession über Verfahren zur Entgeltfestlegung verfügen, die nicht zu einem 

geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle zwischen Arbeitnehmern innerhalb einer 

Gruppe von Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, führen, 

das sich nicht durch geschlechtsneutrale Faktoren rechtfertigen lässt. Außerdem 

sollten die Mitgliedstaaten in Erwägung ziehen, öffentliche Auftraggeber zu 

verpflichten, gegebenenfalls Sanktionen und Kündigungsbedingungen einzuführen, 

um die Wahrung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei der Ausführung von 

öffentlichen Verträgen und Konzessionen zu gewährleisten. Den Vertragsparteien 

sollte es auch möglich sein, die Nichteinhaltung des Grundsatzes des gleichen 

Entgelts durch den Bieter oder einen seiner Unterauftragnehmer berücksichtigen, 

wenn sie erwägen, Ausschlussgründe anzuwenden oder beschließen, dem Bieter, der 

das wirtschaftlich günstigste Angebot einreicht, den Zuschlag nicht zu erteilen. 

                                                
17  Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 
18  Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 

2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

19  Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 
2014 über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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(58) Die wirksame Umsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt erfordert einen 

angemessenen verwaltungsrechtlichen und gerichtlichen Schutz vor 

Benachteiligungen als Reaktion auf den Versuch von Arbeitnehmern, dieses Recht 

wahrzunehmen, als Reaktion auf eine Beschwerde beim Arbeitgeber, oder als 

Reaktion auf ein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zur Durchsetzung der 

Einhaltung dieses Rechts. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs20 sollte die 

Kategorie der Arbeitnehmer, die unter den vorgesehenen Schutz fallen, weit 

verstanden werden und alle Arbeitnehmer umfassen, gegen die ein Arbeitgeber als 

Reaktion auf eine wegen Diskriminierung aufgrund des Geschlechts eingereichte 

Beschwerde Vergeltungsmaßnahmen ergreifen kann. Der Schutz ist nicht auf 

Arbeitnehmer, die eine Beschwerde eingereicht haben, oder auf ihre Vertreter oder 

auf die Personen beschränkt, die bestimmte Formerfordernisse einhalten, von 

denen die Anerkennung eines bestimmten Status, wie dem eines Zeugen, abhängig 

gemacht wird. 

(59) Um die Durchsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts zu verbessern, sollten 

mit dieser Richtlinie die bestehenden Durchsetzungsinstrumente und -verfahren in 

Bezug auf die Rechte und Pflichten nach dieser Richtlinie und die Bestimmungen 

über gleiches Entgelt gemäß der Richtlinie 2006/54/EG gestärkt werden. 

                                                
20  Urteil des Gerichtshofs vom 20. Juni 2019, Hakelbracht u.a., C-404/18, 

ECLI:EU:C:2019:523. 
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(60) In der vorliegenden Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt, womit dem 

Vorrecht der Mitgliedstaaten, für Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen 

einzuführen und beizubehalten, Rechnung getragen wird. Gemäß dem derzeitigen 

Rechtsrahmen erworbene Ansprüche sollten weiterhin gelten, es sei denn, durch 

diese Richtlinie werden für Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen eingeführt. Die 

Umsetzung dieser Richtlinie darf weder dazu genutzt werden, bestehende Rechte 

abzubauen, die in vorhandenem Unionsrecht oder nationalem Recht in diesem 

Bereich festgelegt sind, noch darf sie als Rechtfertigung dafür dienen, die Rechte der 

Arbeitnehmer in Bezug auf den Grundsatz des gleichen Entgelts einzuschränken. 

(61) Um eine angemessene Überwachung der Umsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt 

sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten eigens eine Überwachungsstelle 

einrichten oder benennen. Diese Stelle, die in eine bestehende Stelle mit ähnlichen 

Zielen integriert werden können sollte, sollte spezifische Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Entgelttransparenz nach 

dieser Richtlinie haben und bestimmte Daten zur Überwachung von 

Entgeltungleichheiten und Auswirkungen der Maßnahmen zur Entgelttransparenz 

erfassen. Die Mitgliedstaaten sollten mehr als eine Stelle benennen können, sofern 

die in dieser Richtlinie vorgesehenen Überwachungs- und Analysefunktionen von 

einer zentralen Stelle wahrgenommen werden. 
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(62) Die Erstellung nach Geschlecht aufgeschlüsselter Lohnstatistiken und die 

Bereitstellung genauer und vollständiger Statistiken für die Kommission (Eurostat) 

sind für die Analyse und Überwachung von Veränderungen beim 

geschlechtsspezifischen Entgeltgefälle auf Unionsebene von maßgeblicher 

Bedeutung. Nach der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates21 sind die 

Mitgliedstaaten verpflichtet, alle vier Jahre eine Statistik über die Struktur der 

Verdienste auf Mikroebene zu erstellen, die harmonisierte Daten zur Berechnung des 

geschlechtsspezifischen Entgeltgefälles liefern. Jährliche qualitativ hochwertige 

Statistiken könnten die Transparenz erhöhen und die Überwachung und 

Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Entgeltungleichheiten verbessern. Die 

Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit solcher Daten ist entscheidend für die 

Bewertung von Entwicklungen, sowohl auf nationaler Ebene als auch unionsweit. An 

die Kommission (Eurostat) übermittelte einschlägige Statistiken sollten für 

statistische Zwecke im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des 

Europäischen Parlaments und des Rates22 gesammelt werden. 

(63) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich eine bessere und wirksamere Anwendung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts ▌ durch die Festlegung gemeinsamer 

Mindestanforderungen, die für alle Unternehmen und Organisationen in der 

gesamten Union gelten sollten, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend 

verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs und ihrer 

Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel 

genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie, die sich auf die 

Festlegung von Mindeststandards beschränkt, nicht über das für die Verwirklichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

                                                
21  Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 9. März 1999 zur Statistik über die 

Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten (ABl. L 63 vom 12.3.1999, S. 6). 
22  Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. März 2009 über europäische Statistiken und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über 
die Übermittlung von unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an 
das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung (EG) 
Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des 
Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung eines Ausschusses 
für das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 
31.3.2009, S. 164). 
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(64) Die Sozialpartner spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Art und 

Weise, wie Maßnahmen zur Entgelttransparenz in den Mitgliedstaaten umgesetzt 

werden, insbesondere in den Mitgliedstaaten mit einer hohen Tarifbindung. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher die Möglichkeit haben, die Sozialpartner mit der 

vollständigen oder teilweisen Durchführung dieser Richtlinie zu betrauen, sofern die 

Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die 

mit dieser Richtlinie angestrebten Ergebnisse jederzeit gewährleistet sind. 

(65) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten 

verwaltungsrechtliche, finanzielle oder rechtliche Auflagen vermeiden, die der 

Gründung und dem Ausbau von Kleinstunternehmen sowie kleinen oder mittleren 

Unternehmen entgegenstehen würden. Die Mitgliedstaaten sollten daher die 

Auswirkungen ihrer Umsetzungsmaßnahmen auf Kleinstunternehmen sowie kleine 

und mittlere Unternehmen prüfen, um sicherzustellen, dass diese Unternehmen nicht 

unverhältnismäßig beeinträchtigt werden – wobei besonderes Augenmerk auf 

Kleinstunternehmen zu richten ist –, den Verwaltungsaufwand zu verringern und die 

Ergebnisse dieser Prüfung zu veröffentlichen. 

(66) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung 

(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates23 angehört und hat am 

27. April 2021 eine Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

                                                
23  Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der 
Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 
Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, 
S. 39). 
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KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen 

Artikel 1 

Gegenstand 

Diese Richtlinie enthält Mindestanforderungen zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes 

des gleichen Entgelts ▌bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit für Männer und Frauen (im 

Folgenden „Grundsatz des gleichen Entgelts“) nach Artikel 157 AEUV und des 

Diskriminierungsverbots nach Artikel 4 der Richtlinie 2006/54/EG, insbesondere durch 

Entgelttransparenz und verstärkte Durchsetzungsmechanismen. 

Artikel 2 

Geltungsbereich 

(1) Diese Richtlinie gilt für Arbeitgeber in öffentlichen und privaten Sektoren. 
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(2) Diese Richtlinie gilt für alle Arbeitnehmer, die gemäß den in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und/oder Gepflogenheiten 

einen Arbeitsvertrag haben oder in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, wobei die 

Rechtsprechung des Gerichthofs zu berücksichtigen ist. 

(3) Für die Zwecke von Artikel 5 gilt diese Richtlinie für Stellenbewerber. 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Entgelt“ die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und -gehälter sowie alle 

sonstigen Vergütungen, die ein Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 

einem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar (ergänzende oder variable 

Bestandteile) als Geld- oder Sachleistung zahlt; 

b) „Entgelthöhe“ das Bruttojahresentgelt und das entsprechende 

Bruttostundenentgelt; 

c) „geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle“ die Differenz zwischen den 

durchschnittlichen Entgelthöhen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

eines Arbeitgebers, ausgedrückt als Prozentsatz der durchschnittlichen 

Entgelthöhe männlicher Arbeitnehmer; 
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d) „Median-Entgelthöhe“ die Entgelthöhe, von der aus die Zahl der 

Arbeitnehmer eines Arbeitgebers, die mehr verdienen, gleich groß ist wie die 

der Arbeitnehmer dieses Arbeitgebers, die weniger verdienen; 

e) „mittleres geschlechtsspezifisches Entgeltgefälle“ die Differenz zwischen der 

Median-Entgelthöhe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern eines 

Arbeitgebers, ausgedrückt als Prozentsatz der Median-Entgelthöhe 

männlicher Arbeitnehmer; 

f) „Entgeltquartil“ jede der vier gleich großen Gruppen von Arbeitnehmern, in 

die sie gemäß ihrer jeweiligen Entgelthöhen in aufsteigender Folge unterteilt 

werden; 

g) „gleichwertige Arbeit“ Arbeit, die gemäß nichtdiskriminierenden und 

objektiven geschlechtsneutralen Kriterien nach Maßgabe von Artikel 4 

Absatz 4 als gleichwertig gilt; 

h) „Gruppe von Arbeitnehmern“ Arbeitnehmer, die gleiche oder gleichwertige 

Arbeit verrichten und die auf nicht willkürliche Weise auf der Grundlage 

nichtdiskriminierender und objektiver geschlechtsneutraler Kriterien nach 

Maßgabe von Artikel 4 Absatz 4 von ihrem Arbeitgeber und, 

gegebenenfalls, in Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern im 

Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten, 

entsprechend eingeteilt werden; 
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i) „unmittelbare Diskriminierung“ eine Situation, in der eine Person aufgrund ihres 

Geschlechts eine weniger günstige Behandlung erfährt als eine andere Person in 

einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde; 

j) „mittelbare Diskriminierung“ eine Situation, in der dem Anschein nach neutrale 

Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen des einen Geschlechts in besonderer 

Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechts benachteiligen können, es sei 

denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein 

rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur Erreichung dieses 

Ziels angemessen und erforderlich; 

k) „Arbeitsaufsichtsbehörde“ die ▌Stelle(n), die im Einklang mit nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten für Kontroll- und 

Aufsichtsfunktionen auf dem Arbeitsmarkt zuständig ist bzw. sind, mit der 

Ausnahme, dass die Sozialpartner diese Funktionen ausüben können, wenn das 

nationale Recht dies vorsieht; 

l) „Gleichbehandlungsstelle“ die gemäß Artikel 20 der Richtlinie 2006/54/EG 

benannte(n) Stelle(n); 

m) „Arbeitnehmervertreter“ Arbeitnehmervertreter im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten. 
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(2) Im Sinne dieser Richtlinie umfasst Diskriminierung: 

a) Belästigung und sexuelle Belästigung im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 

Buchstabe a der Richtlinie 2006/54/EG sowie jede ungünstigere Behandlung 

aufgrund der Zurückweisung oder Duldung solcher Verhaltensweisen durch 

die betreffende Person, wenn sich diese Belästigung oder Behandlung auf die 

Ausübung der in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte bezieht oder sich 

daraus ergibt; 

b) jegliche Anweisung zur Diskriminierung einer Person aufgrund des 

Geschlechts; 

c) jegliche ungünstigere Behandlung im Zusammenhang mit Schwangerschaft 

oder Mutterschaftsurlaub im Sinne der Richtlinie 92/85/EWG des Rates24; 

d) jegliche ungünstigere Behandlung im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/1158 

des Europäischen Parlaments und des Rates25 aufgrund des Geschlechts, 

einschließlich im Zusammenhang mit Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub 

oder Urlaub für pflegende Angehörige; 

e) intersektionelle Diskriminierung, das heißt Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, kombiniert mit einer Diskriminierung in Bezug auf einen oder 

mehrere andere Schutzgründe nach Maßgabe der Richtlinie 2000/43/EG 

oder der Richtlinie 2000/78/EG. 

                                                
24  Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von 
schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen 
am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1). 

25  Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2010/18/EU des 
Rates (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79). 
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(3) Aus Absatz 2 Buchstabe e erwachsen Arbeitgebern keine zusätzlichen Pflichten, 

Daten nach Maßgabe dieser Richtlinie in Bezug auf andere Schutzgründe als das 

Geschlecht zu erheben. 

Artikel 4 

Gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Arbeitgeber über Vergütungsstrukturen verfügen, durch die gleiches Entgelt bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit gewährleistet wird. 

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen – im Benehmen mit Gleichbehandlungsstellen – die 

erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Instrumente oder Methoden zur 

Analyse als Unterstützung und Orientierung bei Bewertungen und Vergleichen 

des Werts der Arbeit im Einklang mit den in diesem Artikel festgelegten Kriterien 

verfügbar gemacht werden und leicht zugänglich sind. Diese Instrumente oder 

Methoden müssen es Arbeitgebern und/oder den Sozialpartnern ermöglichen, 

leicht Systeme zur geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung und beruflichen 

Einstufung einzurichten und zu verwenden, mit denen jegliche 

Entgeltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen wird. 

(3) Gegebenenfalls kann die Kommission, im Benehmen mit dem Europäischen 

Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE), unionsweite Leitlinien in Bezug auf 

Systeme zur geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung und beruflichen Einstufung 

aktualisieren. 
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(4) Entgeltstrukturen sind so beschaffen, dass anhand objektiver, 

geschlechtsneutraler und mit den Arbeitnehmervertretern vereinbarter Kriterien, 

sofern es solche Vertreter gibt, beurteilt werden kann, ob sich die Arbeitnehmer im 

Hinblick auf den Wert der Arbeit in einer vergleichbaren Situation befinden. Diese 

Kriterien dürfen weder in unmittelbarem noch in mittelbarem Zusammenhang mit 

dem Geschlecht der Arbeitnehmer stehen. Sie umfassen Kompetenzen, 

Belastungen, Verantwortung und Arbeitsbedingungen und gegebenenfalls etwaige 

weitere Faktoren, die für den konkreten Arbeitsplatz oder die konkrete Position 

relevant sind. Sie werden auf objektive, geschlechtsneutrale Weise angewandt, 

wobei jede unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts ausgeschlossen wird. Insbesondere dürfen relevante soziale 

Kompetenzen dabei nicht unterbewertet werden. 
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KAPITEL II 

Entgelttransparenz 

Artikel 5 

Entgelttransparenz vor der Beschäftigung 

(1) Stellenbewerber haben das Recht, vom künftigen Arbeitgeber Informationen über 

Folgendes zu erhalten: 

a) das auf objektiven, geschlechtsneutralen Kriterien beruhende Einstiegsentgelt 

für die betreffende Stelle oder dessen Spanne; und 

b) gegebenenfalls die einschlägigen Bestimmungen des Tarifvertrags, den der 

Arbeitgeber in Bezug auf die Stelle anwendet. 

Diese Informationen sind in einer Weise bereitzustellen, dass fundierte und 

transparente Verhandlungen über das Entgelt gewährleistet werden, wie 

beispielsweise in einer veröffentlichten Stellenausschreibung, vor dem 

Vorstellungsgespräch oder auf andere Weise. 

(2) Der Arbeitgeber darf Bewerber nicht ▌nach ihrer Entgeltentwicklung in ihren 

laufenden oder früheren Beschäftigungsverhältnissen befragen. 

(3) Arbeitgeber stellen sicher, dass Stellenausschreibungen und Berufsbezeichnungen 

geschlechtsneutral sind und Einstellungsverfahren auf nichtdiskriminierende 

Weise geführt werden, um das Recht auf gleiches Entgelt bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit (im Folgenden „Recht auf gleiches Entgelt“) nicht zu 

unterminieren. 
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Artikel 6 

Transparenz bei der Festlegung des Entgelts und der Politik der Entgeltentwicklung 

(1) Arbeitgeber stellen ihren Arbeitnehmern Informationen darüber, welche Kriterien 

für die Festlegung ihres Entgelts, ihrer Entgelthöhen und ihrer Entgeltentwicklung 

verwendet werden, in leicht zugänglicher Weise zur Verfügung. Diese Kriterien 

müssen objektiv und geschlechtsneutral sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten können Arbeitgeber mit weniger als 50 Arbeitnehmern von der 

Verpflichtung im Zusammenhang mit der Entgeltentwicklung gemäß Absatz 1 

ausnehmen. 
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Artikel 7 

Auskunftsrecht 

(1) Arbeitnehmer haben das Recht, gemäß den Absätzen 2 und 4 Auskünfte über ihre 

individuelle Entgelthöhe und über die durchschnittlichen Entgelthöhen zu verlangen 

und in schriftlicher Form zu erhalten, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für die 

Gruppen von Arbeitnehmern, die gleiche Arbeit wie sie oder gleichwertige Arbeit 

verrichten. 

(2) Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, Auskünfte nach Absatz 1 über ihre 

Arbeitnehmervertreter im Einklang mit nationalen Rechtsvorschriften und/oder 

Gepflogenheiten zu verlangen und zu erhalten. Sie haben zudem die Möglichkeit, 

die Informationen über eine Gleichbehandlungsstelle anzufordern und zu 

erhalten.  

Sind die erhaltenen Informationen unzutreffend oder unvollständig, so haben 

Arbeitnehmer das Recht, persönlich oder über ihre Arbeitnehmervertreter 

zusätzliche und angemessene Klarstellungen und Einzelheiten zu den 

bereitgestellten Daten zu verlangen und eine begründete Antwort zu erhalten. 

(3) Arbeitgeber informieren alle Arbeitnehmer jährlich über ihr Recht, die Auskünfte 

nach Absatz 1 zu erhalten, und über die Schritte, die der Arbeitnehmer 

unternehmen muss, um dieses Recht wahrzunehmen. 

(4) Arbeitgeber stellen die Auskünfte nach Absatz 1 ▌innerhalb einer angemessenen 

Frist und auf jeden Fall innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem der 

Antrag gestellt wird, zur Verfügung. 
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(5) Arbeitnehmer dürfen nicht daran gehindert werden, ihr Entgelt offenzulegen, um den 

Grundsatz des gleichen Entgelts ▌durchzusetzen. Insbesondere ergreifen die 

Mitgliedstaaten Maßnahmen, um Vertragsbedingungen zu verbieten, durch die 

Arbeitnehmer davon abgehalten werden, Informationen über ihr Entgelt 

offenzulegen. 

(6) Arbeitgeber können verlangen, dass Arbeitnehmer, die Informationen gemäß diesem 

Artikel erhalten haben, bei denen es sich nicht um Informationen betreffend ihr 

eigenes Entgelt oder ihre eigene Entgelthöhe handelt, diese Informationen nur zur 

Ausübung ihres Rechts auf gleiches Entgelt verwenden ▌. 

Artikel 8 

Zugänglichkeit von Informationen 

Die Arbeitgeber stellen alle Informationen, die Arbeitnehmern oder Stellenbewerbern 

gemäß den Artikeln 5, 6 und 7 zur Verfügung gestellt werden, in einem Format bereit, 

das für Personen mit Behinderungen zugänglich ist und deren besonderen 

Bedürfnissen Rechnung trägt. 

Artikel 9 

Berichterstattung über das Entgeltgefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Arbeitgeber ▌folgende Informationen zu 

ihrer Organisation gemäß diesem Artikel zur Verfügung stellen: 

a) das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ▌; 

b) das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ▌bei ergänzenden oder variablen 

Bestandteilen; 

c) das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ▌; 

d) das mittlere geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ▌bei ergänzenden oder 

variablen Bestandteilen; 
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e) der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ergänzende oder 

variable Bestandteile erhalten; 

f) der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jedem Entgeltquartil; 

g) das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle ▌zwischen Arbeitnehmern bei 

Gruppen von Arbeitnehmern, nach dem normalen Grundlohn oder -gehalt 

sowie nach ergänzenden oder variablen Bestandteilen aufgeschlüsselt. 

(2) Arbeitgeber mit 250 oder mehr Arbeitnehmern haben bis zum ... [vier Jahre nach 

dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und in jedem darauf folgenden Jahr 

die Informationen nach Absatz 1 in Bezug auf das vorangehende Kalenderjahr 

vorzulegen. 

(3) Arbeitgeber mit 150 bis 249 Arbeitnehmern haben bis zum ... [vier Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach alle drei Jahre die 

Informationen nach Absatz 1 in Bezug auf das vorangehende Kalenderjahr 

vorzulegen. 

(4) Arbeitgeber mit 100 bis 149 Arbeitnehmern haben bis zum... [acht Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach alle drei Jahre die 

Informationen nach Absatz 1 in Bezug auf das vorangehende Kalenderjahr 

vorzulegen. 

(5) Die Mitgliedstaaten hindern Arbeitgeber mit weniger als 100 Arbeitnehmern nicht 

daran, die in Absatz 1 festgelegten Informationen auf freiwilliger Basis 

vorzulegen. Die Mitgliedstaaten können nach Maßgabe des nationalen Rechts von 

Arbeitgebern mit weniger als 100 Arbeitnehmern verlangen, Informationen über 

das Entgelt vorzulegen. 
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(6) Die Richtigkeit der Angaben wird von der Leitungsebene des Arbeitgebers nach 

Anhörung der Arbeitnehmervertreter bestätigt. Die Arbeitnehmervertreter haben 

Zugang zu den vom Arbeitgeber angewandten Methoden. 

(7) ▌Die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a bis g des vorliegenden Artikels 

werden der Stelle, die mit der Aufgabe betraut ist, diese Daten gemäß Artikel 29 

Absatz 3 Buchstabe c zu sammeln und zu veröffentlichen, mitgeteilt. Der 

Arbeitgeber kann die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a bis f des 

vorliegenden Artikels auf seiner Website veröffentlichen oder sie auf andere Weise 

öffentlich zugänglich machen. 

(8) Die Mitgliedstaaten können ▌die in Absatz 1 Buchstaben a bis f des vorliegenden 

Artikels genannten Informationen selbst auf der Grundlage von Verwaltungsdaten 

wie etwa Daten, die Arbeitgeber den Steuer- oder Sozialversicherungsbehörden 

übermitteln, ▌zusammenstellen. Diese Informationen sind gemäß Artikel 29 

Absatz 3 Buchstabe c zu veröffentlichen. 

(9) Arbeitgeber stellen allen ihren Arbeitnehmern und den Arbeitnehmervertretern ihrer 

Arbeitnehmer ▌die in Absatz 1 Buchstabe g genannten Informationen zur 

Verfügung. Arbeitgeber stellen die Informationen auf Ersuchen der 

Arbeitsaufsichtsbehörde und der Gleichbehandlungsstelle zur Verfügung. Soweit 

verfügbar, sind auf Anfrage auch die Informationen der vorangegangenen vier Jahre 

zur Verfügung zu stellen. 
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(10) Arbeitnehmer, Arbeitnehmervertreter, Arbeitsaufsichtsbehörden und 

Gleichbehandlungsstellen haben das Recht, von Arbeitgebern zusätzliche 

Klarstellungen und Einzelheiten zu allen bereitgestellten Daten, einschließlich 

Erläuterungen zu etwaigen geschlechtsspezifischen Entgeltunterschieden, zu 

verlangen. Arbeitgeber übermitteln auf entsprechende Anfrage innerhalb einer 

angemessenen Frist eine begründete Antwort. Sind geschlechtsspezifische 

Entgeltunterschiede nicht durch objektive, geschlechtsneutrale Kriterien 

gerechtfertigt, so haben Arbeitgeber innerhalb einer angemessenen Frist in enger 

Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, der Arbeitsaufsichtsbehörde 

und/oder der Gleichbehandlungsstelle Abhilfe zu schaffen. 

Artikel 10 

Gemeinsame Entgeltbewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Arbeitgeber, die Berichterstattungspflichten nach Artikel 9 unterliegen, in 

Zusammenarbeit mit ihren Arbeitnehmervertretern eine gemeinsame 

Entgeltbewertung vornehmen, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) aus der Berichterstattung ▌über das Entgelt ergibt sich ein Unterschied bei der 

durchschnittlichen Entgelthöhe von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in 

Höhe von mindestens 5 Prozent in einer Gruppe von Arbeitnehmern; 

b) der Arbeitgeber hat einen solchen Unterschied bei der durchschnittlichen 

Entgelthöhe nicht auf der Grundlage objektiver, geschlechtsneutraler Kriterien 

gerechtfertigt; 
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c) der Arbeitgeber hat einen solchen ungerechtfertigten Unterschied bei der 

durchschnittlichen Entgelthöhe innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag 

der Berichterstattung über das Entgelt nicht korrigiert. 

(2) Die gemeinsame Entgeltbewertung wird durchgeführt, um Entgeltunterschiede 

zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die nicht durch objektive und 

geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt sind, festzustellen, zu korrigieren und 

zu verhindern, und sie umfasst Folgendes: 

a) eine Analyse des Anteils der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jeder 

Gruppe von Arbeitnehmern; 

b) ▌Informationen über die durchschnittlichen Entgelthöhen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie über ergänzende oder variable 

Bestandteile für jede Gruppe von Arbeitnehmern; 

c) ▌etwaige Unterschiede bei den durchschnittlichen Entgelthöhen zwischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in jeder einzelnen Gruppe von 

Arbeitnehmern; 

d) die Gründe für solche Unterschiede bei den durchschnittlichen Entgelthöhen, 

gegebenenfalls auf der Grundlage objektiver und geschlechtsneutraler Kriterien, 

wie von den Arbeitnehmervertretern und dem Arbeitgeber gemeinsam 

festgestellt; 
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e) den Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denen eine 

Verbesserung beim Entgelt nach ihrem Wiedereinstieg nach Mutterschafts- 

oder Vaterschaftsurlaub, Elternurlaub oder Urlaub für pflegende Angehörige, 

gewährt wurde, wenn es eine solche Verbesserung in der einschlägigen 

Gruppe von Arbeitnehmern während des Zeitraums, in dem der Urlaub in 

Anspruch genommen wurde, gegeben hat; 

f) Maßnahmen zur Beseitigung von Entgeltunterschieden, wenn diese nicht auf der 

Grundlage objektiver, geschlechtsneutraler Kriterien gerechtfertigt sind; 

g) eine Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen aus früheren gemeinsamen 

Entgeltbewertungen ▌. 

(3) Die Arbeitgeber stellen die gemeinsamen Entgeltbewertungen den Arbeitnehmern 

und den Arbeitnehmervertretern ▌zur Verfügung und teilen sie der 

Überwachungsstelle nach Artikel 29 Absatz 3 Buchstabe d mit. Sie stellen die 

Informationen auf Ersuchen der Arbeitsaufsichtsbehörde und der 

Gleichbehandlungsstelle zur Verfügung. 
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(4) Bei der Umsetzung der Maßnahmen aus der gemeinsamen Entgeltbewertung hat 

der Arbeitgeber in enger Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern 

entsprechend den nationalen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten für die 

ungerechtfertigten Entgeltunterschiede Abhilfe zu schaffen. Die 

Arbeitsaufsichtsbehörde ▌und/oder die Gleichbehandlungsstelle kann aufgefordert 

werden, an diesem Prozess mitzuwirken. Die Umsetzung der Maßnahmen umfasst 

eine Analyse bestehender Systeme zur geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung und 

beruflichen Einstufung oder die Einrichtung solcher Systeme, um sicherzustellen, 

dass jegliche unmittelbare oder mittelbare Entgeltdiskriminierung aufgrund des 

Geschlechts ausgeschlossen wird. 
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Artikel 11 

Unterstützung für Arbeitgeber mit weniger als 250 Arbeitnehmern  

Die Mitgliedstaaten bieten Arbeitgebern mit weniger als 250 Arbeitnehmern und den 

betreffenden Arbeitnehmervertretern Unterstützung in Form von technischer Hilfe und 

Schulungen, um die Einhaltung der in dieser Richtlinie festgelegten Verpflichtungen 

zu erleichtern. 

Artikel 12 

Datenschutz 

(1) Soweit Informationen, die im Rahmen von Maßnahmen nach den Artikeln 7, 9 

und 10 übermittelt werden, mit der Verarbeitung personenbezogener Daten 

verbunden sind, werden sie im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 

bereitgestellt. 

(2) Personenbezogene Daten, die ▌gemäß den Artikeln 7, 9 oder 10 dieser Richtlinie 

verarbeitet werden, dürfen nicht für andere Zwecke als die Anwendung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts ▌verwendet werden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass in Fällen, in denen die Offenlegung 

von Informationen nach den Artikeln 7, 9 und 10 zur unmittelbaren oder mittelbaren 

Offenlegung des Entgelts eines bestimmbaren Arbeitnehmers führen würde, nur die 

Arbeitnehmervertreter, die Arbeitsaufsichtsbehörde oder die 

Gleichbehandlungsstelle Zugang zu den betreffenden Informationen haben. Die 

Arbeitnehmervertreter oder die Gleichbehandlungsstelle beraten Arbeitnehmer über 

mögliche Ansprüche nach dieser Richtlinie, ohne dass die tatsächlichen Entgelthöhen 

einzelner Arbeitnehmer, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, offengelegt 

wird. Für Zwecke der Überwachung gemäß Artikel 29 werden die Informationen 

uneingeschränkt zugänglich gemacht. 

Artikel 13 

Sozialer Dialog 

Die Mitgliedstaaten ergreifen unbeschadet der Autonomie der Sozialpartner und im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geeignete 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Sozialpartner wirksam einbezogen werden, 

indem die in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und Pflichten erörtert werden, 

gegebenenfalls auf ihr Ersuchen. 
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Die Mitgliedstaaten ergreifen, unbeschadet der Autonomie der Sozialpartner und unter 

Berücksichtigung der Vielfalt der nationalen Gepflogenheiten, geeignete Maßnahmen 

zur Förderung der Rolle der Sozialpartner und zur Ermutigung zur Ausübung des 

Rechts auf Kollektivverhandlungen über Maßnahmen, um gegen 

Entgeltdiskriminierung und deren nachteilige Auswirkungen auf die Bewertung von 

Arbeit, die überwiegend von einem Geschlecht verrichtet wird, vorzugehen. 

KAPITEL III 

Rechtsmittel und Rechtsdurchsetzung 

Artikel 14 

Rechtsschutz 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen Arbeitnehmern, die sich durch die 

Nichtanwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts ▌in ihren Rechten für verletzt 

halten, nach einer etwaigen Schlichtung gerichtliche Verfahren zur Durchsetzung der 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌zur 

Verfügung stehen. Diese Verfahren müssen für Arbeitnehmer und Personen, die in ihrem 

Namen handeln, selbst nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, während 

dessen die Diskriminierung vorgekommen sein soll, leicht zugänglich sein. 
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Artikel 15 

Verfahren im Namen oder zur Unterstützung von Arbeitnehmern 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen, 

Gleichbehandlungsstellen und Arbeitnehmervertreter oder andere juristische Personen, die 

gemäß den im nationalen Recht festgelegten Kriterien ein berechtigtes Interesse an der 

Gewährleistung der Gleichstellung von Männern und Frauen haben, sich an Verwaltungs- 

oder Gerichtsverfahren betreffend eine mutmaßliche Verletzung der Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌beteiligen 

können. Sie können mit Zustimmung eines Arbeitnehmers, der mutmaßliches Opfer einer 

Verletzung von Rechten oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des 

gleichen Entgelts ▌ist, im Namen oder zur Unterstützung dieser Person handeln. ▌ 

Artikel 16 

Anspruch auf Schadensersatz 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Arbeitnehmer, die durch die Verletzung von 

Rechten oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts 

▌einen Schaden erlitten haben, das Recht haben, für diesen Schaden – je nach 

Vorgabe des Mitgliedstaats - vollständigen Schadensersatz oder vollständige 

Entschädigung zu verlangen und zu erhalten. 

(2) Der in Absatz 1 genannte Schadensersatz bzw. die in Absatz 1 genannte 

Entschädigung müssen einen tatsächlichen und wirksamen Schadensersatz oder eine 

tatsächliche und wirksame Entschädigung für den erlittenen Schaden – je nach 

Vorgabe des Mitgliedstaats – auf eine abschreckende und ▌angemessene Art und 

Weise darstellen. 

www.parlament.gv.at



 

 308 

(3) Durch den Schadensersatz oder die Entschädigung wird der Arbeitnehmer, der einen 

Schaden erlitten hat, in die Situation versetzt, in der er sich befunden hätte, wenn er 

nicht aufgrund des Geschlechts diskriminiert worden wäre oder wenn keine 

Verletzung der Rechte oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des 

gleichen Entgelts ▌erfolgt wäre. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass der 

Schadensersatz oder die Entschädigung die vollständige Nachzahlung entgangener 

Entgelte und damit verbundener Boni oder Sachleistungen sowie den Schadensersatz 

für entgangene Chancen, immateriellen Schaden, jeglichen Schaden, der durch 

andere relevante Faktoren verursacht wurde, zu denen auch intersektionelle 

Diskriminierung zählen kann, und ▌Verzugszinsen umfasst. 

(4) Der Schadensersatz oder die Entschädigung darf nicht durch eine vorab festgelegte 

Obergrenze beschränkt werden. 

Artikel 17 

Sonstige Abhilfemaßnahmen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden oder nationalen 

Gerichte im Falle einer Verletzung von Rechten oder Pflichten im Zusammenhang 

mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌im Einklang mit dem nationalen Recht 

auf Antrag der klagenden Partei und zulasten der beklagten Partei Folgendes 

anordnen können: 

a)  ▌die Unterlassung der Verletzung; 

b)  ▌die Ergreifung von ▌Maßnahmen zur Sicherstellung, dass die Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌erfüllt 

werden. 
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(2) Kommt eine beklagte Partei einer Anordnung nach Absatz 1 nicht nach, so stellen 

die Mitgliedstaaten sicher, dass ihre zuständigen Behörden oder nationalen 

Gerichte in der Lage sind, gegebenenfalls Zwangsgelder zu verhängen, um die 

Erfüllung sicherzustellen. 

Artikel 18 

Verlagerung der Beweislast 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Justizsystem 

geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass in Fällen, in denen Arbeitnehmer, 

die sich durch die Nichtanwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts in ihren 

Rechten für verletzt halten, bei einer zuständigen Behörde oder einem nationalen 

Gericht Tatsachen glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder 

mittelbaren Diskriminierung vermuten lassen, die beklagte Partei nachweisen muss, 

dass keine unmittelbare oder mittelbare Entgeltdiskriminierung vorliegt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren in 

Bezug auf mutmaßliche unmittelbare oder mittelbare Entgeltdiskriminierung, die 

Fälle betreffen, in denen der Arbeitgeber ▌Pflichten im Zusammenhang mit der 

Entgelttransparenz nach den Artikeln 5, 6, 7, 9 und 10 nicht erfüllt hat, der 

Arbeitgeber nachweisen muss, dass keine derartige Diskriminierung vorliegt. 

Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes findet keine Anwendung, wenn der 

Arbeitgeber nachweist, dass der Verstoß gegen die Verpflichtungen nach den 

Artikeln 5, 6, 7, 9 und 10 offensichtlich unbeabsichtigt und geringfügig war. 
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(3) Diese Richtlinie lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, eine günstigere 

Beweislastregelung für einen Arbeitnehmer vorzusehen, der in Bezug auf eine 

mutmaßliche Verletzung von Rechten und Pflichten im Zusammenhang mit dem 

Grundsatz des gleichen Entgelts ein Verwaltungsverfahren oder ein 

Gerichtsverfahren anstrengt. 

(4) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die zuständigen Behörde oder das Gericht den Sachverhalt ermittelt. 

(5) Vorbehaltlich anderslautender nationaler Rechtsvorschriften gilt dieser Artikel nicht 

für Strafverfahren. 

Artikel 19 

Nachweis für gleiche oder gleichwertige Arbeit 

(1) Bei der Bewertung, ob Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichten, ist die Bewertung, ob sich die Arbeitnehmer in 

einer vergleichbaren Situation befinden, nicht auf Situationen beschränkt, in 

denen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für denselben Arbeitgeber arbeiten, 

sondern wird auf eine einheitliche Quelle, die die Entgeltbedingungen festlegt, 

ausgeweitet. Eine einheitliche Quelle besteht, wenn diese alle für den Vergleich 

zwischen Arbeitnehmern relevanten Elemente des Entgelts festlegt. 

(2) Die Bewertung, ob sich Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Situation befinden, 

ist nicht auf Arbeitnehmer beschränkt, die zur gleichen Zeit wie der betreffende 

Arbeitnehmer beschäftigt sind. 
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(3) Wenn keine echte Vergleichsperson ermittelt werden kann, können andere 

Beweismittel zum Nachweis einer mutmaßlichen Entgeltdiskriminierung 

herangezogen werden, einschließlich Statistiken oder eines Vergleichs darüber, 

wie ein Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Situation behandelt würde. 

Artikel 20 

Zugang zu Beweismitteln 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass zuständige Behörden oder nationale 

Gerichte in Verfahren betreffend Ansprüche auf gleiches Entgelt ▌ im Einklang mit 

den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anordnen können, dass die 

beklagte Partei einschlägige Beweismittel, die sich in ihrer Verfügungsgewalt 

befinden, offenlegt. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen Behörden oder die 

nationalen Gerichte ▌befugt sind, die Offenlegung von Beweismitteln, die 

vertrauliche Informationen enthalten, anzuordnen, wenn sie diese als sachdienlich für 

den Anspruch auf gleiches Entgelt erachten. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 

die zuständigen Behörden oder die nationalen Gerichte bei der Anordnung der 

Offenlegung solcher Informationen im Einklang mit nationalem Verfahrensrecht 

über wirksame Maßnahmen zu deren Schutz verfügen. 

(3) Dieser Artikel lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die klagende Partei 

günstigere Beweislastregelung aufrechtzuerhalten oder einzuführen, unberührt. 
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Artikel 21 

Verjährungsfristen 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in den anwendbaren nationalen 

Vorschriften für Verjährungsfristen für das Geltendmachen von Ansprüchen auf 

gleiches Entgelt festgelegt ist, wann die Verjährungsfrist beginnt, wie lange sie 

dauert, und unter welchen Umständen eine Hemmung oder Unterbrechung der Frist 

eintritt. Die Verjährungsfristen beginnen nicht, bevor die klagende Partei Kenntnis 

von einem Verstoß hat oder diese Kenntnis vernünftigerweise von ihm erwartet 

werden kann. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass Verjährungsfristen 

nicht beginnen, solange ein Verstoß weiter besteht, oder dass sie nicht vor 

Beendigung des Arbeitsvertrags oder des Beschäftigungsverhältnisses beginnen. 

Diese Verjährungsfristen dürfen nicht kürzer sein als drei Jahre. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verjährungsfristen gehemmt oder – je nach 

nationalem Recht – unterbrochen werden, sobald eine klagende Partei tätig wird, 

indem sie den Arbeitgeber über eine Beschwerde in Kenntnis setzt oder indem sie, 

direkt oder über die Arbeitnehmervertreter, die Arbeitsaufsichtsbehörde oder die 

Gleichbehandlungsstelle ein Verfahren bei einem Gericht anstrengt. 

(3) Dieser Artikel gilt nicht für Vorschriften über das Erlöschen von Ansprüchen. 
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Artikel 22 

Verfahrenskosten 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass in Fällen, in denen die beklagte Partei in einem 

Verfahren aufgrund eines Anspruchs wegen Entgeltdiskriminierung die obsiegende 

Partei ist, die nationalen Gerichte im Einklang mit dem nationalen Recht bewerten 

können, ob die unterlegene klagende Partei berechtigte Gründe hatte, den Anspruch 

geltend zu machen, und, wenn dies der Fall ist, zu beurteilen, ob es angemessen wäre, 

dass die unterlegene klagende Partei die Verfahrenskosten nicht tragen muss. 

Artikel 23 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über wirksame, verhältnismäßige und 

abschreckende Sanktionen, die bei Verletzungen der Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts zu verhängen sind. Die 

Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

diese Vorschriften umgesetzt werden, und teilen der Kommission diese Vorschriften 

und Maßnahmen unverzüglich mit und melden ihr etwaige spätere Änderungen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in Absatz 1 genannten Sanktionen eine 

tatsächlich abschreckende Wirkung bei Verletzungen der Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts gewährleisten. Zu 

diesen Sanktionen gehören auch Geldbußen, die gemäß dem nationalen Recht 

festgesetzt werden. 
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(3) Bei den in Absatz 1 genannten Sanktionen ist allen relevanten erschwerenden oder 

mildernden Umständen Rechnung zu tragen, die auf den Sachverhalt der 

Verletzung anwendbar sind, wozu auch intersektionelle Diskriminierung gehören 

kann. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für wiederholte Verletzungen der Rechte und 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌ spezifische 

Sanktionen Anwendung finden ▌. 

(5) Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die Sanktionen gemäß diesem Artikel in der Praxis wirksam angewendet werden. 

Artikel 24 

Gleiches Entgelt bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen 

(1) Zu den geeigneten Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 30 

Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie 2014/24/EU 

und Artikel 36 Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU ergreifen, gehören Maßnahmen, 

mit denen sichergestellt wird, dass Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung von 

öffentlichen Aufträgen oder Konzessionen ihre Pflichten betreffend den Grundsatz 

des gleichen Entgelts ▌einhalten. 
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(2) Die Mitgliedstaaten prüfen, öffentliche Auftraggeber gegebenenfalls zu 

verpflichten, Sanktionen und Kündigungsbedingungen einzuführen, um die Wahrung 

des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei der Ausführung von öffentlichen 

Verträgen und Konzessionen zu gewährleisten. Wenn die Behörden der 

Mitgliedstaaten im Einklang mit Artikel 38 Absatz 7 Buchstabe a der 

Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU 

oder Artikel 80 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU in Verbindung mit Artikel 57 

Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU handeln, können öffentliche 

Auftraggeber einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem 

Vergabeverfahren ausschließen oder von den Mitgliedstaaten dazu angewiesen 

werden, wenn sie in geeigneter Form eine Verletzung der Pflichten nach Absatz 1 

des vorliegenden Artikels im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Pflichten 

hinsichtlich der Entgelttransparenz oder mit einem Entgeltgefälle von mehr als 5 % 

in einer Gruppe von Arbeitnehmern nachweisen und der Arbeitgeber diesen 

Unterschied nicht auf der Grundlage objektiver, geschlechtsneutraler Kriterien 

begründen kann. Dies gilt unbeschadet anderer Rechte und Pflichten nach der 

Richtlinie 2014/23/EU, 2014/24/EU oder 2014/25/EU. 

Artikel 25 

Viktimisierung und Schutz vor ungünstigerer Behandlung 

(1) Arbeitnehmer und deren Arbeitnehmervertreter dürfen nicht deshalb ungünstiger 

behandelt werden, weil sie ihre Rechte in Bezug auf den Grundsatz des gleichen 

Entgelts ▌ausgeübt haben oder eine andere Person beim Schutz ihrer Rechte 

unterstützt haben. 
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(2) Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen die 

erforderlichen Maßnahmen, um Arbeitnehmer, einschließlich Arbeitnehmer, die 

Arbeitnehmervertreter sind, vor Entlassung oder anderen Benachteiligungen durch 

einen Arbeitgeber zu schützen, die als Reaktion auf eine Beschwerde innerhalb der 

Organisation des Arbeitgebers oder auf die Einleitung eines Verwaltungsverfahrens 

oder eines Gerichtsverfahrens für die Zwecke der Durchsetzung von Rechten oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌erfolgen. 

Artikel 26 

Verhältnis zur Richtlinie 2006/54/EG 

Kapitel III der vorliegenden Richtlinie findet auf Verfahren betreffend die Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts ▌nach Artikel 4 

der Richtlinie 2006/54/EG Anwendung. 
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KAPITEL IV 

Horizontale Bestimmungen 

Artikel 27 

Schutzniveau 

(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften beibehalten oder einführen, die für die 

Arbeitnehmer günstiger sind als die Bestimmungen dieser Richtlinie. 

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtfertigung für eine 

Absenkung des Schutzniveaus in den von dieser Richtlinie erfassten Bereichen 

benutzt werden. 

Artikel 28 

Gleichbehandlungsstellen 

(1) Unbeschadet der Zuständigkeiten der Arbeitsaufsichtsbehörden oder anderer mit der 

Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte befasster Stellen, einschließlich der 

Sozialpartner, sind die Gleichbehandlungsstellen für Fragen zuständig, die unter 

diese Richtlinie fallen. 
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(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 

und Gepflogenheiten aktive Maßnahmen zur Sicherstellung der engen 

Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Arbeitsaufsichtsbehörden, den 

▌Gleichbehandlungsstellen und gegebenenfalls den Sozialpartnern in Bezug auf 

den Grundsatz des gleichen Entgelts. 

(3) Die Mitgliedstaaten statten ihre Gleichbehandlungsstellen mit den angemessenen 

Ressourcen für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben im Hinblick auf die Wahrung 

des Rechts auf gleiches Entgelt ▌aus. ▌ 

Artikel 29 

Überwachung und Sensibilisierung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen eine konsequente und koordinierte Überwachung und 

Unterstützung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts ▌und der 

Durchsetzung aller verfügbaren Rechtsmittel sicher. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle für die Überwachung und Unterstützung der 

Anwendung nationaler Maßnahmen zur Umsetzung dieser Richtlinie (im Folgenden 

„Überwachungsstelle“) und trifft die erforderlichen Vorkehrungen für das 

reibungslose Funktionieren dieser Stelle. Die Überwachungsstelle kann Teil einer 

bestehenden Stelle oder Struktur auf nationaler Ebene sein. Die Mitgliedstaaten 

können mehr als eine Stelle für Zwecke der Sensibilisierung und Datenerhebung 

benennen, sofern die nach Absatz 3 Buchstaben b, c und e vorgesehenen 

Überwachungs- und Analysefunktionen von einer zentralen Stelle wahrgenommen 

werden. 
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(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Folgendes zu den Aufgaben der 

Überwachungsstelle gehört: 

a) Sensibilisierung öffentlicher und privater Unternehmen und Organisationen, 

der Sozialpartner und der ▌Öffentlichkeit im Hinblick auf die Förderung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts und des Rechts auf Entgelttransparenz ▌, 

einschließlich durch Bekämpfung intersektioneller Diskriminierung in 

Bezug auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit; 

b) Analyse der Ursachen des geschlechtsspezifischen Entgeltgefälles ▌und 

Entwicklung von Instrumenten für eine bessere ▌Beurteilung von 

Ungleichheiten beim Entgelt ▌, insbesondere unter Verwendung der 

Analysearbeit und der Analyseinstrumente des EIGE; 

c) Sammlung der gemäß Artikel 9 Absatz 7 erhaltenen Daten der Arbeitgeber 

▌und unverzügliche Veröffentlichung der in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a 

bis f genannten Daten in einfach zugänglicher und benutzerfreundlicher 

Weise ▌, um einen Vergleich zwischen Arbeitgebern, Sektoren und 

Regionen des betreffenden Mitgliedstaats zu ermöglichen und, sofern 

verfügbar, sicherzustellen, dass Informationen aus den vorangehenden vier 

Jahren zugänglich sind; 

d) Sammlung der Berichte über die gemeinsame Entgeltbewertung gemäß 

Artikel 10 Absatz 3; 
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e) Bereitstellung von Daten über die Zahl und die Art der ▌wegen 

Entgeltdiskriminierung bei den zuständigen Behörden ▌, einschließlich 

Gleichbehandlungsstellen, eingegangenen Beschwerden ▌ und der vor den 

nationalen Gerichten geltendgemachten Ansprüchen. 

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission bis zum ... [fünf Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] und danach alle zwei Jahre in einer 

einzigen Vorlage die in Absatz 3 Buchstaben c, d und e genannten Daten. 

Artikel 30 

Tarifverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 

Diese Richtlinie berührt in keiner Weise das Recht auf die Aushandlung, den Abschluss 

und die Durchsetzung von Tarifverträgen oder das Recht auf Kollektivmaßnahmen im 

Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. 
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Artikel 31 

Statistik 

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) jährlich ▌aktuelle nationale Daten 

für die Berechnung des geschlechtsspezifischen Entgeltgefälles in unbereinigter Form 

bereit. Diese Statistiken sind nach Geschlecht, Wirtschaftssektor, Arbeitszeit (Voll-

/Teilzeit), wirtschaftlicher Kontrolle (öffentliches/privates Eigentum) und Alter 

aufgeschlüsselt und auf jährlicher Basis zu berechnen. 

Die in Absatz 1 genannten Daten werden ab dem 31. Januar 2028 für das Bezugsjahr 

2026 übermittelt. 

Artikel 32 

Verbreitung von Informationen 

Die Mitgliedstaaten ergreifen aktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre gemäß 

dieser Richtlinie angenommenen Vorschriften sowie die bereits geltenden einschlägigen 

Vorschriften allen Betroffenen in ihrem Hoheitsgebiet in geeigneter Form bekannt 

gemacht werden. 
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Artikel 33 

Durchführung 

Die Mitgliedstaaten können die Sozialpartner im Einklang mit den nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten in Bezug auf die Rolle der Sozialpartner mit 

der Durchführung dieser Richtlinie betrauen, ▌sofern die Mitgliedstaaten alle erforderlichen 

Maßnahmen treffen, um zu gewährleisten, dass die mit dieser Richtlinie angestrebten 

Ergebnisse jederzeit erzielt werden. Die den Sozialpartnern übertragenen 

Durchführungsaufgaben können Folgendes umfassen: 

a) Entwicklung von Analyseinstrumenten oder -methoden gemäß Artikel 4 Absatz 2; 

b) finanzielle Sanktionen, die Geldbußen gleichkommen, sofern sie wirksam, 

verhältnismäßig und abschreckend sind. 

Artikel 34 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des 

Inkrafttretens dieser Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission 

unverzüglich davon in Kenntnis. 
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Wenn sie die Kommission in Kenntnis setzen, übermitteln die Mitgliedstaaten der 

Kommission auch eine Zusammenfassung der Ergebnisse einer Bewertung zu den 

Auswirkungen ihrer Umsetzungsmaßnahmen auf Arbeitnehmer sowie auf 

Arbeitgeber mit weniger als 250 Arbeitnehmern und einen Verweis darauf, wo diese 

Bewertung veröffentlicht wird. 

(2) Bei Erlass der in Absatz 1 genannten Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in 

den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung 

auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme. 

Artikel 35 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten informieren die Kommission bis zum ... [acht Jahre nach dem 

Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] ▌über die Durchführung dieser Richtlinie 

und ihre Auswirkungen in der Praxis. 
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(2) Bis zum ... [zehn Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie] legt die 

Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Bericht über die 

Umsetzung dieser Richtlinie vor. In dem Bericht werden unter anderem die 

Schwellenwerte für Arbeitgeber gemäß den Artikeln 9 und 10 sowie der 

Schwellenwert von 5 % für die gemeinsame Entgeltbewertung gemäß Artikel 10 

Absatz 1 geprüft. Die Kommission schlägt gegebenenfalls Änderungen der 

Gesetzgebung vor, die sie auf der Grundlage dieses Berichts für erforderlich hält. 

Artikel 36 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 
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Artikel 37 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Geschehen zu … am ... 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Die Präsidentin Der Präsident / Die Präsidentin 
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ANLAGE ZUR LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG 

Erklärung der Kommission 

Die Kommission nimmt den zwischen den gesetzgebenden Organen erzielten Kompromiss 
über eine Umsetzungsfrist von drei Jahren für das Inkrafttreten der neuen Vorschriften zur 
Lohntransparenz zur Kenntnis. Die Kommission möchte darauf hinweisen, dass diese 
Abweichung von der Standardumsetzungsfrist von zwei Jahren nicht als Präzedenzfall 
angesehen werden sollte. Mit dieser Frist soll lediglich sichergestellt werden, dass 
Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Umsetzung über diskriminierungsfreie Vergütungsstrukturen 
verfügen, damit die neuen Vorschriften vollständig angewandt werden können.“ 
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Europäisches Parlament
2019-2024

ANGENOMMENE TEXTE

P9_TA(2023)0094
Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2022 – Die Lage der 
Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 30. März 2023 zu dem Thema 
„Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2022 – Die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der 
Europäischen Union“ (2022/2898(RSP))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union (EUV), insbesondere auf 
Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1, Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 4 Absatz 3 und 
die Artikel 5, 6, 7, 11, 19 und 49,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
insbesondere auf die Artikel über die Achtung, den Schutz und die Förderung der 
Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte in der EU, darunter die 
Artikel 70, 258, 259, 260, 263, 265 und 267,

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 13. Juli 2022 mit dem Titel 
„Bericht über die Rechtsstaatlichkeit 2022 – Die Lage der Rechtsstaatlichkeit in der 
Europäischen Union“ (COM(2022)0500),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU, Euratom) 2020/2092 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über eine allgemeine 
Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts der Union1 („Verordnung über den 
an die Rechtsstaatlichkeit geknüpften Konditionalitätsmechanismus“),

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) 2021/692 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. April 2021 zur Einrichtung des Programms „Bürgerinnen und Bürger, 
Gleichstellung, Rechte und Werte“ und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 
Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates und der Verordnung (EU) 
Nr. 390/2014 des Rates2,

                                               
1 ABl. L 433 I vom 22.12.2020, S. 1.
2 ABl. L 156 vom 5.5.2021, S. 1.
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– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 

– unter Hinweis auf die Instrumente der Vereinten Nationen zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Empfehlungen und Berichte der 
allgemeinen regelmäßigen Überprüfung der Vereinten Nationen sowie die 
Rechtsprechung der Vertragsorgane der Vereinten Nationen und die Sonderverfahren 
des Menschenrechtsrats, 

– unter Hinweis auf die Empfehlungen und Berichte des Büros für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte, des Hohen Kommissars für nationale Minderheiten, 
des Beauftragten für Medienfreiheit und anderer Organe der Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, 

– unter Hinweis auf die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten, die Europäische Sozialcharta, die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte und des Europäischen Ausschusses für soziale Rechte 
sowie die Übereinkommen, Empfehlungen, Entschließungen, Stellungnahmen und 
Berichte der Parlamentarischen Versammlung, des Ministerkomitees, der Kommissarin 
für Menschenrechte, der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, 
des Lenkungsausschusses für Antidiskriminierung, Diversität und Inklusion, der 
Venedig-Kommission und anderer Organe des Europarats, 

– unter Hinweis auf die gemeinsame Absichtserklärung zwischen dem Europarat und der 
Europäischen Union vom 23. Mai 2007 und die Schlussfolgerungen des Rates vom 
8. Juli 2020 zu den Prioritäten der EU für die Zusammenarbeit mit dem Europarat 
2020–2022, 

– unter Hinweis auf den begründeten Vorschlag der Kommission für einen Beschluss des 
Rates vom 20. Dezember 2017 zur Feststellung der eindeutigen Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durch die Republik Polen, der 
gemäß Artikel 7 Absatz 1 EUV vorgelegt wurde (COM(2017)0835), 

– unter Hinweis auf die Berichte der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 
vom 19. Juli 2022 mit dem Titel „Europe’s civil society: still under pressure“ 
(Zivilgesellschaft in Europa immer noch unter Druck), vom 8. Juni 2022 mit dem Titel 
„Fundamental Rights Report 2022“ (Bericht über die Grundrechte 2022), vom 
19. August 2022 mit dem Titel „Protecting civic space in the EU“ (Schutz des 
zivilgesellschaftlichen Raums in der EU), vom 3. November 2022 mit dem Titel 
„Antisemitism – Overview of antisemitic incidents recorded in the European Union 
2011-2021“ (Antisemitismus – Überblick über in der Europäischen Union von 2011 bis 
2021 verzeichnete antisemitische Vorfälle) und ihre sonstigen Berichte, Daten und 
Instrumente, insbesondere das Europäische Informationssystem für Grundrechte 
(EFRIS),  

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Einrichtung eines EU-Mechanismus für Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte3, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. März 2018 zu dem Beschluss der 

                                                
3  ABl. C 215 vom 19.6.2018, S. 162. 
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Kommission, im Hinblick auf die Lage in Polen das Verfahren gemäß Artikel 7 
Absatz 1 EUV einzuleiten4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. April 2018 zu der notwendigen 
Schaffung eines Instruments für europäische Werte zur Unterstützung 
zivilgesellschaftlicher Organisationen, die die Grundwerte in der Europäischen Union 
auf lokaler und nationaler Ebene fördern5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. September 2018 zu einem Vorschlag, 
mit dem der Rat aufgefordert wird, im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 EUV 
festzustellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der Werte, 
auf die sich die Union gründet, durch Ungarn besteht6, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 14. November 2018 zu der Notwendigkeit 
eines umfassenden EU-Mechanismus zum Schutz der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte7, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 7. Oktober 2020 zur Einrichtung eines EU-
Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte8, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 13. November 2020 zu den Auswirkungen 
der COVID-19- Maßnahmen auf die Demokratie, die Grundrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit9, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. Juni 2021 zur Lage der 
Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union und zur Anwendung der 
Konditionalitätsverordnung (EU, Euratom) 2020/209210, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. Juni 2021 zu dem Bericht der 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 202011, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Juli 2021 zur Festlegung von Leitlinien 
für die Anwendung der allgemeinen Konditionalitätsregelung zum Schutz des Haushalts 
der Union12, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. November 2021 zur Stärkung der 
Demokratie, der Medienfreiheit und des Medienpluralismus in der EU: in Anbetracht 
des unrechtmäßigen Rückgriffs auf zivil- und strafrechtliche Verfahren zur 
Einschüchterung von Journalisten, nichtstaatlichen Organisationen und der 
Zivilgesellschaft13, 

                                                
4  ABl. C 129 vom 5.4.2019, S. 13. 
5  ABl. C 390 vom 18.11.2019, S. 117. 
6  ABl. C 433 vom 23.12.2019, S. 66. 
7  ABl. C 363 vom 28.10.2020, S. 45. 
8  ABl. C 395 vom 29.9.2021, S. 2. 
9  ABl. C 415 vom 13.10.2021, S. 36. 
10  ABl. C 67 vom 8.2.2022, S. 86. 
11  ABl. C 81 vom 18.2.2022, S. 27. 
12  ABl. C 99 vom 1.3.2022, S. 146. 
13  ABl. C 205 vom 20.5.2022, S. 2. 
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– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Dezember 2021 zu der Bewertung von 
Präventivmaßnahmen zur Vorbeugung von Korruption, vorschriftswidrigen Ausgaben 
und der Zweckentfremdung von europäischen und nationalen Mitteln im Falle von 
Nothilfefonds und krisenbezogenen Ausgabenbereichen14, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. März 2022 zum schrumpfenden 
Handlungsspielraum für die Zivilgesellschaft in der EU15, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. März 2022 zur Rechtsstaatlichkeit und 
den Konsequenzen des Urteils des EuGH16, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 19. Mai 2022 zu dem Bericht der 
Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 202117, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. Juni 2022 zur Rechtsstaatlichkeit und zur 
möglichen Annahme des polnischen nationalen Aufbauplans (ARF)18, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2022 zu dem Vorschlag für 
einen Beschluss des Rates gemäß Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die Europäische 
Union zur Feststellung der eindeutigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der 
Werte, auf die sich die Union gründet, durch Ungarn19, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. September 2022 über die Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union 2020 und 202120, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2022 zur Rechtsstaatlichkeit in 
Malta nach der Ermordung von Daphne Caruana Galizia21, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Oktober 2022 zur Zunahme der 
Hassverbrechen gegen LGBTIQ+-Personen in Europa angesichts des jüngsten 
homophoben Mordes in der Slowakei22, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 10. November 2022 zu der 
Rassengerechtigkeit, dem Diskriminierungsverbot und dem Vorgehen gegen Rassismus 
in der EU23, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 24. November 2022 zur Bewertung der 
Einhaltung der in der Konditionalitätsverordnung niedergelegten 
Rechtsstaatlichkeitsbedingungen durch Ungarn und zum Stand des ungarischen Aufbau- 

                                                
14  ABl. C 251 vom 30.6.2022, S. 48. 
15  ABl. C 347 vom 9.9.2022, S. 2. 
16  ABl. C 347 vom 9.9.2022, S. 168. 
17  ABl. C 479 vom 16.12.2022, S. 18. 
18  ABl. C 493 vom 27.12.2022, S. 108. 
19  Angenommene Texte, P9_TA(2022)0324. 
20  Angenommene Texte, P9_TA(2022)0325. 
21  Angenommene Texte, P9_TA(2022)0371. 
22  Angenommene Texte, P9_TA(2022)0372. 
23  Angenommene Texte, P9_TA(2022)0389. 
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und Resilienzplans24, 

– unter Hinweis auf den Bericht der Konferenz zur Zukunft Europas über das endgültige 
Ergebnis, 

– gestützt auf Artikel 132 Absatz 2 seiner Geschäftsordnung, 

– unter Hinweis auf den Entschließungsantrag des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, 
Justiz und Inneres, 

A. in der Erwägung, dass sich die Union auf die in Artikel 2 EUV verankerten 
gemeinsamen Werte der Achtung der Menschenwürde, der Freiheit, der Demokratie, 
der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit und der Wahrung der Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte von Personen, die Minderheiten angehören, gründet, die den 
Mitgliedstaaten der Union gemeinsam sind und zu denen sich die Bewerberländer im 
Rahmen der Kopenhagener Kriterien bekennen müssen, um der Union beitreten zu 
können, und die nach dem Beitritt nicht missachtet oder neu ausgelegt werden dürfen; 
in der Erwägung, dass Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte einander 
verstärkende Werte sind, deren etwaige Aushöhlung eine systemische Bedrohung für 
die Union und die Rechte und Freiheiten ihrer Bürgerinnen und Bürger darstellen 
könnte; in der Erwägung, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit für die Union als 
Ganzes und ihre Mitgliedstaaten auf allen Verwaltungsebenen, einschließlich 
subnationaler Einheiten, bindend ist; 

B. in der Erwägung, dass die Konferenz zur Zukunft Europas deutlich den Wunsch 
geäußert hat, die Union möge die Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten 
systematisch aufrechterhalten, die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger schützen 
und die Glaubwürdigkeit der Union bei der Förderung ihrer Werte in der Union und in 
Drittstaaten wahren; 

C. in der Erwägung, dass der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit in Artikel 4 Absatz 3 
EUV die Union und die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, bei der Erfüllung der 
Aufgaben, die sich aus den Verträgen ergeben, einander in vollem gegenseitigem 
Respekt zu unterstützen, und die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, alle geeigneten 
Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zu ergreifen, um die Erfüllung der 
Verpflichtungen sicherzustellen, die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der 
Organe der Union ergeben; 

D. in der Erwägung, dass die Hinzufügung konkreter und rechtlich bindender 
länderspezifischer Empfehlungen die Mitgliedstaaten dabei unterstützen würde, 
Herausforderungen und Rückschritte im Bereich der Rechtsstaatlichkeit zu verhindern, 
zu erkennen und anzugehen;  

E. in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten Sofortmaßnahmen gegen die COVID-19-
Pandemie ergriffen haben; in der Erwägung, dass diese Maßnahmen, wenn mit ihnen 
die Grundrechte oder Grundfreiheiten eingeschränkt wurden, nur rechtmäßig sein 
konnten, wenn dabei die Grundsätze der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
eingehalten wurden; in der Erwägung, dass einige Regierungen die außerordentlichen 

                                                
24  Angenommene Texte, P9_TA(2022)0422. 
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Maßnahmen als Vorwand herangezogen haben, um das demokratische Prinzip der 
Gewaltenteilung zu schwächen; 

F. in der Erwägung, dass die bestehenden Mechanismen gestärkt und gestrafft werden 
müssen und ein gemeinsamer umfassender Mechanismus der Union entwickelt werden 
muss, um die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte wirksam zu 
schützen und sicherzustellen, dass die in Artikel 2 EUV verankerten Werte – 
wenngleich mit unterschiedlichen Kontrollregelungen – in der gesamten Union 
aufrechterhalten und in den Bewerberländern gefördert werden, sodass die 
Mitgliedstaaten davon abgehalten werden, innerstaatliches Recht zu setzen, das dem in 
Artikel 2 EUV verankerten Schutz zuwiderläuft; in der Erwägung, dass die Kommission 
und der Rat es nach wie vor ablehnen, eine interinstitutionelle Vereinbarung über einen 
Mechanismus der Union für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte zu 
treffen; 

G. in der Erwägung, dass es sich seit Mai 2022 auch in seinen Entschließungen mit der 
Lage der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, Malta und Polen befasst hat; in der Erwägung, 
dass sich die von seinem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
eingesetzte Gruppe zur Beobachtung der Wahrung der Demokratie, der 
Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte mit bestimmten Angelegenheiten in Bulgarien, 
Griechenland, der Slowakei, Slowenien und Spanien befasst hat; 

Gesamtbewertung des Berichts 

1. begrüßt den dritten jährlichen Bericht der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit als 
Teil des Instrumentariums der Kommission zur Rechtsstaatlichkeit; ist der Ansicht, dass 
der Bericht ein Schritt hin zu einem schlüssigen Mechanismus zur Wahrung der in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte der Union ist und dass die größte Herausforderung 
nun darin besteht, von dem bestehenden Instrumentarium zum Schutz und zur 
Durchsetzung dieser Werte wirksam und konsequent Gebrauch zu machen; 

2. nimmt zur Kenntnis, dass im Vergleich zu früheren jährlichen Berichten 
Verbesserungen vorgenommen wurden, etwa die Hinzufügung länderspezifischer 
Empfehlungen; begrüßt zudem, dass den öffentlich-rechtlichen Medien und den 
Maßnahmen zur Gewährleistung der Transparenz der Eigentumsverhältnisse im 
Medienbereich einschließlich der Rangliste des Überwachungsmechanismus für 
Medienpluralismus und auch der Bewertung der Umsetzung der Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte durch die Mitgliedstaaten besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet wird, dass der Finanzierung politischer Parteien Beachtung 
geschenkt wird, dass ein Schwerpunkt auf Gleichstellungsstellen, nationalen 
Menschenrechtsinstitutionen und den Bürgerbeauftragten liegt, dass die Ernennung 
hochrangiger Amtsträger im Justizsystem beobachtet wird und dass den Angehörigen 
der Rechtsberufe – Richtern, Notaren und Anwälten – mehr Aufmerksamkeit 
zuteilwird; 

3. legt der Kommission nahe, ihre Mitwirkung an öffentlichen Debatten auf kommunaler, 
regionaler und nationaler Ebene zu intensivieren und mehr in die Sensibilisierung für 
die Werte der Union und die anwendbaren Instrumente, einschließlich des 
Jahresberichts, zu investieren, insbesondere in den Ländern, in denen erhebliche 
Bedenken bestehen; unterstützt die Bemühungen der Kommission um eine 
Verbesserung der Berichterstattungsmethoden und ist der Ansicht, dass die Ausweitung 
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des Umfangs des Berichts mit einer Aufstockung der Ressourcen einhergehen sollte; 
vertritt die Auffassung, dass den Länderbesuchen der Kommission mehr Zeit gewidmet 
und auch mehr Zeit vor Ort verbracht werden sollte; 

4. bedauert, dass es beunruhigende Tendenzen in Bezug auf die Pressefreiheit, den 
Medienpluralismus und die Sicherheit von Journalisten in mehreren Mitgliedstaaten 
gibt, und fordert die Kommission auf, die Lage der Medien – auch in Bezug auf die 
Eigentumsverhältnisse im Medienbereich und die Finanzierung der öffentlich-
rechtlichen Medien – in künftigen Ausgaben des Berichts genau zu beobachten, 
Empfehlungen abzugeben und diese Empfehlungen durch angemessene politische und 
rechtliche Maßnahmen weiterzubehandeln; verurteilt die zerstörerische politische 
Einflussnahme auf redaktionelle Entscheidungen, den missbräuchlichen Rückgriff auf 
Klagen (SLAPP-Klagen) und die unrechtmäßige Überwachung von Journalisten, 
insbesondere durch den Einsatz von Spähsoftware, und bekräftigt, dass Journalisten 
solange gefährdet bleiben, wie die Institutionen nicht in der Lage oder nicht willens 
sind, die von Journalisten aufgedeckte Korruption strafrechtlich zu verfolgen; 

5. betont, dass den nationalen Justizräten eine besondere Aufgabe beim Schutz der 
Unabhängigkeit von Gerichten und Richtern vor politischer Einflussnahme zukommt; 
missbilligt die anhaltende Politisierung dieser Organe in bestimmten Ländern sowie die 
damit verbundenen verheerenden Auswirkungen auf die Unabhängigkeit und Integrität 
ihrer Justizsysteme; 

6. würdigt die wichtige Funktion der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) beim 
Schutz der Rechtsstaatlichkeit und bei der Korruptionsbekämpfung in der Union und 
fordert die Kommission auf, den Umfang der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten mit 
der EUStA in den folgenden Berichten genau zu überwachen; fordert die 
Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan haben, auf, der EUStA beizutreten; 

7. bedauert, dass die Kommission seinen Empfehlungen aus seinen früheren 
Entschließungen25 nicht in vollem Umfang Rechnung getragen hat, und fordert die 
Kommission auf, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen; 

8. ist besorgt darüber, dass es zwischen dem Querschnittsbericht und den Empfehlungen 
an Kohärenz mangelt, zumal insbesondere die im Querschnittsbericht geäußerten 
länderspezifischen Bedenken nicht vollständig mit den länderspezifischen 
Empfehlungen übereinstimmen; fordert, dass die geäußerten Bedenken und die 
vorgelegten Empfehlungen klar miteinander verknüpft werden; 

9. hebt hervor, dass durch die absichtliche Einschränkung der Rechte von 
Minderheitengruppen in einigen Mitgliedstaaten in anderen Ländern eine Dynamik 
ausgelöst und verstetigt wurde, die an den Rückschritten bei den Rechten von Frauen 
einschließlich der Verschlechterung der Situation in Bezug auf die sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte sowie bei den Rechten von 
LGBTIQ+-Personen, Migranten und anderen Minderheitengruppen deutlich wird; 
fordert eine Zusammenfassung der Umsetzung des EU-Aktionsplans gegen Rassismus 
in den Länderkapiteln des Berichts und eine Analyse, wie sich die Rückschritte bei der 

                                                
25  Entschließungen vom 24. Juni 2021 zu dem Bericht der Kommission über die 

Rechtsstaatlichkeit 2020 und vom 19. Mai 2022 zu dem Bericht der Kommission über 
die Rechtsstaatlichkeit 2021. 
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Rechtsstaatlichkeit auf die einzelnen Minderheitengruppen auswirken; 

10. verurteilt die Anordnung der Regierung Italiens an den Stadtrat von Mailand, die 
Registrierung von Kindern gleichgeschlechtlicher Eltern einzustellen; ist der Ansicht, 
dass diese Entscheidung unweigerlich zu einer Diskriminierung nicht nur 
gleichgeschlechtlicher Paare, sondern vor allem auch ihrer Kinder führen wird; vertritt 
die Auffassung, dass diese Maßnahme eine unmittelbare Verletzung der Rechte des 
Kindes darstellt, die im Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des 
Kindes von 1989 aufgeführt sind; ist besorgt darüber, dass diese Entscheidung Teil 
eines breiter angelegten Vorgehens gegen die LGBTQI+-Gemeinschaft in Italien ist; 
fordert die Regierung Italiens auf, ihre Entscheidung sofort zurückzunehmen; 

11. fordert die Kommission auf, die einschlägigen Elemente der in den Jahresberichten zur 
Rechtsstaatlichkeit angewandten Methoden bei ihrer Evaluierung aller Bewerberländer 
und potenziellen Bewerberländer für den Beitritt zur Union zu verwenden; 

Länderspezifische Empfehlungen 

12. begrüßt die Aufnahme länderspezifischer Empfehlungen als Folgemaßnahme zu den 
wiederholten einschlägigen Forderungen des Parlaments und der Zivilgesellschaft; 
weist darauf hin, dass die jährlichen Berichte als Grundlage für fundierte Diskussionen 
über die Lage der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten und den Organen der 
Union dienen; stellt fest, dass diese länderspezifischen Empfehlungen dazu beitragen, 
spezifische Probleme anzugehen, um tatsächliche Verbesserungen in den 
Mitgliedstaaten herbeizuführen; bedauert jedoch, dass die Empfehlungen nicht bindend 
sind; fordert die Kommission auf, den jährlichen Zyklus der Rechtsstaatlichkeit 
weiterzuentwickeln, indem sie die Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen im 
nächsten jährlichen Bericht anhand spezifischer Vergleichsmaßstäbe und eines klaren 
Zeitplans für die Umsetzung bewertet und dabei deutlich auf Fortschritte und 
Rückschritte hinweist; 

13. bedauert, dass viele der Empfehlungen zu ungenau und nicht so spezifisch sind, wie es 
für eine wirksame Umsetzung erforderlich wäre; weist erneut darauf hin, dass ein 
Zeitplan für die Umsetzung der Empfehlungen festgelegt und die möglichen Folgen 
einer Unterlassung der Umsetzung im Einzelnen dargelegt werden müssen; 

14. fordert die Kommission nachdrücklich auf, umgehend die entsprechenden Verfahren 
einzuleiten, insbesondere wenn die Regierungen keinerlei Bereitschaft zeigen, den 
länderspezifischen Empfehlungen nachzukommen; 

15. würdigt die Bemühungen der Kommission um eine bessere Zusammenarbeit mit den 
nationalen Interessenträgern; stellt fest, dass die Zivilgesellschaft ein wesentlicher 
Akteur für die Rechtsstaatlichkeit ist und bei den Folgemaßnahmen zu dem jährlichen 
Bericht und seiner Umsetzung eine wichtige Rolle spielt; fordert die Kommission auf, 
die Zivilgesellschaft auch künftig konsequent einzubeziehen, damit sie konstruktiv 
daran mitwirken kann, den Bericht auf nationaler Ebene in Zusammenarbeit mit der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte auszuarbeiten und die entsprechenden 
Folgemaßnahmen festzulegen, auch indem der Zivilgesellschaft ausreichend Zeit für 
Beiträge im Laufe des Verfahrens eingeräumt wird und indem bei Länderbesuchen 
umfangreiche Kontakte zu Organisationen der Zivilgesellschaft hergestellt werden; 
fordert die Kommission auf, für einen inklusiveren, transparenteren und 
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nutzungsfreundlicheren Ansatz für den Zyklus zu sorgen, damit sich die 
Interessenträger während des gesamten Verfahren konstruktiv und verantwortungsvoll 
einbringen können; fordert eine systematischere Darstellung der Beiträge der 
Zivilgesellschaft und berufsständischer Organisationen, auch aus der Justiz, als 
Ergänzung zu den von den Regierungen der Mitgliedstaaten bereitgestellten 
Informationen; 

16. würdigt die zentrale Bedeutung der Zivilgesellschaft und eines intakten 
zivilgesellschaftlichen Raums für die Wahrung und den Schutz der Rechtsstaatlichkeit, 
und bekräftigt seine Forderung, der Situation der Zivilgesellschaft in den 
Mitgliedstaaten ein eigenes Kapitel zu widmen; betont, dass zwischen dem 
zivilgesellschaftlichen Raum und Fragen der Rechtsstaatlichkeit ein Zusammenhang 
besteht; fordert die Kommission auf, durch zweckgebundene Finanzmittel weiter in den 
Aufbau von Kapazitäten für Organisationen der Zivilgesellschaft zu investieren, um die 
Lage der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu überwachen und darüber Bericht 
zu erstatten, und für einen angemessenen Schutz der Zivilgesellschaft zu sorgen, die an 
dem Verfahren mitwirkt; ist besorgt darüber, dass sich die von Voreingenommenheit 
geprägte Zuweisung von Finanzmitteln in einigen Ländern auf Organisationen der 
Zivilgesellschaft auswirkt, die sich für die Förderung der Rechte benachteiligter 
Gruppen oder ganz allgemein für Anliegen einsetzen, die von den Regierungen nicht 
unterstützt werden; spricht sich für eine gründliche Bewertung dieser Probleme in allen 
Ländern aus, die Gegenstand des Berichts sind, und betont, dass in länderspezifischen 
Empfehlungen auf diese Probleme eingegangen werden muss; fordert die Kommission 
nachdrücklich auf, die direkte Verwaltung von Unionsmitteln in Erwägung zu ziehen, 
damit die Endbegünstigten, etwa Organisationen der Zivilgesellschaft, die mit 
benachteiligten Gruppen zusammenarbeiten, die für sie bestimmten Unionsmittel auch 
tatsächlich erhalten; fordert die Kommission auf, die Auswirkungen des Programms 
„Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ auf die Zivilgesellschaft 
in den Mitgliedstaaten zu beobachten; fordert den Rat und die Kommission auf, 
angemessene Mittel für einen unabhängigen und unionsweiten Qualitätsjournalismus 
auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene bereitzustellen; 

17. betont, dass länderspezifische Empfehlungen zu den nationalen Reaktionen auf die 
COVID-19-Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Demokratie, die 
Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte in der Union abgegeben werden müssen; 
fordert die Kommission auf, die Überwachung der nationalen Verfahren und der 
bewährten Verfahren und die diesbezügliche Berichterstattung fortzusetzen; 

18. bedauert, dass es keine länderspezifischen Empfehlungen im Zusammenhang mit dem 
unrechtmäßigen Einsatz von Überwachungs- und Spähsoftware durch die 
Mitgliedstaaten wie Pegasus oder Predator gibt, obwohl konkrete Enthüllungen und 
immer mehr Beweise dafür vorliegen, dass derlei Software gegen Journalisten, 
Politiker, Strafverfolgungsbedienstete, Diplomaten, Rechtsanwälte, Geschäftsleute, 
Akteure der Zivilgesellschaft und andere Akteure eingesetzt wurde; ist äußerst besorgt 
über die Risiken für die Zivilgesellschaft, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit und 
die Achtung der Grundrechte, die sich aus dem unkontrollierten Einsatz von 
Spähsoftware durch die nationalen Regierungen ergeben; bedauert die mangelnde 
Zusammenarbeit der Behörden einiger Mitgliedstaaten mit seinem 
Untersuchungsausschuss zum Einsatz von Pegasus und ähnlicher Überwachungs- und 
Spähsoftware; 

www.parlament.gv.at



 

 336 

Ausstehende Forderungen des Parlaments zum jährlichen Bericht über die 
Rechtsstaatlichkeit 

19. fordert die Kommission erneut auf, den Umfang ihrer Berichterstattung auf alle in 
Artikel 2 EUV verankerten Werte auszuweiten; bekräftigt, dass zwischen 
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechten ein untrennbarer Zusammenhang 
besteht; fordert die Kommission und den Rat nachdrücklich auf, umgehend 
Verhandlungen mit dem Parlament über eine interinstitutionelle Vereinbarung über 
einen EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte 
aufzunehmen, der den gesamten Anwendungsbereich der in Artikel 2 EUV verankerten 
Werte abdecken sollte; bedauert, dass die Verletzungen der Menschenrechte von 
Migranten an den Außengrenzen der Union nicht Teil der Bewertung der Kommission 
sind; 

20. fordert, dass in den jährlichen Bericht wichtige Elemente der von der Venedig-
Kommission 2016 erstellten Checkliste für Rechtsstaatlichkeit aufgenommen werden, 
wie die Verhinderung von Machtmissbrauch, die Gleichheit vor dem Gesetz und das 
Diskriminierungsverbot; 

21. begrüßt, dass die Kommission nun auch die Umsetzung der Entscheidungen des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte durch die Mitgliedstaaten als Indikator 
für Qualität und Achtung der Rechtsstaatlichkeit in ihren Bericht aufgenommen hat; 
fordert die Kommission auf, diese Analyse auf die ordnungsgemäße Umsetzung der 
Urteile auf nationaler Ebene auszuweiten; 

22. ist der Ansicht, dass die Zusammenarbeit mit dem Europarat und anderen 
internationalen Organisationen für die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Grundrechten in der Union besonders wichtig ist; fordert die Kommission auf, die 
einzelnen Mitteilungen der Vertragsorgane der Vereinten Nationen auszuwerten; 

23. bekräftigt seine an die Kommission gerichtete Forderung, in den Bericht ein neues, 
gesondertes Kapitel über die Organe der Union aufzunehmen, in dem die Lage im 
Hinblick auf die Gewaltenteilung, die für die Korruptionsbekämpfung geltende 
Rahmenregelung, die Rechenschaftspflicht und das System von Kontrolle und 
Gegenkontrolle bewertet wird; 

24. bedauert zutiefst, dass der Rat nicht in der Lage ist, in den laufenden Verfahren nach 
Artikel 7 Absatz 1 EUV nennenswerte Fortschritte zu erzielen; fordert den Rat 
nachdrücklich auf, auf alle neuen Entwicklungen einzugehen, durch die die 
Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die Grundrechte beeinträchtigt werden; 
bekräftigt seine Forderung an den Rat, auf Empfehlungen im Rahmen dieses Verfahrens 
einzugehen, und betont, dass jede weitere Verzögerung solcher Maßnahmen ein Verstoß 
gegen den Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit durch den Rat selbst wäre; besteht darauf, 
dass die Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments geachtet werden; 

25. verurteilt aufs Schärfste das Verhalten der staatlichen Stellen der Mitgliedstaaten, die 
sich weigern, am jährlichen Dialog der Kommission über die Rechtsstaatlichkeit 
mitzuwirken; 

26. bedauert, dass der vorsätzliche Rückbau von Rechtsstaatlichkeit in mehreren 
Mitgliedstaaten in dem Bericht nicht klar benannt wird; fordert die Kommission auf, 
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deutlich zu machen, dass die Mitgliedstaaten unter Umständen keinem der Kriterien 
gerecht werden, die eine Demokratie ausmachen, wenn die Werte nach Artikel 2 EUV 
über einen gewissen Zeitraum hinweg systematisch, vorsätzlich, schwerwiegend und 
dauerhaft verletzt werden; weist erneut darauf hin, dass es bereits festgestellt hat, dass 
Ungarn gemäß den einschlägigen Indizes zu einem hybriden System der Wahlautokratie 
geworden ist; bekräftigt die Empfehlungen an die Kommission, zwischen systemischen 
und einzelnen Verstößen zu unterscheiden, die Gefahr der Verharmlosung der 
schwerwiegendsten Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit abzuwenden und die 
länderspezifischen Empfehlungen mit Fristen für die Umsetzung, Zielen und konkret zu 
ergreifenden Maßnahmen zu versehen; 

27. weist erneut auf seinen Standpunkt zur Einbeziehung eines Gremiums unabhängiger 
Sachverständiger hin, das die drei Organe in enger Zusammenarbeit mit der Agentur für 
Grundrechte beraten soll; fordert die Kommission erneut auf, die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte zu ersuchen, methodische Beratung zu leisten und 
vergleichende Untersuchungen durchzuführen, damit in Schlüsselbereichen des 
jährlichen Berichts Details hinzugefügt werden können, zumal die Grundrechte und die 
Rechtsstaatlichkeit untrennbar miteinander verbunden sind; fordert sein Präsidium 
angesichts der Zurückhaltung der Kommission und des Rates auf, ein 
Ausschreibungsverfahren zu organisieren, um ein solches Gremium unter der Leitung 
des Parlaments im Einklang mit seinen früheren Entschließungen26 einzurichten, das das 
Parlament in Bezug auf die Einhaltung der Werte nach Artikel 2 EUV in verschiedenen 
Mitgliedstaaten berät und so beispielhaft zeigt, wie ein solches Gremium in der Praxis 
funktioniert; 

28. bekräftigt, dass der jährliche Zyklus der Rechtsstaatlichkeit als Grundlage für die 
Aktivierung anderer Instrumente dienen sollte, mit denen auf Bedrohungen oder 
Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler Ebene reagiert wird, etwa für die 
Aktivierung von Artikel 7 EUV, der Verordnung über den an die Rechtsstaatlichkeit 
geknüpften Konditionalitätsmechanismus oder des Rahmens zur Stärkung des 
Rechtsstaatsprinzips, für die Einleitung von Vertragsverletzungsverfahren einschließlich 
beschleunigter Verfahren, die Einreichung von Anträgen auf Verfahren wegen 
einstweiliger Anordnungen vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) und 
die Erhebung von Klagen wegen Nichtumsetzung von Urteilen des EuGH oder den 
Rückgriff auf Instrumente im Rahmen der Finanzvorschriften der Union; fordert die 
Kommission erneut auf, eine direkte Verbindung zwischen den jährlichen Berichten 
über die Rechtsstaatlichkeit und dem an die Rechtsstaatlichkeit geknüpften 
Konditionalitätsmechanismus herzustellen; 

° 

° ° 

29. beauftragt seine Präsidentin, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte sowie dem Europarat, der 
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, den Vereinten Nationen 
und den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln. 

                                                
26  Entschließungen vom 24. Juni 2021 zu dem Bericht der Kommission über die 

Rechtsstaatlichkeit 2020 und vom 19. Mai 2022 zu dem Bericht der Kommission über 
die Rechtsstaatlichkeit 2021. 
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